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Unsere Sozialversicherung

Unsere Sozialversicherung hat mehr und mehr an Bedeutung gewonnen, fiir den Einzelnen,
fiir uns alle, fiir den Staat. Aufklarung, Information und Wissen iiber die Sozialversicherung
sind in besonderem Mafle notwendig. Die Deutsche Rentenversicherung hofft, mit diesem
Buch dazu beizutragen, die Sozialversicherung iiberschaubarer zu machen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der Rentenversicherung.

Das Buch wendet sich in erster Linie an junge Leute, Schiiler und Berufsanfanger. Sie sollen
einen Uberblick erhalten iiber ihre sozialen Rechte und Pflichten, die sie stets begleiten. lhr
Verstandnis fiir die staatliche Wirklichkeit soll geweckt werden.

Das Buch wendet sich aber auch an alle anderen an der Sozialversicherung Interessierten.
Ihnen soll der wichtigste Teil unserer Sozialen Sicherung nahergebracht werden, damit sie

ihn besser verstehen, beurteilen und mitgestalten konnen.

Die Deutsche Rentenversicherung



Unsere Sozialversicherung - wichtigster Teil der Sozialen Sicherung

Soziale
Steuerermafigung
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Geschichte
der Sozialversicherung

Das Bediirfnis sich gegen bestimmte Lebensrisiken abzusichern und fiir diese Falle
Vorsorge zu treffen, hatten Menschen zu jeder Zeit. Solche sozialen Lebensrisiken, die
als ,Wechselfille des Lebens” bezeichnet werden, sind insbesondere Krankheiten,
Unfalle, Invaliditat (verminderte Erwerbsfahigkeit), Alter, Pflegebediirftigkeit und Tod.

Soziale Sicherung gehort heute zur Lebensgrundlage eines jeden Biirgers. Ein Teil
hiervon - der wichtigste Teil - ist unsere Sozialversicherung.

Was ist das?

Unsere Sozialversicherung - das ist die Versicherung, die unser ganzes Leben begleitet;
eine wertvolle Begleitung. Jeder kann die Gewissheit haben, geschiitzt zu sein vor
Schwierigkeiten, Unvorhergesehenem, Unerwartetem, materieller Not und sozialem
Abstieg.

Unsere Sozialversicherung - das ist die Versicherung, die unter den Versicherten
ausgleicht. Jeder tragt mit seinen Beitragen dazu bei, hat soziale Pflichten, hat
Anspruch auf Leistungen, hat soziale Rechte.

Unsere Sozialversicherung - das ist die Versicherung, die wir selbst verwalten, an der
die von uns gewahlten Vertreter mitwirken, Rechte ausiiben, die Verwaltung sozial und
lebensnah gestalten.

Wer heute in der Sozialversicherung versichert ist, hat im Rahmen der gesetzlichen
Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung einschlieBBlich der Alterssicherung
der Landwirte ein Recht auf die notwendigen MaBnahmen zum Schutz, zur Erhaltung,
zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfahigkeit sowie
wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, verminderter Erwerbsfahigkeit
und Alter. Ein Recht auf wirtschaftliche Sicherung haben auch die Hinterbliebenen eines
Versicherten.



Frihzeit und Mittelalter

Eine soziale Sicherung iiber eine soziale Versicherung gab es in der Antike und der
Friihzeit nicht. Damals sorgte die Familie oder die Sippe fiir die Invaliden, Alten oder die
Hinterbliebenen. Dies war eine allgemein anerkannte gesellschaftliche Aufgabe.

Griechische und romische Antike

Biirger des antiken Griechenlands erhielten bei Invaliditdt durch
ein kriegerisches Ereignis, im Alter oder bei Vorliegen eines
korperlichen Gebrechens eine staatliche Unterstiitzung. Kriegs-
waisen erhielten bis zur Volljahrigkeit ebenfalls eine finanzielle
Unterstiitzung sowie Aufsicht und Erziehung. Daneben erhielten
erwerbslose und mittellose Menschen, deren Existenz bedroht
war, staatliche Armenfiirsorge in Form von Geld, Nahrung und
Kleidung. Das 6ffentliche Gesundheitswesen war vorrangig fiir
die Bekdmpfung von Epidemien und fiir die Therapie von
Kriegsinvaliden zustédndig.

Im antiken Rom gab es eine gezielte Armenpolitik, indem die
Getreidepreise fiir die stiddtische Bevolkerung durch staatliche
Zuschiisse niedrig gehalten wurden. Getreide oder Brot wurde
an drmere Biirger der Stadt auch kostenlos abgegeben. Zur
Sicherung der Erndhrung armer Kinder existierte auerdem ein
System von Familienbeihilfen, das durch Stiftungsgelder finan-
ziert wurde. Daneben gab es auch Selbsthilfeeinrichtungen
(beispielsweise Kranken- und Sterbekassenvereine) auf berufs-
stdndischer Grundlage. Sie gewadhrten Heilmittel und Kranken-
hilfe bei Krankheit oder Unfall sowie Geldbetrdge an Hinter-
bliebene von Mitgliedern. Diese wurden durch Beitrittsgebiihren
und Beitrdge finanziert. Fiir das 6ffentliche Gesundheitswesen
im antiken Rom waren Arzte zustindig, die von den Lokal-
verwaltungen bezahlt wurden und fiir jeden Biirger verfligbar
waren.

Mittelalter

In den landwirtschaftlich geprdgten Regionen erfolgte eine
soziale Sicherung vom Mittelalter bis weit in die Neuzeit haupt-
sidchlich durch die Familie und Sippe. Die Betreuung der Armen,
Kranken, Alten, Witwen und Waisen war in erster Linie Sache
der Familien und der Verwandtschaft. Daneben gab es Fiirsor-
gepflichten der Grundherren (der Adligen und Ritter) fiir die
Armen und Schwachen, die zuvor als Dienstpersonal von ihnen
abhédngig waren.



Das griechische Wort
.Almosen” bedeutet
.mildtatige Gabe".

Die Blichsenkasse ver-
waltete ein Knapp-
schaftsaltester.

Die Kirchen entwickelten aus dem Geist der christlichen Néchs-
tenliebe (Caritas) verschiedene Einrichtungen wie Asyle und
Hospitédler zur Hilfe, Unterstiitzung und Pflege von Armen,
Kranken, Alten, Witwen und Waisen. Getragen und finanziert
wurden diese durch die Kirchengemeinden und Kldster sowie
die Almosengabe der Gldubigen an die Bediirftigen.

Im 12. Jahrhundert verhédngte die Kirche ein Praxisverbot fiir
Geistliche. Daraufhin iiberlieBen zahlreiche deutsche und
européische Kloster ihre Herbergen und Spitiler Laienhelfern
oder Laienbriidern. Aus diesen gingen teilweise weltliche Orden
hervor, zum Beispiel die noch heute aktiven Johanniter und
Malteser.

Mit dem Aufstieg der Stiadte seit dem 14. Jahrhundert ging auch
ein Wandel der Armen- und Krankenhilfe einher: Es wurden
stidtische Armenfonds zur Unterstiitzung Bediirftiger eingerich-
tet. Dies hatte eine Zuriickdrdngung der kirchlichen Fiirsorge
zur Folge. Die Armenfonds wurden iiberwiegend durch Stif-
tungen und durch gesonderte Armensteuern finanziert.

Die im Spétmittelalter entstehenden Ziinfte und Gilden schufen
Unterstiitzungseinrichtungen fiir ihre Mitglieder und deren
Familien. Ziinfte waren ortliche Handwerkervereinigungen mit
meist verpflichtender Zugehorigkeit (Zunftzwang). Gilden waren
Zusammenschliisse von Kaufleuten und Handlern, die aus
wirtschaftlichen Interessen geschaffen wurden. Sie sollten ihre
Mitglieder jedoch auch bei Unfall oder Krankheit so gut wie
eben moglich unterstiitzen. Gilden wurden auch von Bauern
oder als Bruderschaften aus religiosen Motiven gegriindet.

Wegen der besonderen Berufsgefahr im Bergbau gab es in
diesem Bereich schon frithzeitig Selbsthilfeeinrichtungen. Die
Bruderschaft der Bergleute — die Knappschaft — half Betroffenen.
AuBerdem verrichtete sie deren Arbeit mit, sodass kein Ver-
dienstausfall eintrat. Spéter stellte man an den Lohntagen
Biichsen auf, in die jeder Knappe nach Belieben Geld einwarf.
Aus der freiwilligen Spende wurde dann die Verpflichtung zur
Entrichtung des ,Biichsenpfennigs® und aus der Spende spéter
feste Beitrdge. Die Biichsenkassen entwickelten sich schlie3lich
zu Knappschaftskassen, aus denen den Bergleuten und ihren
Familien Krankheitskosten, Arzneien oder Sterbegeld ersetzt
wurden.



Als Auftakt der deutschen und auch der europédischen Sozialver-
sicherung wird heute der 28.12.1260 angesehen. Damals sicher-
te der Hildesheimer Bischof Johann I. von Brakel urkundlich
der Sankt Johannis Bruderschaft am Rammelsberg bei Goslar
seinen Schutz zu. Die Sankt Johannis Bruderschaft unterstiitzte
kranke und verletzte Bergleute und deren Hinterbliebenen.
Diese Urkunde ist deshalb so bedeutend, weil sie erstmals

einen Hinweis auf eine organisierte Sozialfiirsorge enthélt.

Gedenkstein auf dem
Marktplatz von Goslar:
Rammelsberg Wiege
der Sozialversicherung

Zeit der Industrialisierung

Der Beginn der Industrialisierung war zugleich eine vollig neue Herausforderung an die
soziale Sicherung. Ziinfte und Gilden hatten hier keine Aufgaben mehr; sie verloren an
Bedeutung. Wer als Industriearbeiter aus dem Arbeitsleben wegen Krankheit, Invalidi-
tat oder Alter ausscheiden musste, konnte nicht mehr eine solidarische Hilfe anderer
erwarten.

Diese tiefgreifende soziale Umwélzung machte ein Eingreifen
des Staates erforderlich. Als Erster wurde im deutschen Raum
der preuBische Staat aktiv. Im PreuBlischen Allgemeinen Land-



Gerhart Hauptmann
thematisierte diese
Situation beispielswei-
se in seinem Theater-
stiick ,,.Die Weber".

recht vom 5.2.1794 finden sich schon Bestimmungen iiber die
staatliche Armenpflege. Hier heif3t es zum Beispiel, dass es dem
Staat zukommt, fiir die Erndhrung und Verpflegung derjenigen
Biirger zu sorgen, die sich ihren Unterhalt nicht selbst verschaf-
fen und ihn auch von anderen Privatpersonen, die nach beson-
deren Gesetzen dazu verpflichtet sind, nicht erhalten kénnen.

Die Entwicklung blieb aber nicht bei der staatlichen Fiirsorge
stehen. Es folgten Zeiten, in denen Einrichtungen (Versicherun-
gen) entstanden, an die Beitrdge gezahlt wurden, um spéter Leis-
tungen zu erhalten, die vor wirtschaftlichem Schaden bewahren.

Erste Gesetze in der Knappschaft

Das Gesetz iiber die Vereinigung der Berg-, Hiitten- und Sali-
nenarbeiter in Knappschaften vom 10.4.1854 war die erste
landesgesetzliche, 6ffentlich-rechtliche Arbeiterversicherung.
Mit diesem Gesetz wurden die Knappschaftskassen einheitlich
organisiert und der Zwang zu ihrer Bildung eingefiihrt; die
Bergarbeiter wurden zur Beitragszahlung verpflichtet und die
Mindestleistungen der Kassen festgelegt.

Doch diese und auch andere landesgesetzliche Regelungen waren
zur Losung der sozialen Fragen noch unzureichend, weil sie nur
einen Teil der Bevolkerung betrafen. Die sozialen Missstdnde der
anderen Berufsgruppen verlangten auch eine Losung.

Kaiserliche Botschaft als Meilenstein

Anlésslich der Ersffnungssitzung des Deutschen Reichstags am
17.11.1881 verlas Reichskanzler Fiirst Otto von Bismarck an-
stelle der Thronrede des damals erkrankten Kaisers Wilhelm I.
eine Kaiserliche Botschaft, die heute als ,Magna Charta“ oder
auch als die Geburtsurkunde der deutschen Sozialversicherung
bezeichnet wird. Das Ziel sollte eine Sozialreform zur Absiche-
rung der arbeitenden Bevolkerung, vor allem der Industrie-
arbeiter sein:

- Die Arbeiter sollen gegen die Risiken der Krankheit, des
Betriebsunfalls und der Erwerbsunfahigkeit durch Alter
oder Invaliditdt versichert werden.

Sie sollen einen Rechtsanspruch auf die Leistungen haben.
Die Versicherung soll auf der Grundlage der Selbstverwal-
tung durchgefiihrt werden.

N2

Deutschland war das erste Land, das eine Sozialversicherung
auf nationaler Ebene einfiihrte. Es wurde damit weltweit zum
Vorreiter beim Aufbau von staatlichen Sozialsystemen.



In der Kaiserlichen Botschaft heifit es unter anderem
wortlich:

.Schon im Februar d. J. haben Wir Unsere Uberzeugung aus-
sprechen lassen, daf3 die Heilung der sozialen Schaden nicht
ausschlieBlich im Wege der Repression sozialdemokratischer
Ausschreitungen, sondern gleichmaBig auf dem der positiven
Forderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir
halten es fiir Unsere Kaiserliche Pflicht, dem Reichstage diese
Aufgabe von Neuem ans Herz zu legen, und wiirden Wir mit um
so groBerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott Unsere
Regierung sichtlich gesegnet hat, zuriickblicken, wenn es Uns
gelange, dereinst das Bewul3tsein mitzunehmen, dem Vaterlande
neue und dauernde Biirgschaften seines inneren Friedens und
den Hilfsbediirftigen grof3ere Sicherheit und Ergiebigkeit des
Beistandes, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen. In
Unseren darauf gerichteten Bestrebungen sind Wir der Zustim-
mung aller verblindeten Regierungen gewif3 und vertrauen auf
die Unterstiitzung der Parteistellungen.

In diesem Sinne wird zunachst der von den verbiindeten Regie-
rungen in der vorigen Session vorgelegte Entwurf eines Gesetzes
Uber die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfalle mit
Ricksicht auf die im Reichstage stattgehabten Verhandlungen
Uber denselben einer Umarbeitung unterzogen, um die erneute
Berathung desselben vorzubereiten. Erganzend wird ihm eine
Vorlage zur Seite treten, welche sich eine gleichmaBige Organi-
sation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe
stellt. Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder Invaliditat
erwerbsunfahig werden, haben der Gesamtheit gegeniiber
begriindeten Anspruch auf ein hoheres Maf3 staatlicher Fiirsor-
ge, als ihnen bisher hat zu Theil werden konnen.

Fir die Firsorge die rechten Mittel und Wege zu finden, ist eine
schwierige, aber auch eine der hochsten Aufgaben jedes
Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des
christlichen Volkslebens steht. Der engere Anschluf3 an die
realen Krafte dieses Volkslebens und das Zusammenfassen der
letzteren in der Form kooperativer Genossenschaften unter
staatlichem Schutz und staatlicher Férderung werden, wie Wir
hoffen, die Losung auch von Aufgaben maoglich machen, denen
die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen
sein wiirde. Immerhin aber wird auch auf diesem Wege das Ziel
nicht ohne die Aufwendung erheblicher Mittel zu erreichen
sein.
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Krankenversicherung

Der Reformprozess wurde mit dem Gesetz betreffend der
Krankenversicherung der Arbeiter vom 15.6.1883 in Gang
gesetzt. Fiir Industriearbeiter und Beschéftigte in Handwerks-
und Gewerbebetrieben wurde eine Pflichtversicherung gegen
die Risiken von Krankheiten eingefiihrt. Es bestand eine Pflicht-
mitgliedschaft in einer der staatlichen Aufsicht unterstellten
Krankenkasse. Die Beitriage wurden zu zwei Dritteln vom Ar-
beitnehmer und zu einem Drittel vom Arbeitgeber gezahlt. Die
Versicherten hatten einen Rechtsanspruch auf Krankenunter-
stiitzung (unter anderem freie drztliche Behandlung, Arznei und
Krankengeld fiir 13 Wochen). Auch Wochnerinnen bekamen
Wochenhilfeunterstiitzung (bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft nach der Geburt des Kindes). Im Todesfall erhielten
Hinterbliebene ein Sterbegeld.

Unfallversicherung

Der ndchste Schritt zur Umsetzung der Reformziele war die
Einfiihrung der gesetzlichen Unfallversicherung durch das
Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884. Anstelle der privaten
Haftpflicht des einzelnen Unternehmers bei Betriebsunféllen gab
es eine Zwangsversicherung bei einer Berufsgenossenschaft. Die

"



Die gesetzliche
Rentenversicherung
wurde am 1. 1.1891
eingefuhrt.

Beitrdge waren daher von den Unternehmen allein zu zahlen.
Versichert waren alle Arbeiter. Der im Betrieb verungliickte
Arbeiter erhielt medizinische Heilbehandlung sowie bei Er-
werbsunfihigkeit eine Unfallrente. Bei todlichen Betriebsun-
fallen wurden Hinterbliebenenrenten gezahlt.

Invaliditats- und Altersversicherung

Mit dem Gesetz betreffend die Invaliditits- und Altersversiche-
rung vom 22.6.1889 wurde die Grundlage fiir die gesetzliche
Rentenversicherung geschaffen. Versicherungspflicht bestand ab
dem 16. Lebensjahr fiir alle Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehr-
linge oder Dienstboten und fiir Angestellte mit einem Jahresver-
dienst bis zu 2 000 Mark. Die Beitrdge zahlten Arbeitnehmer
und Arbeitgeber je zur Hilfte. Die gesetzliche Rentenversiche-
rung erbrachte Invaliden- und Altersrenten. Trager waren die
Landesversicherungsanstalten.

Mit der Reichsversicherungsordnung vom 19.7.1911 wurden
die Sozialversicherungsgesetze der Jahre 1883 bis 1889 iiber
die Kranken-, Renten- und Unfallversicherung erstmals zu
einem einheitlichen Gesetzbuch zusammengefasst und gleich-
zeitig reformiert. Sie war in sechs Biicher eingeteilt:

1. Buch: Gemeinsame Vorschriften

2. Buch: Krankenversicherung

3. Buch: Unfallversicherung

4. Buch: Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

5. Buch: Beziehungen der Versicherungstriger zueinander
und zu anderen Verpflichteten

- 6. Buch: Verfahren

N 2R 2R N2

Der Kreis der Krankenversicherten wurde um die Landarbeiter,
die Dienstboten und die Hausgewerbetreibenden erweitert. Fiir
Witwen und Waisen wurden Hinterbliebenenrenten eingefiihrt.

Rentenversicherung der Angestellten

Das Invaliditdts- und Altersversicherungsgesetz hatte nur
Angestellte mit niedrigen Verdiensten in die Versicherungs-
pflicht der Rentenversicherung einbezogen. Fiir hoher qualifi-
zierte und besser verdienende Angestellte bestand bis dahin
kein Versicherungsschutz. Sie forderten aber eine selbstdndige
und unabhéngige Angestelltenversicherung mit eigenem Ver-
sicherungstréager. Dies geschah mit dem Versicherungsgesetz
fiir Angestellte vom 20.12.1911, das am 1.1.1913 in Kraft trat.

Die Beitrdge waren hoher als die fiir die Arbeiter. Dafiir bot die
Angestelltenversicherung auch bessere Leistungen bei Berufs-
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unfahigkeit, im Alter und an Hinterbliebene. Trager war die
Reichsversicherungsanstalt fiir Angestellte in Berlin.

Zeit des Ubergangs

Durch den wirtschaftlichen Niedergang im Jahr 1929 als Folge des Ersten Weltkriegs
von 1914 bis 1918 konnte das bewahrte System der sozialen Sicherheit nicht aufrecht-
erhalten werden. Deshalb wurden sowohl Kriegsgesetze als auch Wahrungsgesetze
erlassen, wie sie fiir diese Notzeiten typisch sind.

Beim Umlageverfahren
werden die Renten un-
mittelbar aus den lau-
fenden Beitragseinnah-
men finanziert und nur
geringe Ricklagen
gebildet.

Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 und seine
Folgen stellte auch das System der Sozialversicherung auf eine
harte Probe. Die Zahl der Invaliden- und Hinterbliebenenrenten
stieg kriegsbedingt sprunghaft an. Die Rentenversicherungstré-
ger verloren durch Entwertung der Geldanlagen und die Infla-
tion etwa 90 % des Versicherungsvermogens. Die Renten von
Millionen Versicherten konnten nicht mehr gezahlt werden. Das
Umlageverfahren wurde eingefiihrt und das Rentensystem somit
stabilisiert.

Trotz der schweren wirtschaftlichen Umstdnde wurde das
Sozialversicherungssystem in den 1920er Jahren weiter ausge-
baut: Mit dem Gesetz {iber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung vom 16.7.1927 wurde eine staatliche Arbeits-
losenversicherung eingefiihrt. Triger war die Reichsanstalt fiir
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.

Die durch die Weltwirtschaftskrise in der Rentenversicherung
entstandenen Defizite versuchte die Reichsregierung per Not-
verordnungen durch die Auflésung von Reserven und durch zu-
sdtzliche staatliche Zuschiisse auszugleichen. Die Rentenpolitik
unterlag einem strikten Sparkurs. Die Ausgaben wurden erheb-
lich reduziert. Leistungsvoraussetzungen wurden verschérft
und die laufenden Renten gekiirzt.

Sozialversicherung im Dritten Reich

Mit dem Gesetz zur Erhaltung der Leistungsfahigkeit der
Invaliden-, der Angestellten- und der knappschaftlichen Versi-
cherung vom 7.12.1933 sollte die durch die Weltwirtschaftskrise
angeschlagene Rentenversicherung finanziell saniert werden.
Die Ausgaben wurden durch einen Leistungsumbau gedampft
und die staatlichen Zuschiisse des Reiches ausgeweitet.

13



Entsprechend dem totalitdren Prinzip wurde durch das Gesetz
iiber den Aufbau der Sozialversicherung vom 5.7.1934 die
Selbstverwaltung aufgegeben. Alle Sozialversicherungszweige
wurden unter dem Dach einer Reichsversicherung zusammen-
gefasst und dem Reichsversicherungsamt unterstellt.

Einfluss der Besatzungsmachte
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches am 8.5.1945
waren die Gesetze zur sozialen Sicherheit weiter in Kraft. Sie
wurden jedoch von den jeweiligen Besatzungsméchten durch
Anordnungen stark beeinflusst.

Die fiir den Bereich der amerikanischen, britischen und fran-
zosischen Besatzungszone ergangenen gesetzlichen Regelun-
gen wichen zwar voneinander ab, d&nderten jedoch den Gesamt-
charakter der Sozialversicherung nicht. Die bisherigen Sozial-
versicherungsgesetze blieben im Wesentlichen bestehen.

Die Verwaltung der sowjetischen Besatzungszone ging dagegen
einen eigenen Weg. In der sowjetischen Besatzungszone wurde
ab 1947 eine Einheitsversicherung aufgebaut und das Gesund-

heitssystem verstaatlicht. Es entstand ein vollig anderes System
der sozialen Sicherheit.

Nach Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurden
zunéchst Gesetze erlassen, die den Verdanderungen der politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Verhéltnisse Rechnung
trugen. Auch wurde die Selbstverwaltung wiederhergestellt
(Selbstverwaltungsgesetz vom 22.2.1951). Auflerdem wurde mit
dem Sozialgerichtsgesetz vom 3.9.1953 fiir das Sozialrecht eine
besondere Gerichtsbarkeit eingefiihrt: die Sozialgerichte.

Zeit der Reformen

Der durch den wirtschaftlichen Aufschwung nach 1945 erreichte Wohlstand ermaglichte
auch Reformen im Bereich der Sozialen Sicherung.

Die Neuordnung der Rentenversicherung im Jahr 1957 war der
erste grof3e Schritt in die Zukunft auf dem Gebiet der Sozialre-
form. Die Rentenversicherung wurde grundlegend umgestaltet.



Die jahrliche Renten-
anpassung beriick-
sichtigte die jeweilige
Erh6hung der Brutto-
lohne.

Ziel der Reform war es, auch Rentner an der allgemeinen
Wohlstandsentwicklung teilnehmen zu lassen. Die Rente sollte
nicht langer ein Zuschuss zum Lebensunterhalt, sondern
Lohnersatz sein. An die Stelle eines statischen Systems trat ein
dynamisches.

Die Rentenhohe sollte sich im Wesentlichen an dem durch-
schnittlichen (Brutto-)Lohnniveau im Versichertenleben und der
Anzahl der Versicherungsjahre orientieren und gleichzeitig das
aktuelle Lohnniveau beriicksichtigen. Au3erdem waren Renten-
anpassungen vorgesehen. Dies wurde mit Hilfe einer neuen
Rentenformel erreicht. Fiir Arbeiter und Angestellte wurde ein
im Wesentlichen gleiches Recht geschaffen.

Zur Finanzierung der Renten in der Arbeiter- und Angestellten-
versicherung wurde statt des Kapitaldeckungsverfahres ein
~-modifiziertes Umlageverfahren® eingefiihrt: Fiir jeweils zehn
Jahre sollte ein einheitlicher Beitragssatz so festgelegt werden,
dass am Ende dieses Deckungsabschnitts eine Vermogens-
reserve im Umfang von einer Jahresausgabe vorhanden war.

Im selben Jahr folgte das Gesetz iiber die Altershilfe fiir Land-
wirte, mit dem diese erstmals in die Soziale Sicherung einbezo-
gen wurden. Sie ging davon aus, dass der dltere Landwirt (der
~Altenteiler”) das Recht auf Wohnung und Verpflegung auch nach
der Hoflibergabe behélt. Die landwirtschaftliche Altershilfe
nahm daher bewusst von einer vollen finanziellen Versorgung
im Alter Abstand.

Im Jahr 1963 trat die Neuordnung der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Kraft.

Weitere Entwicklung der Sozialen Sicherung:

- Versicherungspflicht aller Angestellten (1968)

- Offnung der Rentenversicherung, insbesondere fiir Selb-
stindige und Hausfrauen (1972)

- Anpassung der Unfallrenten (1964) und Kriegsopferrenten
(1972) an die wirtschaftliche Entwicklung

- Sozialversicherung der Rehabilitanden und Behinderten
(1974 und 1975)



Gegenwart

Durch die heutige Gesetzgebung soll vorrangig der Standard in der Sozialen Sicherung
erhalten werden. Das gesamte Sozialrecht wird im Sozialgesetzbuch, dem SGB, zusam-
mengefasst. Die Rechtsgebiete der Sozialversicherung sind schrittweise in dieses
Sozialgesetzbuch iiberfiihrt worden.

Das SGB Il betrifft zwar
nicht die Sozialversi-
cherung, es wird hier
aber erldutert, da zahl-
reiche Verbindungen zu
verschiedenen Zweigen
der Sozialversicherung
bestehen.

Das SGB VIII betrifft
nicht die Sozialver-
sicherung und wird
deshalb in diesem
Buch nicht erlautert.

Biicher des Sozialgesetzbuches

Das Erste Buch des Sozialgesetzbuches vom 11.12.1975, das
SGB I, enthilt Allgemeines iiber Sozialleistungen und Leistungs-
triger sowie gemeinsame Vorschriften und Grundsétze fiir alle
Sozialleistungsbereiche.

Durch das Vierte Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 wurde das Zweite Buch des
Sozialgesetzbuches (SGB II), welches die Grundsicherung fiir
Arbeitsuchende regelt, eingefiigt. Die meisten Vorschriften
gelten seit 1.1.2005.

Das Dritte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB III) ist erst mit
dem Gesetz zur Reform der Arbeitsforderung vom 24.3.1997
eingerichtet worden. Es trat am 1.1.1998 in Kraft.

Das Vierte Buch (SGB IV) gibt es seit 1976. Es enthilt all-
gemeine Vorschriften fiir alle Versicherungszweige der Sozial-
versicherung.

Das Fiinfte Buch (SGB V) wurde durch das Gesundheits-
reformgesetz vom 20.12.1988 eingerichtet. Am 1.1.1989 trat
es in Kraft.

Mit dem Rentenreformgesetz 1992 vom 18.12.1989 wurde das
Sechste Buch des Sozialgesetzbuches geschaffen. Das SGB VI ist
- von einigen Ausnahmen abgesehen —am 1.1.1992 in Kraft
getreten.

Fiir die Unfallversicherung ist mit dem Unfallversicherungs-
Einordnungsgesetz vom 20.8.1996 das Siebte Buch (SGB VII)
eingerichtet worden. Es ist am 1.1.1997 in Kraft getreten.

Das Achte Buch (SGB VIII) ist durch das Gesetz zur Neuordnung
des Kinder- und Jugendhilferechts vom 26.9.1990 in das
Sozialgesetzbuch aufgenommen worden und trat am 1.1.1991
in Kraft.



Das SGB XII betrifft
nicht die Sozialver-
sicherung und wird
deshalb in diesem
Buch nicht erlautert.

Durch das Gesetz vom 19.6.2001 ist das Neunte Buch (SGB IX)
eingerichtet worden. Es ist am 1.7.2001 in Kraft getreten und
hat fiir alle Sozialleistungstriager die Leistungen zur Rehabilita-
tion und zur Teilhabe behinderter Menschen neu geregelt.

Im Jahr 1980 wurde im Zehnten Buch des Sozialgesetz-
buches (SGB X) das Verwaltungsverfahren fiir die Tréager der
Sozialen Sicherheit zusammengefasst und teilweise neu ge-
regelt. 1982 erginzte der Gesetzgeber das SGB X um Rege-
lungen zum Datenschutz und zur Zusammenarbeit der Leis-
tungstréager.

Bei der Einfiihrung der sozialen Pflegeversicherung durch das
Pflege-Versicherungsgesetz vom 26.5.1994 ist das Elfte Buch
(SGB XI) eingerichtet worden. Es trat am 1.1.1995 in Kraft.

Das Zwdlfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII) wurde durch
das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozial-
gesetzbuch vom 27.12.2003 aufgenommen. Es ersetzt ab
1.1.2005 in wesentlichen Teilen das bisher geltende Bundes-
sozialhilfegesetz.

Einfluss anderer Gesetze

Das Sozialrecht wird stdndig den sich verdndernden Bedingun-

gen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes

angepasst. Viele gesetzliche Regelungen haben in der letzten

Zeit Einfluss auf die Sozialgesetze genommen, so zum Beispiel:

- Gesetz zur Starkung der beruflichen Weiterbildung und des
Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung
(Arbeitslosenversicherungsschutz- und Weiterbildungsstar-
kungsgesetz — AWStG) vom 18.7.2016

- Neuntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch — Rechtsvereinfachung — sowie zur voriiberge-
henden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vom
26.7.2016

> Gesetz zur Anderung des Sachverstindigenrechts und zur
weiteren Anderung des Gesetzes iiber das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit sowie zur Anderung des Sozialgerichtsge-
setzes, der Verwaltungsgerichtsordnung, der Finanzge-
richtsordnung und des Gerichtskostengesetzes vom
11.10.2016

> Sechstes Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze (6. SGB IV-Anderungsgesetz —
6. SGB IV-AndG) vom 11.11.2016



Bekanntmachung der Beitragssitze in der allgemeinen
Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung fiir das Jahr 2017 vom 17.11.2016

Verordnung iiber maf3gebende Rechengréfen der Sozialver-
sicherung fiir 2017 (Sozialversicherungs-RechengroBBenver-
ordnung 2017) vom 28.11.2016

Gesetz zur Flexibilisierung des Ubergangs vom Erwerbsle-
ben in den Ruhestand und zur Starkung von Pravention und
Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) vom
8.12.2016

Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie zur Ande-
rung des Zweiten und des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch
vom 22.12.2016

Drittes Gesetz zur Starkung der pflegerischen Versorgung
und zur Anderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestéir-
kungsgesetz — PSG I1I) vom 23.12.2016

Gesetz zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz —
BTHG) vom 23.12.2016

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der
gesetzlichen Rentenversicherung und in der Alterssicherung
der Landwirte zum 1. Juli 2017 (Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2017 — RWBestV 2017)



Gegenstand der sozialen Rechte in der Bundesrepublik Deutschland sind die in den
Sozialgesetzbiichern vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen. Zustandig fiir
diese Sozialleistungen sind besondere Korperschaften, Anstalten und Behdrden
(Leistungstriger).

Ein Teil der Sozialleistungen wird durch eine gesetzliche Versicherung (Sozialversiche-
rung) gedeckt. In der Sozialversicherung werden Personen durch Versicherungspflicht
kraft Gesetzes oder Satzung oder aufgrund freiwilligen Beitritts oder freiwilliger
Fortsetzung der Versicherung (Versicherungsberechtigung) versichert.

Die Trdger der Sozialversicherung (Versicherungstrager) sind rechtsfiahige Korper-
schaften des dffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Die Versicherungstrager
erfiillen ihre Aufgaben im Rahmen der Gesetze und des sonstigen fiir sie mafigebenden
Rechts in eigener Verantwortung. Bei der Erfiillung dieser Aufgaben konnen die Biirger
mitwirken. Diese Mitwirkung wird Selbstverwaltung genannt.

Die Selbstverwaltung wird grundsatzlich durch die Vertreter der Versicherten und
Rentner sowie Arbeitgeber ehrenamtlich ausgeiibt. Die Vertreter werden in freien,
gleichen und geheimen Wahlen - den Sozialwahlen - gewdhlt. Sozialwahlen finden alle
sechs Jahre statt (die letzte war im Mai 2017).

Sinn der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist es:

- Versicherte, Arbeitgeber und Verwaltung madglichst eng zu verbinden,

- Erfahrungen und Note der Versicherten der Verwaltung nahe zu bringen,
- die Entscheidung der Verwaltung sozial und lebensnah zu machen.

Die gesetzliche Grundlage ist das Vierte Buch des Sozialgesetzbuches.



Selbstverwaltungsorgane

Fiir die Mitwirkung der Versicherten und Rentner sowie der Arbeitgeber in der Selbst-
verwaltung der Versicherungstrager werden zwei Organe gebildet: die Vertreterver-
sammlung und der Vorstand.

Dies gilt nicht nach
Fusionen mit einer
Krankenkasse einer
anderen Kassenart.

Die Vertreterversammlung wird dabei als ,Parlament® des
Versicherungstriagers, der Vorstand als seine ,,Regierung®
bezeichnet. Jeder Versicherungstréager hat einen Geschéfts-
fiihrer, der dem Vorstand mit beratender Stimme angehort. Die
Vertreterversammlung, der Vorstand und der Geschéftsfiihrer
nehmen im Rahmen ihrer Zustindigkeit die Aufgaben des
jeweiligen Versicherungstriagers wahr.

Bei den Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie den
Ersatzkassen werden hiervon abweichend ein Verwaltungsrat
als Selbstverwaltungsorgan sowie ein hauptamtlicher Vorstand
gebildet. Der Verwaltungsrat hat die Aufgaben der Vertreterver-
sammlung und ihres Vorstandes.

Die Vertreterversammlung hat hochstens 60 Mitglieder. Dem
Verwaltungsrat der Krankenkassen gehoren jedoch hochstens
30 Mitglieder an.

Zusammensetzung der Organe

Die Selbstverwaltungsorgane setzen sich in den einzelnen Zwei-

gen der Sozialversicherung unterschiedlich zusammen:

- in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung und
in der Unfallversicherung je zur Hilfte aus Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber;

- bei den Ersatzkassen sind Organmitglieder nur die Versi-
cherten (also nicht die Arbeitgeber);
bei den Betriebskrankenkassen ist au3er den Versicherten
nur der jeweilige Arbeitgeber Organmitglied; er hat die
gleiche Anzahl der Stimmen wie die Versichertenvertreter;

- in der Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau je zu einem Drittel aus Vertretern der Versicher-
ten, der Selbstdndigen ohne fremde Arbeitskrafte und der
Arbeitgeber.

Satzung

Jeder Versicherungstriager hat eine Satzung. Darin ist auch die
Anzahl der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane festgelegt.
Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie Ersatzkassen
konnen die Zusammensetzung des Verwaltungsrates in ihrer
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Satzung mit einer Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder von der folgenden Wahlperiode an abweichend
regeln. Das betrifft besonders die Zahl der Arbeitgeber- und
Der Verwaltungsrat Versichertenvertreter sowie die Zahl und die Verteilung der
muss mindestens zur . .. . .. .
; Stimmen. Vereinigen sich Krankenkassen, konnen ihre Verwal-
Halfte aus Vertretern = .
der Versicherten tungsréte die Zusammensetzung des Verwaltungsrates der
bestehen. neuen Krankenkasse auch fiir die laufende Wahlperiode regeln.

Nach der entsprechenden Satzung werden bei den Rentenver-
sicherungstrdgern und auch bei anderen Versicherungstriagern
Versicherungsberater und Versichertenilteste gewihlt. Sie
beraten und betreuen die Versicherten in unmittelbarer Nach-
barschalft.

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane sowie die Versicher-
tenéltesten und die Vertrauenspersonen iiben ihre Tatigkeit
ehrenamtlich aus.

Merke:

Selbstverwaltung ist das Mitwirken des Biirgers bei der Erfil-
lung der Staatsaufgaben. Sie gibt es auch in der Sozialversiche-
" .k, rung. Selbstverwalten heil3t mitgestalten.

—_ Organe der Selbstverwaltung sind im Allgemeinen die Vertreter-
versammlung und der Vorstand. Sie setzen sich zusammen aus
Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber.

Wahl der Organmitglieder

Versicherte und Rentner wahlen die Vertreter der Versicherten, die Arbeitgeber wahlen
getrennt davon ihre Vertreter. Von dieser Vertreterversammlung werden die Mitglieder
des Vorstandes gewahlt.

Die Sozialwahlen unterscheiden sich kaum von den politischen

Wahlen. Sie sind frei und geheim; es gelten die Grundsétze der
Die Vertreterversamm-  Verhdltniswahl. Aber: Bei den Sozialwahlen stellen sich nicht
lung besteht aus die politischen Parteien zur Wahl. Hier nominieren die Gewerk-
xg;tsriiirr:edne;n y schaften und andere Arbeitnehmervereinigungen mit sozial-
Rentner sowie der oder berufspolitischer Zielsetzung sowie die Vereinigungen von
Arbeitgeber. Arbeitgebern die zu wihlenden Kandidaten.
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Wahlberechtigt sind Versicherte, die am 2. Januar des Wahl-
jahres das 16. Lebensjahr vollendet haben, und Arbeitgeber.
Auch Rentner sind wahlberechtigt.

Die Wahlen finden alle sechs Jahre statt. Einigen sich die Ver-
einigungen der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber auf eine Vor-
schlagsliste, so gelten die in der Liste genannten Kandidaten als
gewdhlt. Dann findet keine Wahlhandlung statt.

Merke:

Versicherte, Rentner und Arbeitgeber wahlen die Mitglieder der
Vertreterversammlung. Gewerkschaften und Arbeitgebervereini-
gungen nominieren die Kandidaten. Die Wahl ist frei und geheim.
Die Vertreterversammlung wahlt den Vorstand.

Amtsdauer der Organmitglieder ist sechs Jahre.

Aufgaben der Organe

Vertreterversammlung und Vorstand haben Aufgaben, die fiir den Versicherten und
den Versicherungstrager wichtig sind. Sie sind ihnen durch Gesetz und Satzung zugewie-
sen.

Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung hat inshesondere die Aufgabe,

- den Haushalt festzustellen, also die Einnahmen und Aus-
gaben fiir das kommende Jahr zu beschlief3en,

- die Jahresrechnung fiir das vergangene Jahr abzunehmen
und damit den Vorstand zu entlasten,

- die Mitglieder des Vorstandes zu wihlen,

- die Satzung zu beschlieen und

- die Geschéftsfiihrung zu wéhlen.

Vorstand

Der Vorstand hat insbesondere die Aufgabe,

- den Versicherungstriger gerichtlich und auB8ergerichtlich zu
vertreten,

- den Entwurf des Haushaltsplanes fiir das kommende Jahr
aufzustellen und ihn der Vertreterversammlung zur
Beschlussfassung zuzuleiten,
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die Jahresrechnung zu priifen und sie der Vertreterver-
sammlung zur Abnahme vorzulegen,

den jahrlichen Geschéftsbericht zu erstatten,

das Vermogen des Versicherungstriagers anzulegen,
Grundstiicke zu erwerben, zu verduB3ern und zu belasten,
Angestellte und Beamte hoherer Gehaltsgruppen einzustel-
len, zu befordern und zu entlassen sowie

Richtlinien fiir die Fiithrung der Verwaltungsgeschifte zu
erlassen.

NN

N

Merke:

Vertreterversammlung und Vorstand haben Aufgaben, die ihnen
durch Gesetz und Satzung zugewiesen sind. Es sind fir den
Versicherten und den Versicherungstrager besonders wichtige

-« Aufgaben: Finanz- und Personalfragen.

Geschaftsfuhrer

Der Geschaftsfiihrer fiihrt hauptamtlich die laufenden Verwaltungsgeschafte, soweit
Gesetz oder sonstiges fiir den Versicherungstrager maigebendes Recht nichts Abwei-
chendes bestimmen. Er vertritt den Versicherungstrager insoweit gerichtlich und
aufBergerichtlich.

Jeder Versicherungstriger hat einen Geschéftsfiihrer. Dies gilt
nicht fiir die Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie
die Ersatzkassen und die Bundesagentur fiir Arbeit. Die Kran-
kenkassen haben einen hauptamtlichen Vorstand. Der Ge-
schiftsfithrer {ibt seine Tatigkeit hauptberuflich aus und ist
verantwortlich fiir die laufenden Verwaltungsgeschéfte und den
taglichen Dienstbetrieb.

Der Geschéftsfiihrer ist mit den Organen der Selbstverwaltung
eng verkniipft. Er wird von der Vertreterversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes in sein Amt gewéahlt. Dem Vorstand
gehort er mit beratender Stimme an.

Bei Versicherungstragern mit besonders hoher Versichertenzahl
kann die Satzung eine aus drei Personen bestehende Geschéifts-
fithrung vorsehen. Das gilt auch fiir Versicherungstriger, die fiir
mehrere Versicherungszweige zustdndig sind.
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Trager der Deutschen Rentenversicherung

Die Trager der Deutschen Rentenversicherung sind Korperschaften des offentlichen
Rechts mit Selbstverwaltung. Organe der Selbstverwaltung sind die Vertreterversamm-
lung und der Vorstand. Die Mitglieder iiben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.

Die Triager der Rentenversicherung sind:

Deutsche Rentenversicherung Baden-Wiirttemberg
Deutsche Rentenversicherung Bayern Siid
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
Deutsche Rentenversicherung Hessen

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Deutsche Rentenversicherung Nord

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Deutsche Rentenversicherung Saarland

Deutsche Rentenversicherung Schwaben

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Deutsche Rentenversicherung Bund
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Vertreterversammlung

Das hochste Organ der Selbstverwaltung ist die Vertreterver-
sammlung. Sie besteht aus jeweils hochstens 30 Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber. Die Vertreterversammlung
wird fiir sechs Jahre von Arbeitgebern und Versicherten gewihlt.
Der Vorsitz wechselt jahrlich am 1.10. zwischen dem Vertreter
der Versicherten und dem Vertreter der Arbeitgeber.

Die Zusammensetzung der Vertreterversammlungen wird durch
die Sozialwahl bestimmt. Dies geschieht entweder in einer
Urwahl mit Wahlhandlung (ausschlie$3lich Briefwahl) oder in
einer sogenannten Friedenswahl (ohne Wahlhandlung). Bei der
Friedenswahl wird auf die eigentliche Wahlhandlung verzichtet.
Das ist moglich, wenn genau so viele Kandidaten von den
Sozialpartnern vorgeschlagen wurden, wie Mandate zu vergeben
sind. Bei den letzten Sozialwahlen im Mai 2017 fanden fiir die
Rentenversicherung nur bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund Urwahlen statt; bei allen anderen Rentenversicherungs-
triagern erfolgte eine Friedenswahl.
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Neben den auf Seite 22/23 genannten Aufgaben ist die Vertreter-
versammlung fiir die Wahl der Versichertenéltesten verantwort-
lich. Sie stellt zudem die Mitglieder der Widerspruchsausschiis-
se. Diese entscheiden unter anderem {iber die Widerspriiche zu
Versicherungs-, Beitrags- und Rentenangelegenheiten sowie zu
medizinischen und beruflichen Rehabilitationsleistungen.

Die Vertreterversammlungen der Regionaltriger der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See wéhlen aus ihrer Selbstverwaltung
jeweils zwei Mitglieder in die Bundesvertreterversammlung der
Deutschen Rentenversicherung Bund. Die Gewédhlten miissen je
zur Hélfte der Gruppe der Versicherten und der Gruppe der
Arbeitgeber angehoren.

Vorstand

Der Vorstand trifft die grundsétzlichen Entscheidungen des

jeweiligen Rentenversicherungstrédgers. Als seine ,Regierung®

wird der Vorstand von der Vertreterversammlung gewéhlt.

S Er besteht aus Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der

Die wichtigsten Versicherten. Arbeitgeber- und Versichertenvertreter wechseln
Aufgaben des Vorstands . . o X . .
sind auf Seite 22/23 sich an der Spitze des Vorstands im jahrlichen Turnus jeweils
aufgefiihrt. am 1.10. ab.

Deutsche Rentenversicherung
Bund

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat eine Doppelfunktion: Sie nimmt die Grund-
satz- und Querschnittsaufgaben fiir die gesamte Rentenversicherung wahr und hat
gleichzeitig Trageraufgaben auf Bundesebene als Versicherungstrager der allgemeinen
Rentenversicherung.

Dieser doppelten Aufgabenstruktur entsprechend miissen auch
die Selbstverwaltungsorgane gebildet werden. Die Selbstverwal-
tung der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht daher aus
der Bundesvertreterversammlung und dem Bundesvorstand
sowie der Vertreterversammlung und dem Vorstand.

Bundesvertreterversammlung

Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund besteht aus 60 Mitgliedern. Von den Versicher-
ten und Rentnern sowie den Arbeitgebern der Deutschen
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30 + 2 Mitglieder der
Bundesebene haben
eine Gewichtung von
45 %, 28 Mitglieder der
Regionalebene eine
von 55 %.

Rentenversicherung Bund (als Tréger der allgemeinen Renten-
versicherung auf Bundesebene) wurden in den Sozialwahlen
2017 insgesamt 30 Mitglieder gewdhlt. Diese sind Teil der
Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund. Ferner wurden noch je zwei Mitglieder von den
14 Regionaltrdgern (ehemals Landesversicherungsanstalten)
sowie von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See in die Bundesvertreterversammlung der Deutschen
Rentenversicherung Bund entsandt.

Da die Zusammensetzung der Bundesvertreterversammlung
nicht der im Gesetz vorgesehenen Quotierung von Bundes- und
Regionalebene von 45 : 55 entspricht, erfolgen Abstimmungen mit
gewichteten Stimmen. Entscheidungen der Bundesvertreter-
versammlung miissen mit einer Zweidrittelmehrheit der gewich-
teten Stimmen getroffen werden.

Bundesvorstand

Der Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund
besteht aus 22 Mitgliedern. Zwolf Mitglieder werden auf Vor-
schlag der Vertreter der Regionaltriger, acht Mitglieder auf Vor-
schlag der im Rahmen der Sozialwahlen gewéhlten Vertreter der
Deutschen Rentenversicherung Bund und zwei Mitglieder auf Vor-
schlag der Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See gewéhlt.

Die Gewéhlten miissen je zur Halfte der Gruppe der Versicherten
und der Gruppe der Arbeitgeber angehoren.

Aufgaben der Selbstverwaltungsorgane
Bundesvertreterversammlung und Bundesvorstand der Deut-
schen Rentenversicherung Bund sind zustdndig, wenn es sich
um Beschliisse zu Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und um
gemeinsame Angelegenheiten handelt.

Vertreterversammlung und Vorstand der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund entscheiden in den Angelegenheiten, die die
Deutsche Rentenversicherung Bund als Trédger der allgemeinen
Rentenversicherung wahrnimmt (Trdgerangelegenheiten).

Die Vertreterversammlung wird von den Versicherten und

Arbeitgebern der Deutschen Rentenversicherung Bund gewahlt.
Sie hat 30 Mitglieder.
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Wahl im Jahr 2017
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Zum Ausgleichsverfah-
ren siehe Seite 79.

Der Vorstand umfasst acht Mitglieder und wird durch die
Vertreterversammlung gewéhlt.

Die Organe sind beispielsweise fiir folgende Tragerbelange
zustandig:

- Haushalt,

- Personalentscheidungen,

— Wahl der Versichertenberater und

- Wahl der Widerspruchsausschiisse.

Geschaftsfiihrung

Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund werden die
Aufgaben des Geschiftsfithrers durch das Direktorium wahr-
genommen. Dieses fiihrt hauptamtlich die laufenden Verwal-
tungsgeschifte und vertritt die Deutsche Rentenversicherung
Bund insoweit gerichtlich und auB3ergerichtlich.

Das Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund
besteht aus einem Préasidenten als Vorsitzenden und zwei
Geschéiftsflihrern. Es wird von der Vertreterversammlung auf
Vorschlag des Vorstandes fiir sechs Jahre gewéhlt, eine Wieder-
wahl ist méglich.

Das Direktorium ist sowohl fiir die Grundsatz- und Querschnitts-
aufgaben als auch fiir die Trageraufgaben der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund zustidndig. Die Grundsatz- und Quer-
schnittsaufgaben und die AuB3endarstellung nimmt grundséitz-
lich der Prisident wahr. Im Ubrigen werden die jeweiligen
Aufgabenbereiche der einzelnen Mitglieder des Direktoriums
durch die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Bund
bestimmt.

Daneben gibt es noch ein Erweitertes Direktorium. Zu seinen
Aufgaben zahlt unter anderem, notwendige ergdnzende MaB3-
nahmen zur Stabilisierung der Arbeitsmenge bei den Tragern
sowie die Ausgestaltung des Ausgleichsverfahrens zu beschlie-
Ben. Es nimmt auBBerdem Aufgaben im Bereich des Finanzver-
bundes der Rentenversicherungstriger wahr.

Das Erweiterte Direktorium setzt sich aus drei Mitgliedern der
Geschiftsfiihrung der Deutschen Rentenversicherung Bund, fiinf
Geschiftsfiihrern der Regionaltrager und einem Geschéftsfithrer
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
zusammen.
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Bundesagentur fur Arbeit

Die Bundesagentur fiir Arbeit ist Trager der Arbeitsforderung. Sie gliedert sich in die
Zentrale in Niirnberg, die Regionaldirektionen und die Agenturen fiir Arbeit. Als eine
rechtsfahige bundesunmittelbare Korperschaft des offentlichen Rechts mit Selbstver-
waltung fiihrt sie ihre Aufgaben im Rahmen des fiir sie geltenden Rechts eigenverant-

wortlich durch.

Die Amtsdauer betragt
jeweils sechs Jahre.

Die Amtszeit betragt
finf Jahre. Mehrere
Amtszeiten sind
zulassig.

Verwaltungsrat und Verwaltungsausschiisse

Organe der Selbstverwaltung sind bei der Bundesagentur fiir
Arbeit der Verwaltungsrat und bei den Agenturen fiir Arbeit die
Verwaltungsausschiisse.

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane setzen sich zu je
einem Drittel aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer
und der 6ffentlichen Hand (Bund, Lander, Kommunen) zusam-
men. Sie werden nicht gewahlt, sondern auf Vorschlag berufen.

Der Vorschlag fiir die Mitglieder im Verwaltungsrat kommt fiir
die Gruppe der Arbeitnehmer von den Gewerkschaften und
ihren Verbdnden, fiir die Gruppe der Arbeitgeber von den
Arbeitgeberverbdnden sowie ihren Vereinigungen. Fiir die
Gruppe der 6ffentlichen Koérperschaften schlagen die Bundes-
regierung und der Bundesrat jeweils drei Mitglieder und die
Spitzenvereinigungen der kommunalen Selbstverwaltungs-
korperschaften ein Mitglied vor.

Fiir die Verwaltungsausschiisse der Agenturen fiir Arbeit sind
nur die fiir den Bezirk zustdndigen Gewerkschaften und ihre
Verbédnde sowie die Arbeitgeberverbédnde und ihre Vereinigun-
gen vorschlagsberechtigt. Die Mitglieder der Gruppe der offent-
lichen Korperschaften in den Verwaltungsausschiissen werden
von den Aufsichtshehorden der Gemeinden und Gemeindever-
bénden vorgeschlagen.

Die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt durch
das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales. Die Mitglieder
der Verwaltungsausschiisse beruft der Verwaltungsrat.

Vorstand

Die Bundesagentur fiir Arbeit wird von einem Vorstand geleitet,
der aus einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern
besteht. Die Mitglieder des Vorstands werden auf Vorschlag des
Verwaltungsrats von der Bundesregierung benannt. Der Bun-
despréasident ernennt die Mitglieder des Vorstands.

29



Spitzenverband
Bund der Krankenkassen

Die Krankenkassen bilden einen Spitzenverband mit der Bezeichnung ,,Spitzenverband
Bund der Krankenkassen”. Er ist eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts mit Selbst-

verwaltung.

Ersatzkassen, deren
Verwaltungsrat nur aus
Versichertenvertretern
besteht, entsenden nur
diese in den Verwal-
tungsrat des GKV-
Spitzenverbands.

Dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen gehoren alle
gesetzlichen Krankenkassen an. Er vertritt als zentrale Interes-
senvertretung die Belange der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) auf Bundesebene und gestaltet die Rahmenbedin-
gungen fiir einen intensiven Wettbewerb um Qualitdt und
Wirtschaftlichkeit der gesundheitlichen Versorgung in der
Bundesrepublik Deutschland. Der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen fiihrt im Rechts- und Geschéftsverkehr den
Namen ,,GKV-Spitzenverband®. Er ist gleichzeitig der Spitzen-
verband der Pflegekassen.

Die ,Verbidnde der Kranken- und Pflegekassen auf Bundes-
ebene” der verschiedenen Krankenkassenarten wirken als
Gesellschaften des biirgerlichen Rechts. Sie konzentrieren sich
auf verschiedene Serviceleistungen und wettbewerbliche sowie
leistungsrechtliche Fragestellungen fiir ihre Kassenart.

Organe der Selbstverwaltung

Selbstverwaltungsorgane des GKV-Spitzenverbands sind der
Verwaltungsrat und der von ihm gewéhlte Vorstand sowie die
Mitgliederversammlung.

In die Mitgliederversammlung entsendet jede Mitgliedskasse
jeweils einen Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber
aus ihrem Verwaltungsrat oder ihrer Vertreterversammlung.
Ersatzkassen, deren Verwaltungsrat nicht zur Hélfte mit Arbeit-
gebervertretern besetzt ist, entsenden jeweils zwei Vertreter
der Versicherten aus ihrem Verwaltungsrat.

Die Mitgliederversammlung wéhlt alle sechs Jahre den Verwal-
tungsrat des GKV-Spitzenverbands, also jeweils Versicherten-
und Arbeitgebervertreter fiir die Allgemeinen Ortskranken-
kassen, die Ersatzkassen, die Betriebskrankenkassen und die
Innungskrankenkassen sowie gemeinsame Versicherten- und
Arbeitgebervertreter fiir die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See und die Landwirtschaftlichen Kranken-
kassen.

30



Der Vorstand
besteht aus hochstens
drei Personen.

Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands besteht aus
hochstens 52 Mitgliedern. Fiir jedes Mitglied wird ein Stellver-
treter bestimmt.

Vor Beginn der jeweiligen Amtsperiode regelt der GKV-Spitzen-
verband in seiner Satzung die genaue Sitzanzahl und die
Stimmgewichtung entsprechend der bundesweiten Versicher-
tenanteile der Kassenarten. Die Satzung kann auflerdem auch
vorsehen, dass die Stimmenverteilung wahrend einer Wahl-
periode an die Entwicklung der Versichertenzahlen angepasst
wird.

Der Vorstand des GKV-Spitzenverbands wird vom Verwaltungs-
rat gewahlt. Der Vorstand verwaltet den Spitzenverband und
vertritt ihn sowohl gerichtlich als auch aufergerichtlich. Die
Mitglieder des Vorstands sind hauptamtlich tatig.

Aufgaben

Der GKV-Spitzenverband hat folgende Aufgaben:

- Er unterstiitzt die Krankenkassen und ihre Landesverbédnde
bei der Erfiillung ihrer Aufgaben und Wahrnehmung ihrer
Interessen. Dazu gehdren die Entwicklung, Optimierung und
Abstimmung des elektronischen Datenaustauschs in der
gesetzlichen Krankenversicherung sowie mit den Arbeit-
gebern.

- Er nimmt die Interessen der gesetzlichen Krankenkassen bei
iiber- und zwischenstaatlichen Organisationen wahr.

- Er trifft Entscheidungen zu grundsétzlichen Fach- und
Rechtsfragen, zum Beitrags- und Meldeverfahren sowie zur
einheitlichen Beitragserhebung.

- Er gibt Empfehlungen zur Benennung und Verteilung von
beauftragten Stellen.

- Er trifft Entscheidungen zur Organisation des Qualitits- und
Wirtschaftlichkeitswettbewerbs der Krankenkassen.

Der GKV-Spitzenverband untersteht der Aufsicht des Bundes-
ministeriums fiir Gesundheit. In seiner Funktion als Deutsche
Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland wird die
Aufsicht vom Bundesministerium fir Gesundheit im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
ausgeiibt.

Soweit grundsétzliche Entscheidungen in Fach- und Rechts-
fragen zum Beitrags- und Meldeverfahren oder zur einheitlichen
Erhebung der Beitridge getroffen werden, hat das Bundesminis-
terium fiir Arbeit und Soziales die Aufsicht.
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Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten und

Gartenbau

Die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ist der
Trager fiir die landwirtschaftliche Sozialversicherung. Sie ist eine bundesunmittelbare
Korperschaft des offentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. lhre gesetzlichen Aufgaben
fihrt sie eigenverantwortlich unter staatlicher Aufsicht durch.

Das Bundesarbeits-
ministerium berat nicht
zu Fragen der landwirt-
schaftlichen Kranken-
versicherung.

Die SVLFG nimmt die Aufgaben der bisherigen Trager der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung (landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaften, Alterskassen, Kranken- und Pflege-
kassen) sowie des Spitzenverbands der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung wahr.

Sie fithrt die landwirtschaftliche Unfallversicherung, die Alters-
sicherung der Landwirte, die landwirtschaftliche Krankenversi-
cherung und die landwirtschaftliche Pflegeversicherung durch.

Sie ist ein Bundestrédger, der zweistufig aufgebaut ist. Er besteht
aus der Hauptverwaltung sowie den regionalen Geschiftsstellen.
Der Hauptsitz Kassel wird durch die Satzung bestimmt. Die
regionalen Geschiéftsstellen wurden aus den Hauptverwaltungen
der bisherigen Trager der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung gebildet.

Das Vermogen sowie die Rechte und Pflichten der bisherigen
Trager der landwirtschaftlichen Sozialversicherung und des
Spitzenverbands der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
gingen als Ganzes auf die SVLFG iiber.

Organe der Selbstverwaltung

Selbstverwaltungsorgane sind die Vertreterversammlung und

der Vorstand. Diese ehrenamtlichen Organe setzen sich zu je

einem Drittel zusammen aus

— Vertretern der versicherten Arbeitnehmer,

- Vertretern landwirtschaftlicher Unternehmer ohne fremde
Arbeitskrifte (Selbstindige ohne fremde Arbeitskrifte) und

- Vertretern der Arbeitgeber.

Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales und das Bun-
desministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft gehéren den
Selbstverwaltungsorganen der SVLFG mit beratender Stimme
an.
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Vertreterversammlung

Nach der Sozialwahl im Jahr 2017 und ab Beginn der neuen
Wahlperiode am 1.10.2017 besteht die Vertreterversammlung
der SVLFG aus 60 ehrenamtlichen Mitgliedern, von denen
jeweils 20 den Gruppen der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Selbstidndigen ohne fremde Arbeitskréfte angehoren.

Zu den wesentlichen Aufgaben der Vertreterversammlung
gehoren die Beschlussfassung iiber die Satzung und deren
Anderung, die Feststellung des Haushaltsplanes und die Be-
schlussfassung iiber die Unfallverhiitungsvorschriften.

Vertrauenspersonen

Um die Unternehmer vor Ort zu beraten und zu betreuen, wihlt
die Vertreterversammlung auf Vorschlag der girtnerischen,
berufsstindischen Organisationen Vertrauenspersonen fiir die
Sparte Gartenbau.

Die Vertrauenspersonen haben insbesondere folgende Aufgaben:

- Sie geben Auskunft in Fragen der Sozialversicherung.

- Sie fordern den Arbeitsschutz und die Unfallverhiitung.

- Sie nehmen Antrdge entgegen und leiten sie an die zustin-
dige Stelle weiter.

Fachausschiisse

Die SVLFG richtet ab 1.1.2018 insbesondere fiir die Sparten
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau fachbezogene besonde-
re Ausschiisse ein.

Vorstand

Ab dem Beginn der neuen Wahlperiode am 1.10.2017 besteht
der Vorstand der SVLFG aus 15 Personen. Die ehrenamtlichen
Mitglieder des Vorstands miissen je zu einem Drittel der Gruppe
der versicherten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der Selb-
stindigen ohne fremde Arbeitskréfte angehoren.

Der Vorstand verwaltet den Versicherungstriager, soweit es sich
nicht um die laufenden Verwaltungsgeschéfte handelt.

Geschaftsfiihrung

Die Geschiftsfiihrung der SVLFG besteht aus drei hauptamt-
lichen Geschéftsfithrern. Sie fithren die laufenden Verwaltungs-
geschifte der SVLFG und vertreten sie gerichtlich und auBerge-
richtlich.
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Aufgaben

Die Hauptverwaltung der SVLFG erfiillt die ihr zugewiesenen
Aufgaben sowie Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und
unterstiitzt die regionalen Geschéftsstellen bei ihren Aufgaben.

Zu den Grundsatz- und Querschnittsaufgaben gehéren insbheson-
dere die Vertretung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
gegeniiber Politik, Bundes-, Landes-, européischen und sons-
tigen nationalen und internationalen Institutionen sowie Sozial-
partnern, anderen Tridgern der Sozialversicherung und deren
Verbédnden, nationalen und internationalen Behorden, obersten
Bundesgerichten sowie dem Européischen Gerichtshof.

Die Hauptverwaltung der SVLFG hat au3erdem unter anderem

folgende Aufgaben:

- Sie stellt die Informationstechnik bereit und betreibt das
gemeinsame Rechenzentrum,

- Sie erbringt Leistungen der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung mit Auslandsberithrung.

- Sie priift die Geschéfts-, Rechnungs- und Betriebsfithrung
der regionalen Geschéftsstellen.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Bei der ,,Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung” e.V. handelt es sich um einen
eingetragenen Verein, der als Spitzenverband die gesetzliche Unfallversicherung
gegeniiber Politik, Bundes-, Landes-, europdischen und sonstigen nationalen und
internationalen Institutionen sowie Sozialpartnern vertritt.

Mitglieder der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie die
Unfallversicherungstriager der 6ffentlichen Hand.

Organe

Organe des Verbands sind die Mitgliederversammlung und der
Vorstand. Die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die
offentlichen Unfallversicherungstriger senden jeweils einen
Vertreter der Arbeitgeber und einen Vertreter der Versicherten
aus ihrer Vertreterversammlung in die Mitgliederversammlung
der DGUV.
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Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewéhlt und
ist ebenfalls paritdtisch besetzt. Er fiihrt die Geschifte der
DGUV und wihlt den Hauptgeschéiftsfiihrer.

Aufgaben
Der Verband nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

%

%

%

Koordinierung, Durchfithrung und Forderung gemeinsamer
MafBnahmen sowie der Forschung auf dem Gebiet der
Pravention von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

Vorbereitung und Ausarbeitung von Muster-Unfallver-
hiitungsvorschriften sowie deren Pflege, Mitwirkung beim
Erlass von Unfallverhiitungsvorschriften,
Weiterentwicklung des Berufskrankheitenrechts,

Erlass von Richtlinien fiir die Erbringung von Leistungen
der medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am
Arbeitsleben und dem Leben in der Gemeinschaft,
Bedarfs- und Belegungsplanung von Krankenh&dusern und
Rehabilitationseinrichtungen,

Abschluss von Vertrdgen mit den Kassenérztlichen und
Kassenzahnérztlichen Bundesvereinigungen sowie Beset-
zung der Schiedsdmter,

Klarung von allen grundsétzlichen Fach- und Rechtsfragen
zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der
gesetzlichen Unfallversicherung,

Abschluss von Tarifvertridgen, soweit die Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbdnde (VKA) fiir den Abschluss
von Tarifvertridgen zustindig ist,

Empfehlungen fiir die Klassifikationen zur Bildung von
Gefahrtarifen,

Durchfiihrung des Ausgleichs und weiterer gesetzlich
iibertragener Aufgaben im Rahmen der Lastenverteilung,
Organisation des Qualitits- und Wirtschaftlichkeitswettbe-
werbs zwischen den Mitgliedern,

Erarbeitung von Grundsétzen und Durchfithrung der Aus-,
Fort- und Weiterbildung,

Koordinierung der Datenverarbeitung,

Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung — Ausland
nach iiber- und zwischenstaatlichem Recht.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. wirkt darauf
hin, dass die Verwaltungs- und Verfahrenskosten vermindert
werden. Sie hat jedes Jahr dem Bundesministerium fiir Arbeit
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und Soziales iiber die Entwicklung der Verwaltungs- und
Verfahrenskosten bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
sowie iber die MaBnahmen zur Optimierung dieser Kosten zu
berichten.

Fragen:

Was versteht man unter Selbstverwaltung?

2. Warum gibt es eine Selbstverwaltung auch in der Sozial-
versicherung?

3. Welche Organe der Selbstverwaltung gibt es, und wie setzen
sie sich zusammen?

4. Wer wahlt die Organmitglieder?

5. Welche Aufgaben haben Vertreterversammlung und Vorstand?

6. Welche Funktion hat der Geschaftsfihrer?

Aufgaben:

1. Informieren Sie sich Uber die Selbstverwaltung in anderen
Bereichen (zum Beispiel in Schulen, Universitaten, Gemein-
den).

2. Diskutieren Sie Uber das Prinzip der Selbstverwaltung in der
Demokratie, ihre Erweiterung und Grenzen.

3. Erortern Sie die unterschiedliche Zusammensetzung der
Selbstverwaltungsorgane in der Sozialversicherung.

4. Erklaren Sie die Unterschiede zwischen Sozialwahlen und
politischen Wahlen.

5. Diskutieren Sie die Moglichkeit der fiktiven Wahlin der
Sozialversicherung.

6. Vergleichen Sie: Vertreterversammlung - Parlament,
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Bundeshaushalt 2017 (in Mrd. Euro)
Haushalts-Soll

Einnahmen
329,1 in Mrd. Euro

Ausgaben*
in Mrd. Euro

— Steuereinnahmen,

301, Miinzeinnahmen

Zuweisungen und Zuschiisse
an Sozialversicherungen, Lander, \

Unternehmen, Einzelpersonen

(ohne Investitionen)

Personalausgaben Verwaltungseinnahmen
l . BSac}f]\afL#fwand,
militarische Beschaffungen \ 21.0 Entnahme aus Riicklagen
Ausgaben fiir Investitionen 32,0 6.7
Zi NG ' -
MR RN B Ausgaben nach Aufgabenbereichen

J in Mrd. Euro
Q Sonstige
\ (4,4 Politische Fiihrung

" —5,4 Auswartiges

#’.>-5,7Offentliche Sicherheit

20,8 \" 7,3 Wirtschaft,Landwirtschaft

/ \ 8,5 Wirtsch. Zusammenarbeit
/ \ Zinsen
Verl

kehrswesen

36,6
\ Bildung, Wissenschaft,

Verteidigung Forschung, Kultur ap

Soziale Sicherung,
Familie und Jugend

*einschl. globaler Minder-
ausgaben von 2,9 Mrd. Euro
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Allgemeine Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Altersversorgung und private
Altersvorsorge bilden das klassische ,,3-Saulen-System* der Alterssicherung. Nach wie
vor kommt der Rentenversicherung eine besondere Bedeutung zu, da zwei Drittel der
Ausgaben der gesamten Alterssicherung in Deutschland von der Rentenversicherung
gedeckt werden.

Durch die Veranderung der Altersstruktur der Bevolkerung in Deutschland verschiebt
sich das Verhaltnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern. Kiinftig werden weniger
Beitragszahler mehr Rentner finanzieren miissen. Deshalb soll das Rentenniveau leicht
gesenkt und die Beitragssatze stabilisiert werden. Um weiterhin das Versorgungsniveau
im Alter zu sichern, wird die private und betriebliche Altersvorsorge seit 2002 starker
gefordert: durch eine Zulage (als Grund- und Kinderzulage) beziehungsweise steuer-
liche Vorteile. Die mit der Forderung verbundenen Aufgaben wurden der Zentralen
Zulagenstelle fiir Altersvermogen der Deutschen Rentenversicherung Bund iibertragen.

Aus der gesetzlichen Rentenversicherung kdnnen folgende Leistungen in Anspruch
genommen werden:

- Heilbehandlungen, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und andere Leistungen
zur Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfahigkeit einschlief3-
lich wirtschaftlicher Hilfen,

Renten wegen Alters,

Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit,

Renten wegen Todes,

Witwen- und Witwerrentenabfindungen sowie Beitragserstattungen,

Zuschiisse zu den Aufwendungen fiir die Krankenversicherung und

Leistungen fiir Kindererziehung.

N2 2 2 2 2\ 7

Die rechtliche Grundlage der Rentenversicherung ist das SGB VI.



Versicherte Personen

Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Versicherung fiir alle. Jeder kann ihr
beitreten: Arbeiter, Angestellte, Selbstandige, Schiiler und Hausfrauen. Es gibt zwei
Moglichkeiten, der gesetzlichen Rentenversicherung anzugehoren: durch Pflichtver-
sicherung oder freiwillige Versicherung.

Teilnehmer an dualen
Studiengangen sind
den Beschaftigten
zur Berufsausbildung
gleichgestellt.

Besonderheiten gelten
fur Selbstandige in den
neuen Landern, die
bereits am 31.12.1991
rentenpflichtversichert
waren.

So meldet die Hand-
werkskammer jede
Anmeldung, Anderung
oder Loschung in der
Handwerksrolle.

Pflichtversicherte

Pflichtversichert sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu
ihrer Berufsausbildung beschéftigt sind; das sind alle Arbeitneh-
mer. Die Pflichtversicherung ist eine Zwangsversicherung. Sie
kann weder miindlich noch schriftlich ausgeschlossen werden.

Zu den pflichtversicherten Beschéftigten zdhlen auch behinderte
Menschen, die in Behindertenwerkstétten titig sind, und
Personen, die in solchen Werkstédtten oder &hnlichen Einrich-
tungen fiir eine Erwerbstétigkeit befahigt werden sollen.

Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges
okologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst leisten,
werden wie Beschiftigte rentenversichert.

In der gesetzlichen Rentenversicherung ist nur ein Teil der

Selbstdandigen versicherungspflichtig. Hierzu gehdren im

Wesentlichen:

- selbstidndige Lehrer und Erzieher, die in ihrem Betrieb keine
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschéftigen,

- Selbstdndige, die in der Kranken-, Wochen-, Sduglings-

oder Kinderpflege titig sind und in ihrem Betrieb keinen

versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschéftigen,

freiberufliche Hebammen und Entbindungspfleger,

selbstdndig tatige Seelotsen,

selbstindig tétige Kiinstler oder Publizisten,

selbstdandig tdtige Hausgewerbetreibende,

Kiistenschiffer oder Kiistenfischer,

Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben,

Selbstindige mit einem Auftraggeber, die im Zusammen-

hang mit ihrer selbstdndigen Téatigkeit keinen versiche-

rungspflichtigen Arbeitnehmer beschéftigen.

N 2R 20 2 RN

Damit die Rentenversicherungspflicht durchgefiihrt werden
kann, miissen sich bestimmte Selbstdndige innerhalb von drei
Monaten nach Aufnahme ihrer Tatigkeit bei ihrem zustdndigen
Rentenversicherungstrager melden. Andere Selbstdndige
werden automatisch gemeldet.
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Dies gilt seit 1.1.2017.
Bis 31.12.2016 musste
ein Pflegebedirftiger
wenigstens 14 Stunden
wochentlich gepflegt
werden.

AuBlerdem konnen nicht pflichtversicherte Selbstdndige inner-
halb von flinf Jahren nach Aufnahme ihrer selbstindigen Téatig-
keit die Versicherungspflicht beantragen. Es besteht dann kein
Unterschied zu gesetzlich pflichtversicherten Selbstdndigen.

Bestehen Zweifel, ob eine Beschiftigung oder eine selbstdndige
Téatigkeit vorliegt, entscheidet die sogenannte Clearingstelle der
Deutschen Rentenversicherung Bund dariiber in einem Status-

feststellungsverfahren.

Pflichtversichert sind auch Personen in der Zeit, in der sie

- eine oder mehrere pflegebediirftige Personen mit mindes-
tens Pflegegrad 2 wenigstens zehn Stunden wochentlich,
verteilt auf regelméBig mindestens zwei Tage pro Woche,
in ihrer hauslichen Umgebung nicht erwerbsmifig pflegen,
wenn der Pflegebediirftige Anspruch auf Leistungen aus
der sozialen Pflegeversicherung oder einer privaten Pflege-
Pflichtversicherung hat,

- Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld,
Ubergangsgeld, Arbeitslosengeld I oder Pflegeunter-
stiitzungsgeld erhalten.

Geringfiigige Beschiftigungen (Minijob)

Personen, die ab 2013 eine Beschéftigung aufnehmen und nicht
mehr als 450 Euro monatlich verdienen, sind als geringfiigig Be-

Rentenpflichtversicherte

Kiinstler freiwillig
Arbeitnehmer . Wehrdienst-
Publizisten leistende
Selbstandige Kinder-
(auch auf Antrag) erziehende Gleaepetechel

Sozialleistungs-

Handwerker e
empfanger
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Die Minijob-Zentrale
ist bei der Deutschen
Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See
eingerichtet, siehe
auch Seite 87.

Vom 1.1.2015 bis
31.12.2018 gelten
drei Monate oder
70 Arbeitstage.

Der Elternteil darf von
der Anrechnung nicht
ausgeschlossen sein.

Eine rickwirkende
Zuordnung kann
maximal fir zwei
Kalendermonate
vorgenommen werden.

schiftigte in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtver-
sichert. Dadurch kénnen sie ihre spitere Rente erh6hen, Anspruch
auf eine Erwerbsminderungsrente erwerben, die Riester-Forde-
rung nutzen und Liicken in der Versicherungsbiografie vermeiden.

Geringfiigig Beschéftigte konnen sich auf Antrag von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien
lassen. Der Befreiungsantrag wird iiber den Arbeitgeber bei der
Minijob-Zentrale gestellt.

Personen, die bereits vor dem 1.1.2013 mit einem Verdienst
von bis zu 400 Euro geringfiigig beschaftigt und damit versiche-
rungsfrei waren, bleiben es auch weiterhin. Sie konnen aber
auch ab dem 1.1.2013 die Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung wahlen.

Fiir kurzfristige Beschéftigungen oder selbstdndige Tétigkeiten
sind regelméfBig keine Pflichtbeitrdge zur gesetzlichen Renten-
versicherung zu zahlen. Sie werden als geringfiigig und damit
als versicherungsfrei angesehen. Geringfiigig ist die Beschéf-
tigung oder selbstindige Tatigkeit, wenn sie innerhalb eines
Kalenderjahres auf lingstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage
begrenzt ist. Nicht geringfiigig sind Beschéftigungen oder selb-
stindige Tatigkeiten, die berufsmafBig ausgeiibt werden und aus
denen mehr als 450 Euro im Monat erzielt werden.

Kindererziehungszeiten

Die ersten drei Lebensjahre (bei vor 1992 geborenen Kindern
die ersten zwei Lebensjahre) werden jeweils dem Elternteil als
Kindererziehungszeit angerechnet, der das Kind in dieser Zeit
iiberwiegend erzogen hat. In dieser Zeit besteht Versicherungs-
pflicht und es werden Pflichtbeitrdge erworben.

Haben die Eltern das Kind gemeinsam erzogen, wird nur einem
Elternteil die Erziehungszeit angerechnet. Durch eine iiberein-
stimmende Erklirung kénnen die Eltern bestimmen, welchem
Elternteil sie zugeordnet wird. Die Zuordnung kann auf einen
Teil der Erziehungszeit beschrinkt werden. Die iibereinstim-
mende Erklarung der Eltern ist mit Wirkung fiir kiinftige Kalen-
dermonate abzugeben. Wurde das Kind gemeinsam erzogen und
liegt eine {ibereinstimmende Erkldrung der Eltern nicht vor, wird
die Kindererziehungszeit der Mutter zugeordnet.

Kindererziehungszeiten konnen nicht nur fiir leibliche Kinder
geltend gemacht werden, sondern unter bestimmten Vorausset-

zungen auch fiir Adoptiv-, Stief- oder Pflegekinder.
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Fir Zwillinge werden
zum Beispiel 72 Monate
angerechnet.

Nahere Informationen
zur Beitragsbemes-
sungsgrenze gibt es
auf Seite 46. Die
Berechnung von
Entgeltpunkten wird
auf Seite 68 erlautert.

Diese Personen sind
versicherungsfrei oder
auf Antrag von der Ver-
sicherungspflicht zu
befreien.

Das Kind muss in Deutschland erzogen worden sein. Allerdings
gibt es verschiedene Ausnahmen, zum Beispiel wenn der
erziehende Elternteil sich mit seinem Kind gewdhnlich im
Ausland aufhélt, aber wéhrend der Erziehung oder unmittelbar
vor der Geburt des Kindes Pflichtbeitragszeiten wegen einer in
Deutschland ausgeiibten Beschéftigung oder selbstdndigen
Téatigkeit hat.

Die Kindererziehungszeit beginnt mit dem Kalendermonat, der
dem Geburtsmonat folgt und endet nach 36 Monaten. Wird
wihrend dieses Zeitraums ein weiteres Kind erzogen, wird die
Kindererziehungszeit fiir dieses und jedes weitere Kind um die
Anzahl an Monaten der gleichzeitigen Erziehung verldngert.

Beispiel:

Geburt des ersten Kindes: 17.4.2002
Kindererziehungszeit: 1.5.2002 bis 30.4.2005
Geburt des zweiten Kindes: 2.1.2004

1.2.2004 bis 31.1.2007
1.2.2007 bis 30.4.2008

Kindererziehungszeit:
Verlangerungszeit 15 Monate:

Die Anerkennung der Kindererziehungszeit bewirkt die Anrech-
nung von Pflichtbeitragszeiten, die in ihrer Hohe dem Durch-
schnittsverdienst aller Arbeitnehmer entsprechen. In dieser
Hohe werden dem Elternteil Entgeltpunkte angerechnet. Sind
wiéhrend der Kindererziehungszeit weitere Pflichtbeitrdge vor-
handen (zum Beispiel wenn der Elternteil gleichzeitig arbeitet),
werden die jeweiligen Entgeltpunkte addiert. Eine Anrechnung
ist jedoch hochstens bis zur Beitragshemessungsgrenze mog-
lich.

Kindererziehungszeiten flieBen nicht automatisch in das Ver-
sicherungskonto des erziehenden Elternteils ein. Sie miissen
beim Rentenversicherungstriger beantragt werden. Liegen die
Voraussetzungen vor, werden fiir die Kindererziehungszeiten
ohne eigene Beitragsleistung Pflichtbeitrdge gutgeschrieben. Die
Beitrdge zahlt der Bund.

Von der Pflichtversicherung ausgenommen

sind Beschiftige, die durch andere Einrichtungen &dhnlich wie in

der Rentenversicherung geschiitzt sind. Das sind zum Beispiel

- Beamte, Richter, Berufssoldaten oder

- Beschiiftige von Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts mit
Anspruch auf beamtenédhnliche Versorgung.
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Minijobber kdnnen auf
die Versicherungsfrei-
heit verzichten.

Zur Regelaltersgrenze
siehe Seite 61.

Diese Regelung gilt
seit dem 1.1.2017.

Dies gilt auch fir
Deutsche, die ihren
gewohnlichen Aufent-
halt im Ausland haben.

Versicherungsfrei sind auch Personen, die

- einen Minijob mit einem Verdienst bis zu monatlich
400 Euro (versicherungsfreie geringfiigige Beschéftigungen)
vor dem 1.1.2013 aufgenommen haben und ausiiben,

- nur kurzfristig beschaftigt oder selbstdndig tétig sind,

- als Studierende einer Fach- oder Hochschule ein Praktikum
leisten, das in ihrer Studien- oder Priifungsordnung vorge-
schrieben ist, oder

- nach Ablauf des Monats, in dem sie die Regelaltersgrenze
erreichen, eine Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen
Rentenversicherung beziehen oder

- eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze (zum
Beispiel Beamtenpension) erhalten.

Bezieher einer Vollrente wegen Alters, die eine Beschiftigung
ausiiben und die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben,
konnen durch eine schriftliche Erklirung gegeniiber dem
Arbeitgeber fiir die Zukunft auf die Versicherungsfreiheit
verzichten. Selbstdndig Tétige miissen den Verzicht gegeniiber
dem zustdndigen Rentenversicherungstriager erklaren.

Freiwillig Versicherte
Eine freiwillige Versicherung ist vom vollendeten 16. Lebensjahr
fiir jeden moglich, der der Rentenversicherung nicht schon als
Pflichtversicherter angehort. Dadurch wird jedem die Moglich-
keit gegeben, fiir sich selbst eine ausreichende Versorgung
aufzubauen.

Wer eine Vollrente wegen Alters bezieht, kann sich noch bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze freiwillig versichern.

Merke:

Die Rentenversicherung schiitzt ihre Versicherten bei Erwerbs-
minderung, im Alter und deren Hinterbliebene. Es gibt die
Pflichtversicherung und die freiwillige Versicherung.

Beschaftigte, also Arbeitnehmer, sind pflichtversichert. Nur ein
Teil der Selbstandigen ist in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert. Nicht versicherungspflichtige Selbstandige
konnen innerhalb von finf Jahren nach Aufnahme der Tatigkeit
die Versicherungspflicht beantragen.

Nicht versicherungspflichtige Personen konnen sich freiwillig
versichern.
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Finanzierung

Die Finanzierung der Rentenversicherung hat drei Grundlagen: die Beitrage der
Versicherten, die Beitrdage der Arbeitgeber und den Bundeszuschuss.

Der weitaus grof3te Teil der Ausgaben wird durch die Beitrage
der Versicherten und der Arbeitgeber gedeckt.

Beim Bundeszuschuss wird zwischen dem allgemeinen und dem
zusétzlichen Zuschuss unterschieden. Der allgemeine Zuschuss
dient ebenso wie die Beitrdge der Versicherten und Arbeitgeber
der Finanzierung von Leistungen. Der zusétzliche Zuschuss soll
Was Anrechnungs- die nicht beitragsgedeckten Leistungen der Rentenversicherung
zeiten und die Zurech- . . L . .
nungszeit ist, wird auf  abgelten. Hierzu zéhlen zum Beispiel Leistungen fiir Anrech-
Seite 50 erklart. nungszeiten und die Zurechnungszeit.

Umlageverfahren und Generationenvertrag

Merkmale des Finanzierungssystems sind das Umlageverfahren
und der Generationenvertrag. Umlageverfahren hei3t: Was
heute als Beitrag von den Versicherten und den Arbeitgebern
eingezahlt wird, wird sogleich als Rente an die Rentner ausge-
zahlt (,umgelegt®). Die Beitrdge werden nicht fiir den Einzelnen
als Riicklage gesammelt, sondern sofort fiir die laufenden
Ausgaben wieder ausgegeben.

Der Generationenvertrag ist ein unausgesprochener und nicht
schriftlich festgelegter Vertrag zwischen der beitragszahlenden
und der rentenempfangenden Generation. Er beinhaltet die
Verpflichtung der heutigen Generation, durch ihre Beitrdge die
Renten der vorausgehenden Generation zu sichern, in der
Erwartung, dass die ihr folgende die gleiche Verpflichtung
ibernimmt.

Finanzverbund
In der allgemeinen Rentenversicherung besteht ein Finanzver-
bund. Die Ausgaben fiir Renten, Beitragserstattungen, die von
der allgemeinen Rentenversicherung zu tragenden Beitrdage zur
Krankenversicherung und die sonstigen Geldleistungen, die
nicht Leistungen zur Teilhabe oder Aufwendungen fiir Verwal-
‘ tungs- und Verfahrenskosten sowie Investitionen sind, werden
22; tae l{:%zrrr;iec”;‘;:ung von oilien .Trf;igern dgr allgemeinen Repten\./ers.i.che.rung nach QBm
gehéren alle Arbeit- Verhiltnis ihrer Beitragseinnahmen jeweils fiir ein Kalenderjahr
nehmer an. gemeinsam getragen.
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Die Krankenkasse ist
Einzugsstelle fir alle
Sozialversicherungs-
beitrdge, siehe

Seite 138.

Reichen in der allgemeinen Rentenversicherung die liquiden
Mittel der Nachhaltigkeitsriicklage nicht aus, um die Zahlungs-
verpflichtungen zu erfiillen, leistet der Bund den Tragern der
allgemeinen Rentenversicherung eine Liquiditdtshilfe in Hohe
der fehlenden Mittel (Bundesgarantie).

Beitragslast
Wie die Beitragslast verteilt ist, hangt davon ab, ob man Pflicht-
versicherter oder freiwillig Versicherter ist.

Wer als Arbeitnehmer pflichtversichert ist, braucht seinen
Beitrag nicht allein zu zahlen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer
tragen den Beitrag je zur Hilfte.

Der Arbeitnehmeranteil wird vom Lohn oder Gehalt einbehal-
ten; der Arbeitgeber legt seinen Anteil dazu und {iberweist beide
Anteile zusammen als Pflichtbeitrag an die Krankenkasse. Die
Krankenkasse leitet dann die Beitrdge an die Rentenversiche-
rung weiter.

Wer die Beitrage zahlt

Beitragslast

Eine Halfte Eine Halfte
Arbeitnehmeranteil Arbeitgeberanteil

<o

Freiwillig Versicherte und Selbstdndige zahlen ihren Beitrag in
voller Hohe selbst. Die Beitrdge fiir Kindererziehungszeiten und
fiir freiwillig Wehrdienstleistende zahlt der Bund.

Die Beitrége fiir die selbstindigen Kiinstler und Publizisten
werden von der Kiinstlersozialkasse gezahlt. Sie miissen sich an
diesen Beitragen beteiligen.

Bei geringfiigigen Beschéftigungen zahlt der Arbeitgeber einen

Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung. Dieser Beitrag wird an
die Minijob-Zentrale als Einzugsstelle abgefiihrt. Ist der Beschéf-
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Zum Minijob siehe
Seite 40.

tigte versicherungspflichtig oder hat er auf die Versicherungs-
freiheit verzichtet, muss er sich mit einem eigenen Beitragsan-
teil beteiligen.

Hohe der Beitrage

Bei Arbeitnehmern richtet sich die Beitragshohe nach dem
Arbeitsentgelt. Vom 1.1.2015 an sind 18,7 % des Arbeitsent-
gelts als Pflichtbeitrag zu zahlen, und zwar 9,35 % vom Ver-
sicherten und 9,35 % von seinem Arbeitgeber. Der Beitrags-
anteil ist bundesweit einheitlich.

Beitrdage sind aber nur bis zu einer bestimmten Hohe des
Arbeitsentgelts zu zahlen, der Beitragsbemessungsgrenze. Diese
Grenze betrdagt 2017 in den alten Bundesldndern monatlich
6350 Euro und in den neuen Bundesldndern 5700 Euro. Sie
folgt der Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitsentgelte.

Solange noch unterschiedliche Einkommensverhéltnisse in den
alten und neuen Bundesldndern bestehen, wird es auch unter-
schiedliche Beitragsbemessungsgrenzen geben.

Beispiel:

Arbeitnehmer Stuttgart Leipzig
Arbeitsverdienst Juni 2017 6500,00 Euro 6500,00 Euro
Beitragsbemessungsgrenze 2017 6350,00 Euro 5700,00 Euro
Pflichtbeitrag 18,7 % 1187,45 Euro 1065,90 Euro
Arbeitnehmeranteil 9,35 % 593,72 Euro 532,95 Euro
Arbeitgeberanteil 9,35 % 593,73 Euro 532,95 Euro

Der Arbeitgeber tragt den vollen Beitrag allein fiir

- Auszubildende mit einem monatlichen Bruttoverdienst bis
zu 325 Euro und

- Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges
okologisches Jahr oder Bundesfreiwilligendienst leisten.

Bei geringfiigig beschéftigen Personen (Minijobs) zahlt der
Arbeitgeber einen Pauschalbeitrag von 15 % des Arbeitsent-
gelts, bei Minijobs in Privathaushalten 5 %. Ist der Arbeitneh-
mer versicherungspflichtig oder hat er auf die Versicherungs-
freiheit verzichtet, zahlt er die Differenz zum vollen Beitrag
selbst.
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Merke:

Die Finanzierung der Rentenversicherung hat drei Grundlagen:
die Beitrage der Versicherten, die Beitrage der Arbeitgeber und
den Bundeszuschuss. Umlageverfahren und Generationenver-
trag sind Merkmale des Finanzierungssystems.

Der Arbeitnehmer tragt den Beitrag zur Halfte, die andere Halfte
der Arbeitgeber. Freiwillig Versicherte und Selbstandige zahlen
den Beitrag in voller Hohe selbst.

Der monatliche Beitrag fir Pflichtversicherte betragt 18,7 %
des Arbeitsverdienstes (hochstens jedoch bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze). Freiwillig Versicherte bestimmen ihre
Beitragshohe selbst.

Versicherungskonto

Jeder Monat, den man im Laufe seines Lebens zuriicklegt, zahlt mit, wenn der Anspruch
auf Rehabilitations- oder Rentenleistungen gepriift wird. Deshalb ist es wichtig, alle
Zeiten im Versicherungskonto zu erfassen.

Die Datenstelle der
Deutschen Rentenver-
sicherung vergibt die
VSNR und stellt den
SV-Ausweis aus.

Im Allgemeinen wird bei Aufnahme der ersten Beschéftigung
fiir jeden Arbeitnehmer eine Versicherungsnummer (VSNR)
vergeben. Er erhilt dariiber einen Sozialversicherungsausweis
(SV-Ausweis). Unter der VSNR fiihrt der Rentenversicherungs-
trager das Versicherungskonto des Versicherten.

Beispiel: 65 160684 M 007

Die VSNR setzt sich zusammen aus
- der Bereichsnummer des zustdndigen Trédgers der Renten-
versicherung (zwei Stellen),
- dem Geburtsdatum ohne Jahrhundertangabe (sechs Stellen),
- dem Anfangsbuchstaben des Geburtsnamens (eine Stelle) und
- der Seriennummer mit der Aussage liber das Geschlecht
(00 bis 49 fiir mannliche Versicherte, 50 bis 99 fiir weibliche
Versicherte) sowie der Priifziffer (letzten drei Stellen).
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In bestimmten Fallen
ist der SV-Ausweis mit
einem Lichtbild zu
versehen.

Zum Meldeverfahren
siehe Seite 138.

Der Rentenversiche-
rungstrager erteilt
Uber die Geldeingange
eine Beitragsbeschei-
nigung.

Zur Wartezeit siehe
Seite 50.

Die VSNR ist ein unverwechselbares persénliches Identifika-
tionsmerkmal. Sie wird nur einmal vergeben und dndert sich
auch bei einem Namenswechsel oder einem Wechsel des
Versicherungstréigers nicht.

Der SV-Ausweis enthélt die VSNR des Beschéftigten, seinen
Familiennamen und Geburtsnamen sowie den Vornamen. Er ist
dem Arbeitgeber unverziiglich nach Ausstellung oder bei Beginn
jeder weiteren Beschiftigung vorzulegen.

Beitragsnachweis

Der Arbeitgeber meldet der Einzugsstelle die Arbeitsverdienste,
fiir die er Beitrdge an sie gezahlt hat. Das geschieht einmal
jahrlich maschinell (Jahresmeldung). Die Einzugsstelle leitet die
Meldung an den Rentenversicherungstrager weiter. Fiir den
Rentenversicherungstriager ist das der Beitragsnachweis. Der
Arbeitnehmer erhélt iiber diese maschinelle Meldung von seinem
Arbeitgeber eine Bescheinigung als Beitragsnachweis.

Versicherungspflichtige Selbstdndige und freiwillig Versicherte
zahlen ihre Beitrage direkt an den Rentenversicherungstrager.
Dies geschieht durch Abbuchungsauftrige von ihrem Girokonto.
Freiwillig Versicherte konnen ihre Beitrdge auch durch Dauer-
oder Einzeliiberweisungen auf ein Konto des Rentenversiche-
rungstriagers oder durch Bareinzahlung an seinem Kassenschal-
ter zahlen.

Versicherungsverlauf

Der Rentenversicherungstréager teilt den Versicherten regelméfig
die in ihrem Versicherungskonto gespeicherten Sozialdaten mit,
die fiir die Feststellung der Hohe einer Rentenanwartschaft
erheblich sind (Versicherungsverlauf). Hat der Versicherungs-
trager das Versicherungskonto geklart oder hat der Versicherte
innerhalb von sechs Kalendermonaten nach Versendung des
Versicherungsverlaufs seinem Inhalt nicht widersprochen, stellt
der Versicherungstriager die im Versicherungsverlauf enthalte-
nen und nicht bereits festgestellten Daten, die linger als sechs
Kalenderjahre zuriickliegen, durch Bescheid fest.

Rentenrechtliche Zeiten

Sie umfassen die Zeiten, die sich auf den Rentenanspruch
(Erfiillung von Wartezeiten und besonderer versicherungsrecht-
licher Voraussetzungen) und die Rentenhohe auswirken kénnen.
Zu den rentenrechtlichen Zeiten gehoren Beitragszeiten, beitrags-
freie Zeiten und Beriicksichtigungszeiten. Beitragsfreie Zeiten
sind Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und die Zurechnungszeit.
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Der Weg der Versicherungsdaten

Sozial-
versicherungs-
ausweis

Versicherte

Sozial-
versicherungs-
ausweise

Ersatzzeiten spielen
heute kaum noch eine
Rolle.

Arbeitgeber

]

|

|| - [ |
Lohn- und

Gehalts-
buchhaltung

Bundesagentur
fiir Arbeit

Beschaftigten-
statistik

Beitragszeiten

An-
gaben
zur
Beschaf-
tigung

== Anmeldungen

==, Jahresmeldungen
—_ Abmeldungen
Krankenkasse
Priifung
Versicherten-
verzeichnis [ ] - [ ]
Deutsche
Renten-
versicherung
Konto-
fiihrung
Verarbeitung
der Daten -

Versicherungs-
verlaufe

Renteninformation

sind Zeiten, fiir die Pflichtbeitrdge oder freiwillige Beitrdge zur

Rentenversicherung gezahlt sind.

Dazu gehoren auch die Beitrdage, die frither zur reichsgesetz-
lichen Rentenversicherung oder zur Sozialversicherung in der
ehemaligen DDR gezahlt worden sind.

Ersatzzeiten

sind Zeiten, in denen der Versicherte ohne eigenes Verschulden

keine Beitrdge zur Rentenversicherung gezahlt hat, vor allem

— Zeiten des Wehrdienstes, des Kriegsdienstes oder der
Kriegsgefangenschaft im Ersten und Zweiten Weltkrieg,

- Zeiten der Verfolgung durch den Nationalsozialismus,

- Zeiten der Vertreibung oder Flucht infolge des Zweiten

Weltkriegs und

— Zeiten einer politischen Haft in der DDR.
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Es ist geplant, die
Zurechnungszeit ab
2024 bis zum 65. Le-
bensjahr zu verlan-
gern. Dies soll von
2018 bis 2023 schritt-
weise erfolgen.

Die allgemeine
Wartezeit kann in
bestimmten Fallen
vorzeitig erfullt
werden.

Anrechnungszeiten

sind Zeiten, in denen der Versicherte zum Beispiel

- wegen Krankheit arbeitsunfiahig war,

- wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft nicht versichert
war,

- wegen Arbeitslosigkeit nicht versichert war oder

- nach dem 17. Lebensjahr eine Schule sowie eine Fach- oder
Hochschule besucht hat (maximal acht Jahre).

Zurechnungszeit

Eine Zurechnungszeit wird bei Renten wegen Erwerbsminde-
rung angerechnet, wenn der Versicherte vor seinem 62. Ge-
burtstag teilweise oder voll erwerbsgemindert geworden ist.
Bei Eintritt des Todesfalls vor dem 62. Lebensjahr gilt dies ent-
sprechend auch fiir Hinterbliebenenrenten. Bei Erziehungs-
renten muss der Rentenbeginn davor liegen. Die Zeit bis zum
62. Lebensjahr zdhlt dann in vollem Umfang als Zurechnungs-
zeit.

Beriicksichtigungszeiten

sind vor allem Zeiten der Kindererziehung bis zum vollendeten
10. Lebensjahr des Kindes. AuB3erdem sind das Zeiten der
héuslichen Pflege eines Pflegebediirftigen, jedoch nur vom
1.1.1992 bis zum 31.3.1995.

Wartezeit

Die Wartezeit ist eine Mindestversicherungszeit. Sie muss erfiillt
sein, damit eine Rente gezahlt werden kann. Auf die verschie-
denen Wartezeiten werden bestimmte rentenrechtliche Zeiten
angerechnet: Fiir die allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren, die
Wartezeit von 15 Jahren und fiir die von 20 Jahren sind Bei-
tragszeiten und Ersatzzeiten zu beriicksichtigen. Fiir die Warte-
zeit von 35 Jahren zédhlen auBBerdem Anrechnungszeiten und
Bertiicksichtigungszeiten mit — also alle rentenrechtlichen Zeiten.

Monate aus einem Versorgungsausgleich, einem Rentensplitting
unter Ehegatten und aus Zuschldgen an Entgeltpunkten fiir
Arbeitsentgelt aus geringfiigiger und geringfiigiger versiche-
rungsfreier Beschaftigung zédhlen fiir die allgemeine Wartezeit
sowie flir die Wartezeiten von 15, 20 und 35 Jahren.

Fiir die Wartezeit von 45 Jahren zdhlen

- Pflichtbeitrdge fiir eine versicherte Beschéaftigung/Tatigkeit,

- Pflichtbeitrage fiir sonstige Versicherte (Kindererziehung,
Pflege, Wehr-/Zivildienst),

- Beriicksichtigungszeiten,
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Bei Insolvenz

oder vollstandiger
Geschaftsaufgabe
des Arbeitgebers
werden Zeiten des
Bezugs von Entgelt-
ersatzleistungen

der Arbeitsférderung
in den letzten zwei
Jahren vor Renten-
beginn ausnahmsweise
beriicksichtigt.

Die Renteninformation
ist eine kurze Berech-
nung mit Prognose zur
Rentenhdhe.

N

Zeiten des Bezugs von Entgeltersatzleistungen der Arbeits-
forderung, Leistungen bei Krankheit und Ubergangsgeld,
soweit sie Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten
sind,

freiwillige Beitrdge, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflicht-
beitragen fiir eine versicherte Beschiftigung/Tatigkeit bezie-
hungsweise gleichgestellten Pflichtbeitrdgen vorhanden sind,
Ersatzzeiten und

Monate aus geringfiigiger und geringfiigiger versicherungs-
freier Beschéftigung.

Nicht mitzuzédhlen sind

9

Pflichtbeitrdge oder Anrechnungszeiten fiir Zeiten des
Bezugs von Entgeltersatzleistungen der Arbeitsférderung in
den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn,

freiwillige Beitrdge, wenn nicht mindestens 18 Jahre mit
Pflichtbeitrdgen fiir eine versicherte Beschéaftigung/Téatigkeit
beziehungsweise gleichgestellten Pflichtbeitrdgen vorhanden
sind,

Zeiten einer freiwilligen Beitragszahlung in den letzten zwei
Jahren vor Rentenbeginn, wenn gleichzeitig Anrechnungs-
zeiten wegen Arbeitslosigkeit vorliegen,

Pflichtbeitrdge, die durch den Bezug von Arbeitslosengeld 11
und Arbeitslosenhilfe entstanden sind,

sonstige Anrechnungszeiten (zum Beispiel Bezug von
Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld II, Mutterschutz,
schulische Ausbildung) sowie

Kalendermonate, die durch Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting erworben wurden.

Renteninformation und Rentenauskunft

Alle Versicherten, die dlter als 27 Jahre alt sind, erhalten einmal
jahrlich eine schriftliche Renteninformation. Sie enthélt insbe-
sondere:

9
%

9

Angaben iiber die Grundlage der Rentenberechnung,
Angaben {iber die Hohe einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit,

eine Prognose iiber die Hohe der zu erwartenden Regel-
altersrente,

Informationen iiber die Auswirkungen kiinftiger Renten-
anpassungen sowie

eine Ubersicht iiber die Hohe der Beitréige, die bisher
gezahlt worden sind.

Die letzte Renteninformation, die vor dem 50. Lebensjahr erteilt
wird, enthélt die Hinweise, dass die Erteilung einer Rentenaus-
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Die Rentenauskunft
enthalt insbesondere
allgemeine Hinweise
zu Rentenanspriichen
und eine ausfihrliche
Rentenberechnung.

Rehabilitation

kunft auch vor Vollendung des 55. Lebensjahres moglich ist und
dass die Rentenauskunft auf Antrag auch die Hohe der Beitrags-
zahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger
Inanspruchnahme einer Altersrente enthélt.

Nach Vollendung des 55. Lebensjahres erhalten Versicherte
anstelle der Renteninformation alle drei Jahre eine Rentenaus-
kunft. In Ausnahmefillen kann dies auch schon friiher oder in
kiirzeren Abstinden geschehen. Die Rentenauskunft muss
enthalten:

%

9

einen Versicherungsverlauf mit den gespeicherten renten-
rechtlichen Zeiten,

eine Darstellung der Ermittlung der personlichen Entgelt-
punkte verbunden mit dem Hinweis, dass sich die Berech-
nung der Entgeltpunkte fiir beitragsfreie und beitragsgemin-
derte Zeiten &ndern kann und von der weiteren Versiche-
rungsbiografie abhéngig ist,

Angaben {iber die Héhe von verschiedenen Rentenarten, die
auf Grundlage der gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten
nach dem zurzeit geltenden Recht zu zahlen wéren,

eine Prognose iiber die Hohe der zu erwartenden Regel-
altersrente,

allgemeine Hinweise zur Erfiillung der personlichen und
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fiir einen Renten-
anspruch sowie zum Ausgleich von Abschldgen bei vorzei-
tiger Inanspruchnahme einer Altersrente, zu den Auswir-
kungen der Inanspruchnahme einer Teilrente und zu den
Folgen fiir den Hinzuverdienst,

Hinweise zu den Auswirkungen der vorzeitigen Inanspruch-
nahme einer Rente wegen Alters und zu den Auswirkungen
eines Rentenbeginns nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Ziel der Rehabilitation in der Rentenversicherung ist, den Auswirkungen einer Krank-
heit beziehungsweise einer korperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf
die Erwerbsfahigkeit der Versicherten vorzubeugen, entgegenzuwirken oder sie zu
liberwinden. Dadurch sollen Beeintrachtigungen der Erwerbsfahigkeit oder das vorzei-
tige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhindert oder die Versicherten maglichst
dauerhaft wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden.

Die gesetzliche Rentenversicherung erbringt hierzu

9

52

Leistungen zur Préavention,



Die Leistungen zur
Teilhabe haben Vorrang
vor Rentenleistungen.

Die Wartezeit ist eine
Mindestversicherungs-
zeit. Lesen Sie dazu
bitte auch Seite 50.

Die allgemeine
Wartezeit betragt finf
Jahre. Lesen Sie dazu
bitte auch Seite 50.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
Leistungen zur Nachsorge sowie

ergidnzende Leistungen.

V2R 2%

Die Leistungen werden erbracht, wenn die personlichen und
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dafiir erfiillt sind.
Insbesondere fiir Beamte, Richter, Berufssoldaten und Personen,
die einen Anspruch auf beamtendhnliche Versorgung haben,
sind Leistungen zur Teilhabe ausgeschlossen.

Die personlichen Voraussetzungen erfiillen vor allem Versicherte,

- deren Erwerbsfiahigkeit wegen Krankheit oder Behinderung
erheblich gefihrdet oder gemindert ist und

- Dbei denen voraussichtlich eine Minderung der Erwerbsfiahig-
keit abgewendet beziehungsweise wesentlich gebessert oder
wiederhergestellt werden kann.

Die personlichen Voraussetzungen fiir Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben liegen auch vor, wenn die Erhaltung des
bisherigen Arbeitsplatzes eines Versicherten mit teilweiser
Erwerbsminderung nicht méglich ist, dieser aber voraussicht-
lich durch entsprechende Leistungen erhalten oder ein anderer
in Aussicht stehender Arbeitsplatz erlangt werden kann.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen liegen vor, wenn
der Versicherte bei Antragstellung die Wartezeit von 15 Jahren
erfiillt hat oder eine Erwerbsminderungsrente erhélt.

Fiir Leistungen zur Prdvention und zur medizinischen Rehabili-

tation sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen auch

erfiillt, wenn der Versicherte

- in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung fiir
mindestens sechs Kalendermonate Pflichtbeitrdge gezahlt
hat oder

— innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer Ausbil-
dung eine versicherte Beschiftigung aufgenommen und
bis zum Antrag ausgeiibt hat beziehungsweise bis dahin
arbeitsunfiahig oder arbeitslos war oder

- bereits vermindert erwerbsfahig ist oder dies in absehbarer
Zeit zu erwarten ist und die allgemeine Wartezeit hat.

Leistungen zur Pravention

Versicherte, die erste gesundheitliche Beeintrdchtigungen
haben, die die ausgeiibte Beschéftigung gefahrden, konnen
Prédventionsleistungen beantragen.
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Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Sie umfassen inshesondere

- Behandlung durch Arzte und Angehorige anderer Heilbe-
rufe,

- Arznei- und Verbandsmittel,

- Heilmittel einschlieBlich physikalischer, Sprach- und Be-
schiftigungstherapie,

— Psychotherapie als drztliche und psychotherapeutische
Behandlung,

- Korperersatzstiicke sowie orthopadische und andere Hilfs-
mittel,

- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation einschlieBlich der
erforderlichen Unterkunft und Verpflegung werden iiberwiegend
stationdr in Rehabilitationskliniken oder Spezialeinrichtungen
durchgefiihrt.

Eine stationdre Rehabilitation dauert langstens drei Wochen. Sie
kann auch verldngert werden, wenn es das Erreichen des Reha-
bilitationsziels erfordert.

Fiir jeden Tag der stationdren Heilbehandlung miissen Versi-
cherte tiber 18 Jahre einen Betrag von 10 Euro zuzahlen. Bei
einer unmittelbar vorausgegangenen Krankenhausbehandlung
ist die Zuzahlung fiir langstens 14 Tage zu leisten.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden regelméfBig
nur alle vier Jahre erbracht. Dabei sind auch Rehabilitationsleis-
tungen anderer 6ffentlich-rechtlicher Trager zu beriicksichtigen.
Sollte allerdings eine vorzeitige Leistung aus gesundheitlichen
Griinden dringend erforderlich sein, kann eine medizinische
Rehabilitation auch schon frither durchgefiihrt werden.

Leistungen zur Kinderrehabilitation

Die Trager der Rentenversicherung erbringen Leistungen zur

medizinischen Rehabilitation auch

- fiir Kinder von Versicherten,

— fiir Kinder von Beziehern einer Alters- oder Erwerbsminde-
rungsrente und

- fiir Kinder, die eine Waisenrente beziehen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation an Kinder kénnen

erbracht werden, wenn

- voraussichtlich eine erhebliche Gefahrdung der Gesundheit
beseitigt oder die insbesondere durch chronische Erkran-
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Kinder kdnnen unter
bestimmten Vorausset-
zungen auch eine
Begleitperson
mitnehmen.

kungen bereits beeintrdachtigte Gesundheit wesentlich
gebessert oder wiederhergestellt werden kann und
- ein Einfluss auf die spédtere Erwerbsfahigkeit moglich ist.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen muss nicht das
Kind, sondern der entsprechende Versicherte erfiillen.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die Leistungen umfassen inshesondere

- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes
einschlieBlich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung,

- eine Berufsvorbereitung einschlieBlich einer wegen der
Behinderung erforderlichen Grundausbildung,

- die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen
Unterstiitzter Beschéftigung,

- die berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit
die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schu-
lischen Abschluss einschlie3en,

- die berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in
einem zeitlich nicht {iberwiegenden Abschnitt schulisch
durchgefiihrt werden,

- die Forderung der Aufnahme einer selbstdndigen Tatigkeit
und

- Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe-
reich einer anerkannten Werkstatt fiir behinderte Menschen.

Zu den Leistungen gehort auch die Ubernahme der erforder-
lichen Kosten fiir Unterkunft und Verpflegung, von Lehrgangs-
kosten, Priifungsgebiihren, Lernmittel, Leistungen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung.

AuBerdem gehoren zu den Leistungen

Kraftfahrzeughilfe,

Ausgleich fiir unvermeidbare Verdienstausfille,

Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz,

Kosten fiir Hilfsmittel zur Berufsausiibung,

Kosten technischer Arbeitshilfen und

Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung
einer behinderungsgerechten Wohnung.

N N R N2

Die Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsfor-
derungswerke und vergleichbare Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation ausgefiihrt, wenn die Art oder Schwere der
Behinderung oder die Sicherung des Erfolgs die besonderen
Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich machen.

55



Bei Leistungen zur
Teilhabe am Arbeits-
leben gilt diese
Einschrankung nicht.

Nach Ablauf eines
Jahres wird das
Ubergangsgeld
angepasst.

Leistungen zur Nachsorge

Um den Erfolg der vorangegangenen Teilhabeleistung zu
sichern, erbringen die Rentenversicherungstriager Leistungen
zur Nachsorge.

Ubergangsgeld

Das Ubergangsgeld ist die wichtigste ergiinzende Leistung zur
Teilhabe. Es stellt die wirtschaftliche Versorgung des Versicher-
ten und seiner Familie sicher.

Bei medizinischen Leistungen zur Rehabilitation besteht ein
Anspruch auf Ubergangsgeld nur fiir die Versicherten, die un-
mittelbar vor diesen Leistungen oder einer vorausgegangenen
Arbeitsunfahigkeit Beitrage zur Rentenversicherung gezahlt
haben.

Die Hohe des Ubergangsgeldes richtet sich nach der Berech-
nungsgrundlage. Das sind 80 % des zuletzt regelméBig erzielten
Arbeitsentgelts (Regelentgelt) oder des Arbeitseinkommens, fiir
das zuletzt Beitrdge zur Rentenversicherung gezahlt worden
sind. Hochstens ist jedoch das Nettoarbeitsentgelt zu beriick-
sichtigen. Berechnungsgrundlage bei Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben ist mindestens ein Betrag von 65 % des fiktiven
Arbeitsentgelts einer altersmifig und beruflich vergleichbaren
nicht behinderten Person.

Das Ubergangsgeld betrigt 68 % der Berechnungsgrundlage; fiir
Versicherte, die mindestens ein Kind erziehen, jedoch 75 %.
Eigenes Einkommen ist anzurechnen.

Das Ubergangsgeld wird fiir die Dauer der medizinischen
Leistungen zur Rehabilitation und der Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben gezahlt. Nach dem Ende von Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben kann es fiir die Dauer von drei
Monaten weitergezahlt werden, wenn der Versicherte arbeitslos
ist. Es betrdgt dann aber nur noch 60 % beziehungsweise 67 %
der Berechnungsgrundlage.

Erganzende Leistungen zur Teilhabe

Erginzende Leistungen zur Teilhabe sind neben dem Uber-

gangsgeld noch

- Beitrdge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsforderung,

— arztlich verordneter Rehabilitationssport und Funktions-
training,

- Reisekosten sowie

- Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
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Sonstige Leistungen

Als sonstige Leistungen zur Teilhabe konnen erbracht werden:

- Leistungen zur Eingliederung von Versicherten in das
Erwerbsleben, die nicht bereits von den anderen Teilhabe-
leistungen erfasst werden,

- Leistungen zur onkologischen Nachsorge fiir Versicherte,
Bezieher einer Rente und ihre jeweiligen Angehorigen sowie

- Zuwendungen fiir Einrichtungen, die auf dem Gebiet der
Rehabilitation forschen oder die Rehabilitation férdern.

Leistungen zur Teilhabe

a Leistungen zur Pravention
AL
?‘ Leistungen zur
s medizinischen Rehabilitation

/l

sin Leistungen zur Teilhabe
u am Arbeitsleben

Q\ e

% Leistungen zur Nachsorge

Erganzende Leistungen

»

@,
@ Sonstige Leistungen

Rentenarten

Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit,
wegen Alters oder wegen Todes.

Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit

sind seit dem 1.1.2001:

- Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und
- Rente wegen voller Erwerbsminderung.
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Die allgemeine
Wartezeit betragt funf
Jahre.

Bestand am 31.12.2000 Anspruch auf eine Rente wegen Berufs-
unfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit, so besteht dieser bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze weiter, solange die Voraus-
setzungen vorliegen.

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

erhalten Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze,

wenn sie

- teilweise erwerbsgemindert sind,

- in den letzten fiinf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsmin-
derung drei Jahre Pflichtbeitrdge gezahlt und

- vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit
erfiillt haben.

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krank-
heit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit au3erstande

sind, unter den iiblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens sechs Stunden taglich erwerbstéitig zu sein.

Versicherte, die vor dem 2.1.1961 geboren sind und aus gesund-
heitlichen Griinden in ihrem Beruf weniger als sechs Stunden
arbeiten konnen, sind ebenfalls teilweise erwerbsgemindert.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

erhalten Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze,

wenn sie

- voll erwerbsgemindert sind,

- in den letzten fiinf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsmin-
derung drei Jahre Pflichtbeitriage gezahlt und

- vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit
erfiillt haben.

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auBerstande sind,
unter den iiblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden téglich erwerbstitig zu sein.

Rentenarten

Renten wegen
verminderter Altersrenten
Erwerbsfahigkeit

Renten
wegen Todes

AT

58



Diese Regelung betrifft
insbesondere Beschaf-
tigte in einer Werkstatt
fur behinderte
Menschen.

Renten wegen
Erwerbsminderung
enden mit dem
Erreichen der
Regelaltersgrenze
(siehe Abschnitt
.Regelaltersrente“auf
Seite 61).

Beim Restleistungsver-
mogen handelt es sich
um die verbliebene
Arbeitskraft, die trotz
der vorhandenen
Krankheit oder
Behinderung noch
vorhanden ist.

Fir Renten wegen
Erwerbsminderung, die
bereits am 30.6.2017
gezahlt wurden, be-
steht Bestandsschutz.

Dabei ist unerheblich,
wann im Kalenderjahr
der Hinzuverdienst
erzielt wurde und wie
lange die Beschafti-
gung andauerte.

Der Zeitraum von fiinf Jahren fiir den Nachweis der drei Jah-
re Pflichtbeitrdge verlangert sich um bestimmte Zeiten: Die
wichtigste hiervon ist die Beriicksichtigungszeit fiir Kinderer-
ziehung. In bestimmten Féllen ist dieser Nachweis auch nicht
erforderlich, zum Beispiel bei einem Arbeitsunfall oder einer
Berufskrankheit.

Wer schon vor Erfiillung der allgemeinen Wartezeit wegen einer
Behinderung nicht (mehr) erwerbsfahig ist, kann einen An-
spruch auf volle Erwerbsminderungsrente haben, wenn er bis
zur Erfiillung der Wartezeit von 20 Jahren ununterbrochen voll
erwerbsgemindert geblieben ist.

Renten auf Zeit

Die Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung
werden auf Zeit geleistet, ldingstens bis zum Ablauf von drei
Jahren nach dem Rentenbeginn. Eine erneute Befristung ist
moglich. Ist es auf Dauer unwahrscheinlich, dass die Erwerbs-
minderung behoben werden kann, kann die Rente auch un-
befristet gezahlt werden.

Hinzuverdienst

Neben einer Erwerbsminderungsrente darf ein Hinzuverdienst
nur im Rahmen des noch verbliebenen Restleistungsvermogens
erzielt werden, weil ansonsten nicht mehr von einer Minderung
der Erwerbsfahigkeit ausgegangen werden kann und der
Rentenanspruch damit gefihrdet ist. Bei Renten wegen voller
Erwerbsminderung wird von einem Restleistungsvermogen von
unter drei Stunden und bei Renten wegen teilweiser Erwerbs-
minderung von unter sechs Stunden am Tag ausgegangen.

Die Hohe einer Erwerbsminderungsrente ist abhédngig von der
Hohe des Hinzuverdienstes. Sie kann nur in voller Hohe gezahlt
werden, wenn die Hinzuverdienstgrenze nicht iiberschritten
wird.

Seit dem 1.7.2017 wird der Hinzuverdienst stufenlos auf die
Rente angerechnet. Die bisher geltende monatliche Grenze von
450 Euro wird durch eine kalenderjahrliche Hinzuverdienst-
grenze ersetzt. Die neuen Hinzuverdienstgrenzen gelten einheit-
lich fiir die alten und neuen Bundesldnder.

Die Hinzuverdienstgrenze fiir volle Erwerbsminderungsrenten
betragt 6 300 Euro im Kalenderjahr. Der Hinzuverdienst, der
die Hinzuverdienstgrenze {ibersteigt wird in Héhe von 40 % zu
einem Zwdlftel auf die monatliche Rente angerechnet.
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Die gekiirzte Rente darf zusammen mit dem Hinzuverdienst
nicht iber dem bisherigen Einkommen liegen. Daher wird die
Summe der beiden Betrdge auf einen Hochstbetrag — den
Hinzuverdienstdeckel — begrenzt. Der Betrag, der den Hinzuver-
dienstdeckel {ibersteigt, wird in vollem Umfang auf die bereits
gekiirzte Rente angerechnet.

Der Hinzuverdienstdeckel entspricht dem hochsten beitrags-
pflichtigen Verdienst der letzten 15 Kalenderjahre (auf das
aktuelle Verdienstniveau angehoben).

Beispiel:
Monatliche Rente wegen voller Erwerbsminderung: 1150 Euro
Hinzuverdienst aus einer Beschaftigung: 18 000 Euro im Kalenderjahr

Hinzuverdienstdeckel: 3000 Euro

\ Der kalenderjahrliche Hinzuverdienst ibersteigt die Hinzuverdienstgrenze
um 11 700 Euro (18 000 Euro - 6 300 Euro).

Zunachst wird ein Zwolftel des Ubersteigenden Betrags ermittelt:
11700 Euro : 12 =975 Euro

8l Dieser Betrag wird zu 40 % von der vollen Rente abgezogen.
§ 975 Euro x 40 % = 390 Euro (Anrechnungsbetrag)

1150 Euro monatliche Rente in voller Hohe
- 390 Euro Anrechnungsbetrag
760 Euro

Anschlieflend wird gepriift, ob die Summe aus diesem Rentenbetrag
(760 Euro) und einem Zwolftel des kalenderjahrlichen Hinzuverdienstes
. (18000 Euro : 12 = 1 500 Euro) den Hinzuverdienstdeckel tiberschreitet. Dies
ist nicht der Fall (760 Euro + 1 500 Euro = 2 260 Euro < 3 000 Euro). Die teil-
| weise zu leistende Rente wegen voller Erwerbsminderung betragt daher
' 760 Euro.

Fiir Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die

Die jahrliche Hinzuver- 444) iche Hinzuverdienstgrenze individuell berechnet. Sie

dienstgrenze betragt

mindestens 81 % des orientiert sich an dem héchsten beitragspflichtigen Jahresein-
halben Jahreseinkom- ~ kommen der letzten 15 Jahre vor Eintritt der Erwerbsminde-
mens eines Durch- rung — angehoben auf das aktuelle Verdienstniveau — und

schnittsverdieners. Das

<ind im Jahr 2017 betrdgt 81 % von diesem Betrag. Der Verdienst, der tiber der
mindestens Hinzuverdienstgrenze liegt, wird zu 40 % auf die Rente ange-
14 458,50 Euro. rechnet.
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Um Renteniiberzah-
lungen oder -nachzah-
lungen zu vermeiden,
werden auf Antrag
Anderungen des
prognostizierten Hinzu-
verdienstes berick-
sichtigt, wenn sie
mindestens 10 %
betragen.

Fir die Jahrgange 1947
bis 1954 gilt die Regel-
altersgrenze von

65 Jahren, wenn vor
dem 1.1.2007 Alters-
teilzeit vereinbart
wurde.

Der Jahrgang 1956
kann die Altersrente
fir besonders lang-
jahrig Versicherte zum
Beispiel mit 63 Jahren
und 8 Monaten er-
halten.

Der Hinzuverdienstdeckel bei einer Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung ergibt sich aus der Summe aus einem
Zwolftel der Hinzuverdienstgrenze und dem Monatsbetrag der
Rente in voller Hohe.

Die Priifung der Hinzuverdienstgrenze erfolgt zu Beginn einer
Rente und anschlieBend jeweils zum 1.7. des Folgejahres. Dabei
wird die Hohe der Rente zundchst auf Grundlage einer Prognose
des Hinzuverdienstes festgestellt. Am 1.7. des Folgejahres wird
die bisherige Berechnung fiir das vorherige Kalenderjahr iiber-
priift und eine neue Prognose erstellt. Weicht der tatsdchliche
Hinzuverdienst ab, wird die Rente fiir das vorherige Kalender-
jahr neu berechnet.

Renten wegen Alters

Regelaltersrente

erhilt, wer die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine
Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt hat.

Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres
erreicht. Dies gilt allerdings nur fiir Versicherte der Jahrginge
1964 und jiinger. Bis 1946 geborene Versicherte erreichten die
Regelaltersgrenze bereits mit 65 Jahren. Fiir Versicherte der
Jahrgidnge 1947 bis 1963 wird sie stufenweise angehoben.

Die Regelaltersrente wird generell ohne Rentenabschléige
gezahlt.

Altersrente fiir besonders langjahrig Versicherte

konnen Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres und
Erfiillung der Wartezeit von 45 Jahren beanspruchen. Sie wird
ohne Rentenabschlige gezahlt.

Versicherte, die vor dem 1.1.1953 geboren sind, haben bereits
nach Vollendung des 63. Lebensjahres Anspruch auf die ab-
schlagsfreie Altersrente fiir besonders langjdhrig Versicherte.

Fiir Versicherte der Jahrginge 1953 bis 1963 wird die Alters-
grenze von 63 Jahren allerdings fiir jeden Jahrgang jeweils um
zwei Monate angehoben. Fiir die Jahrgénge 1964 und jiinger
gilt dann die Vollendung des 65. Lebensjahres als mafBgebliches
Alter fiir diese Altersrente.

Altersrente fiir langjahrig Versicherte
erhalten Versicherte nach Vollendung des 67. Lebensjahres,

wenn sie die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.
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Die Altersgrenze von
65 Jahren gilt auch fir
Versicherte bis Jahr-
gang 1954, wenn vor
dem 1.1.2007 Alters-
teilzeitarbeit vereinbart
wurde.

Wurde Altersteilzeitar-
beit vor dem 1.1.2007
vereinbart, gilt fir die
Jahrgange 1948 bis
1954 ein schrittweise
auf das 62. Lebensjahr
gesenktes Mindestalter
fur die vorzeitige
Inanspruchnahme.

Schwerbehinderung
liegt bei einem Grad
der Behinderung von
mindestens 50 vor.

Fiir Versicherte der Jahrginge 1949 bis 1963 wird die bisherige
Altersgrenze von 65 Jahren stufenweise angehoben. Ab dem
Jahrgang 1964 betrigt sie 67 Jahre.

Wird die Altersrente mit dem fiir den entsprechenden Jahrgang
malgeblichen Alter in Anspruch genommen, wird sie ohne
Rentenabschlige gezahlt.

Die vorzeitige Inanspruchnahme der Alterrente ist jedoch
bereits nach Vollendung des 63. Lebensjahres moglich. Die
Versicherten miissen dann aber Abschldge fiir die Zeit hinneh-
men, in der die Rente vor Vollendung des mafigeblichen Lebens-
alters vorzeitig in Anspruch genommen wurde. Die Héhe des
Rentenabschlags steigt mit der Dauer der Zeit, fiir die die Rente
vorfristig gezahlt wird.

Die Abschldge bleiben fiir den weiteren Rentenbezug — auch
nach Vollendung des mafigeblichen Lebensjahres — erhalten.

Altersrente fiir schwerbehinderte Menschen

erhalten Versicherte, wenn sie

- das 65. Lebensjahr vollendet haben,

- bei Rentenbeginn als schwerbehinderte Menschen aner-
kannt sind und

- die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt haben.

Die Altersgrenze fiir die Altersrente fiir schwerbehinderte
Menschen betragt fiir Geburtsjahrgénge bis 1951 63 Jahre. Fiir
Versicherte der Jahrginge 1952 bis 1963 wird die Altersgrenze
von 63 Jahren stufenweise angehoben. Ab dem Jahrgang 1964
betrédgt sie 65 Jahre. Die Jahrgéinge 1952 bis 1954 erhalten
diese Rente weiter mit 63 Jahren oder vorzeitig mit dem

60. Lebensjahr, wenn sie am 1.1.2007 als schwerbehinderte
Menschen anerkannt waren und vor dem 1.1.2007 Altersteil-
zeitarbeit vereinbart wurde.

Wird die Altersrente mit 65 Jahren beziehungsweise mit dem
fiir den entsprechenden Jahrgang mafgeblichen Alter in An-
spruch genommen, wird sie ohne Rentenabschldge gezahlt.

Die Jahrginge bis 1951 konnten diese Altersrente bereits nach
Vollendung des 60. Lebensjahres — mit Abschldgen — erhalten.
Fiir die Geburtsjahrgidnge 1952 bis 1963 wird die Altersgrenze
fiir die vorzeitige Inanspruchnahme von 60 Jahren stufenweise
angehoben. Ab dem Jahrgang 1964 betrégt sie 62 Jahre.
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Nicht als Hinzuver-
dienst gilt das Entgelt,
das eine Pflegeperson

fur die Pflege sowie ein

behinderter Mensch
von dem Trager einer
entsprechenden
Einrichtung erhalt.

Fir Altersrenten, die
am 30.6.2017 als
Teilrenten geleistet
wurden, besteht ein
Bestandsschutz.

Vergleiche hierzu die
Erlauterungen zur

Erwerbsminderungs-
rente auf Seite 59/60.

Rentenminderungen wegen einer vorzeitigen Inanspruchnahme
der Altersrenten konnen durch eine besondere Beitragszahlung
ausgeglichen werden.

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit und
Altersrente fiir Frauen konnten nur Versicherte der Jahrginge
bis 1951 erhalten. Da inzwischen die Regelaltersgrenze von
allen Berechtigten iberschritten wurde, haben diese Renten
keine Bedeutung mehr.

Hinzuverdienstgrenze

Vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze kann eine Altersrente
in voller Hohe nur gezahlt werden, wenn der Hinzuverdienst die
Hinzuverdienstgrenze nicht iiberschreitet. Die Hohe der Alters-
rente ist in diesen Fillen von der Hohe des Hinzuverdienstes
abhingig. Als Hinzuverdienst werden Arbeitsentgelt, Arbeitsein-
kommen und vergleichbares Einkommen beriicksichtigt und
unter Umstdnden auch zusammengerechnet. Nach dem Errei-
chen der Regelaltersgrenze kann neben der Altersrente unbe-
grenzt hinzuverdient werden.

Seit dem 1.7.2017 betrédgt die Hinzuverdienstgrenze fiir Alters-
renten kalenderjahrlich 6 300 Euro. Der Hinzuverdienst, der die
Hinzuverdienstgrenze iibersteigt wird durch zwalf geteilt und
dann zu 40 % auf die monatliche Altersrente angerechnet. Dabei
ist unerheblich, wann im Kalenderjahr der Hinzuverdienst
erzielt wurde und auf welche Anzahl von Monaten er entféllt.

Auch hier ist der Hinzuverdienstdeckel zu beachten. Mal3gebend
ist der Zeitraum der letzten 15 Kalenderjahre vor dem Rentenbe-
ginn. Der Betrag, der den Hinzuverdienstdeckel {ibersteigt, wird
in vollem Umfang auf die bereits gekiirzte Rente angerechnet.

Renten wegen Todes

Witwen- und Witwerrente

Witwen und Witwer haben nach dem Tod des versicherten Ehe-
partners Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente, wenn
der Ehepartner die allgemeine Wartezeit erfiillt hat. Ist die Ehe
in der Zeit ab 1.1.2002 geschlossen worden, besteht ein An-
spruch auf die Witwen- oder Witwerrente jedoch nur, wenn die
Ehe mindestens ein Jahr gedauert hat. Ausnahmen sind hier vor-
gesehen.

Eingetragene Lebenspartner haben ebenfalls Anspruch auf diese
Leistungen, wenn sie die Voraussetzungen erfiillen.
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Bis 2011 galt das

45. Lebensjahr. Bei
Todesfallen in den
Jahren 2012 bis 2028
wird es stufenweise
auf 47 angehoben.

Ist ein Rentensplitting unter Ehepartnern durchgefiihrt worden,
kann eine Witwen- oder Witwerrente nicht gezahlt werden. Ein
Rentensplitting unter Ehepartnern kann statt einer Witwen-
oder Witwerrente gewihlt werden, wenn die Ehe ab 1.1.2002
geschlossen wurde oder beide Ehepartner nach dem 1.1.1962
geboren worden sind und das Versicherungsleben abgeschlos-
sen ist.

Anspruch auf eine groe Witwen- oder Witwerrente besteht,
wenn die Witwe oder der Witwer

- ein Kind erzieht, das noch nicht 18 Jahre alt ist,

- das 47. Lebensjahr vollendet hat oder

- teilweise oder voll erwerbsgemindert ist.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfiillt, besteht ein Anspruch
auf die kleine Witwen- oder Witwerrente. Die kleine Witwen-
oder Witwerrente wird nur fiir 24 Monate nach Ablauf des
Todesmonats gezahlt. Sie wird aber auf Dauer geleistet, wenn
der Ehepartner vor dem 1.1.2002 gestorben ist oder ein
Partner vor dem 2.1.1962 geboren und die Ehe vor dem
1.1.2002 geschlossen wurde.

Die Witwen- oder Witwerrente fallt weg, wenn der Berechtigte,
das ist der iiberlebende Ehepartner, wieder heiratet. Auf Antrag
wird dann eine Rentenabfindung gezahlt. Sie betrdgt das
24fache des durchschnittlichen Monatsbetrages der zuletzt
gezahlten Rente.

Wird die neue, letzte Ehe wieder aufgeldst oder fiir nichtig
erkldrt, besteht ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente aus
der vorletzten Ehe. Diese Rente heif3t Witwenrente oder Witwer-
rente nach dem vorletzten Ehegatten.

Witwen- oder Witwerrente erhalten geschiedene Ehepartner,

- deren Ehe vor dem 1.7.1977 geschieden wurde,

- die nicht wieder geheiratet haben,

- die im letzten Jahr vor dem Tod des geschiedenen Ehepart-
ners von ihm in den alten Bundesldndern Unterhalt erhalten
haben oder Anspruch darauf hatten und

- wenn der Verstorbene die allgemeine Wartezeit von fiinf
Jahren erfiillt hat.

Waisenrente

Kinder haben nach dem Tod eines Elternteils einen Anspruch
auf Halbwaisenrente, wenn der Vater oder die Mutter die
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Der Antrag kann
mindlich oder schrift-
lich gestellt werden.

allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt hat. Sind beide
Eltern gestorben, wird eine Vollwaisenrente gezahlt.

Ein Anspruch auf Waisenrente besteht bis zum 18. Lebensjahr.
Er verlangert sich bis zum 27. Lebensjahr durch eine Schul-
oder Berufsausbildung, ein freiwilliges soziales oder 6kologi-
sches Jahr, den Bundesfreiwilligendienst sowie weitere natio-
nale und internationale Freiwilligendienste. Dies gilt auch, wenn
die Waise wegen korperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-
rung auBerstande ist, sich selbst zu versorgen. Die Waisenrente
kann {iber das 27. Lebensalter hinaus gezahlt werden, wenn die
Schul- oder Berufsausbildung durch Wehr- oder Zivildienst
unterbrochen oder verzogert wurde.

Erziehungsrente

Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze

Anspruch auf Erziehungsrente, wenn

- ihre Ehe nach dem 30.6.1977 geschieden wurde und ihr
geschiedener Ehepartner gestorben ist,

- sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehe-
partners erziehen,

- sie nicht wieder geheiratet haben und

- sie bis zum Tod des geschiedenen Ehepartners die allge-
meine Wartezeit erfiillt haben.

Anspruch auf Erziehungsrente besteht bis zum Erreichen

der Regelaltersgrenze auch fiir verwitwete Ehepartner, fiir

die ein Rentensplitting durchgefiihrt wurde, wenn

- sie ein eigenes Kind oder ein Kind des verstorbenen Ehe-
partners erziehen,

- sie nicht wieder geheiratet haben und

- sie bis zum Tod des Ehepartners die allgemeine Wartezeit
erfiillt haben.

Die Erziehungsrente wird aus dem Versicherungskonto des (der)
lebenden Versicherten berechnet. Fiir einen Anspruch auf Erzie-
hungsrente gelten als Scheidung einer Ehe auch die Aufthebung
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, als geschiedener Ehe-
partner der frithere Lebenspartner, als Heirat die Begriindung
einer Lebenspartnerschaft, als verwitweter Ehepartner ein iiber-
lebender Lebenspartner und als Ehepartner der Lebenspartner.

Rentenbeginn und Rentenantrag

Renten werden nur auf Antrag der Versicherten oder ihrer
Hinterbliebenen gezahlt. Die Initiative zur Rentenzahlung muss
also vom Rentenberechtigten ausgehen.
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Der Rentenantrag kann bei allen Dienststellen der Tréger der
Sozialversicherung gestellt werden. Fiir die Rentenversicherung
sind das die Hauptverwaltungen, die regionalen Geschéfts-,
Beratungs- oder Auskunftsstellen sowie die Versichertenberater.
Versicherungsdmter der Stadt- und Landkreise, Gemeindever-
waltungen sowie amtliche Vertretungen der Bundesrepublik
Deutschland im Ausland nehmen ebenfalls Antrdge entgegen.

Der Tag der Antragstellung ist fiir den Rentenbeginn wichtig. Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit und Altersrenten kon-
nen ldngstens fiir drei Monate vor dem Monat der Antragstellung
gezahlt werden. Frithester Rentenbeginn ist jedoch der Monat, zu
dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfiillt sind.

Witwen-/Witwerrenten und Waisenrenten werden vom Todestag
an geleistet. Hat der Verstorbene bereits eine Rente erhalten, be-
ginnt die Hinterbliebenenrente mit dem Monat, der dem Todes-
monat folgt. Wird die Rente jedoch spéter als zwdlf Monate nach
dem Tod beantragt, kann sie lingstens fiir zwolf Monate vor
dem Monat der Antragstellung (riickwirkend) gezahlt werden.

Merke:

Die Rentenversicherung zahlt Renten wegen verminderter Erwerbs-
fahigkeit, Altersrenten und Renten wegen Todes. Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfahigkeit sind Renten wegen teilweiser Erwerbs-
minderung und Renten wegen voller Erwerbsminderung. lhre Hohe ist
vom Hinzuverdienst abhangig.

Altersrenten werden gezahlt als Regelaltersrente, Altersrente fir be-
sonders langjahrig Versicherte, Altersrente fir langjahrig Versicherte
und Altersrente fir schwerbehinderte Menschen. Renten werden erst
dann gezahlt, wenn eine Mindestversicherungszeit (Wartezeit) zuriick-
y gelegt ist. Es gibt die allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren sowie die
Wartezeiten von 15, 20, 35 und 45 Jahren.

Bei den Altersrenten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze ist eine
Hinzuverdienstgrenze zu beachten. Sie betragt seit dem 1.7.2017
kalenderjahrlich 6300 Euro. Ein Hinzuverdienst, der diesen Betrag
Ubersteigt, wird zu 40 % angerechnet.

Renten konnen nur auf Antrag gezahlt werden. Es ist maglich, sie
—= sowohl schriftlich als auch miindlich zu beantragen. Der Tag der

‘__’;&W’ Antragstellung ist wichtig fiir den Rentenbeginn.
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Rentenhohe

Die Rentenberechnung ist kompliziert, weil sie den personlichen Lebenslauf eines
Versicherten beriicksichtigt. Die individuelle Leistung des Einzelnen in einem solidari-
schen System steht dabei im Mittelpunkt.

So errechnet sich die monatliche Rente (Rentenformel)

Personliche Entgeltpunkte

Rentenartfaktor

aktueller Rentenwert

Monatsbetrag der Rente

Die personlichen Entgeltpunkte
setzen sich zusammen aus Entgeltpunkten fiir

V2R 2%

N

N2

67

Beitragszeiten,

beitragsfreie Zeiten,

Zuschldge fiir beitragsgeminderte Zeiten,

Zuschldge oder Abschldge aus einem durchgefiihrten
Versorgungsausgleich oder Rentensplitting,

Zuschldge aus Zahlung von Beitrdgen bei vorzeitiger Inan-
spruchnahme einer Altersrente oder bei Abfindung von
Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung oder von
Anrechten bei der Versorgungsausgleichskasse,

Zuschldge an Entgeltpunkten fiir Arbeitsentgelt aus gering-
fiigiger Beschéftigung,

Arbeitsentgelt aus aufgelosten Wertguthaben,

Zuschldage an Entgeltpunkten aus Beitrdgen nach Beginn
einer Altersrente,

Zuschldge an Entgeltpunkten fiir Zeiten einer besonderen
Auslandsverwendung und

Zuschldge an Entgeltpunkten fiir nachversicherte Soldaten
auf Zeit.



Zum Zugangsfaktor
lesen Sie bitte
Seite 69.

Der Durchschnittsver-
dienst im Jahr 2017
betragt 37103 Euro.

Es ist geplant, die
Hochwertung der
Verdienste nur noch bis
zum 31.12.2024 fortzu-
fihren. Die bisherige
Hochwertung soll aber
erhalten bleiben.

Beitragsgemindert sind
Monate, in denen
gleichzeitig Beitrags-
zeiten und beitrags-
freie Zeiten vorliegen.

Die personlichen Entgeltpunkte ergeben sich, indem die Summe
an Entgeltpunkten mit einem sogenannten Zugangsfaktor
vervielfiltigt wird.

Die Entgeltpunkte fiir Beitragszeiten spiegeln das Arbeitsleben
des Versicherten wider. Sie sind der Verhéltniswert, in dem
seine Arbeitsverdienste zu den durchschnittlichen Arbeitsver-
diensten aller Arbeitnehmer stehen. Wer in einem Jahr genau
den Arbeitsverdienst hat, der dem durchschnittlichen Arbeits-
verdienst dieses Jahres entspricht, bekommt einen Entgelt-
punkt. War das 40 Jahre lang so, erhilt er 40 Entgeltpunkte.

Fiir den durchschnittlichen Arbeitsverdienst werden nur die
Arbeitsverdienste der Arbeitnehmer in den alten Bundeslandern
beriicksichtigt. Diesem Durchschnittsverdienst sind auch die
Arbeitsverdienste gegeniiberzustellen, die Versicherte in der
ehemaligen DDR und in den neuen Bundesldndern erzielt
haben. Diese Arbeitsverdienste werden aber zuvor an das
Einkommensniveau in den alten Bundesldndern angeglichen,
um ein geringeres Lohnniveau in den neuen Bundesldandern
auszugleichen. Dafiir gibt es gesetzlich festgelegte Hochwer-
tungsfaktoren.

So errechnen sich Entgeltpunkte fiir Beitragszeiten

Arbeitsverdienst des Versicherten
in einem Jahr

durchschnittlicher Arbeitsverdienst aller
Arbeitnehmer im gleichen Jahr

Entgeltpunkte des Versicherten fiir ein Jahr

Entgeltpunkte fir alle Jahre zusammenzahlen

Summe ergibt ...
Entgeltpunkte fiir Beitragszeiten

8o

Die Entgeltpunkte fiir beitragsfreie Zeiten und die Zuschléage fiir
beitragsgeminderte Zeiten sind nach der sogenannten Gesamt-
leistungsbewertung zu berechnen. Maf3gebend dafiir ist der
Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus der Gesamtleistung an
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Unter Lebenspartnern
ist ebenfalls ein
Rentensplitting
maglich.

Beitrdgen im belegungsfahigen Zeitraum. Dabei werden auch
Entgeltpunkte fiir Beriicksichtigungszeiten mitgezahlt.

Ein Versorgungsausgleich ist bei einer Ehescheidung in den
alten Bundesldndern seit 1.7.1977 und in den neuen Bundes-
ldindern seit 1.1.1992 durchzufiihren. Damit werden die in der
Ehe erworbenen Rentenanwartschaften zwischen den Ehepart-
nern wertméBig ausgeglichen. Auch nach Aufhebung einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft findet ein Versorgungsaus-
gleich statt.

Ein Rentensplitting unter Ehepartnern kann durchgefiihrt
werden, wenn die Ehe in der Zeit vom 1.1.2002 an geschlossen
wurde oder beide Ehepartner ab 2.1.1962 geboren worden sind
und das Versicherungsleben abgeschlossen ist. Der Versiche-
rungstriger stellt fest, welchem Ehepartner und in welcher
Hohe ein Splittingzuwachs zusteht. Der andere Ehepartner
muss in gleicher Hohe einen Abschlag hinnehmen.

Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter bei Rentenbeginn
und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der
Ermittlung des Monatsbetrags der Rente zu beriicksichtigen
sind.

Er betragt im Normalfall 1,0. Wird eine Altersrente vorzeitig in
Anspruch genommen, ist der Zugangsfaktor fiir jeden Monat der
vorzeitigen Inanspruchnahme um 0,003 niedriger.

Beispiel:

Paul R. ist im August 1954 geboren. Er will die Altersrente fir
langjahrig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr beziehen und diese
32 Monate vorzeitig in Anspruch nehmen. Der Zugangsfaktor ist
:‘ dann um 32 x 0,003 = 0,096 niedriger und betragt nur noch 0,904.
“ Das bedeutet fiir Paul R. einen Abschlag von 9,6 % auf den
Monatsbetrag der Rente.

Bei Waisenrenten erhohen sich die Entgeltpunkte um einen
Zuschlag. Fir die Vollwaisenrente sind mindestens die Entgelt-
punkte fiir beide verstorbenen Versicherten zu beriicksichtigen.

Bei Witwen- und Witwerrenten erhéhen sich die Entgeltpunkte

um einen Zuschlag fiir die Erziehung von Kindern. Mafgebend
hierfiir ist die Dauer der Erziehung der Kinder in den ersten
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Ab. 1.7.2017 betragt
er monatlich

31,03 Euro in den alten
und 29,69 Euro in den
neuen Bundeslandern.

drei Lebensjahren durch die Witwe oder den Witwer. Diesen
Zuschlag gibt es jedoch nicht, wenn der Ehepartner vor dem
1.1.2002 gestorben ist oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt
geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem
2.1.1962 geboren ist.

Der Rentenartfaktor

beriicksichtigt die unterschiedlichen Sicherungsziele der einzel-
nen Rentenarten. Seine Hohe ist auf die Altersrente ausgerich-
tet, fiir sie betrdgt er 1,0.

Fiir die Rente wegen voller Erwerbsminderung betragt der
Rentenartfaktor auch 1,0, fiir die Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung aufgrund des geringeren Sicherungsziels
dagegen nur 0,5.

Die grof3e Witwen- und Witwerrente hat einen Rentenartfaktor
von 0,55. Er erhoht sich auf 0,6, wenn der Ehepartner vor dem
1.1.2002 gestorben ist oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt
geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem
2.1.1962 geboren ist. Fir die kleine Witwen- und Witwerrente
ist der Rentenartfaktor 0,25 maf3gebend.

Bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat, in
dem der Ehepartner gestorben ist, ist sowohl fiir die grof3e als
auch fiir die kleine Witwen- und Witwerrente der Rentenartfak-
tor 1,0 maBgebend. Damit wird erreicht, dass fiir diese Zeit eine
Rente in Hohe der Versichertenrente gezahlt wird (Sterbetiiber-
gangszeit).

Bei Halbwaisenrenten betrdgt der Rentenartfaktor 0,1 und bei
der Vollwaisenrente 0,2.

Fiir Erziehungsrenten ist der Rentenartfaktor 1,0 ma3gebend.

Der aktuelle Rentenwert

ist Teil der Rentenformel und bewirkt die jahrliche Dynamisie-
rung der Rente. Er entspricht dem monatlichen Betrag, den ein
Durchschnittsverdiener fiir die Beitragszahlung eines Jahres zur
allgemeinen Rentenversicherung als Altersrente erhélt. Solange
noch unterschiedliche Einkommensverhéltnisse in den alten
und neuen Bundeslindern bestehen, gibt es jeweils ver-
schiedene aktuelle Rentenwerte.

Es ist geplant, den aktuellen Rentenwert (Ost) an den aktuellen
Rentenwert in sieben Schritten anzugleichen. In einem ersten
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Die letzte Rentenerho-

hung war am 1.7.2017.

Das nennt man Faktor
fur die Veranderung
des Beitragssatzes in
der allgemeinen
Rentenversicherung.

Schritt soll der aktuelle Rentenwert (Ost) zum 1.7.2018 auf
95,8 % des Westwerts erhoht werden. In den weiteren Schritten
soll der Verhéltniswert zwischen aktuellem Rentenwert (Ost)
und dem Westwert jedes Jahr um 0,7 % angehoben werden, bis
der aktuelle Rentenwert (Ost) zum 1.7.2024 100 % des West-
werts erreicht hat.

Die Hohe des aktuellen Rentenwerts wird zum 1.7. eines jeden
Jahres tiberpriift und gegebenenfalls angepasst. Der bisherige
aktuelle Rentenwert wird dann mit den Faktoren fiir die Veridn-
derung der Bruttolohn- und Bruttogehaltssumme, des Beitrags-
satzes zur allgemeinen Rentenversicherung und dem Nachhal-
tigkeitsfaktor vervielfiltigt. Mit dem gegebenenfalls neuen
aktuellen Rentenwert wird dann der neue Monatsbetrag der
Renten errechnet.

Die Verdnderung der Hohe des aktuellen Rentenwerts und damit
die der Renten ist also an die Lohn- und Gehaltsentwicklung der
versicherten Beschéftigten gekoppelt. Daneben bewirken
Verdanderungen des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenver-
sicherung unter Einbeziehung der Aufwendungen der Arbeit-
nehmer fiir ihre private Altersvorsorge (,Riester-Rente“) auch
eine entsprechende Anderung. Steigt beispielsweise der Bei-
tragssatz beziehungsweise der Altersvorsorgeanteil, fiihrt dies
zu einer geringeren Erhohung des aktuellen Rentenwerts.

Der Nachhaltigkeitsfaktor soll die Relation von Rentenbeziehern
zu Beitragszahlern wiedergeben. Hierbei werden die Entwick-
lung der Lebenserwartung, die der Geburten und die der Er-
werbstatigkeit beriicksichtigt. Je starker also die Zahl von Ren-
tenempfangern zu Beitragszahlern steigt, desto groBer wird der
Nachhaltigkeitsfaktor, und desto geringer werden die Renten der
gesetzlichen Rentenversicherung angepasst. Weniger Beitrags-
zahler fithren so zu geringeren Rentenerhéhungen. Steigt hin-
gegen die Zahl der Beitragszahler, steigen auch die Renten.

Bei der Rentenanpassung verhindert eine Schutzklausel, dass
sich der aktuelle Rentenwert (und die Bruttorente) verringert.
Die unterbliebene Minderungswirkung (negative Rentenanpas-
sung) wird als Ausgleichsbedarf bezeichnet.

Der durch die Schutzklausel entstandene Ausgleichsbedarf wird
mit spiteren positiven Rentenanpassungen verrechnet. Fiir die
Bestimmung des Ausgleichsbedarfs wird ein Ausgleichsfaktor
gebildet. Ab 2011 wurde eine sich ergebende Rentenerhohung
um die Hélfte verringert, um den Ausgleichsbedarf abzubauen.
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Es ist geplant, die
bisherigen Entgelt-
punkte (Ost] zum
1.7.2024 durch
Entgeltpunkte zu
ersetzen und mit dem
dann bundeseinheit-
lichen aktuellen
Rentenwert zu
bewerten.

Ab 1.7.2017 betragt
der Freibetrag

819,19 Euro fur die
alten und 783,82 Euro
fur die neuen Bundes-
lander.

Ab 1.7.2017 betragt der Ausgleichsbedarf in den alten und
neuen Bundeslindern 0 %. Er ist damit komplett abgebaut.

Solange es einen aktuellen Rentenwert West und Ost gibt, ist
auch in Entgeltpunkte West und Ost zu unterscheiden. Haupt-
séchlich fiir Beitragszeiten, die in der ehemaligen DDR bezie-
hungsweise in den neuen Bundesldndern erworben wurden
beziehungsweise bis heute erworben werden, erhalten die
Versicherten Entgeltpunkte Ost.

Davon ausgenommen sind die Versicherten, die am 18.5.1990
ihren gewohnlichen Aufenthalt im Gebiet der alten Bundeslén-
der hatten — sie bekommen fiir die bis dahin zuriickgelegten
Zeiten Entgeltpunkte West.

Der Monatshetrag der Rente

wird auf den Cent genau ausgerechnet. Sind sowohl Entgelt-
punkte West als auch Entgeltpunkte Ost zu beriicksichtigen, sind
Monatsteilbetrédge fiir die personlichen Entgeltpunkte West und
fiir diejenigen Ost zu errechnen. Die Summe aus den Teilbetri-
gen ergibt den Monatsbetrag der Rente.

Bei einer Teilrente ist der Monatsbetrag der Rente aus dem Teil
der Entgeltpunkte zu errechnen, der ihrem Anteil an der
jeweiligen Rente in voller Hohe entspricht.

Auf die Monatsrente ist in bestimmten Fillen Einkommen
anzurechnen. Der hédufigste Fall ist die Anrechnung von eige-
nem Einkommen der Witwe oder des Witwers auf die Witwen-
oder Witwerrente. Dieses Einkommen ist jedoch nur anzurech-
nen, soweit es einen Freibetrag tiberschreitet — und dann nur in
Hohe von 40 %.

Waisenrenten werden stets unabhéngig vom eigenen Einkom-
men gezahlt.

Die monatliche Rente erhoht sich um die Zusatzleistung fiir
Beitrdge zur Hoherversicherung.

AuBerdem sind Leistungen fiir Kindererziehung zu zahlen.
Diese erhalten Miitter, die vor 1921 geboren sind und am
18.5.1990 in den alten Bundeslindern wohnten, fiir ihre in
Deutschland geborenen Kinder. Miitter aus den neuen Bundes-
landern erhalten diese Leistung, wenn sie vor 1927 geboren
sind.
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Der Weg zur Rente

Rentenantrag

/'y

Versicherten- Auskunfts- und
berater Beratungsstellen

Gemeinde- Versicherungs-

Versicherte behorden amter

Rentenversicherung

Priifung und Entscheidung

Berechnung der Rente

Rentenzahlung

s .y
& "4 § Renten-
Rentner =1 S/ bescheid
e=|=
durch den

Renten Service
der Deutschen Post

Schutz der Rentenanspriiche des Beitrittsgebiets

Denjenigen, die bereits am 31.12.1991 Rentner waren, ist
mindestens die Rente zu zahlen, die sie im Dezember 1991
erhielten. Die sich fiir den individuellen Versicherungsverlauf
nach Bundesrecht ergebende Rente ist auf diesen Betrag aufzu-
fillen.

Bei Versicherten oder Hinterbliebenen, deren Rente in der Zeit
vom 1.1.1992 bis zum 31.12.1996 begonnen hat, war zu prii-
fen, ob sich eine giinstigere Rente nach dem Recht im Beitritts-
gebiet am 31.12.1991 ergeben hitte. Ware das der Fall gewesen,
wurde die Rente, die sich nach Bundesrecht ergab, um einen Ren-
ten- oder Ubergangszuschlag auf diesen Betrag erhiht.

Der Auffiillbetrag beziehungsweise der Rentenzuschlag wird seit
1996 mit den Erhéhungsbetrdgen aus einer Rentenanpassung

verrechnet.
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Merke:

Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, indem die personlichen
Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert
miteinander vervielfaltigt werden.

Die Entgeltpunkte fiir Beitragszeiten spiegeln das Arbeitsleben
des Versicherten wider. Wer in einem Jahr den Arbeitsverdienst
hat, der dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst aller Arbeit-

nehmer entspricht, erwirbt fir dieses Jahr einen Entgeltpunkt.

Der Rentenartfaktor fur die Altersrente betragt 1,0. Gleich hoch ist
er fur die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Fur die Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung betragt er 0,5. Fir die grof3e
Witwenrente ist er auf 0,55 beziehungsweise 0,6 und fiir die kleine
Witwenrente auf 0,25 festgesetzt. Bis zum Ende der ersten drei
Kalendermonate nach dem Todesmonat betragt er 1,0 (Sterbe-
iibergangszeit).

Der aktuelle Rentenwert ist der Monatsbetrag der Rente fur
einen Entgeltpunkt. Er dient der Dynamisierung der Rente. Fir
die neuen Bundeslander gibt es einen aktuellen Rentenwert Ost.

Zum 1.7. eines jeden Jahres wird ein neuer aktueller Rentenwert
bestimmt. Mit dem neuen aktuellen Rentenwert wird ein neuer
Monatsbetrag der Rente errechnet. Die letzte Rentenerhohung
war am 1.7.2017.

Krankenversicherung der Rentner

Rentner, die mindestens neun Zehntel der zweiten Halfte ihres Arbeitslebens Mitglied
einer gesetzlichen Krankenkasse waren, sind wahrend des Rentenbezugs in der Kran-
kenversicherung pflichtversichert. lhre Angehorigen, die kein eigenes Einkommen
haben, besitzen ebenfalls einen Krankenversicherungsschutz.

Die Rentner und ihre Angehorigen erhalten die gleichen Leis-
tungen wie alle iibrigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Krankengeld bekommen sie nicht.

Fiir Rentner, die in der gesetzlichen Krankenversicherung
versicherungspflichtig sind, gilt der einheitliche allgemeine

Beitragssatz zur Krankenversicherung. Bei einem allgemeinen
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Lesen Sie dazu bitte
auch Seite 136.

Beitragssatz von 14,6 % zahlen die Rentenversicherung und der
Rentner jeweils 7,3 % der Rente als Krankenversicherungsbei-
trag. Erhebt die Krankenkasse einen kassenindividuellen
Zusatzbeitrag, trigt der Rentner diesen allein.

Beitragszuschuss

Rentner, die freiwillig oder privat krankenversichert sind,
erhalten zu ihrer Rente als Zusatzleistung einen Zuschuss zu
den Aufwendungen fiir die Krankenversicherung.

Fiir freiwillig Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung
betrdgt der monatliche Beitragszuschuss 7,3 %. Der Zuschuss
entspricht dem Beitragsanteil, den der Rentenversicherungs-
trager fiir einen pflichtversicherten Rentner aufbringen miisste.
Fir privat krankenversicherte Rentner wird der Beitragszu-
schuss in gleicher Weise errechnet. Der monatliche Zuschuss
wird jedoch auf die Hélfte der tatsdchlichen Aufwendungen fiir
die Krankenversicherung begrenzt.

Merke:

Fir versicherungspflichtige Rentner gilt der allgemeine Beitrags-
satz der Krankenversicherung. Der Rentner zahlt 7,3 % sowie den
kassenindividuellen Zusatzbeitrag und die Rentenversicherung

7,3 % der Rente als Krankenversicherungsbeitrag.

Rentner, die freiwillig oder privat krankenversichert sind,

Wl erhalten einen Beitragszuschuss. Fir Privatversicherte darf der
¥ Zuschuss nicht hoher als die Halfte des Beitrages sein.

Pflegeversicherung der Rentner

Rentner, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwillige
Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse sind, sind in der sozialen Pflegeversiche-
rung pflichtversichert.

Sie erhalten die gleichen Leistungen der Pflegeversicherung wie
andere Pflegeversicherte, miissen aber auch die gleichen
Beitrdge zahlen.

Die Beitrédge der Rentner, die auch in der Krankenversicherung
pflichtversichert sind, werden vom Rentenversicherungstriager
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bei der Rentenzahlung einbehalten. Der Rentner tragt den
Beitrag zur Pflegeversicherung allein.
Merke:
Rentner sind in der Pflegeversicherung pflichtversichert. Sie
zahlen die gleichen Beitrage wie andere Versicherte der Pflege-

versicherung.

Der Rentner tragt den Beitrag zur Pflegeversicherung allein.

Besteuerung von Renten und Beitragen

Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden grundsatzlich zur Halfte vom
Arbeitgeber und zur Halfte vom Arbeitnehmer gezahlt. Da der Arbeitgeberbeitrag
zusatzlich steuerfrei zum Arbeitsentgelt gewahrt wird, stellt dieser fiir den Arbeitneh-
mer eine steuerfreie Einnahme dar, fiir die keine Steuer zu zahlen ist.

Der Héchstbetrag 2017
betragt fur Alleinste-
hende 23362 Euro, fir
Ehepaare 46 724 Euro.
Zum knappschaftlichen
Hochstbeitrag siehe
Seite 82 und 83.

Seit 2005 unterliegen Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, der landwirtschaftlichen Alterskassen, der berufsstin-
dischen Versorgungswerke und bestimmte private Leibrenten
— ebenso wie bisher schon die Beamtenpensionen — der soge-
nannten nachgelagerten Besteuerung. Das bedeutet, dass
wihrend des Arbeitslebens die Altersvorsorgeaufwendungen
(zum Beispiel die Rentenversicherungsbeitrige) steuerfrei
bleiben und spéter die Rente voll besteuert wird.

Da die Beitrédge fiir die Altersvorsorge nur schrittweise von der
Steuer freigestellt werden kénnen, wird auch die nachgelagerte
Besteuerung der Renten Schritt fiir Schritt umgesetzt.

Der Gesamtbeitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) fiir
die Altersvorsorge ist bis zu einem Hochstbeitrag steuerlich
absetzbar. Bei steuerlich zusammenveranlagten Ehepartnern
verdoppelt er sich. Seit 2015 entspricht der Hochstbetrag dem
maximalen Rentenversicherungsbeitrag der knappschaftlichen
Rentenversicherung.

Die Steuerfreistellung begann 2005 mit 60 % der Beitrége.
Seitdem steigt der Anteil jedes Jahr um 2 %. Im Jahr 2025 sind

die Beitrdge zur Altersvorsorge zu 100 % abziehbar.
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Fiir Bestandsrentner und Neuzugédnge des Jahres 2005 betrug
der steuerpflichtige Anteil der Renten 50 %. Bei Rentenzugéngen
seit 2006 steigt dieser Anteil bis 2020 jahrlich um zwei Prozent-
punkte auf 80 % und danach um einen Prozentpunkt jahrlich
auf 100 % im Jahr 2040.

Der steuerfreie Anteil der Rente wird als personlicher Renten-
freibetrag festgeschrieben und dndert sich fiir die Dauer des
Rentenbezugs grundsétzlich nicht mehr.

Merke:

Renten der gesetzlichen Rentenversicherung werden seit dem
Jahr 2005 nachgelagert besteuert, also erst dann, wenn sie
bezogen werden. Dafiir werden die Beitrage fir die Altersvor-

- sorge bis zu einer Hochstgrenze steuerfrei gestellt.
' Sowohl die Besteuerung der Renten als auch die Freistellung der
-~ - Beitrage erfolgt schrittweise. Die volle Besteuerung der Renten
0 erfolgt erst ab 2040, die volle Freistellung der Beitréage von der
i L Steuer bereits im Jahr 2025.

Versicherungstrager und Zustandigkeit

Die Rentenversicherung wird von besonderen dffentlich-rechtlichen Korperschaften
durchgefiihrt, also nicht von privaten Unternehmen. Sie verwalten sich selbst durch
eigene Organe (Vertreterversammlung, Vorstand). Diese Organe setzen sich je zur
Halfte aus ehrenamtlichen Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber zusammen.
Fiir die Deutsche Rentenversicherung Bund gelten Besonderheiten.

Schon Geschichte: BfA und LVAen

Bis zum 30.9.2005 wurde die gesetzliche Rentenversicherung fiir
die Angestellten bundesweit von der Bundesversicherungsanstalt
fiir Angestellte (BfA) und die Arbeiterrentenversicherung regional
von 22 Landesversicherungsanstalten (LVAen) durchgefiihrt.

Fiir die Beschiéftigten in den Branchen der Knappschaft, Bahn
oder See war jeweils ein eigenstdndiger Rentenversicherungs-
trager (Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt oder
Seekasse) bundesweit zustdndig. Die Spitzenverbandsfunktion
nahm der Verband Deutscher Rentenversicherungstréiger e.V.
(VDR) wahr.
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Die zentrale Daten-
stelle befindet sich in
Wirzburg.

Seit 1.10.2005: Deutsche Rentenversicherung

Die BfA wurde unter dem Namen ,,Deutsche Rentenversicherung
Bund*® fortgefiihrt. Sitz der Deutschen Rentenversicherung Bund
ist Berlin mit Verwaltungsstellen in Gera, Stralsund, Branden-
burg/Havel und Wiirzburg. Der VDR wurde am 1.10.2005 in die
Deutsche Rentenversicherung Bund eingegliedert. Die Deutsche
Rentenversicherung Bund ist der zentrale Bundestrager, der
auch die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Deutschen
Rentenversicherung wahrnimmt.

Die Regionalebene wurde aus den bisherigen Landesversiche-
rungsanstalten gebildet. Aus der LVA Westfalen wurde beispiels-
weise der Regionaltrdger Deutsche Rentenversicherung West-
falen. Durch Fusionen hat sich auerdem auf der Regionalebene
die Anzahl der Rentenversicherungstriager von 20 auf 14 ver-
ringert.

Die Bundesknappschaft wird unter dem Namen , Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See® mit Sitz in Bochum
fortgefiihrt. Die Bahnversicherungsanstalt und die Seekasse
wurden aufgeldst und gingen in der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See auf.

Neue Zustandigkeiten

Neue Versicherte werden im Verhéltnis von 45 % zu 55 % iiber
ein spezielles Vergabeverfahren anhand ihrer Versicherungs-
nummer der Bundes- oder Regionalebene zugeordnet — die Art
der ausgeiibten Tétigkeit spielt keine Rolle mehr. Das erfolgt
ganz iiberwiegend elektronisch iiber die Datenstelle der Renten-
versicherung.

Innerhalb der Bundesebene werden die Versicherten im Verhalt-
nis von 40 % zu 5 % zwischen der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See verteilt. Fiir die Beschéftigten in den Branchen der
Knappschaft, Bahn oder See ist vorrangig die Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See zustindig. Diese Ver-
sicherten werden auf die Quote von 5 % angerechnet.

Innerhalb der Regionalebene bestimmt sich die Zustandigkeit
der Rentenversicherungstrager nach dem Wohnsitz des Ver-
sicherten.

Bei der einmal festgelegten Zustdndigkeitszuweisung zwischen
der Bundes- und der Regionalebene verbleibt es unabhéngig

davon, welche Beschiftigung oder selbstdndige Téatigkeit der
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Versicherte spéater ausiibt. Eine Ausnahme bilden nur Beschéf-
tigte, die in den Branchen der Knappschaft, Bahn oder See titig
sind oder waren.

Wird erstmals eine Beschéftigung in diesen Branchen aufge-
nommen, wechselt die Zustdndigkeit vom bisherigen Trager zur
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Zustandigkeitswechsel konnen auch innerhalb der Regional-
ebene auftreten, wenn der Versicherte seinen Wohnort wechselt.

Versicherte, die bis 31.12.2004 bereits eine Versicherungsnum-
mer erhalten haben, werden grundsétzlich von dem Rentenver-
sicherungstriager weiterbetreut, der ihr Konto am 31.12.2004
gefiihrt hat.

Die Versicherten der Jahrgidnge 1945 und jiinger werden in
einem Zeitraum von 15 Jahren in einem Ausgleichsverfahren im
Verhéltnis von 45 % zu 55 % zwischen den Bundes- und Regio-
naltragern verteilt.

Auskunfts- und Beratungsstellen

Zu den gemeinsamen Aufgaben der Rentenversicherungstrager
zdhlt auch die Gewahrleistung der flichendeckenden Auskunft
und Beratung der Versicherten, Rentner und Arbeitgeber zu
allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Im Bereich
der Auskunft und Beratung werden an allen Standorten die
gleichen Aufgaben wahrgenommen, damit in der Regel bundes-
weit ein einheitliches Serviceangebot fiir alle Kunden der
Deutschen Rentenversicherung besteht.

Die Regionaltriager unterhalten fiir den Bereich der Auskunft
und Beratung in der allgemeinen Rentenversicherung ein
Dienststellennetz fiir die Deutsche Rentenversicherung.

Die Bundestriger kénnen an ihren jeweiligen Standorten die
ihnen obliegenden Auskunfts- und Beratungspflichten selbst
erfiillen. Dies geschieht in den Auskunfts- und Beratungsstellen
an den Standorten der Deutschen Rentenversicherung Bund in
Berlin, Gera, Stralsund und Brandenburg/Havel.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See fiihrt an
ihren Standorten die Auskunft und Beratung ebenfalls selbst
durch. Das sind die Standorte in Bochum, Berlin, Bergheim,
Chemnitz, Cottbus, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover,
Karlsruhe, Kassel, Moers, Miinchen, Miinster, Rosenheim,
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Saarbriicken und Wuppertal. Die an weiteren Standorten
bestehenden knappschaftlichen Auskunfts- und Beratungsein-
richtungen nehmen neben ihren Aufgaben im Bereich der
knappschaftlichen Krankenversicherung auch Auskunfts- und
Beratungsaufgaben im Bereich der knappschaftlichen Renten-
versicherung wahr.

Jugendkommunikation: Den richtigen Ton treffen

Rente und Reha gehen auch junge Menschen an, die lernen, auf eigenen Beinen zu
stehen. Wer dazu Fragen hat, bekommt von der Jugendinitiative Rentenblicker der
Deutschen Rentenversicherung verldssliche und verstandliche Antworten.

Unter www.rentenblicker.de wird Grundwissen zum Renten-
system und zum Nutzen der gesetzlichen Rentenversicherung
vermittelt. Jugendnahe Aspekte wie der Schutz vor Unféllen, die
Waisenrente oder die Rehabilitation von Kindern und Jugend-
lichen stehen dabei im Vordergrund. Neu ist die Serie , Tolle
Aktion®, mit der der Rentenblicker auf nachahmenswerte
soziale Aktionen von jungen Menschen hinweist.

Die Website spricht Jugendliche in ihren Lebenswelten an und
biindelt Informationen zum Beispiel fiir Schiiler, Auszubildende
oder Berufsstarter. Erginzend erscheinen eine Infobroschiire
und praxisnahe Unterrichtsmaterialien fiir Lehrer und Schiiler.
AuBerdem konnen hier Referenten der Deutschen Rentenver-
sicherung fiir den Schulunterricht angefordert werden. Tipps
fiir Schiilerzeitungsmacher runden das Angebot ab.

Rente und junge Leute - das muss kein Widerspruch
sein. Besuchen Sie uns doch auf unserer Website
www.rentenblicker.de! Hier finden Sie alles Wissens-
werte rund um die Rente - leicht verstandlich, informativ
und jugendgeman.
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Die knappschaftliche Versicherung schiitzt eine besondere Berufsgruppe: die in berg-
mannischen Betrieben beschaftigten Arbeitnehmer, die Bergleute, die Knappen. Sie ist
der dlteste Zweig der Sozialversicherung. Urspriinglich war sie wegen der besonderen
Gefahrdung in diesem Beruf gegriindet worden. Heute ist sie ein Teil des gesetzlichen
Schutzes der Sozialversicherung.

Die knappschaftliche Versicherung umfasst sowohl die Krankenversicherung als auch
die Rentenversicherung.

Die knappschaftliche Krankenversicherung richtet sich ausschliefilich nach den Vor-
schriften der allgemeinen Krankenversicherung. Mafigebend sind damit allein die im
Abschnitt Krankenversicherung erlauterten Regeln.

Fiir die knappschaftliche Rentenversicherung ist vom 1.1.1992 an die gesetzliche
Grundlage das Sechste Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VI). Das SBG VI gilt gleicher-
mafen fiir die allgemeine Rentenversicherung. Es enthalt jedoch fiir die knappschaft-
liche Rentenversicherung so viele Besonderheiten, dass es sinnvoll ist, diese separat zu
erlautern.

Die Aufgaben der knappschaftlichen Rentenversicherung sind die gleichen wie in der
allgemeinen Rentenversicherung.



Versicherte Personen

Die knappschaftliche Rentenversicherung ist hauptsachlich fiir Versicherte zustandig,
die in einem knappschaftlichen Betrieb beschaftigt sind.

Knappschaftliche Betriebe sind alle Betriebe, in denen Minera-
lien oder dhnliche Stoffe bergménnisch gewonnen werden oder
in denen iiblicherweise unter Tage gearbeitet wird. Die Ver-
sicherungspflicht in der knappschaftlichen Rentenversicherung
richtet sich nach den Regeln, die auch fiir die allgemeine Renten-
versicherung gelten. Freiwillig kann man ihr nicht beitreten.

Merke:

Die knappschaftliche Rentenversicherung bietet einen besonde-
ren Schutz fir die in knappschaftlichen Betrieben beschaftigten
Arbeitnehmer und deren Hinterbliebene. Er geht tiber den Schutz
der allgemeinen Rentenversicherung hinaus, weil die Beschaf-
tigung als Bergmann als besonders gefahrlich galt.

Finanzierung

Die Finanzierung der knappschaftlichen Rentenversicherung hat zwei Grundlagen:
den Beitrag des Versicherten und den Beitrag des Arbeitgebers. Der Bund zahlt einen
Zuschuss.

Die Zuschusshohe richtet sich nach dem Unterschiedsbetrag
zwischen den Einnahmen aus den Beitriagen und den Ausgaben.
Weil die Beitrdge nur zu einem geringen Teil die Ausgaben
decken, ist er wesentlich hoher als in der allgemeinen Renten-
versicherung.

Beitragslast und Beitragshohe

Wer pflichtversichert ist, braucht seinen Beitrag nicht allein zu
tragen. Der Arbeitgeber zahlt mehr als die Hélfte der Beitrédge.
Die Beitragshohe richtet sich nach dem Arbeitsverdienst, soweit
dieser die Beitragsbemessungsgrenze nicht tiberschreitet. Sie
betragt 2017 in den alten Bundesldndern monatlich 7850 Euro
und in den neuen Bundesldndern 7 000 Euro.
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Das allgemeine Melde-
verfahren wird ab
Seite 138 beschrieben.

Rehabilitation

Die knappschaftlichen

Der Beitrag betrdagt vom 1.1.2015 an 24,8 % des Arbeitsver-
dienstes. Hiervon zahlt der Arbeitnehmer so viel wie in der
allgemeinen Rentenversicherung, das sind 9,35 %. Der Arbeit-
geber trigt den iibrigen Beitragsanteil.

Nachweis der Beitrage

Knappschaftliche Betriebe {ibermitteln die Meldungen und
Beitragsnachweise fiir ihre Beschéftigten durch elektronische
Dateniibertragung an die Einzugsstellen.

Das knappschaftliche Meldeverfahren weicht teilweise vom
allgemeinen Verfahren ab, da die knappschaftlichen Besonder-
heiten beriicksichtigt werden miissen (zum Beispiel stindige
Arbeiten unter Tage). Die Einzugsstellen leiten die Meldungen
an die entsprechenden Sozialversicherungstrager weiter. Die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nimmt
diese Meldung in das fiir jeden Versicherten gefiihrte maschi-
nelle Konto auf.

Merke:

Die Finanzierung der knappschaftlichen Renten-
versicherung hat zwei Grundlagen: den Beitrag
des Versicherten und den Beitrag des Arbeitge-
bers; der Bund zahlt einen erheblichen Zuschuss.

~ Der monatliche Beitrag des Pflichtversicherten

" ist so hoch wie in der allgemeinen Rentenver-

' sicherung. Das sind vom 1.1.2015 an 9,35 % des
Arbeitsverdienstes bis zur Beitragsbemessungs-
grenze.

Leistungen zur Rehabilitation sind die gleichen wie in der

allgemeinen Rentenversicherung.

Sie werden hauptsédchlich in den eigenen Rehabilitationskliniken
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
durchgefiihrt.
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Rentenarten

Die knappschaftliche Rentenversicherung zahlt unter den gleichen Voraussetzungen
Renten wie die allgemeine Rentenversicherung. Das sind alle Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfahigkeit, alle Altersrenten und die Renten wegen Todes. Wegen der beson-
deren Gefahrdung des Bergmannes gibt es jedoch zusatzlich die Rente fiir Bergleute
und die Altersrente fiir langjahrig unter Tage beschaftigte Bergleute.

Rente fiir Bergleute

erhilt der Versicherte bis zur Regelaltersgrenze, der

- im Bergbau vermindert berufsfahig ist,

-~ in den letzten fiinf Jahren vor der verminderten Berufsfihig-
keit fiir drei Jahre knappschaftliche Pflichtbeitrige gezahlt

hat und
- die allgemeine Wartezeit von fiinf Jahren in der knapp-
Zur Regelaltersgrenze schaftlichen Rentenversicherung vor der verminderten
siehe Seite 1. Berufsfahigkeit erfiillt hat.

Vermindert berufsfihig im Bergbau ist der Versicherte, der
wegen Krankheit oder Behinderung nicht imstande ist, die
bisher ausgeiibte knappschaftliche Beschéftigung oder eine
andere gleichwertige Beschéftigung auszuiiben.

Die Rente fiir Bergleute erhilt auBBerdem der Versicherte, der

- das 50. Lebensjahr vollendet hat,

- eine der knappschaftlichen Beschéftigung gleichwertige
Beschiftigung nicht mehr ausiiben kann und

- die Wartezeit von 25 Jahren mit Beitragszeiten aufgrund
einer Beschéftigung mit stindigen Arbeiten unter Tage
erfiillt hat.

Altersrente fiir langjahrig unter Tage beschaftigte Bergleute

erhélt der Versicherte, der

- das 62. Lebensjahr vollendet hat und

- die Wartezeit von 25 Jahren mit Beitragszeiten aufgrund
einer Beschéiftigung mit stindigen Arbeiten unter Tage
erfiillt hat.

Geburtsjahrgéinge bis 1951 erhielten diese Altersrente frithes-

tens mit 60 Jahren. Fiir die Jahrgdnge 1952 bis 1963 erfolgt
eine stufenweise Anhebung.
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Merke:

Renten aus der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
unter den gleichen Voraussetzungen zu zahlen wie aus der
allgemeinen Rentenversicherung.

Zusatzlich gibt es Rente fiir Bergleute und Altersrente fir
langjahrig unter Tage beschaftigte Bergleute. Hierfir gelten auch
besondere Wartezeiten. Sie konnen nur mit Beitragszeiten in der
knappschaftlichen Rentenversicherung erfillt werden, die
Wartezeit von 25 Jahren sogar nur mit Beitragszeiten fiir eine

/ Beschaftigung mit standigen Arbeiten unter Tage.

/

Rentenhohe

Der monatliche Rentenbetrag ist nach der gleichen Formel zu berechnen wie in der
allgemeinen Rentenversicherung. Die knappschaftliche Rentenversicherung kennt aber
andere Rentenartfaktoren als die allgemeine Rentenversicherung. Mit diesen besonde-
ren Faktoren wird der groBeren Gefahrdung der Bergleute Rechnung getragen.

Der Rentenartfaktor fiir die knappschaftlichen Entgeltpunkte
betrigt fiir die Altersrente 1,3333. Fiir die Rente wegen voller
Erwerbsminderung ist er gleich hoch. Fiir die Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung betrégt er 0,6, jedoch 0,9, solange
eine knappschaftliche Beschéftigung nicht ausgeiibt wird.

Bei der Rente fiir Bergleute ist der Rentenartfaktor 0,5333.
Der Rentenartfaktor fiir die grole Witwen- und Witwerrente

betragt 0,7333. Er betrdgt jedoch 0,8, wenn der Ehepartner vor
dem 1.1.2002 gestorben ist oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt

Die Sterbeiibergangs-  gegchlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem
zeit [, Sterbeviertel- 2.1.1962 geboren ist. Fir die kleine Witwen- und Witwerrente
jahr”) endet drei Kalen- o . o
dermonate nach dem ist der Rentenartfaktor 0,3333. Fiir die Sterbeiibergangszeit ist

Tod des Versicherten. bei beiden Renten 1,3333 mafgebend.

Bei Halbwaisenrenten betragt der Rentenartfaktor 0,1333 und
bei Vollwaisenrenten 0,2667.
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Versicherte erhalten nach sechs Jahren stindiger Arbeiten unter
Tage fiir jedes volle Jahr mit solchen Arbeiten zusétzliche
Entgeltpunkte (Leistungszuschlag).

Der aktuelle Rentenwert
ist in der knappschaftlichen Rentenversicherung und in der
allgemeinen Rentenversicherung gleich hoch.

Der Monatshetrag der Rente
ist ebenso zu berechnen wie in der allgemeinen Rentenversiche-
rung.

Sind personliche Entgeltpunkte sowohl in der knappschaftlichen
Rentenversicherung als auch in der allgemeinen Rentenversi-
cherung vorhanden, sind aus diesen Entgeltpunkten und den
unterschiedlichen Rentenartfaktoren getrennt Monatsteilbetrige
zu berechnen. Die Summe aus diesen Monatsteilbetridgen ist der
Monatsbetrag der Rente.

Merke:

Die Rentenformel fiir die knappschaftliche Rentenversicherung
entspricht der fir die allgemeine Rentenversicherung. Fir sie

gelten jedoch besondere Rentenartfaktoren. AuBerdem gibt es

noch Vergiinstigungen fir standige Arbeiten unter Tage.

Sind auch Entgeltpunkte in der allgemeinen Rentenversicherung
vorhanden, sind fur die jeweiligen Entgeltpunkte Monatsteilbe-
trage zu errechnen. Die Summe daraus ist die zu zahlende Rente.

Versicherungstrager

Trager der knappschaftlichen Rentenversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See mit Sitz in Bochum. Sie fiihrt vom 1.10.2005 an die Aufgaben der
Bundesknappschaft sowie die der aufgelosten Bahnversicherungsanstalt und Seekasse

fort.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist

- wie alle Tréger der Sozialversicherung - eine Korperschaft des
offentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass
Versicherte und Arbeitgeber durch ihre gewéhlten Vertreter in
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den Organen die Aufgaben der Sozialversicherung in eigener
Verantwortung wahrnehmen und erfiillen.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See betreut
insgesamt 5 % aller Rentenversicherten. Sie ist vorrangig fiir die
Beschiftigten in den Branchen der Knappschaft, Bahn oder See
zustdndig. Diese Versicherten werden auf die Quote von 5 %
angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See ist also sowohl Trager der knappschaftlichen Renten-
versicherung als auch der allgemeinen Rentenversicherung.

AuBerdem ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See ein umfassender Sozialversicherungstriger, zu dessen
Verbund die Kranken- und Pflegeversicherung, das eigene
Medizinische Netz, die Renten-Zusatzversicherung, die See-
mannskasse sowie die Minijob-Zentrale gehoren.

Fiir die Bereiche der Kranken- und Pflegeversicherung gelten
fiir sie die allgemeinen Regelungen. Sie ist auch in Bezug auf die
Wiéhlbarkeit den anderen Krankenkassen gleichgestellt und
nimmt dadurch umfassend am Kassenwettbewerb teil.

Das eigene Medizinische Netz besteht aus niedergelassenen
Arzten, modernen Krankenhiusern und Reha-Kliniken sowie
einem Sozialmedizinischen Dienst.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
betreibt eine eigenstdndige, betriebliche Altersvorsorge des
offentlichen Dienstes und ergéinzt die gesetzliche Rentenver-
sicherung fiir Eisenbahner.

Die Seemannskasse ist eine Vorruhestands- und Zusatzversor-
gungskasse fiir Seeleute. Die Selbstverwaltungsorgane und die
Geschiftsfithrung der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See vertreten und verwalten die Seemannskasse
nach dem fiir die Rentenversicherungstriger geltenden Recht
sowie nach MafBigabe der Satzung der Seemannskasse.

Die Minijob-Zentrale ist bei der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als zentrale Einzugs- und Meldestelle fiir
geringfiigige versicherungsfreie Beschaftigungen eingerichtet.
Sie berdt Arbeitgeber und Beschéftigte, erhédlt Meldungen sowie
Beitragsnachweise und zieht die Pauschalabgaben ein.
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Die Alterssicherung schiitzt die Landwirte bei Gefahrdung und Minderung der Erwerbs-
fahigkeit, im Alter sowie bei Tod die Hinterbliebenen.

Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz iiber die Alterssicherung der Landwirte. Es ist Teil
des Agrarsozialreform-Gesetzes vom 29.7.1994 und am 1.1.1995 in Kraft getreten.

Folgende Leistungen konnen in der Alterssicherung der Landwirte in Anspruch genom-
men werden:

- Heilbehandlungen und andere Leistungen zur Erhaltung, Besserung und Wieder-
herstellung der Erwerbsfahigkeit einschlieSlich Betriebs- oder Haushaltshilfe,
Renten wegen Erwerbsminderung und Alters,

Renten wegen Todes,

Beitragszuschiisse sowie

Betriebs- und Haushaltshilfe oder sonstige Leistungen zur Aufrechterhaltung des
Unternehmens der Landwirtschaft.

N2 2N 2/

Fiir die wirtschaftliche Sicherung der Landwirte ist auch die Produktionsaufgaberente
nach dem Gesetz zur Forderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstatig-
keit vom 21.2. 1989 von Bedeutung. Sie kann gezahlt werden, wenn die landwirtschaft-
liche Erwerbstatigkeit eingestellt wird. Sie ist jedoch keine Leistung der Sozialversiche-
rung und wird daher auch in diesem Buch nicht naher erklart.



Versicherte Personen

In der Alterssicherung der Landwirte kann man versicherungspflichtig oder freiwillig
versichert sein. Bestimmte Personen gehoren diesem Sicherungssystem nicht an oder
konnen sich von der Versicherungspflicht befreien lassen.

Ehe- und Lebenspart-
ner gelten als
Landwirte.

Zur Regelaltersgrenze
siehe Seite 61.

Pflichtversicherte

Versicherungspflichtig sind Landwirte und mitarbeitende Fami-
lienangehorige. Landwirt ist, wer ein Unternehmen der Land-
wirtschaft betreibt, das eine bestimmte Mindestgrof3e erreicht.

Das Unternehmen muss auf Bodenbewirtschaftung beruhen; das
sind Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft einschlief3lich
des Garten- und Weinbaus, der Fischzucht und der Teichwirt-
schaft. Die Imkerei, Binnenfischerei und Wanderschéferei gelten
ebenfalls als solche Unternehmen. Die Mindestgréfe richtet sich
nach den ortlichen oder regionalen Gegebenheiten. Sie wird von
der landwirtschaftlichen Alterskasse bestimmt. MaBstab fiir die
Mindestgrofle ist der Wirtschaftswert des Unternehmens, den
die Finanzbehorde im Einheitswertbescheid festgesetzt hat.

Mitarbeitende Familienangehorige des Landwirts oder seines
Ehe- oder Lebenspartners sind versicherungspflichtig, wenn sie
hauptberuflich in seinem Unternehmen tétig sind. Familienan-
gehorige sind Verwandte bis zum dritten Grad, Verschwégerte
bis zum zweiten Grad und Pflegekinder.

Ausnahme von der Versicherungspflicht

Versicherungsfrei sind Landwirte und mitarbeitende Familien-
angehorige, die jinger als 18 Jahre sind oder die die Regel-
altersgrenze bereits erreicht haben. Familienangehorige sind
auBerdem versicherungsfrei, solange sie selbst als Landwirt
versichert sind.

Landwirte und mitarbeitende Familienangehorige werden auf
Antrag von der Versicherungspflicht in der Alterssicherung
befreit, solange sie anderes Einkommen beziehen, das jahrlich
4 800 Euro iiberschreitet. Sie werden auch befreit, wenn sie
wegen der Erziehung eines Kindes oder der Pflege eines Pflege-
bediirftigen in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig sind.

Freiwillig Versicherte
Die Versicherung in der Alterssicherung konnen die Personen

freiwillig fortsetzen (freiwillige Weiterversicherung), die als
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Landwirt nicht mehr versicherungspflichtig sind und die Warte-
zeit von fiinf Jahren erfiillt, aber die Wartezeit von 15 Jahren
noch nicht erfiillt haben. Die Weiterversicherung muss aller-
dings innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der Ver-
sicherungspflicht beantragt werden.

In der Alterssicherung kénnen sich auf3erdem Ehe- und Lebens-
partner von ehemaligen Landwirten freiwillig versichern, wenn
sie selbst nicht versicherungspflichtig sind und der ehemalige
Landwirt bereits eine Rente bezieht.

Merke:
| Versicherungspflichtig sind Landwirte, die ein Unternehmen der
Landwirtschaft betreiben, das auf Bodenbewirtschaftung basiert

. und eine bestimmte Mindestgrof3e erreicht.

Ehe- und Lebenspartner gelten als Landwirte.

Mitarbeitende Familienangehdrige sind versicherungspflichtig,
=~ wenn sie hauptberuflich in dem Unternehmen des Landwirts
2 tatig sind.

Finanzierung

Die Ausgaben der Alterssicherung werden durch Beitrage der Versicherten und Mittel
des Bundes finanziert. Der Bund tragt den Unterschiedsbetrag zwischen den Einnahmen
und den Ausgaben eines Kalenderjahres.

Beitragshohe und Beitragslast

Fir die Alterssicherung der Landwirte und deren Ehe- bezie-

hungsweise Lebenspartner ist ein fester, vom Einkommen unab-
Im Jahr 2017 betragter  hingiger Beitrag zu zahlen. Er wird von der Bundesregierung
monatlich 241 Euro in mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung fest-
den alten und 216 Euro N K . . L . .
in den neuen Bundes-  gestellt. Fiir mitarbeitende Familienangehorige ist die Hélfte zu
landern. zahlen.

Der Landwirt trdgt seine Beitrdge allein. Ist der Ehe- bezie-

hungsweise der Lebenspartner ebenfalls als Landwirt versiche-
rungspflichtig, tragen beide die Beitrdge gemeinsam.
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Der Zuschuss betragt
im Jahr 2017 zwischen
145 und 10 Euro in den
alten und zwischen 130
und 9 Euro in den
neuen Bundeslandern.

Rehabilitation

Die Beitrédge fiir mitarbeitende Familienangehdrige sind in
voller Hohe vom Landwirt zu tragen. Freiwillig Versicherte
zahlen ihre Beitrage selbst.

Beitragszuschiisse

Landwirte und Ehe- beziehungsweise Lebenspartner eines
Landwirts erhalten auf Antrag einen Zuschuss zu ihrem Beitrag
und dem Beitrag fiir ihre mitarbeitenden Familienangehorigen,
wenn das jahrliche Einkommen 15 500 Euro fiir Unverheiratete
und 31 000 Euro fiir Verheiratete nicht tibersteigt.

Die Hohe des Beitragszuschusses ist an die Hohe des zu zah-
lenden Beitrages gekoppelt. Bis zu einem Jahreseinkommen von
8220 Euro fiir Unverheiratete und 16 440 Euro fiir Verheiratete
betragt der Zuschuss 60 % des Beitrages. Bei hoherem Einkom-
men sinkt der Beitragszuschuss stufenweise.

Schutz des Landwirts

Wahrend =l Krankenversicherung
se_iner_
Tatigkeit — Unfallversicherung
fiir die Zeit
nach —l Alterssicherung
Hofiibergabe

Ziel der Rehabilitation in der Alterssicherung der Landwirte ist, den Auswirkungen einer
Krankheit oder Behinderung auf die Erwerbsfahigkeit der Versicherten vorzubeugen,
entgegenzuwirken oder sie zu iiberwinden und dadurch Beeintrachtigungen der Er-
werbsfahigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
zu verhindern oder sie maglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern.

Die Alterssicherung der Landwirte erbringt hierzu Leistungen
zur Teilhabe; das sind

- Leistungen zur Privention,

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
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Lesen Sie hierzu ab
Seite b4.

Rentenarten

- Leistungen zur Nachsorge sowie
- erginzende Leistungen.

Medizinische Leistungen umfassen alle Leistungen, die auch die
allgemeine Rentenversicherung als medizinische Leistungen zur
Rehabilitation zu erbringen hat. Besonders hervorzuheben ist
dabei die stationdre Heilbehandlung in Rehabilitationskliniken
oder Spezialeinrichtungen.

Die ergéinzenden Leistungen bestehen im Wesentlichen im
Zahlen von Ubergangsgeld. Auch hier gelten die Regelungen der
allgemeinen Rentenversicherung.

Als ergdnzende Leistung kann auch Betriebs- oder Haushaltshil-
fe bis zu drei Monate erbracht werden. Sie ist zu leisten, wenn
der Landwirt auBlerhalb des eigenen Haushaltes untergebracht
ist und in seinem Unternehmen keine mitarbeitenden Familien-
angehorigen oder Arbeitnehmer beschéftigt sind.

Die Alterssicherung der Landwirte zahlt Renten wegen Erwerbsminderung, Alters-
renten, Renten wegen Todes und Landabgaberenten.

Genaueres zur Abgabe
des Unternehmens
erfahren Sie auf

Seite 96/97.

Renten wegen Erwerbsminderung

Landwirte (Unternehmer und Ehe- beziehungsweise Lebens-

partner) erhalten eine Rente wegen teilweiser oder voller

Erwerbsminderung, wenn sie

- erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sind,

- vor Eintritt der Erwerbsminderung die Wartezeit von fiinf
Jahren erfillt,

-~ in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminde-
rung mindestens drei Jahre Pflichtbeitrage zuriickgelegt
und

- das Landwirtschaftsunternehmen abgegeben haben.

Mitarbeitende Familienangehorige erhalten eine Erwerbsmin-
derungsrente unter den gleichen Bedingungen. Die Vorausset-
zung, dass das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben
ist, gilt hier allerdings nicht. Sie diirfen aber nicht Landwirt
sein.
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Zur Regelaltersgrenze
siehe Seite 61.

Das gilt auch fiir
mitarbeitende
Familienangehdrige.

Altersrenten

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze konnen ehemalige Land-
wirte und deren mitversicherte Ehe- und Lebenspartner sowie
mitarbeitende Familienangehdorige eine Altersrente von der
landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) beziehen. AuBerdem
besteht die Moglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze
eine vorzeitige Altersrente — grundsétzlich mit Abschlag — in
Anspruch zu nehmen.

Landwirte (Unternehmer und Ehe- beziehungsweise Lebens-
partner) erhalten eine Regelaltersrente, wenn sie

- die Regelaltersgrenze erreicht,

- die Wartezeit von 15 Jahren erfiillt und

- das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben haben.

Mitarbeitende Familienangehorige haben Anspruch auf Regel-
altersrente, wenn sie

- die Regelaltersgrenze erreicht,

- die Wartezeit von 15 Jahren erfiillt haben und

- nicht Landwirt sind.

Vorzeitige Altersrenten

Landwirte konnen schon zehn Jahre vor Erreichen der Regel-

altersgrenze eine vorzeitige Altersrente beziehen, wenn sie

- die Wartezeit von 15 Jahren erfiillen,

- das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben haben und

- der Ehepartner bereits Anspruch auf eine Regelaltersrente
oder eine vorzeitige Altersrente nach Vollendung des
65. Lebensjahres aus der Alterssicherung der Landwirte hat
oder gehabt hat.

Geburtsjahrgédnge bis 1956 konnten diese Altersrente frithestens
mit 55 Jahren erhalten. Bei den Jahrgidngen 1957 bis 1963 wird
die Altersgrenze stufenweise angehoben.

Landwirte konnen eine Altersrente fiir langjahrig Versicherte
frithestens ab Vollendung des 65. Lebensjahres vorzeitig in An-
spruch nehmen, wenn das Unternehmen der Landwirtschaft
abgegeben und die Wartezeit von 35 Jahren erfiillt ist.

Die vorzeitige Altersrente fiir langjdhrig Versicherte wird

abschlagsfrei gezahlt, wenn fiir insgesamt 45 Jahre diese Zeiten

zurilickgelegt wurden:

- Pflichtbeitrdge als Landwirt oder mitarbeitender Familien-
angehoriger,
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Vergleiche hierzu
Seite 50.

Dies trifft zum Beispiel
flr Zeiten zu, in denen
der Landwirt Beamter
war.

Zur stufenweisen
Anhebung des Lebens-
alters vergleiche

Seite 64.

Ausnahmen sind
vorgesehen.

- freiwillige Beitrdge zur landwirtschaftlichen Alterskasse,
sofern fiir mindestens 18 Jahre Pflichtbeitrige als Landwirt
oder filir mitarbeitende Familienangehorige vorhanden sind,

- Zeiten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung auf die
Wartezeit von 45 Jahren anrechenbar sind,

- Zeiten einer Beschiftigung oder Tétigkeit, in denen fiir
besondere Personenkreise Versicherungsfreiheit vorgelegen
hat beziehungsweise eine Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgte.

Landwirte und mitarbeitende Familienangehorige der Jahrgéin-
ge bis 1952, die insgesamt 45 Jahre an entsprechenden Zeiten
zuriickgelegt haben, konnen die vorzeitige Altersrente fiir lang-
jahrig Versicherte frithestens mit Vollendung des 63. Lebens-
jahres in Anspruch nehmen. Fiir die Jahrginge 1953 bis 1963
wird die Altersgrenze von 63 Jahren fiir jeden Jahrgang jeweils
um zwei Monate angehoben, bis sie das 65. Lebensjahr errei-
chen. Fiir die Jahrgénge ab 1964 gilt dann das vollendete

65. Lebensjahr als mafBgebliches Alter fiir diese vorzeitige
Altersrente.

Renten wegen Todes

Renten wegen Todes sind Witwen- und Witwerrente und Wai-
senrente. Die Regelungen fiir Witwen und Witwer gelten ent-
sprechend fiir hinterbliebene Lebenspartner.

Witwen- und Witwerrente

Witwen oder Witwer haben nach dem Tod des Versicherten

Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente, wenn

- das Unternehmen der Landwirtschaft des Verstorbenen
abgegeben ist,

- der verstorbene Ehepartner die Wartezeit von fiinf Jahren
erfiillt hat,

- sie nicht Landwirt sind und

- ein Kind erziehen, das jiinger als 18 Jahre ist oder das
47. Lebensjahr vollendet haben oder erwerbsgemindert sind.

Ist die Ehe in der Zeit ab 1.1.2002 geschlossen worden, besteht
ein Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente jedoch nur,
wenn die Ehe mindestens ein Jahr gedauert hat.

Die Witwen- und Witwerrente fallt weg, wenn die Witwe oder
der Witwer wieder heiratet. Wird diese Ehe wieder aufgelost,
lebt der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente wieder auf.
Sie heil3t dann Witwen- oder Witwerrente nach dem vorletzten
Ehegatten.
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Seit 1.7.2015 konnen
weitere nationale und
internationale
Freiwilligendienste zu
einem Anspruch auf
Waisenrente fiihren.

Nach dem Tod eines mitarbeitenden Familienangehorigen erhal-
ten die Witwe oder der Witwer unter den gleichen Bedingungen
eine Witwen- oder Witwerrente. Die Voraussetzung, dass das
Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben ist, gilt hier
allerdings nicht.

Witwen- oder Witwerrente ist auch geschiedenen Ehepartnern

zu zahlen, wenn

- deren Ehe vor dem 1.7.1977 geschieden wurde,

- wihrend der Dauer der Ehe Beitrdge gezahlt sind,

- sie nicht Landwirte sind und nicht wieder geheiratet haben
und

- sie erwerbsgemindert sind und der Verstorbene die Warte-
zeit von fiinf Jahren erfiillt hat oder andere Voraussetzungen
erfiillt sind.

Waisenrente

Kinder erhalten nach dem Tod eines Elternteils Waisenrente,

wenn

- sie nicht Landwirte sind und

- der verstorbene Elternteil die Wartezeit von fiinf Jahren
erfiillt hat.

Ein Anspruch auf Waisenrente besteht bis zum 18. Lebensjahr.
Er verlangert sich bis zum 27. Lebensjahr durch eine Schul- oder
Berufsausbildung, ein freiwilliges soziales oder 6kologisches Jahr
sowie den Bundesfreiwilligendienst. Dies gilt ebenfalls, wenn die
Waise wegen korperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
auBerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Die Waisenrente kann iiber das 27. Lebensalter hinaus gezahlt
werden, wenn die Schul- oder Berufsausbildung durch den
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienst unterbrochen oder verzogert
wurde.

Landabgaberente

Landwirte, die am 31.12.1994 Anspruch auf eine Landabgabe-
rente hatten, erhalten diese Rente auch weiterhin. Voraussetzung
fiir eine Landabgaberente war unter anderem, dass der Land-
wirt sein landwirtschaftliches Unternehmen bis zum 31.12.1983
zum Zweck der Strukturverbesserung abgegeben hat.

Bei einer Einstellung der landwirtschaftlichen Téatigkeit ab
1.1.1984 ist eine Produktionsaufgaberente moglich. Dabei
handelt es sich aber um keine Leistung der Alterssicherung der
Landwirte.
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Sind fir den Landwirt
Beitragszeiten vor-
handen, gelten fir den
Ehepartner ebenfalls
Beitrage als gezahlt.

Das Unternehmen
kann auch an den
Ehepartner abgegeben
werden.

Den Witwen oder Witwern, die am 31.12.1994 eine Land-
abgaberente nach dem verstorbenen Landwirt erhalten haben,
wird die Rente auch vom 1.1.1995 an weitergezahlt. Verstirbt
der Empfidnger einer Landabgaberente nach dem 31.12.1994,
erhilt die Witwe oder der Witwer eine Landabgaberente, wenn
sie oder er nicht Landwirt ist.

Wartezeit

Auf die Wartezeit von fiinf und 15 Jahren werden Beitragszeiten
angerechnet. Das sind Zeiten, fiir die Pflichtbeitrdge oder
freiwillige Beitrdge zu einer landwirtschaftlichen Alterskasse
gezahlt sind.

Beitragszeiten vor dem 1.1.1995 werden fiir Landwirte nur
dann angerechnet, wenn der Versicherte bis zur Vollendung des
60. Lebensjahres oder bis zum Eintritt der Erwerbsunfahigkeit
beziehungsweise bis zum Tod, langstens jedoch bis zum
31.12.1994 Beitragszeiten zuriickgelegt hat.

Auf die Wartezeit werden auch Zeiten angerechnet, in denen
Pflichtbeitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
wurden. AuBBerdem zédhlen Monate, in denen fiir besondere
Personenkreise Versicherungsfreiheit vorgelegen hat oder eine
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung erfolgte. Dies trifft zum Beispiel fiir Zeiten
zu, in denen der Landwirt Beamter war.

Wurde ein Versorgungsausgleich zugunsten des Versicherten
durchgefiihrt und Anrechte {ibertragen oder begriindet, so kann
sich das auch positiv auf die Wartezeit auswirken, da gegebe-
nenfalls Liicken in der Ehe- oder Lebenspartnerschaftszeit
durch zuséitzliche Wartezeitmonate geschlossen werden konnen.

Die Wartezeit von fiinf Jahren ist vorzeitig erfiillt, wenn Ver-
sicherte wegen eines Arbeitsunfalls erwerbsunfahig geworden
oder gestorben sind.

Abgabe des Unternehmens

Ein Unternehmen der Landwirtschaft ist abgegeben, wenn das
Eigentum an den landwirtschaftlich genutzten Fldchen auf einen
Dritten iibergegangen ist.

Das Unternehmen gilt als abgegeben, wenn

- die landwirtschaftlich genutzten Flachen verpachtet
sind,
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Der Mindestzeitraum
hierfur betragt
neun Jahre ab
Rentenbeginn.

Vergleiche dazu

Seite 65/66.

- sie mit einem NieBbrauch zugunsten Dritter belastet sind
oder

- in dhnlicher Weise die eigene landwirtschaftliche Nutzung
unmoglich gemacht ist.

Der Abgabe steht es gleich, wenn die landwirtschaftlich ge-
nutzten Fliachen stillgelegt sind. Ruht die landwirtschaftliche
Nutzung, gelten die Fliachen als stillgelegt.

Rentenbeginn und Rentenantrag

Renten der Alterssicherung der Landwirte werden nur auf
Antrag der Versicherten oder ihrer Hinterbliebenen gezahlt.
Hierfiir gelten die gleichen Regeln wie in der allgemeinen
Rentenversicherung.

Der Tag der Antragstellung ist fiir den Beginn der Rente wichtig.
Erwerbsminderungs- und Altersrenten konnen langstens fiir
drei Monate vor dem Monat der Antragstellung gezahlt werden.
Friithester Rentenbeginn ist der Monat, zu dessen Beginn die
Anspruchsvoraussetzungen erfiillt sind.

Renten wegen Todes oder Landabgaberenten an Witwen,
Witwer oder hinterbliebene Lebenspartner werden vom Todes-
tag an geleistet. Hat der Verstorbene bereits eine Rente erhal-
ten, beginnt die Rente mit dem Monat, der dem Todesmonat
folgt. Wird die Rente jedoch spéter als zwolf Monate nach dem
Tod beantragt, kann sie langstens fiir zwolf Monate vor dem
Monat der Antragstellung gezahlt werden.

Merke:

Die Alterssicherung der Landwirte zahlt ehemaligen Landwirten,
Ehe- und Lebenspartnern von Landwirten sowie mitarbeitenden
Familienangehorigen Renten wegen Erwerbsminderung und
Altersrenten. Bei Tod des Versicherten werden den Hinterbliebe-
nen Witwen-, Witwer- und Waisenrenten gezahlt.

Renten kdnnen nur dann gezahlt werden, wenn die Wartezeit er-
fullt ist. Fir den Rentenanspruch ist auflerdem Voraussetzung,

dass das Unternehmen der Landwirtschaft abgegeben ist.

Renten konnen nur auf Antrag gezahlt werden. Der Tag der
Antragstellung ist fiir den Beginn der Rente wichtig.
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Rentenhohe

Die Renten der Alterssicherung der Landwirte sind beitragsgerechte Leistungen.
Sie sollen aber nicht den vollen Lebensbedarf im Rentenfall sichern.

Ab 2024 ist geplant, die
Zurechnungszeit bis
zum 65. Lebensjahr zu
verldangern. Dies soll
von 2018 bis 2023
schrittweise erfolgen.

Berechnung der Renten
Der Monatsbetrag der Rente richtet sich nach der Steigerungs-
zahl, dem Rentenartfaktor und dem allgemeinen Rentenwert.

Steigerungszahl

Die Steigerungszahl ergibt sich, indem die Anzahl der Kalender-
monate mit zuriickgelegten Zeiten mit dem mafgebenden
Faktor vervielfaltigt wird.

Zuriickgelegte Zeiten sind Kalendermonate, die mit Beitrags-
zeiten, einer Zurechnungszeit und Zeiten eines Rentenbezugs,
die mit einer Zurechnungszeit zusammentreffen, belegt sind.

Beitragszeiten liegen vor, wenn Pflichtbeitrdge oder freiwillige
Beitrage zu einer landwirtschaftlichen Alterskasse gezahlt
worden sind.

Die Zurechnungszeit wird bei der Berechnung einer Rente
wegen Erwerbsminderung oder einer Rente wegen Todes
rentensteigernd hinzugerechnet. Die Zurechnungszeit beginnt
bei einer Rente wegen Erwerbsminderung mit dem Eintritt der
hierfiir ma3gebenden Erwerbsminderung, bei einer Witwen-,
Witwer- und einer Waisenrente mit dem Tod des Versicherten.
Die Zeit bis zum 62. Lebensjahr zdhlt dann in vollem Umfang
als Zurechnungszeit.

Der Faktor betragt 0,0833 fiir die Beitrdge eines versicherten
Landwirts und die fiir ihn zu beriicksichtigenden Zurechnungs-
und Rentenbezugszeiten. Der Faktor 0,0833 gilt auch fiir die
Beitridge eines mitarbeitenden Familienangehorigen, wenn eine
Waisenrente zu zahlen ist. Fiir alle anderen Fille betragt der
Faktor 0,0417.

Das Ergebnis aus der Vervielfdltigung der Anzahl der Kalender-
monate mit dem Faktor ist die Steigerungszahl. Sie ist auf vier
Dezimalstellen auszurechnen.

Allgemeiner Rentenwert
Der allgemeine Rentenwert dient der Dynamisierung der Rente.

Mit ihm wird die Rente jeweils zum 1.7. eines Jahres an die
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Ab 1.7.2017 betragt er
14,33 Euro in den alten
und 13,69 Euro in den

neuen Bundeslandern.

Siehe hierzu Seite 70/71.

Bis 2011 galt fur die
Feststellung des
Abschlags das

63. Lebensjahr.

Von 2012 bis 2023
erfolgt eine stufen-
weise Anhebung.

Vergleichen Sie bitte
dazu Seite 94.

Lesen Sie hierzu bitte
Seite 70.

wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Er richtet sich nach der
Verdnderung der Rentenwerte in der allgemeinen Rentenver-
sicherung. Solange noch unterschiedliche Einkommensverhélt-
nisse in den alten und neuen Bundesldndern bestehen, sind
unterschiedliche Rentenwerte maf3gebend.

Es ist geplant, den allgemeinen Rentenwert (Ost) und die Rechen-
groBen fiir das Beitrittsgebiet wie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung an die Werte fiir die alten Bundesldnder anzugleichen.

Fiir jeden Kalendermonat, fiir den eine Erwerbsminderungsrente
vor dem 65. Lebensjahr in Anspruch genommen wird, mindert
sich der allgemeine Rentenwert um 0,3 %, hochstens jedoch

um 10,8 % (Abschlag). Dies gilt auch fiir Renten wegen Todes,
wenn der Versicherte vor Vollendung des 65. Lebensjahres
stirbt.

Fiir jeden Kalendermonat, fiir den eine Altersrente vorzeitig in
Anspruch genommen wird, vermindert sich der allgemeine
Rentenwert ebenfalls um 0,3 % (Abschlag). Bei vorzeitigen
Altersrenten gibt es keine Abschlagsbegrenzung.

Altersrenten, die mit dem 65. Lebensjahr vorzeitig in Anspruch
genommen werden konnen, erhalten jedoch keinen Abschlag,
wenn fiir 45 Jahre entsprechende Zeiten vorhanden sind. Fiir
Landwirte und mitarbeitende Familienangehorige der Jahr-
ginge bis 1963 gelten hiervon abweichende Altersgrenzen.

Rentenartfaktor

Die Hohe des Rentenartfaktors entspricht dem in der allgemei-
nen Rentenversicherung; bei Waisenrenten gilt abweichend ein
einheitlicher Rentenartfaktor von 0,2.

Auf die Renten wegen Todes ist eigenes Einkommen des Renten-
berechtigten anzurechnen. Das gilt aber nur, soweit ein Frei-
betrag iiberschritten wird, und dann auch nur zu 40 %.

Merke:

Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, indem die Steigerungs-
zahl mit dem Rentenartfaktor und dem allgemeinen Rentenwert
vervielfaltigt wird. Die Steigerungszahl setzt sich aus den zuriick-
gelegten Zeiten und einem Faktor zusammen. Der allgemeine
Rentenwert dient der Dynamisierung.
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Hilfen zur Aufrechterhaltung des Unternehmens

Damit der Landwirt sein Unternehmen aufrechterhalten kann, leistet die Alterssiche-
rung der Landwirte unter bestimmten Voraussetzungen Betriebs- und Haushaltshilfen
bei Arbeitsunfahigkeit, Schwangerschaft und Vorsorge- oder Rehabilitationskuren oder
bei Tod des Landwirts sowie Uberbriickungsgeld.

Das Gleiche gilt bei
Schwangerschaft (bis
acht Wochen nach der
Geburt) und Kuren.

Wer als naher Ange-
horiger gilt, kann der
Seite 188 entnommen
werden.

Betriebs- und Haushaltshilfe

Bei Arbeitsunfdhigkeit des Versicherten kann Betriebs- und
Haushaltshilfe gestellt werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung
des Unternehmens erforderlich ist und diese Leistung von der
landwirtschaftlichen Krankenkasse, der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft oder einem anderen Trager der Sozial-
versicherung nicht erbracht werden konnte.

Sind landwirtschaftliche Unternehmer an der Fiihrung des
Unternehmens gehindert, weil sie fiir einen pflegebediirftigen
nahen Angehdrigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation
eine bedarfsgerechte Pflege organisieren oder eine pflegerische
Versorgung in dieser Zeit sicherstellen miissen, erhalten sie
anstelle des Pflegeunterstiitzungsgeldes fiir bis zu zehn Arbeits-
tage Betriebshilfe.

Die Kosten fiir die Betriebshilfe werden der landwirtschaftlichen
Pflegekasse von der Pflegeversicherung des pflegebediirftigen
nahen Angehorigen erstattet.

Bei Tod eines Landwirts kann fiir den iberlebenden Ehe- bezie-
hungsweise Lebenspartner Betriebs- und Haushaltshilfe er-
bracht werden, wenn der das Unternehmen als versicherungs-
pflichtiger Landwirt weiterfiihrt und die Hilfe zur Aufrecht-
erhaltung des Unternehmens erforderlich ist. Sie wird innerhalb
von zwei Jahren nach dem Tod des Landwirts fiir insgesamt
zwoOlf Monate gewéhrt.

Nach Ablauf von sechs Monaten ist gesetzlich vorgesehen, dass
sich der iiberlebende Ehe- oder Lebenspartner in angemes-
senem Umfang an den Aufwendungen beteiligt. Als Betriebs-
und Haushaltshilfe wird eine Ersatzkraft gestellt. Ist dies nicht
moglich, werden die Kosten fiir eine selbstbeschaffte Ersatzkraft
in angemessener Hohe vom zustdndigen Trager erstattet.

Uberbriickungsgeld
Witwen, Witwer und hinterbliebene Lebenspartner eines

versicherten Landwirts erhalten Uberbriickungsgeld, wenn
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- sie das Unternehmen als versicherungspflichtiger Landwirt
weiterfithren,

sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und

in ihrem Haushalt mindestens ein waisenrentenberechtigtes
Kind lebt, das jlinger als 18 Jahre oder wegen einer Behin-
derung auBerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

N2

Uberbriickungsgeld kann auBerdem nur gezahlt werden, wenn

der verstorbene Landwirt zum Zeitpunkt des Todes

- einen Beitragszuschuss zu seinen Beitrdgen erhalten hat,

-~ in den letzten fiinf Jahren fiir drei Jahre Pflichtbeitrige
gezahlt hat und

- die Wartezeit von fiinf Jahren erfiillt ist.

Das Uberbriickungsgeld wird ldngstens fiir drei Jahre nach dem
Todesmonat des Landwirts gezahlt. Es wird wie eine Regelal-
tersrente berechnet.

Merke:

il Betriebs- und Haushaltshilfe ist zu
: erbringen, wenn sie zur Aufrecht-
erhaltung des Unternehmens der
Landwirtschaft erforderlich ist.

Sie ist bei Arbeitsunfahigkeit,
Schwangerschaft und Kuren des
Landwirts maglich.

Nach dem Tod des Landwirts kann

sie geleistet werden, wenn die Wit-
we, der Witwer oder der hinterblie-
- bene Lebenspartner das Unterneh-
|\ men weiterfiihrt.

Uberbriickungsgeld kénnen Witwen,
Witwer oder hinterbliebene Lebens-
partner eines versicherten Landwirts
erhalten, wenn bestimmte person-
liche und versicherungsrechtliche

- Voraussetzungen erfiillt sind. Es ist
fur langstens drei Jahre zu zahlen
und so hoch wie eine Regelalters-
rente.
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Trager der Alterssicherung

Trager der Alterssicherung der Landwirte ist die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG). In Angelegenheiten der Alterssicherung der Landwirte
und bei der Durchfiihrung dieser gesetzlichen Aufgaben fiihrt sie die Bezeichnung
landwirtschaftliche Alterskasse.

Die SVLFG ist eine bundesunmittelbare Korperschaft des
offentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Organe der Selbstver-
waltung sind die Vertreterversammlung und der Vorstand der
SVLFG. Die Vertreter der Arbeitnehmer und der Selbstdndigen,
die in der betreffenden Versicherung nicht versichert sind,
wirken in Angelegenheiten der Alterssicherung der Landwirte
jedoch nicht mit.

Die SVLFG hat folgende Geschéftsstellen:

- Schleswig-Holstein und Hamburg: Standorte in Hamburg
und Kiel

- Niedersachsen und Bremen: Standorte in Aurich, Braun-
schweig, Hannover, Lingen, Oldenburg und Stade

- Nordrhein-Westfalen: Standorte in Detmold, Dortmund,
Diisseldorf, Koln, Liibbecke, Miinster und Soest

- Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland: Standorte in
Darmstadt, Koblenz, Saarbriicken, Speyer und Trier

- Bayern (Franken und Oberbayern): Standorte in Bayreuth,

Die SVLEG ist als Feuchtwangen, Fiirth, Mithldorf, Miinchen und Wiirzburg

Bundestréger zwei- - Bayern (Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben):

stufig gegliedert: mit Standorte in Augsburg und Landshut

einem Hauptsitz und - Baden-Wiirttemberg: Standorte in Karlsruhe und Stuttgart
regionalen Geschfts- Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
stellen. Durch die Sat- . K

zung wurde Kassel als Anhalt, Sachsen und Thiiringen: Standorte in Hoppegarten
Hauptsitz bestimmt. und Neukieritzsch

Merke:

Trager der Alterssicherung der Landwirte ist die Sozialversi-
cherung fir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) mit
Hauptsitz in Kassel und regionalen Geschaftsstellen.

In Angelegenheiten der Alterssicherung der Landwirte und bei
der Durchfiihrung dieser gesetzlichen Aufgaben fiihrt sie die
Bezeichnung landwirtschaftliche Alterskasse.
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Die Arbeitsforderung soll dazu beitragen, dass ein hoher Beschaftigungsstand erreicht
und die Beschaftigungsstruktur stiandig verbessert wird. Die Leistungen der Arbeitsfor-
derung sind insbesondere darauf auszurichten, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu
vermeiden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit zu verkiirzen. Dabei wird die Gleichstel-
lung von Frauen und Mannern grof3 geschrieben. Die Leistungen sind so einzusetzen,
dass sie der beschaftigungspolitischen Zielsetzung der Sozial-, Wirtschafts- und
Finanzpolitik der Bundesregierung entsprechen.

Die gesetzliche Grundlage der Arbeitsforderung ist das Dritte Buch des Sozialgesetz-

buches, das SGB Ill. Dieses Gesetz ist in der Vergangenheit durch zahlreiche gesetzliche

Neuregelungen stindig verdandert worden. Nach dem zurzeit geltenden Stand konnen

folgende Leistungen der Arbeitsforderung in Anspruch genommen werden:

- Berufsberatung und Arbeitsmarktberatung,

- Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung,

> Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, zur Berufswahl und
Berufsausbildung, zur beruflichen Weiterbildung, zur Aufnahme einer Erwerbs-
tatigkeit, zum Verbleib in Beschaftigung, der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben sowie

> Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Arbeitslosengeld bei Weiterbildung und
Insolvenzgeld.



Versicherte Personen

Versichert sind Personen, die per Gesetz als Beschaftigte oder aus sonstigen Griinden
versicherungspflichtig sind. AuBerdem besteht die Mdglichkeit, die Versicherungspflicht
zu beantragen. Bestimmte Personen sind versicherungsfrei.

Versicherungspflichtige Beschaftigte

Alle gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-
schiftigten Personen sind versicherungspflichtig. Auszubilden-
de, die in einer auBerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet
werden, und Teilnehmer an dualen Studiengéngen, sind den
Beschiftigten zur Berufsausbildung gleichgestellt. Mit wenigen
Ausnahmen unterliegen damit alle Arbeitnehmer der Versiche-
rungspflicht.

Sonstige Versicherungspflichtige

Versicherungspflichtig sind

- Jugendliche, die in Einrichtungen der beruflichen Reha-
bilitation Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten,
sowie Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe fiir
eine Erwerbstitigkeit befahigt werden sollen,

- Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder
Ausfallentschddigung erhalten,

- Personen, die als nicht satzungsmafige Mitglieder geist-
licher Genossenschaften oder dhnlicher religioser Gemein-
schaften fiir den Dienst in einer solchen Genossenschaft
oder Gemeinschaft au3erschulisch ausgebildet werden.

Versicherungspflichtig sind auch Personen in der Zeit, in der sie

- Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Versorgungskrankengeld,
Verletztengeld oder Ubergangsgeld erhalten,

- Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen erhalten,

- Leistungen fiir den Ausfall von Arbeitseinkiinften im Zusam-
menhang mit einer Spende von Organen oder Geweben, Blut
zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blut-
bestandteilen erhalten,

- Pflegeunterstiitzungsgeld von einer Pflegekasse, einem
privaten Versicherungsunternehmen, der Festsetzungsstelle
fiir die Beihilfe oder dem Dienstherrn erhalten,

- Rente wegen voller Erwerbsminderung von einem Trager
der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten,

- ein Kind erziehen, das das dritte Lebensjahr noch nicht
vollendet hat und sich mit dem Kind gewohnlich im Inland
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Versicherungspflicht
besteht auch, wenn die
Voraussetzungen durch
die Pflege mehrerer
Pflegebeddirftiger
erflllt werden.

Zur stufenweisen
Anhebung der
Altersgrenze siehe
Seite 61.

aufhalten oder bei Aufenthalt im Ausland Anspruch auf
Kindergeld haben,
wenn sie unmittelbar davor versicherungspflichtig waren oder
Anspruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung der Arbeitsfor-
derung hatten.

Versicherungspflichtig sind Pflegepersonen, die einen Pflegebe-
diirftigen mit mindestens Pflegegrad 2 nicht erwerbsméafig
wenigstens zehn Stunden wdéchentlich (verteilt auf regelmafig
mindestens zwei Tage in der Woche) in seiner héuslichen
Umgebung pflegen. Der Pflegebediirftige muss dabei Leistungen
aus der Pflegeversicherung oder gleichartige Leistungen erhal-
ten. Die Pflegeperson muss unmittelbar vor Beginn der Pflege-
tatigkeit versicherungspflichtig gewesen sein oder Anspruch auf
eine laufende Entgeltersatzleistung der Arbeitsforderung gehabt
haben.

Versicherungspflicht auf Antrag

Selbstdndige kdnnen versicherungspflichtig werden, wenn
eine entsprechende Vorversicherung zur Arbeitsforderung
bestand. Dies gilt auch wiahrend einer Elternzeit und fiir
Personen, die sich beruflich weiterbilden, wenn dadurch ein
beruflicher Aufstieg ermdglicht, ein beruflicher Abschluss
vermittelt oder zu einer anderen beruflichen Tétigkeit befahigt
wird.

Versicherungsfreiheit

Versicherungsfreiheit besteht inshesondere fiir solche Personen,
fiir die es nicht als notwendig angesehen wird, dass sie von der
Arbeitsforderung geschiitzt werden.

Das sind unter anderem

- Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldaten der
Bundeswehr, Geistliche,

- nur geringfiigig Beschéftigte und

- Schiiler einer allgemeinbildenden Schule oder ordentlich
Studierende einer Hoch- beziehungsweise Fachschule.

Versicherungsfrei sind au3erdem

- Personen, die das Lebensalter fiir die Regelaltersrente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht haben,
und

- Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, die
wegen einer Minderung ihrer Leistungsfdhigkeit dauernd
nicht mehr verfiighar sind.
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Finanzierung

Die Finanzierung der Leistungen der Arbeitsforderung hat verschiedene Grundlagen:
die Beitrdge der Versicherungspflichtigen, der Arbeitgeber und Dritter (Beitrag zur
Arbeitsforderung), Umlagen, Bundesmittel und sonstige Einnahmen.

Beitrag zur Arbeitsforderung
Die Beitrdge werden nach einem Prozentsatz, dem Beitragssatz,
von der Beitragsbemessungsgrundlage erhoben. Der Beitrags-
7 . satz betrdgt 3 %. Beitragsbemessungsgrundlage ist das Arbeits-
ur Beitragsbemes- . . . .
sungsgrenze siche entgelt. Es ist bis zur Beitragsbemessungsgrenze der allgemei-
Seite 46. nen Rentenversicherung zu beriicksichtigen.

Die Beitrdge zur Arbeitsforderung werden von den Versiche-
rungspflichtigen und den Arbeitgebern grundsétzlich je zur
Halfte getragen. Fiir Auszubildende zahlt der Arbeitgeber den
Beitrag allein, wenn das monatliche Arbeitsentgelt 325 Euro
nicht tibersteigt.

Umlagen
In den Zweigen des Baugewerbes und in weiteren Wirtschafts-
zweigen, die von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen sind,
wird eine Umlage zur Finanzierung des Wintergeldes sowie der
. damit entstehenden Kosten erhoben. Die Umlage wird von
Zuschuss-Wintergeld R . K .
und Mehraufwands- Arbeitgebern oder gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeit-
Wintergeld. nehmern der betroffenen Branchen finanziert.

Zum Wintergeld zahlen

Die Mittel fiir die Zahlung des Insolvenzgeldes werden durch
eine monatliche Umlage von den Arbeitgebern aufgebracht. Die
Umlage wird zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungs-
beitrag an die Einzugsstelle gezahlt.

Bundesmittel

Der Bund beteiligt sich seit 2013 nicht mehr an den Kosten der
Arbeitsforderung. Sollten die Mittel der Bundesagentur fiir
Arbeit nicht ausreichen, leistet der Bund als voriibergehende
Unterstiitzung entsprechende Darlehen.
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Leistungen der Arbeitsforderung

Die Leistungen der Arbeitsforderung werden im Zusammenwirken von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern mit den Agenturen fiir Arbeit erbracht. Hierzu zahlen inshesondere
die aktive Arbeitsforderung sowie Arbeitslosengeld und Insolvenzgeld.

Leistungen der aktiven Arbeitsforderung

Diese Leistungen werden als Beratung und Vermittlung,
Aktivierung und berufliche Eingliederung, Berufswahl und
Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung, Aufnahme einer
Erwerbstitigkeit, Verbleib in Beschéftigung, Teilhabe behinder-
ter Menschen am Arbeitsleben und befristete Leistungen er-
bracht.

Zu den Leistungen der aktiven Arbeitsforderung gehoéren im

Einzelnen:

- Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine,

- Berufsausbildungsbeihilfe wéhrend der ersten Berufs-
ausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmalf3-
nahme,

- Leistung zur Vorbereitung auf den nachtriaglichen Erwerb
des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen
Schulabschlusses im Rahmen einer berufsvorbereitenden
BildungsmafBnahme,

- Weiterbildungskosten zum nachtrédglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-

schlusses,

Alle weiteren Leistun- > Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall,
gen der aktiven -  Wintergeld,
Arbeitsfdrderung - Leistungen zur Forderung der Teilnahme an Transfermal3-
werden von den

N . nahmen,
Agenturen fur Arbeit . . .
als Ermessensleis- - Dbesondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und
tungen erbracht. - Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung.

Entgeltersatzleistungen

Zu den Entgeltersatzleistungen gehoren

- Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit und bei beruflicher
Weiterbildung,

- Teilarbeitslosengeld bei Teilarbeitslosigkeit,

- Ubergangsgeld bei Teilnahme an MaBnahmen zur Teilhabe
am Arbeitsleben,

- Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall und

- Insolvenzgeld bei Zahlungsunfiahigkeit des Arbeitgebers.
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Die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit hat Vorrang vor einer
Entgeltersatzleistung sowie den sonstigen Leistungen der akti-
ven Arbeitsforderung.

Die Leistungen der aktiven Arbeitsforderung sind entsprechend
ihrer jeweiligen Zielbestimmung und den Ergebnissen der Be-
ratungs- und Vermittlungsgespriche so einzusetzen, dass Ent-
geltersatzleistungen nicht nur voriibergehend vermieden und
Langzeitarbeitslosigkeit vorgebeugt wird.

Beratung und Vermittlung

Die Agentur fiir Arbeit bietet jungen Erwachsenen, die am
Arbeitsleben teilnehmen oder teilnehmen wollen, eine Berufs-
beratung an. Arbeitgeber erhalten eine Arbeitsmarktberatung.
Diese Leistungen sind — ebenso wie die Vermittlung von Ausbil-
dungs- und Arbeitspldtzen — kostenlos.

Die Berufsberatung umfasst Auskunft und Rat

- zur Berufswahl, beruflichen Entwicklung und zum Berufs-
wechsel,

zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der
Berufe,

zu den Moglichkeiten der beruflichen Bildung,

zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche und

zu Leistungen der Arbeitsforderung und

zu Fragen der Ausbildungsforderung und der schulischen
Bildung, soweit sie fiir die Berufswahl und die berufliche
Bildung von Bedeutung sind.

N2

N 2R\

Bei der Berufsberatung sind Neigung, Eignung und Leistungs-
fahigkeit sowie die Beschiftigungsmoglichkeiten der Ratsuchen-
den zu berticksichtigen.

108



Diese Feststellung
wird Potenzialanalyse
genannt.

Berufliche Orientierung

Junge Erwachsene, Ausbildungsuchende, Arbeitsuchende,
Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhalten im Rahmen der Bera-
tung zur Berufswahl und -orientierung von den Arbeitsagen-
turen Auskunft und Rat iiber

Fragen der Berufswahl,

die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten,

Wege und Forderung der beruflichen Bildung sowie
beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben,
Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt.

N2 2%

Arbeitsmarktberatung

Die Arbeitsmarktberatung soll Arbeitgeber bei der Besetzung
von Ausbildungs- und Arbeitsstellen unterstiitzen. Gleichzeitig
soll die Agentur fiir Arbeit die Beratung zur Gewinnung von
Ausbildungs- und Arbeitsstellen fiir die Vermittlung nutzen. Sie
soll auch von sich aus Kontakt zu den Arbeitgebern aufnehmen
und unterhalten.

Die Arbeitsmarktberatung umfasst die Erteilung von Auskunft

und Rat

- zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der
Berufe,

- zur Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen,

- zur Gestaltung von Arbeitsplédtzen, Arbeitsbedingungen und
der Arbeitszeit von Auszubildenden sowie von Arbeit-
nehmern,

- zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung,

- zur Eingliederung von forderungsbediirftigen Auszubilden-
den und Arbeitnehmern,

- zu Leistungen der Arbeitsforderung.

Eingliederungsvereinbarung

Nachdem sich der Ausbildung- oder Arbeitsuchende gemeldet
hat, muss die Agentur fiir Arbeit mit ihm zusammen unverziig-
lich seine fiir die Vermittlung erforderlichen beruflichen und
personlichen Merkmale, seine beruflichen Fahigkeiten und
Eignung feststellen. Die Feststellung erstreckt sich auch darauf,
ob und durch welche Umstidnde die berufliche Eingliederung
erschwert ist.

In einer Eingliederungsvereinbarung werden das Eingliede-
rungsziel, die Vermittlungsbemiithungen der Agentur fiir Arbeit,
die Art, die Haufigkeit und der Nachweis der Eigenbemiihungen
des Ausbildung- oder Arbeitsuchenden sowie die vorgesehenen
Leistungen der aktiven Arbeitsforderung festgelegt.
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Die Vereinbarung ist spdtestens nach sechsmonatiger Arbeits-
losigkeit zu iiberpriifen; arbeitslose und ausbildungsuchende
Jugendliche werden bereits nach drei Monaten iiberpriift.

Aktivierung und berufliche Eingliederung

Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeit-
suchende und Arbeitslose kénnen aus dem Vermittlungsbudget
der Agentur fiir Arbeit bei der Anbahnung oder Aufnahme einer
versicherungspflichtigen Beschéftigung geférdert werden, wenn
dies fiir die berufliche Eingliederung notwendig ist. Es sollen
insbesondere die in der Eingliederungsvereinbarung festge-
legten Eingliederungsziele erreicht werden.

Die Forderung umfasst die Ubernahme der angemessenen
Kosten, soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht
oder voraussichtlich nicht erbringen wird.

MafBnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung

konnen gefordert werden, wenn die berufliche Eingliederung

unterstiitzt wird durch

- Heranfiihrung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,

- Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermitt-
lungshemmnissen,

- Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschiftigung,

- Heranfithrung an eine selbstdndige Tatigkeit oder

- Stabilisierung einer Beschéftigungsaufnahme.

Angebote der Agentur fiir Arbeit

¢

n Junge Menschen Auskunft und Rat

.,

Berufsorientierung Berufswahl Berufliche Bildung

Berufliche Ausbildung , Schulische Ausbildung
J

ASS)

MaBnahmen, die ganz oder teilweise von einem Arbeitgeber
durchgefithrt werden, diirfen jeweils die Dauer von sechs
Wochen nicht iiberschreiten. Die Vermittlung von beruflichen
Kenntnissen in MaBnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung darf maximal acht Wochen dauern. Bei Langzeit-
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Der Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein
kann zeitlich befristet
sowie regional
beschrankt werden.

Die MaBinahmen
dauern bis zu vier
Wochen und sollen in
der unterrichtsfreien
Zeit durchgefiihrt
werden.

Forderungsbediirftig
sind junge Menschen,
die voraussichtlich
Schwierigkeiten haben
werden, den allgemei-
nen Schulabschluss
oder den Ubergang in
eine Berufsausbildung
zu schaffen.

arbeitslosen oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung
aufgrund von Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist,
diirfen die MaBnahmen jeweils die Dauer von zwolf Wochen
nicht iiberschreiten.

Die Agentur fiir Arbeit kann bescheinigen, dass die Vorausset-
zungen fiir eine Forderung vorliegen und Mafnahmeziel sowie
-inhalt festlegen. Die Entscheidung iiber die Ausgabe eines
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins soll von der Eignung
und den personlichen Verhéltnissen der Forderberechtigten
oder der ortlichen Verfiigbarkeit von Arbeitsmarktdienstleis-
tungen abhédngig gemacht werden.

Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein berechtigt zur

Auswahl

- eines Trégers, der eine dem MafBnahmeziel und -inhalt
entsprechende zugelassene Maflnahme anbietet,

- eines Tragers, der eine ausschlieBlich erfolgshezogen
vergiitete Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige
Beschiftigung anbietet, oder

- eines Arbeitgebers, der eine dem Mafnahmeziel und -inhalt
entsprechende betriebliche MaBBnahme von einer Dauer bis
zu sechs Wochen anbietet.

Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und nach
einer Arbeitslosigkeit von sechs Wochen innerhalb einer Frist
von drei Monaten noch nicht vermittelt sind, haben ebenfalls
Anspruch auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein.

Forderung der Berufswahl und der Berufsausbildung

Schiiler der allgemeinbildenden Schulen kénnen von der Agen-
tur fiir Arbeit durch vertiefte Berufsorientierung und Berufs-
wahlvorbereitung gefordert werden (Berufsorientierungsmal3-
nahmen). Allerdings miissen sich Dritte mit mindestens 50 %
an der Forderung beteiligen.

AuBerdem kann die Agentur fiir Arbeit forderungsbediirftige
junge Menschen durch Mafnahmen der Berufseinstiegsbeglei-
tung fordern, um sie beim Ubergang von der allgemeinbilden-
den Schule in eine Berufsausbildung zu unterstiitzen. Dritte
miissen sich mit mindestens 50 % an der Forderung beteiligen.

Die MaBnahmen beinhalten die individuelle Begleitung und
Unterstiitzung forderungsbediirftiger junger Menschen durch
sogenannte Berufseinstiegsbegleiter, um die Eingliederung in
eine Berufsausbildung zu erreichen (Berufseinstiegsbegleitung).
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Forderungsfahig
ist die erste Berufs-
ausbildung.

In der Regel beginnt die Berufseinstiegsbegleitung mit dem
Besuch der Vorabgangsklasse der allgemeinbildenden Schule
und endet ein halbes Jahr nach Beginn einer Berufsausbil-
dung.

Durch berufsvorbereitende Bildungsmafinahmen kénnen junge
Menschen gefordert werden, um sie auf die Aufnahme einer
Berufsausbildung vorzubereiten. Dies ist auch méglich, wenn
die Aufnahme einer Berufsausbildung wegen in ihrer Person
liegender Griinde nicht moglich ist und ihnen die berufliche
Eingliederung dadurch erleichtert wird.

Gefordert wird unter anderem die Vorbereitung auf den nach-
traglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines
gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer berufsvorbe-
reitenden BildungsmafBnahme.

Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe

wihrend einer Berufsausbildung, wenn

- die Berufsausbildung forderungsfahig ist,

- sie zum forderungsfahigen Personenkreis gehéren und die
sonstigen personlichen Voraussetzungen fiir eine Férderung
erfiillt sind und

- ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs fiir
den Lebensunterhalt, die Fahrkosten und die sonstigen
Aufwendungen (Gesamtbedarf) nicht anderweitig zur
Verfiigung stehen.

Leistungen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung

Beruflicher
Aufstieg

Forderung der beruflichen
Weiterbildung

—> Kosteniibernahme
- Arbeitslosengeld

Forderung der Berufsaus-
. bildung

- Berufsausbildungsbeihilfe
- Zuschiisse an Arbeitgeber

==

Eine Berufsausbildung ist forderungsfahig, wenn sie in einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf betrieblich oder auf3er-
betrieblich durchgefithrt wird und der dafiir vorgeschriebene
Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist.
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Kosten, die dem Trager
der Mafinahme ent-
stehen, werden direkt
an diesen gezahlt.

Zu den personlichen Voraussetzungen gehort unter anderem,
dass der Auszubildende auBBerhalb des Haushalts der Eltern
oder eines Elternteils wohnt und eine Ausbildungsstétte von der
Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht in ange-
messener Zeit erreichen kann. Fiir Auszubildende, die das

18. Lebensjahr vollendet haben, verheiratet, geschieden oder
verwitwet sind und mit mindestens einem Kind zusammen-
leben, gelten erleichterte Bedingungen.

Zur Berufsausbildungsbeihilfe zdhlen Beihilfe zum Lebensunter-
halt, Fahrkosten, sonstige Aufwendungen wie beispielsweise
Gebiihren fiir Fernunterricht und fiir Lehrgangskosten.

Arbeitgeber konnen fiir die betriebliche Aus- oder Weiterbildung
von behinderten und schwerbehinderten Menschen durch
Zuschiisse zur Ausbhildungsvergiitung geférdert werden. Trager
von Mafinahmen der beruflichen Ausbildung kénnen durch
Zuschiisse gefordert werden, wenn sie durch zusétzliche Maf3-
nahmen fiir forderungsbediirftige Auszubildende diesen eine
berufliche Ausbildung ermoglichen und ihre Eingliederungsaus-
sichten verbessern.

Forderung der beruflichen Weiterbildung

Bei Teilnahme an MaBnahmen der beruflichen Weiterbildung
kénnen Arbeitnehmer durch Ubernahme der Weiterbildungs-
kosten gefordert werden. Wesentliche Voraussetzung dafiir ist,
dass die Weiterbildung notwendig ist, um die Arbeitnehmer
bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern oder eine ihnen
drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden.

Ferner kann die Teilnahme an der Manahme nur gefordert
werden, wenn eine Beratung durch die Agentur fiir Arbeit
erfolgt ist und die Malnahme und deren Trédger fiir die Forde-
rung zugelassen sind.

Weiterbildungskosten

Als Weiterbildungskosten konnen iibernommen werden:

- Lehrgangskosten und Kosten fiir die Eignungsfeststellung,
- Fahrkosten,

- Kosten fiir eine auswértige Unterbringung und Verpflegung,
- Kosten fiir die Betreuung von Kindern.

Forderung der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit
Eingliederungszuschuss

Arbeitgeber konnen zur Eingliederung von Arbeitnehmern,
deren Vermittlung wegen in ihrer Person liegender Griinde

113



Bei Arbeitnehmern,

die das 50. Lebensjahr
vollendet haben, kann
die Forderdauer bis zu
36 Monate betragen,
wenn die Férderung bis
zum 31.12.2019
begonnen hat.

Ein Griindungszu-
schuss kann an
behinderte Menschen
auch gezahlt werden,
wenn sie einen
Anspruch von weniger
als 150 Tagen oder
keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld
haben.

erschwert ist, einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt erhalten
(Eingliederungszuschuss). Die Forderhohe und die Forderdauer
richten sich nach der Einschrdnkung der Arbeitsleistung und
nach den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes.

Der Eingliederungszuschuss kann hochstens 50 % des Arbeits-
entgelts betragen und bis zu zwdlf Monate gewadhrt werden.
Fiir behinderte und schwerbehinderte Menschen sind bis zu
70 % des Arbeitsentgelts und bis zu 24 Monate férderfahig, fiir
besonders betroffene schwerbehinderte Menschen verlingert
sich die Forderdauer auf bis zu 60 Monate (bei {iber 55-Jih-
rigen bis zu 96 Monate).

Nach zwolf Monaten (beziehungsweise fiir besonders betroffene
schwerbehinderte Menschen nach 24 Monaten) ist die Hohe des
Eingliederungszuschusses um 10 % jahrlich zu mindern.

Griindungszuschuss

Arbeitnehmer, die durch Aufnahme einer selbstindigen, haupt-

beruflichen Tétigkeit die Arbeitslosigkeit beenden, konnen zur

Sicherung des Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung in

der Zeit nach der Existenzgriindung einen Griindungszuschuss

erhalten, wenn der Arbeitnehmer

- bis zur Aufnahme der selbstdndigen Tétigkeit einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld hat, dessen Dauer noch min-
destens 150 Tage betragt,

- der Agentur fiir Arbeit die Tragfdhigkeit der Existenzgriin-
dung nachweist und

- seine Kenntnisse und Fédhigkeiten zur Ausiibung der selb-
stindigen Tatigkeit darlegt.

Als Griindungszuschuss wird fiir sechs Monate der Betrag
geleistet, den der Arbeitnehmer als Arbeitslosengeld zuletzt
bezogen hat, zuziiglich monatlich 300 Euro. Fiir weitere neun
Monate kann der Griindungszuschuss in Hohe von monatlich
300 Euro geleistet werden, wenn die geférderte Person ihre
Geschiftstitigkeit anhand geeigneter Unterlagen darlegt.

Forderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
Fiir behinderte Menschen konnen allgemeine Leistungen sowie
besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und diese
erginzende Leistungen erbracht werden.

Zu den allgemeinen Leistungen zédhlen Leistungen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung, zur Forderung der Berufs-

vorbereitung und Berufsausbildung einschlieflich der Berufs-
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ausbildungsbeihilfe, zur beruflichen Weiterbildung und zur
Forderung der Aufnahme einer selbstindigen Téatigkeit.

Die besonderen Leistungen sind das Ubergangsgeld, das Ausbil-
dungsgeld — wenn Ubergangsgeld nicht gezahlt werden kann —
und die Ubernahme der Teilnahmekosten fiir eine MaBnahme.
Diese werden jedoch nur erbracht, wenn wegen der Art oder
Schwere der Behinderung nicht bereits durch die allgemeinen
Leistungen eine Teilhabe am Arbeitsleben erreicht werden
kann.

Entgeltersatzleistungen

Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Agentur fiir Arbeit Entgeltersatzleistun-
gen. Hierzu zihlen Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Ubergangsgeld, Kurz-
arbeitergeld sowie Insolvenzgeld.

Arbeitslosengeld

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeits-
losigkeit oder bei beruflicher Weiterbildung. Anspruch auf
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit besteht, wenn der Arbeit-
nehmer arbeitslos ist, sich bei Agentur fiir Arbeit arbeitslos
meldet und die Anwartschaftszeit erfiillt hat.

Arbeitslos ist ein Arbeitnehmer, der nicht in einem Beschéf-
tigungsverhiltnis steht (Beschaftigungslosigkeit), sich bemiiht,
seine Beschaftigungslosigkeit zu beenden (Eigenbemiihungen)
und den Vermittlungsbemithungen der Agentur fiir Arbeit zur
Verfiigung steht (Verfiigbarkeit).

Das Ausiiben einer Beschiftigung, selbstdndigen Tétigkeit oder
Tatigkeit als mithelfender Familienangehoriger (Erwerbstétig-
keit) schlie3t die Beschéftigungslosigkeit nicht aus, wenn die
Arbeits- oder Tatigkeitszeit (Arbeitszeit) weniger als 15 Stunden
wochentlich umfasst.

Der Arbeitslose hat im Rahmen seiner Eigenbemiihungen alle
Moglichkeiten zur beruflichen Eingliederung zu nutzen. Wer
eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wochent-
lich umfassende zumutbare Beschéftigung unter den iiblichen
Bedingungen des fiir ihn in Betracht kommenden Arbeits-
marktes ausiiben kann und darf, steht den Vermittlungsbemii-
hungen der Agentur fiir Arbeit zur Verfiigung.
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Eine Meldung ist auch
zuldssig, wenn die
Arbeitslosigkeit noch
nicht eingetreten ist.

Auf kurze Zeit befristet
gelten Beschaftigun-
gen, die auf nicht mehr
als sechs Wochen
durch Arbeitsvertrag
zeit- oder zweck-
befristet sind.

Entgeltersatzleistungen

Arbeitslosen- Kurzarbeiter-
geld geld
Ubergangs- Insolvenz-
g ?y geld g W} geld
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Der Arbeitslose hat sich unverziiglich personlich bei der zustin-
digen Agentur fiir Arbeit arbeitslos zu melden. Geschieht dies
nicht, mindert sich das Arbeitslosengeld fiir jeden Tag der
verspiteten Meldung.

Anwartschaftszeit

Die Anwartschaftszeit ist erfiillt, wenn in der Rahmenfrist von
zwei Jahren mindestens zwolf Monate ein Versicherungspflicht-
verhéltnis bestanden hat.

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist abhéngig von
der Zahl der in den letzten fiinf Jahren zuriickgelegten Versiche-

rungspflichtverhéltnisse und dem Lebensalter des Arbeitslosen.

Anspruch auf Arbeitslosengeld

Alter des Versicherungs- Anspruch auf
Arbeitslosen pflichtverhaltnis Arbeitslosengeld
von ... Monaten von ... Monaten

- 12 6

- 16 8

- 20 10

- 24 12

50 30 15

55 36 18

58 48 24

Fiir Arbeitslose, die iiberwiegend nur auf kurze Zeit befristete
Beschiftigungen ausiiben und deshalb die Anwartschaftszeit
fiir einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens zwolf
Monaten innerhalb der zweijdhrigen Rahmenfrist nicht erfiillen
konnen, gilt bis zum 31.7.2018 eine verkiirzte Anwartschafts-
zeit von sechs Monaten. Das in den letzten zwolf Monaten

vor der Beschiftigungslosigkeit erzielte Arbeitsentgelt darf
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Das letzte Jahr ist der
.Bemessungszeitraum
im Bemessungs-
rahmen”.

Zu den ahnlichen
Leistungen zahlt die
Entlassungs-
entschadigung.

die Bezugsgrofie (2017 monatlich 2975 Euro) nicht iiber-
steigen.

Hohe des Arbeitslosengeldes

Die Hohe des Arbeitslosengeldes richtet sich nach dem Leis-
tungsentgelt und dem Leistungssatz. Das Leistungsentgelt wird
aus dem Bemessungsentgelt ermittelt. Das Bemessungsentgelt
ist grundsétzlich das durchschnittlich auf den Tag entfallende
beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitslose im
letzten Jahr erzielt hat.

Das Bruttoarbeitsentgelt wird durch pauschalierte Abziige fiir
Beitridge zur Sozialversicherung, Lohnsteuer und Solidaritéts-
zuschlag in ein pauschaliertes Nettoentgelt (Leistungsentgelt)
umgerechnet. Grundlage fiir die Berechnung des Arbeitslosen-
geldes ist also nicht das tatsdchlich erzielte Nettoarbeitsentgelt,
sondern das pauschaliert verminderte Leistungsentgelt.

Das Arbeitslosengeld betragt 60 % (allgemeiner Leistungssatz);
fiir Arbeitslose, die mindestens ein Kind haben, aber 67 %
(erhohter Leistungssatz) des Leistungsentgelts.

Zahlungsdauer

Das Arbeitslosengeld wird fiir Kalendertage berechnet und
geleistet. Ist es fiir einen vollen Kalendermonat zu zahlen, ist
dieser mit 30 Tagen zugrunde zu legen.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht wiahrend der Zeit, fiir
die der Arbeitslose einen Anspruch auf Sozialleistungen wie
zum Beispiel Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletzten-
geld, Mutterschaftsgeld oder Ubergangsgeld, Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung hat.

Hat der Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses eine Abfindung, Entschddigung oder dhnliche Leistung
erhalten oder einen Anspruch darauf und ist das Arbeitsverhélt-
nis ohne Einhaltung einer der ordentlichen Kiindigungsfrist des
Arbeitgebers entsprechenden Frist beendet worden, so ruht der
Anspruch auf Arbeitslosengeld vom Ende des Arbeitsverhilt-
nisses an bis zu dem Tag, an dem das Arbeitsverhaltnis bei
Einhaltung dieser Frist geendet hétte.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht auch wahrend der Zeit,
fiir die der Arbeitslose Arbeitsentgelt erhilt oder zu beanspru-

chen hat (zum Beispiel Urlaubsabgeltung).
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Ausnahmen von der
Vorbeschaftigungszeit
sind moglich.

Sperrzeit

Hat sich der Arbeitnehmer versicherungswidrig verhalten, ohne
dafiir einen wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch fiir
die Dauer einer Sperrzeit. Sperrzeiten gibt es bei
Arbeitsaufgabe,

Arbeitsablehnung,

unzureichenden Eigenbemiihungen,

Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmafnahme,
Abbruch einer beruflichen EingliederungsmaBBnahme,
Meldeversdumnis oder

verspéteter Arbeitsuchendmeldung.

N 2R 20 2N RN

Die Dauer der Sperrzeit betrdgt grundséatzlich zwolf Wochen.
Eine Verkiirzung auf drei oder auf sechs Wochen ist mdéglich.
Bei unzureichenden Eigenbemiihungen betriagt die Sperrzeit
zwei Wochen und bei einer Meldeversdumnis eine Woche.

Teilarbeitslosengeld

Anspruch auf das Teilarbeitslosengeld hat ein Arbeitnehmer,

wenn er

- teilarbeitslos ist,

— sich arbeitslos gemeldet und

- die Anwartschaftszeit fiir das Teilarbeitslosengeld erfiillt
hat.

Teilarbeitslos ist, wer eine versicherungspflichtige Beschéftigung
verloren hat, die er neben einer weiteren versicherungspflich-
tigen Beschéftigung ausgeiibt hat (Mehrfachbeschiftigter), und
eine versicherungspflichtige Beschiftigung sucht.

Die Anwartschaftszeit fiir das Teilarbeitslosengeld hat erfiillt,
wer in der Rahmenfrist von zwei Jahren als Mehrfachbeschéaf-
tigter mindestens zwolf Monate eine weitere versicherungs-
pflichtige Beschiftigung ausgeiibt hat.

Das Teilarbeitslosengeld kann fiir sechs Monate gezahlt wer-
den. Im Ubrigen gelten fiir das Teilarbeitslosengeld die gleichen
Regeln wie fiir das Arbeitslosengeld.

Ubergangsgeld

Das Ubergangsgeld ist eine Entgeltersatzleistung. Anspruch auf
Ubergangsgeld besteht nur, wenn die Vorbeschéftigungszeit
erfillt ist. Sie ist erfullt, wenn der behinderte Mensch innerhalb
der letzten drei Jahre mindestens zwolf Monate in einem Ver-
sicherungspflichtverhéltnis stand oder Anspruch auf Arbeits-
losengeld hat und Leistungen beantragt hat.
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Der Arbeitsausfall ist
vom Arbeitgeber oder
der Betriebsvertretung
bei der Agentur fir
Arbeit schriftlich
anzuzeigen.

Die Hohe des Ubergangsgeldes richtet sich nach der Berech-
nungsgrundlage. Das sind 80 % des zuletzt regelméfig erzielten
Arbeitsentgelts und des Arbeitseinkommens (Regelentgelt), fiir
das zuletzt Beitrdage gezahlt worden sind — hochstens jedoch das
Nettoarbeitsentgelt. Berechnungsgrundlage ist aber mindestens
ein Betrag von 65 % des fiktiven Arbeitsentgelts einer alters-
méBig und beruflich vergleichbaren nicht behinderten Person.

Das Ubergangsgeld betrigt 68 % der Berechnungsgrundlage; fiir
Versicherte, die mindestens ein Kind erziehen, sind es 75 %.
Auf das Ubergangsgeld ist eigenes Einkommen anzurechnen.

Nach Ablauf eines Jahres wird das Ubergangsgeld angepasst.
MaBgebend dafiir ist die Verdnderung der Bruttolohn- und
-gehaltssumme je durchschnittlich beschéftigten Arbeitnehmer.

Kurzarbeitergeld

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn

- ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,
- die betrieblichen Voraussetzungen erfiillt sind,

- die personlichen Voraussetzungen erfiillt sind und

- der Arbeitsausfall der Agentur fiir Arbeit angezeigt wurde.

Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn

- er auf wirtschaftlichen Griinden oder einem unabwendbaren
Ereignis beruht,

- er voriibergehend und nicht vermeidbar ist und

- im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der
Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 10 %
ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist.

Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfiillt, wenn in dem
Betrieb regelmi3ig mindestens ein Arbeitnehmer beschéftigt ist.

Zu den personlichen Voraussetzungen gehort unter anderem,
dass das Arbeitsverhéltnis nicht gekiindigt oder durch Aufls-
sungsvertrag aufgelost ist.

Anspruchszeitraum und Hohe

Das Kurzarbeitergeld wird frithestens von dem Kalendermonat
an geleistet, in dem die Anzeige iiber den Arbeitsausfall bei der
Agentur fiir Arbeit eingegangen ist. Die Leistung beginnt mit
dem ersten Kalendermonat, fiir den in dem Betrieb Kurzarbei-
tergeld gezahlt wird. Kurzarbeitergeld wird fiir den Arbeits-
ausfall flir langstens zwolf Monate von der Agentur fiir Arbeit
geleistet. Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales kann
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Als Schlechtwetterzeit
gelten die Monate
Dezember bis Marz.

Transferkurzarbeiter-
geld wird fir langstens
zwolf Monate gezahlt.

durch Rechtsverordnung die Bezugsdauer auf insgesamt 24 Mo-
nate verlingern, wenn auBBergewohnliche Verhéltnisse auf dem
gesamten Arbeitsmarkt vorliegen.

Die Hohe des Kurzarbeitergeldes richtet sich nach der Differenz
zwischen dem Nettoarbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall
gezahlt worden wire, und dem tatsdchlich gezahlten Nettoent-
gelt. Es betrdagt 60 % dieses Betrages; fiir Arbeitnehmer, die
mindestens ein Kind erziehen, aber 67 %.

Saison-Kurzarbeitergeld

Arbeitnehmer im Baugewerbe oder einem Wirtschaftszweig der
von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist, haben in der
Schlechtwetterzeit Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld, wenn
es sich um einen erheblichen saisonbedingten Arbeitsausfall
handelt. Als ergdnzende Leistung besteht Anspruch auf Winter-
geld als Zuschuss-Wintergeld und Mehraufwands-Wintergeld.

Die Arbeitgeber haben einen Anspruch auf Erstattung ihrer
Beitrdge zur Sozialversicherung, soweit sie filir diese Zwecke
Mittel durch eine Umlage aufgebracht haben.

Transferkurzarbeitergeld

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld zur Forde-
rung der Eingliederung bei betrieblichen Restrukturierungen
(Transferkurzarbeitergeld), wenn und solange sie von einem
dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
betroffen sind und die betrieblichen und personlichen Voraus-
setzungen erfiillt sind. Dadurch sollen Entlassungen vermieden
und Vermittlungsaussichten verbessert werden.

Bevor iiber die Inanspruchnahme von Transferkurzarbeitergeld
entschieden wird, miissen sich die Betriebsparteien im Rahmen
ihrer Verhandlungen iiber einen die Integration fordernden
Interessenausgleich oder Sozialplan von der Agentur fiir Arbeit
beraten lassen sowie den dauerhaften Arbeitsausfall anzeigen.

Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld

haben, kénnen bei Teilnahme an Manahmen der beruflichen

Weiterbildung durch die Ubernahme der Weiterbildungskosten

geférdert werden, wenn

- ihnen ein Berufsabschluss fehlt oder sie bei Beginn der
Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben,

- die Agentur flir Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme berét,

- der Trdger der Malnahme und die MaBBnahme fiir die
Forderung zugelassen sind,
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- die Malnahme wihrend des Bezugs von Transferkurzarbei-
tergeld endet und

- der Arbeitgeber mindestens 50 % der Lehrgangskosten
tragt.

Insolvenzgeld

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie bei
Eréffnung des Insolvenzverfahrens iiber das Vermdogen ihres
Arbeitgebers fiir die vorausgehenden drei Monate des Arbeits-
verhéltnisses noch Anspriiche auf Arbeitsentgelt haben. Insol-
venzgeld ist auch zu zahlen, wenn der Antrag auf Eréffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen wurde.

Insolvenzgeld wird in Hohe des Nettoarbeitsentgelts geleistet.
Daneben iibernimmt die Agentur fiir Arbeit auch die noch nicht
gezahlten Gesamtsozialversicherungsbeitrige.

Trager der Arbeitsforderung

Die Bundesagentur fiir Arbeit ist Trager der Arbeitsforderung. Sie ist eine rechtsfahige
bundesunmittelbare Korperschaft des o6ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie
gliedert sich in die Zentrale mit Sitz in Niirnberg, die Regionaldirektionen und die
Agenturen fiir Arbeit. Die Agenturen fiir Arbeit und die sonstigen Dienststellen der
Bundesagentur fiir Arbeit sind zustandig fiir die Leistungen der Arbeitsforderung.

Gliederung der Bundesagentur fiir Arbeit

Verwaltung Selbstverwaltung

Zentrale <+—>) Verwaltungsrat

Regionaldirektionen

Agenturen fiir Arbeit  <——J> Verwaltungsausschiisse

<o
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Durch die Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende soll den Leistungsbe-
rechtigten ein Leben ermaglicht werden, das der Wiirde des Menschen entspricht.

Die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfa-
higen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
leben, starken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhangig von der
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kraften bestreiten kdnnen. Sie soll erwerbs-
fahige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstatig-
keit unterstiitzen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere
Weise bestreiten konnen. Die Gleichstellung von Mdannern und Frauen wird als durch-
gangiges Prinzip verfolgt.

Die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende umfasst die Beratung der Arbeitsuchenden
sowie Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebediirftigkeit insbesonde-
re durch Eingliederung in Arbeit und Sicherung des Lebensunterhalts.

Grundlage der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende ist das Zweite Buch des Sozial-
gesetzbuches, das SGB IlI.



Berechtigte

Anspruch auf Grundsicherung fiir Arbeitsuchende haben zwei Personengruppen:
erwerbsfahige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben. Sie miissen dafiir bestimmte Voraussetzungen erfiillen.

Erwerbsfdhige Leistungsberechtigte
Leistungen erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet
7 ) und die Altersgrenze noch nicht vollendet haben, erwerbsfdahig
ur Altersgrenze fir . Lo K . K .
die Regelaltersrente und hilfebedtrftig sind und ihren gewo6hnlichen Aufenthalt in
siehe Seite 61. der Bundesrepublik Deutschland haben.

Bedarfsgemeinschaft

Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfidhigen
Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Dienst- und Sachleistungen bekommen sie nur, wenn dadurch
die Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfahigen
Leistungsberechtigten beseitigt oder vermindert werden.

Zur Bedarfsgemeinschaft gehoren insbesondere die erwerbs-
fahigen Leistungsberechtigten und ihre Partner, die im Haushalt
lebenden Eltern und die dem Haushalt angehdrenden unverhei-
rateten Kinder bis zu ihrem 25. Lebensjahr. Partner sind Ehe-
oder Lebenspartner sowie Personen, die im wechselseitigem
Willen Verantwortung fiireinander tragen und fiireinander
einstehen. Hierzu zdhlen beispielsweise Verwandte oder
Freunde.

Leistungen

Die Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende werden in Form von Dienst-,
Geld- und Sachleistungen erbracht.

Die Dienstleistungen - insbesondere Information, Beratung und
umfassende Unterstiitzung durch einen personlichen Ansprech-
partner — haben das Ziel, den erwerbsfidhigen Hilfebediirftigen
wieder in die Arbeitswelt einzugliedern.

Geldleistungen dienen dariiber hinaus auch der Sicherung
des Lebensunterhalts der erwerbsfidhigen Leistungsberech-
tigten und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben-
den Personen.
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Bis zur Vollendung des
63. Lebensjahres be-
steht keine Verpflich-
tung, eine Rente wegen
Alters vorzeitig in
Anspruch zu nehmen.

Die Kosten fir Heizung
und Warmwasser
werden zusatzlich
gezahlt.

Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Sozialleistungen ande-
rer Tridger in Anspruch zu nehmen und die dafiir erforder-
lichen Antrédge zu stellen, sofern dadurch die Hilfebediirftigkeit
vermieden, beseitigt, verkiirzt oder verhindert werden kann.

Ab dem 63. Lebensjahr ist der Leistungsberechtigte verpflichtet,
eine Altersrente vorzeitig, also mit Abschldgen, in Anspruch zu
nehmen. Das Jobcenter kann ihn auffordern, einen Rentenan-
trag zu stellen. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, kann
das Jobcenter den Antrag selbst stellen.

Um Hérten zu vermeiden, entféllt diese Verpflichtung, wenn die
vorzeitige Inanspruchnahme unzumutbar wére. Das ist zum Bei-
spiel bei Verlust eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld, bei einer
bevorstehenden abschlagsfreien Altersrente, einer Erwerbstéitig-
keit oder einer bevorstehenden Erwerbstitigkeit der Fall. Seit
dem 1.1.2017 ist es auBerdem unzumutbar, wenn der Leis-
tungsberechtigte dadurch hilfebediirftig werden wiirde.

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Die Leistungen umfassen den Regelbedarf, Mehrbedarfe und
den Bedarf fiir Unterkunft und Heizung sowie fiir Bildung und
Teilhabe.

Regelbedarf

Als Regelbedarf erhalten erwerbsfiahige Leistungsberechtigte
Arbeitslosengeld II und nichterwerbsfahige Leistungsberech-
tigte, die mit erwerbsfahigen Leistungsberechtigten in einer
Bedarfsgemeinschaft leben, Sozialgeld.

Der Regelbedarf dient der Sicherung des Lebensunterhalts und
umfasst vor allem Erndhrung, Kleidung, Kérperpflege, Hausrat,
Haushaltsenergie sowie personliche Bediirfnisse des tiglichen
Lebens. Hierzu gehort in vertretbarem Umfang eine Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Er wird
als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt.

Jeweils zum 1.1. eines Jahres werden die Regelbedarfsstufen neu
festgelegt. Dabei werden die durchschnittliche Entwicklung der
Preise fiir regelbedarfsrelevante Giiter und Dienstleistungen sowie
die durchschnittliche Entwicklung der Nettolohne und -gehélter
je beschiftigten Arbeitnehmer zugrunde gelegt. Dann vergleicht
man die Verdnderungen in einem zuriickliegenden Zwoélfmonats-
zeitraum gegeniiber dem davor liegenden Zwo6lfmonatszeitraum.
Fiir die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 1.1.2017
wurden die regelbedarfsrelevanten Preise und die Nettolohne
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Die Regelbedarfe
wurden ab 1.1.2017
um 3,46 % erhoht.

Regelbedarf bei Arbeitslosengeld Il/Sozialgeld ab 1.1.2017

und -gehélter je Arbeitnehmer im Zeitraum Januar bis Dezem-
ber 2013 mit denen im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016
verglichen. Die entsprechende Verdnderungsrate betragt 3,46 %.

Berechtigte Regelbedarf
- Volljahrige, die allein in einer Wohnung leben (Alleinstehende],
- Volljahrige, die mit einem Kind oder Jugendlichen in einer Wohnung leben 409 Euro
(Alleinerziehende),
— Volljahrige mit minderjahrigem Partner
— Volljahrige, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem Ehe- oder
Lebenspartner oder in ehedhnlicher oder lebenspartnerschaftsahnlicher 368 Euro
Gemeinschaft mit einem Partner zusammenleben - pro Person
—  Volljahrige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (18 bis 24 Jahre), die in
einer Bedarfsgemeinschaft leben, 327 Euro
— Personen unter 25 Jahre, die ohne Zusicherung des kommunalen Tragers
umziehen (18 bis 24 Jahre])
— Kinder beziehungsweise Jugendliche im 15. Lebensjahr (14 Jahre) bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres (14 bis 17 Jahre), die in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, 311 Euro
— Minderjéhrige Partner (14 bis 17 Jahre], die in einer Bedarfsgemeinschaft
leben
— Kinder ab Beginn des 7. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebens- 291 Euro
jahres (6 bis 13 Jahre)
— Kinder bis zur Vollendung des é. Lebensjahres (0 bis 5 Jahre) 237 Euro

Mehrbedarfe

Fiir werdende Miitter, die erwerbsfahig und hilfebediirftig sind
sowie flir Personen, die mit einem oder mehreren minderjih-
rigen Kindern zusammen leben und allein fiir deren Pflege und
Erziehung sorgen, wird ein Mehrbedarf anerkannt.

Bedarfe fiir Heizung und Unterkunft

Soweit dies angemessen ist, wird dariiber hinausgehender
Bedarf, wie Kosten fiir Heizung und Unterkunft, gezahlt. Miet-
schulden kénnen als Darlehen {ibernommen werden, wenn
Wohnungslosigkeit droht oder dadurch die Aufnahme einer in
Aussicht stehenden Beschéftigung verhindert wird.

Bedarfe fiir Bildung und Teilhabe

Bedarfe fiir Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert
beriicksichtigt. Bedarfe fiir Bildung werden nur bei Personen
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Entsprechendes gilt
auch fir Kinder, die
eine Kindertagesein-
richtung besuchen.

Als zumutbare
Eigenleistung gilt in
der Regel ein Betrag
von 5 Euro monatlich.

Das Einstiegsgeld kann
auch erbracht werden,
wenn die Hilfebedirf-
tigkeit durch oder nach
Aufnahme der Erwerbs-
tatigkeit entfallt.

Bis zum 31.12.2010
wurden Pflichtbeitrage
zur Rentenversiche-
rung erworben.

beriticksichtigt, die noch nicht 25 Jahre alt sind, eine allgemein-
oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungs-
vergiitung erhalten.

Beriicksichtigt werden bei Schiilern Aufwendungen fiir gemein-
schaftliche Mittagsverpflegung, Schulausfliige und mehrtagige
Klassenfahrten, den personlichen Schulbedarf in Hohe von

70 Euro zum 1. 8. und von 30 Euro zum 1. 2. eines jeden Jahres,
eine notwendige Schiilerbeférderung, wenn sie nicht aus dem
Regelbedarf bestritten werden konnen.

Sind die Leistungsberechtigten noch nicht 18 Jahre alt, wird ein
Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft von monatlich 10 Euro fiir Mitgliedsbeitrdge in
den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht
in kiinstlerischen Fachern (zum Beispiel Musikunterricht) und
vergleichbare, angeleitete Aktivitaten der kulturellen Bildung
und die Teilnahme an Freizeiten beriicksichtigt.

Einstiegsgeld

Zur Uberwindung von Hilfebediirftigkeit kann erwerbsfihigen
Leistungsberechtigten bei Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen oder selbstdndigen Erwerbstétigkeit ein Einstiegsgeld
gezahlt werden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt erforderlich ist.

Bezieher von Arbeitslosengeld II (nicht von Sozialgeld) werden
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung pflichtver-
sichert. Die Zeit des Bezugs von Arbeitslosengeld II kann ab
1.1.2011 als Anrechnungszeit in der Rentenversicherung
beriicksichtigt werden.

Trager der Grundsicherung fir Arbeitsuchende

Die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende wird von der Bundesagentur fiir Arbeit (den
ortlichen Agenturen fiir Arbeit) und den kreisfreien Stadten und Kreisen (kommunale
Trager) durchgefiihrt. Zu ihrer Unterstiitzung konnen sie Dritte mit der Wahrnehmung
von Aufgaben beauftragen. Zudem sollen sie einen Aufiendienst zur Bekampfung von
Leistungsmissbrauch einrichten.

Die kommunalen Trager erbringen
- Leistungen fiir Unterkunft und Heizung,
- Kinderbetreuungsleistungen,
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- Schuldner- und Suchtberatung,

- psychosoziale Betreuung,

- besonderen, einmaligen Bedarf (etwa die Erstausstattung fiir
Bekleidung und Wohnung) und

- Leistungen fiir Bildung und Teilhabe.

Fiir alle ibrigen Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende sind die Agenturen fiir Arbeit zustindig.

Zur einheitlichen Durchfiihrung der Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende bilden die Agenturen fiir Arbeit und der jeweilige
kommunale Trager eine gemeinsame Einrichtung, die simtliche
Aufgaben der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende wahrnimmt.
Die gemeinsamen
Einrichtungen und die Anstelle der Bundesagentur fiir Arbeit konnen vom Bundes-
iugelassenen ) ministerium fiir Arbeit und Soziales kommunale Trager durch
ommunalen Trager R .
Rechtsverordnung zugelassen werden. Sie erbringen dann

fuhren die Bezeichnung
Jobcenter. samtliche Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Der Bund trigt die Aufwendungen der Grundsicherung fiir
Arbeitsuchende, soweit die Leistungen von der Bundesagentur
fiir Arbeit gezahlt werden.

Werden die Leistungen zur Grundsicherung von Arbeitsgemein-
schaften erbracht, tragt der Bund die Aufwendungen einschlief3-
lich der Verwaltungskosten. Er beteiligt sich zweckgebunden an
den Leistungen fiir Unterkunft und Heizung.

Die Erstattung der Leistungsausgaben fiir das Bildungspaket
wird auf Basis der tatsdchlichen Kosten jahrlich fortlaufend

angepasst.
' 1 .\‘ Merke:
- A
f" 'f_." . - _ Leistungsarten sind insbesondere Leistungen zur Eingliederung
' J in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts.
i - P o Arbeitslosengeld Il, Leistungen fiir Unterkunft und Heizung und
- f;.»’r - das Sozialgeld dienen dazu, den Lebensunterhalt zu sichern.

127



Die Krankenversicherung hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten,
wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Die Trager der Kranken-
versicherung erbringen die dafiir erforderlichen Leistungen und helfen durch Auf-
klarung und Beratung. Sie haben auch auf gesunde Lebensverhiltnisse der Versicherten
hinzuwirken.

Die Versicherten sind fiir ihre Gesundheit mitverantwortlich. Sie sollen durch eine
gesundheitsbewusste Lebensfiihrung, durch friihzeitige Beteiligung an gesundheit-
lichen Vorsorgemafinahmen sowie durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und
Rehabilitation dazu beitragen, Krankheit und Behinderung zu vermeiden oder ihre
Folgen zu iiberwinden.

Alle Einwohner der Bundesrepublik Deutschland sind verpflichtet, sich zur Absicherung
im Krankheitsfall in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung zu versichern.

Grundlage fiir die gesetzliche Krankenversicherung ist das Fiinfte Buch des Sozial-ge-
setzbuches, das SGB V. Fiir besondere Personengruppen regeln auch andere Gesetze
den Krankenversicherungsschutz (zum Beispiel das Gesetz iiber die Krankenversiche-
rung der Landwirte oder das Kiinstlersozialversicherungsgesetz).



Teilnehmer an dualen
Studiengangen sind
den Beschaftigten
zur Berufsausbildung
gleichgestellt.

Der gesetzlichen Krankenversicherung kann man als Pflichtver-
sicherter, freiwillig Versicherter und durch beitragsfreie Mitver-
sicherung (Familienversicherung) angehdoren.

Pflichtversicherter wird man ohne Riicksicht auf seinen eigenen
Willen oder den des Arbeitgebers. Die Pflichtversicherung ist
eine Zwangsversicherung; sie kann weder schriftlich noch durch
miindliche Absprache zwischen den Beteiligten ausgeschlossen
werden.

Versicherungspflichtig sind im Wesentlichen

- Arbeitnehmer, die gegen Arbeitsentgelt beschéftigt sind,

sowie zu ihrer Berufsausbildung Beschiftigte,

Empfanger von Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld,

Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen,

Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehoérigen und

Altenteiler nach ndherer Bestimmung des Zweiten Gesetzes

iiber die Krankenversicherung der Landwirte,

- Kiinstler und Publizisten nach ndherer Bestimmung des
Kiinstlersozialversicherungsgesetzes,

- Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe fiir eine

Erwerbstétigkeit befdhigt werden sollen,

Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstéatten oder

in Blindenwerkstétten titig sind oder die in Anstalten,

Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser

RegelméBigkeit eine bestimmte Leistung erbringen,

- Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschulen eingeschrieben sind, bis zum Abschluss des
14. Fachsemesters, lingstens bis zur Vollendung des 30. Le-
bensjahres (Ausnahmen moglich),

- Personen, die eine in Studien- oder Priifungsordnungen
vorgeschriebene berufspraktische Tétigkeit ohne Arbeitsent-
gelt verrichten (Praktikanten), sowie zu ihrer Berufsausbil-
dung ohne Arbeitsentgelt Beschiftigte,

N

N2
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Diese Regelung gilt
seit 1.1.2017. Sie gilt
nicht fir Waisen, die
zuletzt vor der Renten-
antragstellung privat
krankenversichert wa-
ren, es sei denn, sie
erfiillen die Vorausset-
zungen fir eine
Familienversicherung.

Dafur wurde bei der
Deutschen Rentenver-
sicherung Bund die
.Clearingstelle”
eingerichtet.

- Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn sie seit
der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstétigkeit bis zur
Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der
zweiten Hilfte des Zeitraums Mitglied oder Familienver-
sicherter der gesetzlichen Krankenversicherung waren,

- Personen, die die Voraussetzungen fiir eine Waisenrente
der gesetzlichen Rentenversicherung erfiillen oder beantragt
haben. Das gilt auch fiir entsprechende Leistungen einer
berufsstdndischen Versorgungseinrichtung, wenn der ver-
storbene Elternteil zuletzt als Beschéftigter von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
wegen Pflichtmitgliedschaft in einer berufsstindischen
Versorgungseinrichtung befreit war, sowie

- Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben und zuletzt gesetzlich oder
noch nie krankenversichert waren.

Selbstdndige Erwerbstétige sind in der Krankenversicherung
nicht pflichtversichert. Bestehen Zweifel, ob eine Beschéftigung
oder eine selbstindige Tatigkeit vorliegt, entscheidet der Ren-
tenversicherungstrager in einem sogenannten Statusfeststel-
lungsverfahren, ob eine Beschéftigung vorliegt.

. . freiwillig Familien-
Pflichtversicherte Versicherte versicherte
Arbeit- Arbeits-
nehmer lose
Landwirte Rentner
Kiinstler,
Publizisten S
behinderte
Menschen

Von der Pflichtversicherung ausgenommen

sind Arbeitnehmer, deren regelméfiges Jahresarbeitsentgelt
die Jahresarbeitsentgeltgrenze iibersteigt; sie sind dann nach
Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres versicherungsfrei.
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Im Jahr 2017 betrigt die Jahresarbeitsentgeltgrenze

57 600 Euro oder monatlich 4 800 Euro. Fiir Arbeitnehmer,
die am 31.12.2002 bereits versicherungsfrei und bei einem
privaten Versicherungsunternehmen versichert waren, betragt
die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2017 52 200 Euro oder

4 350 Euro monatlich.

Versicherungsfrei sind au3erdem Personen, die des Schutzes
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht bediirfen. Dazu
zéhlen Beamte, Richter, Berufssoldaten oder Beschéiftigte von
Korperschaften des offentlichen Rechts mit Anspruch auf
Fortzahlung der Beziige bei Krankheit und auf Beihilfe oder
Heilfiirsorge.

Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft der Arbeiter und Angestellten in der Kran-
kenversicherung beginnt mit dem Tag des Eintritts in die
Beschiftigung. Der Arbeitgeber meldet die Aufnahme der
Beschiftigung der Krankenkasse.

Die Mitgliedschaft endet mit Ablauf des Tages, an dem das
Beschiftigungsverhiltnis endet.

Kiindigt der Versicherungspflichtige die Mitgliedschaft zu einer
Krankenkasse, beginnt die Mitgliedschaft bei der neugewéhlten
Krankenkasse mit dem Tag nach Eintritt der Rechtswirksamkeit
der Kiindigung.

Bei Kiinstlern und Publizisten beginnt die Mitgliedschaft mit
dem Tag, an dem die Kiinstlersozialkasse die Versicherungs-
pflicht feststellt. Sie endet mit dem Tag, an dem die Kiinstler-
sozialkasse das Ende der Mitgliedschaft feststellt.

Studenten sind ab Semesterbeginn versichert, frithestens mit
dem Tag der Einschreibung oder der Riickmeldung an die
Hochschule. Die Mitgliedschaft endet sieben Monate nach
Beginn des Semesters, fiir das sie sich zuletzt eingeschrieben
oder zuriickgemeldet haben, spatestens mit der Exmatrikulation.

Die Mitgliedschaft der Rentner beginnt mit dem Tag der Renten-
antragstellung.

Die Mitgliedschaft der Bezieher von Arbeitslosengeld II und
Arbeitslosengeld I beginnt mit dem Tag, von dem an die Leis-
tung bezogen wird. Sie endet mit Ablauf des letzten Tages, fiir
den die Leistung bezogen wird.
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Die Mitgliedschaft
konnte frithestens am
1.4.2007 beginnen.

Der Beitritt ist
schriftlich zu erklaren.

Bei geringfiigig
Beschaftigten gelten
450 Euro.

Fiir Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben, beginnt die Mitgliedschaft mit
dem ersten Tag ohne Absicherung.

Ein freiwilliges Versicherungsverhéltnis ist — im Gegensatz zur
Pflichtversicherung — weitgehend vom eigenen Willen des
Versicherten abhédngig.

Zur freiwilligen Versicherung ist unter anderem berechtigt,

- wer aus der Versicherungspflicht ausgeschieden ist und in
den letzten fiinf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens
24 Monate oder unmittelbar vor dem Ausscheiden ununter-
brochen mindestens zwolf Monate versichert war,

- wer aus der Familienversicherung ausgeschieden ist.

Der freiwillige Beitritt muss der gesetzlichen Krankenkasse
innerhalb von drei Monaten angezeigt werden. Ein spéterer
Beitritt ist nicht mdéglich.

Die Mitgliedschaft Versicherungsberechtigter beginnt mit dem
Tag ihres Beitritts zur Krankenkasse. Bei Personen, die aus der
Pflichtmitgliedschaft oder einer Familienversicherung ausschei-
den, beginnt die freiwillige Mitgliedschaft im Anschluss an die
vorherige Versicherung.

Die Familienversicherung begriindet eine eigene Mitgliedschaft

in der Krankenversicherung. Versichert sind der Ehepartner,

der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die

Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familien-

angehorigen

- ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Inland
haben,

- nicht in der Krankenversicherung versicherungspflichtig
oder freiwillig versichert sind,

- nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungs-

pflicht befreit sind,

nicht hauptberuflich selbstindig erwerbstétig sind und

kein Gesamteinkommen haben, das im Jahr 2017 den

Betrag von monatlich 425 Euro iiberschreitet.

v

Kinder werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in der
Familienversicherung aufgenommen. Wenn sie nicht erwerbs-
titig sind, gilt das 23. Lebensjahr.
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Liegt eine Schul- oder Berufsausbildung vor, ist eine Familien-
Fiir Kinder, die als versicherung bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres maglich.
behinderte Menschen Wurde die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfiillung einer
anerkanntund gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder ver-
auferstande sind, sich zogert, verlangert sich die Familienversicherung iiber das
selbst zu unterhalten, . X . X .
gibt es keine Alters- 25. Lebensjahr hinaus fiir einen Zeitraum, der hochstens der
grenze. Dauer dieses Dienstes entspricht.

Merke:

In der Krankenversicherung gibt es Pflichtver-
sicherte, freiwillig Versicherte und Familien-
. versicherte.

Pflichtversicherte sind hauptsachlich Arbeitnehmer
und Rentner.

Arbeitnehmer sind versicherungsfrei, wenn ihr
Arbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in
einem Kalenderjahr ibersteigt.

d Freiwillig versichern kann sich grundsatzlich nur, wer
zuletzt pflicht- oder familienversichert war.

Die Familienversicherung begriindet eine eigene
Mitgliedschaft.

Finanzierung

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung werden durch Beitrage und
sonstige Einnahmen finanziert. Als Beitrage gelten auch die kassenindividuellen
Zusatzbeitrage. Bundeszuschiisse aus Steuermitteln erganzen die Finanzierung.

Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds ist eine zentrale Stelle, von der die Mittel
fiir die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung
gesammelt und verwaltet werden, um diese dann an die Versi-
cherungstrager (unter anderem Krankenkassen) zu verteilen.
Die duchfiihrende Stelle fiir den Gesundheitsfonds ist das
Bundesversicherungsamt.
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Landwirtschaftliche
Krankenkassen sind
am Gesundheitsfonds
nicht beteiligt.

Dieses System wird als
morbiditatsorientierter
Risikostrukturaus-
gleich bezeichnet.

Das Bundesversicherungsamt verwaltet als Sondervermogen
(Gesundheitsfonds) die Krankenversicherungsbeitrage

die von den Einzugsstellen eingezogen werden,

aus Rentenzahlungen,

aus geringfligigen Beschéftigungen,

nach dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz, von Beziehern
von Arbeitslosengeld I, Unterhaltsgeld und Arbeitslosen-
geld II sowie

- die vom Bund gezahlten Zuschiisse.

V2R 2%

Die Bundeszuschiisse dienen der teilweisen Finanzierung ver-
sicherungsfremder Leistungen fiir gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben, die in keinem Zusammenhang mit dem typischen Ver-
sicherungsfall der gesetzlichen Krankenversicherung — der
Krankheit — stehen. Hierzu zédhlen insbesondere Leistungen bei
Schwangerschaft und Mutterschaft, Empfangnisverhiitung,
Schwangerschaftsabbruch, Haushaltshilfe sowie Krankengeld bei
Erkrankung eines Kindes. AuBBerdem gehéren noch die Beitrags-
freiheit fiir die Dauer des Anspruchs auf Krankengeld oder
Mutterschaftsgeld beziehungsweise bei Bezug von Elterngeld oder
Betreuungsgeld sowie die beitragsfreie Mitversicherung von
Kindern und anderen Familienangehorigen dazu.

Der Bund leistet zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen
der Krankenkassen fiir versicherungsfremde Leistungen als
Bundeszuschuss ab 2017 jahrlich 14,5 Milliarden Euro. Der
Zuschuss des Bundes wird in monatlichen Teilbetrdgen jeweils
zum ersten Bankarbeitstag an den Gesundheitsfonds iiberwie-
sen.

Der Gesundheitsfonds iiberweist dem Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung einen Teil der Bundeszuschiis-
se zur Weiterleitung an die Landwirtschaftlichen Krankenkassen.

Der Anteil ergibt sich aus dem Verhéltnis der Anzahl der landwirt-
schaftlichen Versicherten zu der Gesamtzahl aller Versicherten.

Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen Pauschal-
betrage fiir jeden ihrer Versicherten. Zur Grundpauschale werden
Zu- und Abschldge zum Ausgleich des nach Alter, Geschlecht
und Krankheit unterschiedlichen Versorgungsbedarfs der Ver-
sicherten gewéhrt. Kassen mit vielen kostenintensiven Behand-
lungsfillen (zum Beispiel chronisch Kranken oder dlteren
Menschen) erhalten dadurch hohere Zahlungen aus dem
Gesundheitsfonds als Kassen mit jungen und gesunden Ver-
sicherten.
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Arbeitgeber Arbeitnehmer [Versicherte)

14,6 % tragen 7,3%  tragen 7,3 % + einkommensabhangiger
. i Zusatzbeitrag, wenn eine
der beitragspflichtigen Krankenkasse mit dem Geld
Einnahmen aus dem Fonds nicht

legt den allgemeinen
Beitragssatz fest

Staat (Bund)

leistet Zuschisse
aus Steuermitteln

an den

Gesundheitsfonds

S Quelle:BMG

Beitragsfrei sind nur
die genannten
Leistungen.

auskommt

Gesundheitsfonds

verwaltet und verteilt
die eingehenden Mittel

Einkommensausgleich

Grundpauschale je Versicherten Zusatzbeitrdge werden nach

+ Risikostrukturausgleich Durchschnittseinkommen
(alters-, geschlechts- und risiko- umgerechnet und an die
abhangige Zuschldge/Abschlage) einzelnen Krankenkassen

+ sonstige Zuweisungen weitergeleitet

Gesetzliche Krankenkassen

Nach Durchfithrung eines Einkommensausgleichs zwischen den
Krankenkassen weist das Bundesversicherungsamt die in den
Gesundheitsfond eingezahlten Zusatzbeitriage anteilig den
Krankenkassen zu, die einen Zusatzbeitrag erhoben haben.

Beim Einkommensausgleich wird der Zusatzbeitragssatz der
Krankenkasse mit den voraussichtlichen durchschnittlichen
beitragspflichtigen Einnahmen je Mitglied aller Krankenkassen
und ihrer Mitgliederzahl multipliziert.

Die Hohe der Beitrdge richtet sich nach den beitragspflichtigen
Einnahmen der Mitglieder und dem Beitragssatz. Der Beitrags-
satz ist ein Vomhundertsatz. Angewendet auf die beitragspflich-
tigen Einnahmen ergibt er den Krankenversicherungsbeitrag.
Fiir Familienversicherte muss kein zuséatzlicher Beitrag gezahlt
werden.

Beitragsfrei krankenversichert sind Mitglieder fiir die Dauer des
Anspruchs auf Krankengeld, Mutterschaftsgeld oder des Bezugs

von Elterngeld oder Betreuungsgeld.
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Beitragssatz

Es gibt einen einheitlichen allgemeinen Beitragssatz und einen
einheitlichen erméfigten Beitragssatz fiir alle Krankenkassen.
Der erméBigte Beitragssatz ist fiir diejenigen Mitglieder mafige-
bend, die keinen Anspruch auf Krankengeld haben. Der allge-
meine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung
betrdgt 14,6 %, der ermaBigte Beitragssatz 14,0 %.

Zusatzbeitrage

Ist der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch die Zuweisungen
aus dem Gesundheitsfonds nicht gedeckt, erhebt sie von ihren
Mitgliedern einen einkommensabhédngigen Zusatzbeitrag. Der
Zusatzbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der beitrags-
pflichtigen Einnahmen des Mitglieds mit dem von der jeweiligen
Krankenkasse festgelegten Zusatzbeitragssatz. Der Zusatzbei-
tragssatz ist so zu bemessen, dass die Einnahmen daraus
zusammen mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und
den sonstigen Einnahmen die im Haushaltsjahr voraussichtlich
zu leistenden Ausgaben und die vorgeschriebene Hohe der
Riicklage decken (kassenindividueller Zusatzbeitragssatz).

Fiir einige Personengruppen werden die Krankenversicherungs-
beitrage einschlieBlich der Zusatzbeitrdge durch den Bund,
durch einen Tréger, eine Einrichtung beziehungsweise durch
den Arbeitgeber voll getragen. In diesen Fillen ist nur der
durchschnittliche Zusatzbeitrag zu zahlen. Es handelt sich dabei
insbesondere um

- Bezieher von Arbeitslosengeld II,

- Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe fiir eine
Erwerbstitigkeit befdhigt werden sollen,

- Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

- behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstitten oder
in Blindenwerkstétten tétig sind oder die in Anstalten,
Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser
RegelmiBigkeit eine bestimmte Leistung erbringen,

- Bezieher von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld,
Ubergangsgeld oder vergleichbaren Entgeltersatzleistungen,

- Auszubildende, mit einem monatlichen Bruttoverdienst bis
zu 325 Euro,

- Personen, die ein freiwilliges soziales oder freiwilliges
okologisches Jahr beziehungsweise den Bundesfreiwilligen-
dienst leisten.

In der landwirtschaftlichen Krankenversicherung wird der
Zusatzbeitrag nicht mit dem kassenindividuellen, sondern dem

durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz berechnet.
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Der durchschnittliche
Zusatzbeitragssatz fur
2017 betragt 1,1 %.

Im Jahr 2017 betragt
die Beitragsbemes-
sungsgrenze 52200
Euro (monatlich
4350 Euro).

Das sind im Jahr 2017
641,11 Euro.

Im Jahr 2017 sind das
595 Euro.

Seit 1.8.2016 betragt
er 649 Euro.

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz ergibt sich aus der
Differenz zwischen den voraussichtlichen jahrlichen Ausgaben
der Krankenkassen und den voraussichtlichen jahrlichen
Einnahmen des Gesundheitsfonds, geteilt durch die voraussicht-
lichen jahrlichen beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder
aller Krankenkassen, multipliziert mit 100.

Das Bundesministerium fiir Gesundheit legt die Hohe des
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes fiir das Folgejahr fest
und gibt diesen Wert jeweils bis zum 1.11. eines Kalenderjahres
im Bundesanzeiger bekannt.

Beitragspflichtige Einnahmen
Beitragspflichtige Einnahmen sind bei

9
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Arbeitnehmern: das Arbeitsentgelt aus der versicherungs-
pflichtigen Beschéftigung (hochstens bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze), die gesetzliche Rente und vergleichbare
Versorgungsbeziige,

Beziehern von Arbeitslosengeld I oder Unterhaltsgeld: 80 %
des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts,
Arbeitslosengeld-1I-Empfangern: der 0,2155fache Teil der
monatlichen Bezugsgrdfe,

Kurzarbeitergeld-Empfiangern: 80 % des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Sollentgelt und dem Istentgelt,
Personen, die Pflegeunterstiitzungsgeld erhalten: 80 % des
wahrend der Freistellung ausgefallenen, laufenden Arbeits-
entgelts,

Beziehern von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld,
Ubergangsgeld oder vergleichbaren Entgeltersatzleistungen:
80 % des Regelentgelts, aus dem die Leistung berechnet
wurde,

behinderten Menschen, die in anerkannten Werkstétten
oder in Blindenwerkstétten tatig sind oder die in Anstalten,
Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser
RegelméBigkeit eine bestimmte Leistung erbringen: das
tatsdchlich erzielte Arbeitsentgelt, mindestens jedoch 20 %
der monatlichen Bezugsgrof3e,

Studenten, die nicht bei ihren Eltern leben: der Bedarfssatz
nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAf6G),
versicherungspflichtigen Rentnern: der Bruttobetrag der
gesetzlichen Rente sowie vergleichbarer Einnahmen (Versor-
gungsbeziige, wie zum Beispiel Betriebsrenten) und etwaiges
Arbeitseinkommen. Als Rente der gesetzlichen Rentenver-
sicherung gelten Renten der allgemeinen Rentenversicherung
und der knappschaftlichen Rentenversicherung einschlieBlich
der Steigerungsbetrage aus Hoherversicherungsbeitragen.



Einzugsstelle

ist grundsatzlich

die Krankenkasse, von
der auch die Kranken-
versicherung durch-
gefiihrt wird.

Arbeitnehmer

7,3 %

+ kassenindividueller

Zusatzbeitrag

1.275 %
in Sachsen:
1,775 %

+0,25 %

9.35 %

15 %

Der GKV-Spitzenverband legt Grundsitze fiir die Beitragseinstu-
fung freiwilliger Mitglieder der gesetzlichen Krankenversiche-
rung fest. Dabei ist sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung
die gesamte wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des freiwilligen
Mitgliedes beriicksichtigt. Fiir versicherte Familienangehorige
werden keine Beitrige erhoben.

Der Arbeitgeber zieht den Beitragsanteil des Beschiftigten vom
Arbeitsentgelt ab und zahlt ihn zusammen mit dem Arbeitgeber-
anteil als Gesamtsozialversicherungsbeitrag (also Beitrdge zur
Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung und zur Arbeitsforde-
rung) an die Einzugsstelle. Zusammen mit dem Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag werden auch die Umlagen zur Erstattung
der Aufwendungen bei krankheitsbedingter Entgeltfortzahlung
oder Mutterschaft sowie fiir das Insolvenzgeld an die Einzugs-
stelle gezahlt.

Arbeitgeber
Beitrag zur Krankenversicherung
(Allgemeiner Beitragssatz)
6 % 7.3 %
+ kassenindividueller
Zusatzbeitrag
Beitrag zur Pflegeversicherung
5% 1.275 %
in Sachsen:
0,775 %
+ Beitragszuschlag
fur Kinderlose
0,25 % 0
Beitrag zur Rentenversicherung
18,7 % 9.35%
Beitrag zur Arbeitsforderung
1.5%

3.0%

zu zahlen an die Einzugsstelle [Krankenkasse)
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Die Minijob-Zentrale
hat ihren Sitz in Essen.

Diese Beschaftigungen
werden als ,Midijobs”
bezeichnet.

Die Einzugsstelle teilt unter anderem den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag auf und leitet ihn arbeitstdglich an die einzelnen
Trager beziehungsweise den Gesundheitsfonds weiter.

Sie ist auch fiir das Meldewesen, den Beitragseinzug und die
Entscheidung tiber die Versicherungs- und Beitragspflicht in den
Zweigen der Sozialversicherung zustdndig. Fiir ihre Tétigkeit
erhélt sie von den anderen Sozialversicherungstriagern eine
Verglitung.

Meldungen und Beitragsnachweise zur Sozialversicherung
diirfen nur durch gesicherte und verschliisselte Dateniibertra-
gung aus systemgepriiften Programmen oder maschinell erstell-
ten Ausfillhilfen vorgenommen werden. Alle Arbeitgeber diirfen
deshalb die Sozialversicherungsmeldungen und Beitragsnach-
weise ihrer Beschiftigten nur noch als gesicherte und verschliis-
selte elektronische Daten ibermitteln. Die Regelung gilt unab-
héngig von der Betriebsgrof3e. Die Meldungen werden von der
Einzugsstelle an die anderen Trager weitergeleitet.

Fiir geringfiigig Beschéftigte zieht die Minijob-Zentrale
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die
Sozialabgaben und die einheitliche Pauschalsteuer ein.

Fiir einen versicherungspflichtigen Beschéftigten ist der allge-
meine Beitragssatz von 14,6 % zu zahlen. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer tragen jeweils 7,3 %. Erhebt die Krankenkasse
einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag, zahlt der Arbeitneh-
mer diesen allein.

Wihrend einer Berufsausbildung trdgt der Arbeitgeber den
vollen Gesamtsozialversicherungsbeitrag allein, wenn der
monatliche Bruttoverdienst 325 Euro nicht {ibersteigt.

Fiir Minijobs mit einem Verdienst bis zu monatlich 450 Euro
(geringfiigige Beschiftigungen) zahlt nur der Arbeitgeber einen
Beitrag in Hohe von 13 % des Arbeitsentgelts fiir die Kranken-
versicherung. Bei Beschiftigten in Privathaushalten zahlt der
Arbeitgeber einen Beitrag von 5 % des Arbeitsentgelts.

Liegt das Arbeitsentgelt zwischen 450,01 Euro und 850 Euro

(Gleitzone), wird die Beitragsverteilung zwischen den Beschif-
tigten und dem Arbeitgeber variabel gestaltet.
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Allgemeiner Beitrags-
satz von 14,6 % x 7/10
=10,22 %.

Eine Veranderung des
Zusatzbeitragssatzes
beispielsweise ab
1.1.2017 gilt fur
Renten ab 1.3.2017.

Versorgungsbeziige sind
zum Beispiel Betriebs-
und Zusatzrenten,
Pensionen oder Kapital-
leistungen aus einer
Direktversicherung.

Beitragsanteil Beitragsanteil
Versicherter Arbeitgeber/
andere
Versicherungspflichtige, Rentner 7,3 % + Zusatzbeitrag 7,3 %

Minijobber im Privathaushalt - 5,0 %
Minijobber bis 450 Euro - 13,0 %
Midijobber Gleitzone variabel variabel
Kinstler, Publizisten beteiligt Hauptanteil KSK

Studenten, freiwillig Versicherte  voller Beitrag =

Wihrend des freiwilligen sozialen Jahres, des freiwilligen
okologischen Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes zahlt
der Arbeitgeber die Beitrdge in voller Hohe.

Selbstidndige Kiinstler und Publizisten beteiligen sich an den
Beitrdgen, die die Kiinstlersozialkasse (KSK) fiir sie zahlt.

Fiir Studenten und Praktikanten ist ein Beitragssatz von sieben
Zehntel des allgemeinen Beitragssatzes maf3gebend. Seit 2015
gilt somit ein Beitragssatz von 10,22 %, der um den zusétzlichen
kassenindividuellen Beitragssatz zu erhohen ist. Studenten
tragen ihre Beitrdge in voller Hohe selbst. Sie zahlen diese fiir
ein Semester im Voraus an die Krankenkasse.

Die Beitrige der versicherungspflichtigen Rentner werden von
der Rentenversicherung bei der Rentenzahlung einbehalten und
an die Krankenversicherung abgefiihrt. Fiir Rentner gilt der
allgemeine Beitragssatz von 14,6 %. Die Rentenversicherung
und der Rentner zahlen jeweils 7,3 % der Rente. Den kassen-
individuellen Zusatzbeitrag tragt der Rentner allein.

Anderungen des Zusatzbeitragssatzes wirken sich auf die
Rentenhohe erst mit einem Abstand von zwei Monaten aus.
Uber den verdnderten Zusatzbeitrag werden die Rentner aus
Kostengriinden nur mit einem Hinweis auf dem Kontoauszug
der Bank informiert.

Ebenfalls allein zahlen versicherungspflichtige Rentner auch
Krankenversicherungsbeitrdge von ihren Versorgungsbeziigen
nach dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % zuziiglich des
kassenindividuellen Beitrags.

In der Krankenversicherung versicherungspflichtige Personen
miissen seit 1.1.2017 fiir Waisenrenten und entsprechende
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Die Beitragszahlung
erfolgt nach dem
allgemeinen Beitrags-
satz der Krankenver-
sicherung.

Leistungen einer berufstindischen Versorgungseinrichtung
keine Beitrige mehr zahlen. Sie sind beitragsfrei. Dies gilt
insbesondere

- bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,

- bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in
Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges
soziales oder dkologisches Jahr oder einen entsprechenden
Freiwilligendienst leisten,

— iber das 25. Lebensjahr hinaus fiir einen Zeitraum, der der
Erfiillung der gesetzlichen Dienstpflicht entspricht, wenn
eine Schul- oder Berufsausbildung durch diesen unter-
brochen oder verzogert wurde,

- wenn sie als behinderte Menschen aulerstande sind, sich
selbst zu unterhalten.

Der Rentenversicherungstriager muss aber die Hélfte der Beitra-
ge zur Krankenversicherung der Rentner zahlen, die er ohne die
Beitragsfreiheit sonst zu tragen hétte.

Das gilt entsprechend auch fiir Waisenrenten der Alterssiche-
rung der Landwirte.

Die Bundesagentur fiir Arbeit trigt die Beitrage fiir die Bezieher
von Arbeitslosengeld I und Unterhaltsgeld einschlielich des
kassenindividuellen Zusatzbeitrags in voller Hohe.

Fiir Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, gilt der
ermifigte Beitragssatz von 14,0 %. Die Beitrdge einschlieBlich
des durchschnittlichen Zusatzbeitrags trigt der Bund.

Soweit fiir Beschéftigte Beitrdge fiir Kurzarbeitergeld zu zahlen
sind, tragt diese der Arbeitgeber.

Der zustdndige Rehabilitationstrager zahlt die Beitrdge ein-
schlieBlich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags aufgrund von
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, an Berufsfindung oder
Arbeitserprobung sowie des Bezugs von Ubergangsgeld, Verletz-
tengeld oder Versorgungskrankengeld.

Der Trager der Einrichtung ibernimmt fiir Personen, die in
Einrichtungen der Jugendhilfe fiir eine Erwerbstatigkeit befdhigt
werden sollen, fiir behinderte Menschen, die in anerkannten
Werkstitten oder in Blindenwerkstétten téitig sind oder die in
Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser
RegelméBigkeit eine bestimmte Leistung erbringen, den vollen
Beitrag einschlieBlich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags.
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Bei Personen, die einen in der sozialen Pflegeversicherung ver-
sicherten Pflegebediirftigen pflegen und Pflegeunterstiitzungs-
geld beziehen, iibernehmen die Versicherten und die Pflege-
kasse jeweils zur Hélfte die Beitrdge in Hohe des allgemeinen
oder erméfigten Beitragssatzes. Den kassenindividuellen Zu-
satzbeitrag tragt der Versicherte.

Freiwillig Versicherte zahlen ihren Krankenversicherungsbei-
trag in voller Hohe allein.

Wer als Arbeitnehmer wegen Uberschreitens der Jahresarbeits-
entgeltgrenze versicherungsfrei ist, erhilt vom Arbeitgeber
einen Beitragszuschuss.

Freiwillig versicherte Rentner erhalten den Zuschuss von der

Rentenversicherung.

Die Krankenkassen haben die Pflicht beziehungsweise die
Méglichkeit, ihren Versicherten Wahltarife anzubieten.

obligatorische Angebote zusataliche
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Angebote
Tarife fiir besondere Versorgungsformen Tarife mit
n Selbstbehalt
—> hausarztzentrierte Versorgung
—> ambulante arztliche Versorgung .
bei vertraglich gebundenen Leistungs- Tarife fiir Kosten-
erbringern erstattung
— strukturierte Behandlungsprogramme o
bei chronischen Krankheiten Tarife fiir
. . - Arzneimittel der
—> integrierte Versorgung (zum Beispiel
) besonderen
ambulante Leistungen durch Therapie-
Krankenhauser) : p
richtungen

Tarife mit Anspruch auf Krankengeld

%

fur Mitglieder, die nur den ermaBigten
Beitragssatz zahlen und bei Arbeits-
unfahigkeit keinen Anspruch auf
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
haben (zum Beispiel fiir freiwillig
versicherte Selbstandige, kurzzeitig
Beschéftigte)

(Homaopathie,
Phytotherapie,

Anthroposophie usw.)

Tarife mit einge-
schranktem
Leistungsumfang

Teilkostenerstattung

flr bestimmte

Personenkreise (zum

Beispiel Beamte)



Die Mittel der Krankenversicherung werden durch
Beitrage aufgebracht. Einkommensabhangige
Beitrage richten sich nach den beitragspflichtigen
Einnahmen und dem Beitragssatz.

" Fir Arbeitnehmer gibt es den allgemeinen Beitrags-

satz von 14,6 % oder den ermafligten Beitragssatz von
14,0 %. Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen ihn je
zur Halfte.

Erhebt die Krankenkasse einen einkommensabhan-
gigen Zusatzbeitrag (kassenindividuellen Zusatzbei-

h : T;jfl trag), tragt der Arbeitnehmer diesen allein.

Fir Rentner gilt der allgemeine Beitragssatz von
14,6 %. Der Rentenversicherungstrager und der
Rentner tragen jeweils 7,3 %. Den kassenindividu-
ellen Zusatzbeitrag zahlt der Rentner allein.

Wer familienversichert ist, zahlt keine Beitrage.

Die Krankenversicherung gewéhrt

- Leistungen zur Forderung der Gesundheit, zur Verhiitung
und Fritherkennung von Krankheiten,

- bei Krankheit Krankenbehandlung, insbesondere arztliche
und zahnérztliche Behandlung, Versorgung mit Arznei-,
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, hdusliche Krankenpflege
und Haushaltshilfe, Krankenhausbehandlung, medizinische
und ergdnzende Leistungen zur Rehabilitation, Betriebshilfe
fiir Landwirte, Krankengeld,

- bei Schwangerschaft und Mutterschaft drztliche Betreuung,
Hebammenbhilfe, stationdre Entbindung, hdusliche Pflege,
Haushaltshilfe, Betriebshilfe fiir Landwirte, Mutterschafts-
geld,
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Die Pravention soll
vorrangig in Kinder-
garten und Schulen
durchgefiihrt werden.

Vorsorgeleistungen
sind hauptsachlich die
arztliche Behandlung
und die Versorgung mit
Arznei-, Verband-,
Heil- und Hilfsmitteln.

- Hilfe zur Familienplanung und Leistungen bei durch Krank-
heit erforderlicher Sterilisation und bei nicht rechtswid-
rigem Schwangerschaftsabbruch.

Die Krankenkasse soll Leistungen anbieten, die den allgemeinen
Gesundheitszustand verbessern und einen Beitrag zur Vermin-
derung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen
bringen. Diese Leistungen hei3en Leistungen zur priméren
Prdavention. Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontakt-
stellen, die sich die gesundheitliche Pravention oder die Reha-
bilitation von Versicherten bei bestimmten Krankheiten zum
Ziel gesetzt haben, werden von den Krankenkassen und ihren
Verbédnden gefordert. Die Forderung kann durch pauschale
Zuschiisse und als Projektforderung erfolgen.

Die Krankenkassen erbringen zudem Leistungen zur Gesund-
heitsforderung in Betrieben (betriebliche Gesundheitsférderung).

Zahnerkrankungen

Zur Verhiitung von Zahnerkrankungen férdern die Krankenkas-
sen gemeinsam mit Zahnirzten und den Landern MaBBnahmen
fur versicherte Kinder, die nicht adlter als zwolf Jahre sind.
Kinder, die alter als sechs Jahre, und Jugendliche, die noch
nicht 18 Jahre alt sind, kénnen sich zur Verhiitung von Zahner-
krankungen in jedem Halbjahr einmal zahnérztlich untersuchen
lassen.

Vorsorgeleistungen

Auf medizinische Vorsorgeleistungen haben Versicherte einen

Anspruch, wenn diese notwendig sind, um

- eine Schwichung der Gesundheit, die voraussichtlich zu
einer Krankheit fithren wird, zu beseitigen,

- einer Gefdhrdung der gesundheitlichen Entwicklung eines
Kindes entgegenzuwirken,

- Krankheiten zu verhiiten oder deren Verschlimmerung zu
vermeiden oder

- Pflegebediirftigkeit zu verhindern.

Anspruch besteht auch auf Vorsorgeleistungen in einer Einrich-
tung des Miittergenesungswerks oder einer gleichartigen
Einrichtung (Vater- und Mutter-Kind-Kuren), die aus medizi-
nischen Griinden erforderlich sind.

Versicherte haben Anspruch auf Leistungen fiir Schutzimpfungen.
Ausgenommen sind solche Schutzimpfungen, die wegen eines
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Versicherte, die alter
als 18 Jahre sind,
zahlen dann fir jeden
Tag 10 Euro zu.

Auslandsaufenthalts mit erh6htem Gesundheitsrisiko erforder-
lich sind.

Reichen die Leistungen nicht aus, kann die Krankenkasse
erforderliche ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten
Kurorten erbringen. Hier tibernimmt die Krankenkasse die
Kosten fiir die medizinischen Leistungen. Fiir die iibrigen Kosten
kann sie einen Zuschuss in Hohe von bis zu 13 Euro zahlen.

Dariiber hinaus kann die Krankenkasse stationére Leistungen in
einer dafiir geeigneten Rehabilitationseinrichtung erbringen.
Hier ibernimmt die Krankenkasse auch die Kosten fiir Unter-
kunft und Verpflegung.

Empfangnisregelung

Versicherte haben Anspruch auf drztliche Beratung iiber Fragen
der Empfangnisregelung. Dazu gehoren auch die erforderliche Un-
tersuchung und die Verordnung von empfangnisregelnden Mitteln.
Sie haben ebenso Anspruch auf Leistungen bei einer nicht rechts-
widrigen Sterilisation und bei einem nicht rechtswidrigen Abbruch
der Schwangerschaft durch einen Arzt. Die Leistungen bestehen
insbesondere in der drztlichen Beratung iiber die Erhaltung und
den Abbruch der Schwangerschaft, der drztlichen Untersuchung
und Begutachtung, der drztlichen Behandlung, der Versorgung mit
Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie in der Krankenhauspflege.

Anspruch auf eine Untersuchung zur Fritherkennung von

- Krebserkrankungen haben einmal jihrlich Frauen vom
20. Lebensjahr und Médnner vom 45. Lebensjahr an,

- Krankheiten, wie zum Beispiel Herz-, Kreislauf- und Nie-
renerkrankungen sowie Zuckerkrankheit, hat alle zwei
Jahre jeder Versicherte, der das 35. Lebensjahr vollendet
hat,

- Krankheiten, die ihre korperliche oder geistige Entwicklung
gefihrden, haben Kinder bis zum 6. Lebensjahr.

Die Leistungen bei Krankheit sind Krankenbehandlung und
Krankengeld.

Krankenbehandlung

Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie
notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre
Verschlimmerung zu verhiiten oder Krankheitsheschwerden zu
lindern.
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Die Krankenbehandlung umfasst
- éarztliche Behandlung einschlieBlich Psychotherapie als
arztliche und psychotherapeutische Behandlung,

- zahnérztliche Behandlung,

- Versorgung mit Zahnersatz einschlielich Zahnkronen und
Suprakonstruktionen,

- Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,

- héusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,

- Krankenhausbehandlung,

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergin-

zende Leistungen.

Regelwidriger Korper- oder Geisteszustand

Notwendigkeit der arztlichen Behandlung

Ziel

Schmerzen oder Beschwerden
zu verhindern, zu beheben
oder zu lindern

Arbeitsfahigkeit zu erhalten
oder wiederherzustellen

o

Fiir die medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz

— einschlieBlich der Zahnkronen — haben Versicherte einen
Anspruch auf befundbezogene Festzuschiisse der Krankenkasse.
Diese Zuschiisse umfassen 50 % der jeweiligen Regelversorgung.

Eigene Bemiihungen um die Gesunderhaltung der Zdhne
werden besonders honoriert: die Festzuschiisse erhohen sich
dann um 20 %. Die Erhohung kann aber auch entfallen, wenn
der Gebisszustand des Versicherten regelméafige Zahnpflege
nicht erkennen lisst und wahrend der letzten fiinf Jahre keine
regelméBige zahnérztliche Behandlung oder Untersuchung statt-
gefunden hat.
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Arzneimittel gegen
Erkaltungskrankheiten
und grippale Infekte
missen Versicherte
selbst bezahlen.

Dies kann insbesonde-
re nach einem
Krankenhausaufent-
halt, einer ambulanten
Operation oder einer
ambulanten Kranken-
hausbehandlung der
Fall sein.

Bei Arznei- und Verbandmitteln tragt die Krankenkasse die
Kosten bis zur Hohe der fiir diese Mittel festgesetzten Fest-
betrage. Versicherte, die dlter als 18 Jahre sind, miissen 5 bis
10 Euro je Mittel zuzahlen. Gibt es noch keinen Festbetrag,
iibernimmt die Krankenkasse die vollen Kosten abziiglich der
jeweiligen Zuzahlung des Versicherten.

Fiir Heil- und Hilfsmittel iibernimmt die Krankenkasse die
Kosten, soweit die Mittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-
stinde des taglichen Lebens anzusehen sind oder die Kosten-
iibernahme allgemein ausgeschlossen worden ist. Bei Heilmit-
teln und hauslicher Krankenpflege betragt die Zuzahlung 10 %
der Kosten sowie 10 Euro je Verordnung.

H&usliche Krankenpflege erhalten Versicherte in ihrem Haushalt
oder ihrer Familie, wenn Krankenhausbehandlung nicht mog-
lich ist oder durch die hédusliche Krankenpflege vermieden wird.
Sie besteht neben der drztlichen Behandlung in der Pflege durch
geeignete Pflegekrifte und in der Ubernahme der hauswirt-
schaftlichen Arbeiten.

Reichen Leistungen der hduslichen Krankenpflege bei schwerer
Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit
nicht aus, erbringt die Krankenkasse die erforderliche Kurzzeit-
pflege fiir eine Ubergangszeit, wenn keine Pflegebediirftigkeit
mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 vorliegt.

Eine Haushaltshilfe ist von der Krankenkasse zu stellen, wenn
dem Versicherten die Weiterfithrung des Haushalts wegen einer
Krankenhausbehandlung, einer hduslichen Krankenpflege

oder wegen Leistungen zur Rehabilitation nicht moglich ist.
Voraussetzung ist, dass in dem Haushalt ein Kind lebt, das
noch nicht zwolf Jahre alt oder behindert und auf Hilfe an-
gewiesen ist.

Anspruch auf Krankenhausbehandlung besteht, wenn das
Behandlungsziel nicht durch ambulante drztliche Behandlung
einschlieBlich hauslicher Krankenpflege erreicht werden kann.
Es ist eine vollstationére, teilstationédre, vor- und nachstationére
sowie ambulante Behandlung maoglich. Bei einer vollstationdren
Behandlung zahlen Versicherte iiber 18 Jahre fiir langstens

28 Tage je Kalendertag 10 Euro selbst.

Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden oder
weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenz-

147



Hier sind auch
Leistungen zur
medizinischen
Rehabilitation moglich.

ten Lebenserwartung, die eine besonders aufwendige Versor-
gung bendétigen, haben Anspruch auf spezialisierte ambulante
Palliativversorgung. Diese umfasst drztliche und pflegerische
Leistungen einschlieBlich ihrer Koordination, insbesondere zur
Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Sie zielt darauf ab, die
Betreuung der Versichterten in der vertrauten hduslichen Um-
gebung zu ermoglichen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden ambulant
und stationdr in anerkannten Rehabilitationseinrichtungen
durchgefiihrt. Stationédre Leistungen sind nur zu erbringen,
wenn eine ambulante Leistung nicht ausreicht. Versicherte,
die élter als 18 Jahre sind, haben fiir jeden Tag der Leistungen
10 Euro zuzuzahlen.

Zuzahlungen sind in jedem Kalenderjahr bis zur Belastungs-
grenze zu leisten. Die Belastungsgrenze betragt 2 % der jahr-
lichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Chronisch
Kranke, die wegen derselben schwerwiegenden Krankheit in
Dauerbehandlung sind, zahlen bis zu 1 % zu.

Krankengeld

Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krank-
heit sie arbeitsunfihig macht oder sie auf Kosten der Kranken-
kasse stationdr in einem Krankenhaus oder einer Rehabilita-
tionseinrichtung behandelt werden. Familienversicherte haben
keinen Anspruch auf Krankengeld.

Krankengeld erhalten auch Versicherte, die wegen der Beauf-
sichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten Kindes der
Arbeit fernbleiben miissen. AuBlerdem ist es erforderlich, dass
keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsich-
tigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind nicht dlter als
zwolf Jahre ist. Krankengeld wird fiir jedes Kind je Kalenderjahr
fiir lingstens zehn Tage, an Alleinerziehende 20 Tage gezahlt.

Die Hohe des Krankengeldes richtet sich nach dem zuletzt
erzielten regelméBigen Arbeitsentgelt vor der Arbeitsunfihig-
keit, dem Regelentgelt. Es betrdgt 70 % dieses Betrages. Das
Krankengeld darf 90 % des letzten pauschalierten Nettoarbeits-
entgelts nicht {ibersteigen.

Das Krankengeld wird ohne zeitliche Begrenzung gezahlt. Bei
einer Arbeitsunfahigkeit wegen derselben Krankheit kann es
jedoch nur fiir lingstens 78 Wochen innerhalb von je drei
Jahren gezahlt werden.
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Bei Friih- und
Mehrlingsgeburten
betragt die Mutter-
schutzfrist zwolf
Wochen.

Krankengeld kann nicht gezahlt werden, wenn Versicherte unter
anderem beitragspflichtiges Arbeitsentgelt erhalten oder Uber-
gangsgeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Arbeitslosengeld
oder Arbeitslosengeld II beziehen.

Der Anspruch auf Krankengeld ist ausgeschlossen, wenn
Versicherte eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, wegen
Erwerbsunfihigkeit, eine Vollrente wegen Alters oder ein Ruhe-
gehalt nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundséitzen
beziehen. Bekommen die Versicherten nur eine Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung, wegen Berufsunfidhigkeit oder
eine Teilrente wegen Alters, wird das Krankengeld um den Zahl-
betrag dieser Leistung gekiirzt.

Haben sich Versicherte eine Krankheit durch eine medizinisch
nicht notwendige Malnahme — wie zum Beispiel eine dsthetische
Operation, eine Tdtowierung oder ein Piercing — zugezogen,
beteiligt die Krankenkasse die Versicherten in angemessener
Hohe an den Kosten. Fiir die Dauer dieser Behandlung wird

das Krankengeld ganz oder teilweise versagt oder zuriickgefor-
dert.

Die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft umfassen
arztliche Betreuung und Hebammenbhilfe,

Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
Entbindung,

héusliche Pflege,

Haushaltshilfe und

Mutterschaftsgeld.

NV 2N 2N ZNA

Gesetzlich versicherte Frauen erhalten widhrend der Mutter-
schutzfrist von ihrer Krankenkasse Mutterschaftsgeld. Die
Mutterschutzfrist umfasst die Zeit von sechs Wochen vor und
acht Wochen nach der Entbindung. Voraussetzung ist, dass die
Frau bei Beginn der Schutzfrist in einem Arbeitsverhéltnis steht
oder in Heimarbeit beschéftigt ist oder ihr Arbeitsverhéltnis
wihrend ihrer Schwangerschaft vom Arbeitgeber zulédssig
aufgelost wurde.

Als Mutterschaftsgeld wird das um die gesetzlichen Abziige
verminderte durchschnittliche kalendertédgliche Arbeitsentgelt
der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Beginn
der Schutzfrist gezahlt (durchschnittliches Nettoarbeitsentgelt).
Das Mutterschaftsgeld betragt hochstens 13 Euro je Kalender-
tag.
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Die Kosten hierfir
tragt der Bund.

el

y

Ubersteigt das durchschnittliche Nettoarbeitsentgelt 13 Euro je
Kalendertag, muss der Arbeitgeber einen Zuschuss in Hohe des
Unterschiedsbetrags zwischen dem Mutterschaftsgeld und dem
um die gesetzlichen Abziige verminderten durchschnittlichen
kalendertédglichen Arbeitsentgelt zahlen.

Andere gesetzlich versicherte Frauen (zum Beispiel Arbeitslosen-
geldempfangerinnen oder Selbstindige mit einer Krankengeld-
versicherung) erhalten Mutterschaftsgeld in Hohe des Kranken-
geldes.

Sowohl das Mutterschaftsgeld als auch der Arbeitgeberzuschuss
sind sozialversicherungs- und steuerfrei, die Mitgliedschaft bei
der gesetzlichen Krankenkasse bleibt aber bestehen.

Frauen, die nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind, erhalten wihrend der Schutzfristen sowie fiir den
Entbindungstag Mutterschaftsgeld, wenn sie bei Beginn der
Schutzfrist in einem Arbeitsverhiltnis stehen (zum Beispiel
Minijob) oder in Heimarbeit beschéftigt sind. Das sind ins-
gesamt hochstens 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird
diesen Frauen auf Antrag vom Bundesversicherungsamt
gezahlt.

Die Leistungen der Krankenversicherung
missen ausreichend, zweckmaBig und wirt-
schaftlich sein. Die wichtigsten Leistungen sind
die bei Krankheit sowie bei Schwangerschaft und
Mutterschaft.

Bei Krankheit haben die Versicherten Anspruch
auf Krankenbehandlung, das heif3t, auf arztliche
und zahnarztliche Behandlung, auf hausliche
Krankenpflege und Haushaltshilfe, auf Kranken-
hausbehandlung oder auf Leistungen zur
Rehabilitation.

Bei Schwangerschaft und Mutterschaft haben
die Versicherten Anspruch auf arztliche Betreu-
ung, stationare Entbindung, hausliche Pflege
und Haushaltshilfe sowie auf Mutterschafts-
geld.
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Es gibt folgende Kassenarten:

Allgemeine Ortskrankenkassen,

Betriebskrankenkassen,

Innungskrankenkassen,

SVFLG, Landwirtschaftliche Krankenkasse,

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als
Trager der Krankenversicherung und

Ersatzkassen.

NRVZRN 2NN
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Lesen Sie hierzu auch Organe der Selbstverwaltung sind bei den Orts-, Betriebs- und

das Kapitel ‘ Innungskrankenkassen sowie den Ersatzkassen der Verwal-

.Selbstverwaltung” .

. tungsrat und der hauptamtliche Vorstand.

ab Seite 19.
Bei den iibrigen Krankenversicherungstrigern sind Organe
der Selbstverwaltung die Vertreterversammlung und der Vor-
stand.

Ortskrankenkassen bestehen fiir abgegrenzte Regionen. Die
Regierung eines Bundeslandes kann die Abgrenzung der Re-
gionen regeln und einzelne oder alle Ortskrankenkassen des
Bundeslandes vereinigen. Solche Entscheidungen der Landes-
regierung werden durch Rechtsverordnung getroffen. Vorher
miissen jedoch die betroffenen Ortskrankenkassen und ihre
Landesverbdnde angehort werden. Ortskrankenkassen kon-
nen sich auf Beschluss ihrer Verwaltungsrite auch dann zu-
sammenschliefen, wenn sich der Bezirk der neuen Kranken-
kasse nach der Vereinigung iiber das Gebiet eines Landes
hinaus erstreckt.

Betriebskrankenkassen kann jeder Arbeitgeber fiir einen oder
mehrere seiner Betriebe einrichten, wenn in diesen Betrieben
regelméBig mindestens 1000 Versicherungspflichtige beschéf-
tigt werden und die Leistungsfahigkeit der Krankenkasse auf
Die Errichtung einer Dauer gesichert ist. Auf Antrag des Arbeitgebers kann eine
Betriebskrankenkasse  Betriebskrankenkasse auf weitere Betriebe desselben Arbeit-
;E:agr;jrecrhedizmm" gebers ausgedehnt werden. Betriebskrankenkassen konnen sich
zustindige Aufsichts- auf Beschluss ihrer Verwaltungsréte zu einer gemeinsamen

behdrde. Betriebskrankenkasse vereinigen. Der Beschluss bedarf der
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Die SVLFG fiihrt in
diesen Angelegenhei-
ten die Bezeichnung
Landwirtschaftliche
Krankenkasse.

Genehmigung der vor dem Zeitpunkt der Vereinigung zustin-
digen Aufsichtsbehorden.

Innungskrankenkassen konnen von Handwerksinnungen fiir
ihre Mitglieder errichtet werden, wenn in den Handwerksbetrie-
ben dieser Mitglieder regelmédig mindestens 1000 Versiche-
rungspflichtige beschiftigt werden und die Leistungsfahigkeit
der Krankenkasse auf Dauer gesichert ist. Die Errichtung einer
Innungskrankenkasse bedarf der Genehmigung durch die
zustdndige Aufsichtsbehorde. Innungskrankenkassen koénnen
sich auf Beschluss ihrer Verwaltungsrite vereinigen. Der
Beschluss bedarf der Genehmigung der vor dem Zeitpunkt der
Vereinigung zustdndigen Aufsichtsbehorden.

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist
auch Trager der Krankenversicherung. Fiir diesen Bereich
gelten die allgemeinen Regeln der Krankenversicherung.

Fiir die Krankenversicherung der Landwirte ist die Sozialver-
sicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
mit Hauptsitz in Kassel und den Geschéftsstellen und Stand-
orten in den jeweiligen Regionen zustdndig. Die Durchfiihrung
erfolgt dabei unter Beachtung der besonderen Vorschriften der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung.

Ersatzkassen sind die Krankenkassen, bei denen die Mitglied-
schaft nicht kraft Gesetzes, sondern aufgrund freier Wahl
begriindet wird und die am 31.12.1992 bereits bestanden
haben. Sie kénnen sich auf Beschluss ihrer Verwaltungsrite
vereinigen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der vor dem
Zeitpunkt der Vereinigung zustindigen Aufsichtsbehorden. Das
Bundesministerium fiir Gesundheit kann auf Antrag einer
Ersatzkasse oder eines Spitzenverbandes der Ersatzkassen
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
einzelne Ersatzkassen nach Anhorung vereinigen.

Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskranken-
kassen und Ersatzkassen konnen sich auf Beschluss ihrer
Verwaltungsréte auch iiber die Kassenartengrenzen hinweg
freiwillig mit Krankenkassen anderer Kassenarten vereinigen.
Der Beschluss bedarf der Genehmigung der vor der Vereinigung
zustdandigen Aufsichtsbehorden.

Die Krankenkassen bilden einen Spitzenverband mit der Be-
zeichnung ,Spitzenverband Bund der Krankenkassen®“. Er ist

eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.
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Allgemeine

Orts- Ersatz-
kranken- kassen
kassen
Betriebs- Innungs-
kranken- kranken-
kassen kassen
Deutsche SVLFG,

Renten- Landwirt-
versicherung schaftliche
Knappschaft- Kranken-

Bahn-See kasse

Fiir die Mitgliedschaft bei den Orts-, Betriebs- und Innungskran-
kenkassen, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See sowie den Ersatzkassen gibt es ein Wahlrecht.

Die Versicherungspflichtigen und die Versicherungsberechtigten

konnen wéahlen:

- die Ortskrankenkasse des Beschéiftigungs- oder Wohnorts,

- jede Ersatzkasse, deren Zustdndigkeit sich nach der Satzung
auf den Beschiftigungs- oder Wohnort erstreckt,

- die Betriebs- oder Innungskrankenkasse, wenn sie in dem
Betrieb beschiiftigt sind, fiir den die Betriebs- oder Innungs-
krankenkasse besteht, oder wenn die Satzung der Kranken-
kasse ein allgemeines Wahlrecht vorsieht,

- die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,

- die Krankenkasse, bei der zuletzt eine Mitgliedschaft oder
eine Familienversicherung bestanden hat und

— die Krankenkasse, bei der der Ehepartner versichert ist.

Betriebs- und Innungskrankenkassen, fiir die bisher kein
allgemeines Wahlrecht besteht, hatten bis zum 31.12.2008 die

Méglichkeit, sich fiir betriebs- und innungsfremde Versicherte
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Die Krankenkassen
missen ihre Mitglieder
auf ihr Sonderkiindi-
gungsrecht, die Hohe
des durchschnittlichen
Zusatzbeitragssatzes
sowie auf die Ubersicht
der Zusatzbeitragssat-
ze aller Krankenkassen
hinweisen.

zu 6ffnen. Machten sie hiervon keinen Gebrauch, bleiben sie
dauerhaft nur fiir Versicherte der Betriebe beziehungsweise
Innungsbetriebe wéhlbar, fiir die sie errichtet worden sind.

Die gewéahlte Krankenkasse ist von der Ausiibung des Wahl-
rechts zu unterrichten. Sie darf die gewiinschte Mitgliedschaft
nicht ablehnen. Das Wahlrecht besteht erst ab dem 15. Lebens-
jahr.

Die Krankenkasse stellt dem Versicherten unverziiglich eine
Mitgliedsbescheinigung aus. Sie ist dem Arbeitgeber oder den
sonstigen zur Meldung verpflichteten Stellen vorzulegen. Liegt
die Bescheinigung nicht spatestens zwei Wochen nach Eintritt
einer Versicherungspflicht vor, hat der Arbeitgeber oder die
sonstige Stelle den Versicherungspflichtigen bei einer Kranken-
kasse anzumelden.

Der Versicherte ist bei Ausiibung des Wahlrechts fiir 18 Monate
an die gewihlte Krankenkasse gebunden. Nach Ablauf dieser
Zeit kann der Versicherte jederzeit seine Mitgliedschaft bei der
Krankenkasse kiindigen. Er bleibt aber bis zum Ablauf des
zweiten Kalendermonats nach dem Monat der Kiindigung
Mitglied. Die Krankenkasse stellt unverziiglich eine Kiindigungs-
bestitigung aus.

Die Kiindigung wird wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der
Kiindigungsfrist die Mitgliedschaft bei einer anderen Kranken-
kasse durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist. Geschieht
dies nicht, bleibt die Mitgliedschaft in der bisherigen Kasse
bestehen.

Erhebt die Krankenkasse erstmals einen Zusatzbeitrag oder
erhoht sie diesen, besteht fiir jedes Mitglied ein Sonderkiindi-
gungsrecht. Die Bindungsfrist von 18 Monaten gilt in diesen
Féllen nicht. Die Kiindigung muss bis zum Ablauf des Monats
erklart werden, fiir den die Krankenkasse einen Zusatzbeitrag
erstmals erhebt oder ihn erhéht. Sie wird zum Ablauf des
iiberndchsten Kalendermonats wirksam. Bis dahin zahlt das
Mitglied den einkommensabhéngigen Zusatzbeitrag und kann
erst dann in eine andere Krankenkasse wechseln.

Hat sich das Mitglied fiir einen Wahltarif entschieden, ist eine
Kiindigung der Mitgliedschaft friihestens nach Ablauf der
dreijdhrigen Mindestbindungsfrist mdéglich. Ein Sonderkiin-
digungsrecht gibt es nur in Hartefdllen.
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Merke:

Trager der Krankenversicherung sind die Krankenkassen. Es gibt
folgende Kassen:

Allgemeine Ortskrankenkassen,

Betriebskrankenkassen,

Innungskrankenkassen,

SVFLG, Landwirtschaftliche Krankenkasse,

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und
Ersatzkassen.

N NN 2NN

Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung konnen
zwischen den Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie
den Ersatzkassen wahlen. Die gewahlte Krankenkasse kann die
Mitgliedschaft nicht ausschlieen. Der Versicherte ist fir

18 Monate an die gewahlte Krankenkasse gebunden. Danach

# kann er jederzeit die Mitgliedschaft zum Ablauf des zweiten

-~ Kalendermonats kiindigen und eine neue Kasse wahlen.

~ Wird ein Zusatzbeitrag erstmals erhoben oder erhoht, hat das
- Mitglied ein Sonderkiindigungsrecht. Hat sich das Mitglied fir
einen Wahltarif entschieden, ist das Kiindigungsrecht einge-
schrankt, da die Bindungsfrist mindestens drei Jahre gilt.
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Aufgabe der Unfallversicherung ist es,

- mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten sowie arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren zu vermeiden,

- bei Arbeitsunfallen oder Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leistungsfahig-
keit wiederherzustellen sowie die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch
Geldleistungen zu entschadigen.

Diese Aufgaben lassen sich gliedern in

- Pravention,

- Rehabilitation und

- Entschadigung durch Geldleistungen.

Die gesetzliche Grundlage ist seit dem 1.1.1997 das Siebte Buch des Sozialgesetz-
buches, das SGB VII.



Versicherte Personen

Bei den Versicherten der Unfallversicherung wird unterschieden in Pflichtversicherte

und freiwillig Versicherte.

Pflichtversicherte
Pflichtversicherter wird man ohne Riicksicht auf den eigenen
Willen oder den des Arbeitgebers.

Die Pflichtversicherung ist eine Zwangsversicherung; sie kann
weder schriftlich noch durch miindliche Absprache zwischen
den Beteiligten ausgeschlossen werden.

Pflichtversichert sind im Wesentlichen

%

%

Beschiftigte und Lernende wahrend der beruflichen Aus-
und Forthildung,

behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstétten, in
anerkannten Blindenwerkstédtten oder fiir diese Einrich-
tungen in Heimarbeit tétig sind,

landwirtschaftliche Unternehmer und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehe- oder Lebenspartner und Familien-
angehorige,

Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sowie ihre
mitarbeitenden Ehe- oder Lebenspartner,

selbstidndig titige Kiistenschiffer und Kiistenfischer sowie
ihre mitarbeitenden Ehe- oder Lebenspartner,

Kinder wiahrend des Besuchs von Tageseinrichtungen,
Schiiler wiahrend des Besuchs von allgemein- oder berufs-
bildenden Schulen,

Studierende wéahrend der Aus- und Fortbildung an Hoch-
schulen,

Personen, die im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrts-
pflege, bei Ungliicksfallen oder Zivilschutz ehrenamtlich
tétig sind,

Personen, die bei Ungliicksfillen oder allgemeiner Gefahr
oder Not Hilfe leisten oder einen anderen aus erheblicher
gegenwirtiger Gefahr fiir seine Gesundheit retten oder Blut
oder korpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden,
Pflegepersonen bei der Pflege eines Pflegebediirftigen im
Rahmen der sozialen Pflegeversicherung.

Die Satzung der Trdager der Unfallversicherung kann aul3erdem
die Versicherungspflicht auf Unternehmer (Arbeitgeber) und
ihre im Unternehmen mitarbeitenden Ehe- oder Lebenspartner
erstrecken.
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Aufgaben der Unfallversicherung

LY

Unfallverhiitung

Leistungen bei
Unfallfolgen

Von der Versicherungspflicht ausgenommen

sind Personen, die anderweitig gegen Arbeitsunfille oder bei
Berufskrankheiten geschiitzt sind, zum Beispiel Beamte, Richter,
Berufssoldaten sowie Mitglieder geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen und Mitglieder dhnlicher Gemeinschaften. Diese
Personen sind versicherungsfrei.

Freiwillig Versicherte
Ein freiwilliges Versicherungsverhéltnis ist — im Gegensatz zur
Pflichtversicherung — weitgehend vom eigenen Willen abhéngig.

Der Unfallversicherung freiwillig beitreten kénnen

- Unternehmer, die nicht kraft Gesetzes oder Satzung versi-
cherungspflichtig sind, und ihre im Unternehmen mitarbei-
tenden Ehe- oder Lebenspartner sowie

- Personen, die in Kapital- oder Personenhandelsgesellschaf-
ten wie Unternehmer selbstdndig tétig sind.

Die freiwillige Versicherung muss schriftlich beantragt werden.
Sie erlischt, wenn ein Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten
nach Falligkeit gezahlt wird.

Merke:

Die Aufgaben der Unfallversicherung
gliedern sich in Pravention, Rehabili-
® tation und Entschadigung durch

' Geldleistungen.

¥ Die Unfallversicherung kennt sowohl
E, Pflichtversicherte als auch freiwillig
. Versicherte.
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Finanzierung

Beitragspflichtig sind in der Unfallversicherung nur die Unternehmer. lhre Beitrage
sind die einzige Finanzierungsgrundlage. Die Finanzierung durch die Arbeitgeber
ersetzt die individuelle Unternehmerhaftpflicht.

Bis zur Bescheid-
erteilung kdnnen die
Unfallversicherungs-
trager Vorschiisse
erheben.

Die Beitrdge werden nach Ablauf eines Kalenderjahres im Wege
der Umlage festgesetzt. Jeder Unternehmer erhélt dazu einen
Bescheid tiber die von ihm zu zahlenden Beitriage. Die Umlage
muss den Bedarf des abgelaufenen Kalenderjahres einschlie$3-
lich der zur Ansammlung der Riicklage notigen Betrdage decken.
Dariiber hinaus diirfen Beitrdge nur fiir die Betriebsmittel
erhoben werden.

Berechnungsgrundlage fiir die Beitrdge sind der Finanzbedarf
(Umlagesoll), die Arbeitsentgelte der Versicherten und die
Gefahrenklassen.

Die Gefahrenklassen sind in einem Gefahrentarif zusammen-
gestellt. Er wird von den Unfallversicherungstragern mit einer
Geltungsdauer von hochstens sechs Kalenderjahren erlassen
und bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehoérde. Die

Bei Unfall geschiitzte Personen

wahrend &

der beruflichen
Tatigkeit,

zur und von

der Arbeit

wihrend %

auf dem Weg

der Hilfeleistung
beim Besuch

des Kindergartens,
der Schule

oder Hochschule

und auf dem
Hin- und Riickweg
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Die Riicklage ist so
anzulegen, dass sie
entsprechend
verfligbar ist.

Gefahrenklassen beriicksichtigen den unterschiedlichen Grad
der Unfallgefahren in den einzelnen Gewerbezweigen.

Zu den Beitrigen konnen Zuschldge erhoben oder Nachlédsse
gegeben werden. Die Hohe der Zuschldge und Nachldsse richtet
sich nach der Zahl, der Schwere und den Aufwendungen fiir die
Arbeitsunfélle. Auch Pramien bei besonders wirkungsvollen
MaBnahmen zur Verhiitung bei Arbeitsunféillen und Berufs-
krankheiten sind méglich.

Mittel der Unfallversicherungstrager
Die Mittel der Unfallversicherungstriager umfassen die Betriebs-
mittel, die Riicklage und das Verwaltungsvermogen.

Betriebsmittel

Betriebsmittel diirfen nur fiir die vorgesehenen Aufgaben, fiir
die Verwaltungskosten sowie zur Auffiillung der Riicklage und
zur Bildung von Verwaltungsvermogen verwendet werden. Die
Betriebsmittel sind im erforderlichen Umfang bereitzuhalten
und so liquide anzulegen, dass sie bei Bedarf verfiighar sind.

Riicklage

Der Unfallversicherungstréager bildet zur Sicherstellung seiner Lei-
stungsfahigkeit — vorrangig fiir den Fall, dass Einnahme- und Aus-
gabeschwankungen durch Betriebsmittel nicht mehr ausgeglichen
werden konnen — sowie zur Beitragsstabilisierung eine Riicklage.

Die Riicklage wird mindestens in zweifacher Hohe und hochs-
tens bis zur vierfachen Hohe der durchschnittlichen monatli-
chen Ausgaben des abgelaufenen Kalenderjahres gebildet. Bis
die Riicklage die vorgesehene Mindesthohe erreicht hat, wird
ihr jahrlich ein Betrag in Hohe von 1,5 % der Ausgaben des
abgelaufenen Kalenderjahres zugefiihrt.

Verwaltungsvermaogen

Das Verwaltungsvermdogen des Unfallversicherungstrédgers

umfasst insbesondere

— alle Vermogensanlagen fiir die Verwaltung des Unfallversi-
cherungstrigers sowie die Mittel, die zur Anschaffung und
Erneuerung dieser Vermogensteile bereitgehalten werden,

- betriebliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, gemeinniitzige
Beteiligungen und gemeinniitzige Darlehen,

- Mittel fiir kiinftig zu zahlende Versorgungsbeziige der
Bediensteten und ihrer Hinterbliebenen,

- die zur Finanzierung kiinftiger Verbindlichkeiten oder
Investitionen gebildeten Sondervermdogen.
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Pravention

Merke:

Die Finanzierung der Unfallversicherung hat nur eine Grundlage:
die Beitrage der Unternehmer. Die Beitrage werden im Wege der
Umlage erhoben. Berechnungsgrundlage sind der Finanzbedarf
des abgelaufenen Kalenderjahres, die Arbeitsentgelte und die
Gefahrenklassen. Die Gefahrenklassen beriicksichtigen die
unterschiedlichen Unfallgefahren in den Gewerbezweigen.

Die Unfallversicherungstrdager haben mit allen geeigneten Mitteln fiir die Verhiitung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und fiir
eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei auch den Ursachen von arbeits-

bedingten Gefahren fii

r Leben und Gesundheit nachgehen.

Erlass von Unfallverhiitungsvorschriften

Die Unfallversicherungstriger konnen unter Mitwirkung der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. Unfallverhii-
tungsvorschriften erlassen. Die Vorschriften bediirfen der
Genehmigung durch das Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales. Die Entscheidung hieriiber wird im Einvernehmen mit
den zustdndigen obersten Verwaltungsbehorden der Linder
getroffen.

Sie enthalten im Wesentlichen Regelungen iiber

- Einrichtungen, Anordnungen und Mafnahmen, welche die
Unternehmer zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu
treffen haben,

- das Verhalten der Versicherten zur Verhiitung von Arbeits-
unfillen, Berufskrankheiten und arbeitshedingten Gesund-
heitsgefahren,

- vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische
Untersuchungen und Mafnahmen sowie

- die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den
Unternehmer.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. unterstiitzt die

Unfallversicherungstriger bei der Erfiillung ihrer Praventions-
aufgaben.
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Die Prufungsordnung
erlasst der Unfall-
versicherungstrager.

Uberwachung und Beratung

Die Unfallversicherungstriger iiberwachen die Durchfiihrung
der Mafinahmen zur Unfallverhiitung und beraten die Unterneh-
mer und die Versicherten. Sie konnen entsprechende Mafnah-
men anordnen.

Fiir die Uberwachung und Beratung werden Aufsichtspersonen
eingesetzt. Sie miissen ihre Befihigung fiir diese Tétigkeit durch
eine Priifung nachweisen.

Die Aufsichtspersonen sind befugt, Grundstiicke und Betriebs-
stitten zu betreten und zu besichtigen, Arbeitsmittel und per-
sonliche Schutzausriistungen zu priifen sowie Arbeitsverfahren
und -abldufe zu untersuchen. Sie sind berechtigt, bei Gefahr im
Verzug sofort vollziehbare Anordnungen zur Abwendung von
arbeitsbedingten Gefahren zu treffen.

Sicherheitsbheauftragte

In Unternehmen mit regelméfBig mehr als 20 Beschiftigten hat
der Unternehmer Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. In Unter-
nehmen mit besonderen Gefahren fiir Leben und Gesundheit
kann der Unfallversicherungstrager anordnen, dass auch bei
einer geringeren Zahl der Beschéftigten Sicherheitsbeauftragte
bestellt werden. Der Betriebs- oder Personalrat ist dabei zu
beteiligen.

Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der
Durchfiihrung der MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfil-
len und Berufskrankheiten zu unterstiitzen. Sie haben sich von
dem Vorhandensein und der Benutzung der vorgeschriebenen
Schutzeinrichtungen und personlichen Schutzausriistungen zu
iiberzeugen. Auf besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren
haben sie aufmerksam zu machen.

f Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren zu sorgen. Sie erlassen dazu Unfallverhi-
tungsvorschriften. Die Durchfihrung der MaBnahmen zur
Unfallverhiitung wird von Aufsichtspersonen Gberwacht.

| In Unternehmen mit mehr als 20 Beschaftigten sind von dem

]i ~— Unternehmer Sicherheitsbeauftragte zu bestellen.
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Leistungen

Leistungen der Unfallversicherung erhalten Versicherte und ihre Hinterbliebenen nach
Eintritt eines Versicherungsfalls. Die wichtigsten Leistungen sind Heilbehandlungen
und Renten.

Versicherungsfille sind Arbeitsunfille und Berufskrankheiten.
Ein verbotswidriges Handeln schlie§t einen Versicherungsfall
nicht aus. Personen, die den Tod von Versicherten vorséatzlich
herbeigefiihrt haben, haben keinen Anspruch auf Leistungen.
Ist der Versicherungsfall bei einer von dem Versicherten be-
gangenen Handlung eingetreten, die nach dem Strafrecht ein
Verbrechen oder vorsétzliches Vergehen ist, konnen die
Leistungen ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden.

Arbeitsunfalle

Arbeitsunfille sind Unfélle von Versicherten wahrend einer
versicherten Tétigkeit. Das ist hauptséchlich die Tétigkeit, die
den Versicherungsschutz in der Unfallversicherung begriindet.
Als versicherte Tatigkeit ist auch das Zuriicklegen des Weges
von der Wohnung zum Ort der Tatigkeit und zurtick anzusehen.
Damit sind Unfélle auf diesem Weg Arbeitsunfille. Dies gilt
jedoch nur fiir den unmittelbaren, also den kiirzesten Weg
zwischen der Wohnung und dem Tétigkeitsort. Umwege sind
unschédlich, wenn sie wegen der Unterbringung eigener Kinder
wahrend der beruflichen Téatigkeit oder wegen der gemein-
samen Nutzung von Kraftfahrzeugen zusammen mit anderen
Berufstitigen erforderlich sind.

Auf das Verkehrsmittel, das der Versicherte fiir den Weg von
seiner Wohnung zum Tatigkeitsort benutzt, kommt es nicht an.
Geschiitzt sind damit auch Unfélle mit dem eigenen Auto. Dabei
ist es unerheblich, ob der Versicherte den Unfall verschuldet hat.
Ausgenommen sind jedoch Unfille, die durch Trunkenheit
verursacht wurden.

Arbeitsunfélle sind auch Unfélle bei dem Verwahren, Befordern,
Instandhalten und Erneuern von Arbeitsgeridten oder Schutz-
ausristungen.

Berufskrankheiten

Krankheiten der Versicherten kénnen nur dann als Berufs-
krankheiten anerkannt werden, wenn sie durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung auch als Berufskrankheit bezeichnet
worden sind.
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Die Anzeige ist
innerhalb von drei
Tagen zu erstatten.

Als Berufskrankheiten werden solche Krankheiten bezeichnet,
die nach Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch
besondere Einwirkungen verursacht sind, denen bestimmte
Personengruppen durch ihre versicherte Tétigkeit in erheblich
hoherem Grade als die iibrige Bevolkerung ausgesetzt sind. In
der Rechtsverordnung kann festgelegt werden, dass die Krank-
heiten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch
Tatigkeiten in bestimmten Gefahrdungsbereichen verursacht
worden sind.

Die Erkrankung muss auf der schiddigenden Einwirkung beru-
hen. Dies wird immer dann angenommen, wenn der Versicherte
nach den Bedingungen seines Arbeitsplatzes der Erkrankungs-
gefahr in erhhtem Maf3e ausgesetzt war und sich keine An-
haltspunkte fiir eine andere Ursache ergeben.

Feststellung der Leistungen

Die Unternehmer haben Unféille von Versicherten in ihren
Unternehmen dem Unfallversicherungstrager anzuzeigen, wenn
Versicherte getotet oder so verletzt sind, dass sie mehr als drei
Tage arbeitsunfdhig werden.

Haben Unternehmer Anhaltspunkte, dass bei Versicherten ihrer
Unternehmen eine Berufskrankheit vorliegen konnte, haben sie
dies ebenfalls dem Unfallversicherungstridger anzuzeigen.

Die Meldungen losen bei dem Unfallversicherungstriger ein
Verfahren aus, in dem Art und Schwere der Schidigung fest-
gestellt und gleichzeitig dariiber befunden wird, mit welchen
MaBnahmen und durch welche Leistungen die Erwerbsfdhigkeit
des Versicherten wiederhergestellt werden kann. Besteht ein
Anspruch auf Geldleistungen, so werden sie von Amts wegen
festgestellt. Eines Antrages des Versicherten oder seiner Hinter-
bliebenen bedarf es nicht.

Heilbehandlung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Heilbehandlungen sind auch Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
sowie Leistungen bei Pflegebediirftigkeit.

Ziel der Heilbehandlung ist,

- den durch den Versicherungsfall verursachten Gesundheits-
schaden zu beseitigen oder zu bessern, seine Verschlimme-
rung zu verhiiten und seine Folgen zu mildern,

- den Versicherten einen ihren Neigungen und Fahigkeiten
entsprechenden Platz im Arbeitsleben zu sichern,
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- Hilfen zur Bewiltigung der Anforderungen des tdglichen
Lebens und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
bereitzustellen,

- erginzende Leistungen zu erbringen und

- Leistungen bei Pflegebediirftigkeit zu gewéhren.

Die Leistungen zur Heilbehandlung haben Vorrang vor Renten-

leistungen.

Leistungen bei Unfallfolgen

Arbeitgeber meldet der Berufsgenossenschaft

L

Berufsgenossenschaft priift und bewilligt

N S

Heilbehandlung

Die Heilbehandlung umfasst insbesondere die drztliche Behand-
lung einschlieBlich der Erstversorgung, die zahnérztliche
Behandlung einschlieB3lich der Versorgung mit Zahnersatz, die
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, die
hédusliche Krankenpflege und die Behandlung in Krankenh&u-
sern und Rehabilitationseinrichtungen. Ferner beinhaltet sie
Leistungen der medizinischen Rehabilitation. Die Unfallver-
sicherungstrager haben fiir eine moglichst friihzeitige und
sachgeméfe Heilbehandlung zu sorgen.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Hierzu zdhlen insbesondere

- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes,
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Zum Versicherungsfall
lesen Sie bitte auch ab
Seite 163.

- Berufsvorbereitung einschlielich einer wegen der Behinde-
rung erforderlichen Grundausbildung und

- Dberufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit sie
einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss
einschliefen.

Zu den Leistungen gehort auch die Ubernahme der erforder-
lichen Kosten fiir

- Unterkunft und Verpflegung,

- sonstige Kosten, zum Beispiel Lehrgangskosten, Priifungs-
gebiihren, Lernmittel, Arbeitskleidung und Arbeitsgerét,
technische Hilfsmittel und

die Beschaffung, die Ausstattung und die Erhaltung einer
behindertengerechten Wohnung.

9
%

Die Leistungen werden regelméfig durch Berufsbildungswerke,
Berufsforderungswerke und vergleichbare Einrichtungen der
beruflichen Rehabilitation ausgefiihrt.

Zu den Leistungen zur Teilhabe gehoren auch Zuschiisse an
Arbeitgeber, insbesondere als Ausbildungszuschiisse oder
Eingliederungszuschiisse.

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

und erganzende Leistungen

Diese Leistungen umfassen

Beitrdge zur Sozialversicherung,

arztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen,
Reisekosten,

Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten,
Kraftfahrzeughilfe und

sonstige Leistungen zur Erreichung und zur Sicherstellung
des Erfolges der Leistungen zur Rehabilitation und zur
Teilhabe.

NN 2R NN

Kraftfahrzeughilfe wird erbracht, wenn die Versicherten infolge
der Art und Schwere des Gesundheitsschadens nicht nur
voriibergehend auf die Benutzung eines Autos angewiesen sind.
Sie umfasst Leistungen zur Beschaffung des Autos, fiir eine
behinderungsbedingte Zusatzausstattung und zur Erlangung der
Fahrerlaubnis.

Leistungen bei Pflegebediirftigkeit

Solange Versicherte infolge des Versicherungsfalls so hilflos
sind, dass sie fiir die gewdhnlichen und regelméfBig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf des tdglichen Lebens in erheb-
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Die letzte Erhchung
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Auf das Ubergangsgeld
ist eigenes Einkommen
anzurechnen.

lichem Umfang der Hilfe bediirfen, wird Pflegegeld gezahlt, eine
Pflegekraft gestellt oder Heimpflege gewéhrt.

Das monatliche Pflegegeld betragt zwischen 351 Euro und
1400 Euro in den alten und zwischen 330 Euro und 1324 Euro
in den neuen Bundesldndern. Es wird jeweils zum 1.7. eines
Jahres wie die gesetzlichen Renten angepasst.

Verletztengeld und Ubergangsgeld

Verletztengeld wird gezahlt, wenn der Versicherte infolge des
Versicherungsfalls arbeitsunfihig ist oder wegen der Heilbe-
handlung keine Erwerbstitigkeit ausiiben kann. Ubergangsgeld
wird wahrend der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
gezahlt.

Die Hohe des Verletztengeldes und des Ubergangsgeldes richtet
sich nach dem zuletzt erzielten regelmédfBigen Arbeitsentgelt,
dem Regelentgelt.

Das Verletztengeld betrdgt 80 % des Regelentgelts. Es darf
allerdings das letzte, pauschalierte Nettoarbeitsentgelt nicht
iibersteigen.

Die Hohe des Ubergangsgeldes richtet sich nach der Berech-
nungsgrundlage. Das sind 80 % des zuletzt regelméaf3ig erzielten
Arbeitsentgelts (Regelentgelt) oder des Arbeitseinkommens, fiir
das zuletzt Beitrdge zur Rentenversicherung gezahlt wurden.
Berechnungsgrundlage ist mindestens ein Betrag von 65 % des
fiktiven Arbeitsentgelts einer altersmafig und beruflich ver-
gleichbaren nicht behinderten Person.

Das Ubergangsgeld betrigt 68% der Berechnungsgrundlage;

fiir Versicherte, die mindestens ein Kind erziehen, aber 75%.

Ist der Versicherte arbeitslos, kann das Ubergangsgeld nach dem
Ende der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben fiir die
Dauer von drei Monaten weitergezahlt werden. Es betrigt dann
jedoch nur noch 60% beziehungsweise 67% der Berechnungs-
grundlage.

Das Ubergangsgeld wird nach Ablauf eines Jahres angepasst.
Mafgebend dafiir ist die Verdnderung der Bruttolohn- und
-gehaltssumme je durchschnittlich beschéftigten Arbeitnehmer.

Renten an Versicherte
Renten an Versicherte werden gezahlt, wenn die infolge des

Versicherungsfalls geminderte Erwerbsfahigkeit nicht wieder-
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hergestellt werden kann. Anspruch auf eine Rente besteht,
wenn die Erwerbsfidhigkeit iiber die 26. Woche hinaus um
wenigstens 20 % gemindert ist. Die Minderung der Erwerbs-
fahigkeit richtet sich nach dem Umfang der verminderten
Arbeitsmoglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbs-
lebens.

Bei vollstindigem Verlust der Erwerbsfahigkeit wird die volle
Rente gezahlt. Sie betrédgt zwei Drittel des Jahresarbeitsver-
dienstes. Ansonsten wird eine Teilrente geleistet. Sie wird in der
Hohe des Vomhundertsatzes der Vollrente festgesetzt, der dem
Grad der Minderung der Erwerbsfdhigkeit entspricht. Ist die
Erwerbsfiahigkeit um 25 % gemindert, werden also 25 % der
Vollrente gezahlt.

Ist die Erwerbsfahigkeit um mindestens 50 % gemindert
(Schwerverletzte) und kann der Versicherte einer Erwerbs-
tidtigkeit nicht mehr nachgehen, erhoht sich seine Rente um 10 %.
Dies gilt aber nur, wenn er keinen Anspruch auf Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung hat.

Die Renten werden von dem Tag an gezahlt, der dem Wegfall
des Verletztengeldes folgt. Besteht kein Anspruch auf Verletzten-
geld, wird die Rente von dem Tag an gezahlt, der dem Versiche-
rungsfall folgt. Die Rente kann befristet werden.

Leistungen an Hinterbliebene

Hinterbliebene haben Anspruch auf

- Sterbegeld und Erstattung von Uberfithrungskosten sowie
- Hinterbliebenenrenten,

wenn der Tod des Versicherten Folge eines Versicherungsfalls
ist.

Ist der Tod nicht Folge eines Versicherungsfalls, konnen die
Hinterbliebenen eine Beihilfe erhalten.

Sterbegeld und Erstattung von Uberfiihrungskosten

Das Sterbegeld betrédgt ein Siebtel der zum Zeitpunkt des Todes
geltenden jahrlichen Bezugsgrof3e der Sozialversicherung. Im
Jahr 2017 sind das 5100 Euro in den alten Bundesldndern und
4560 Euro in den neuen Bundesldndern.

Kosten der Uberfithrung an den Ort der Bestattung werden
erstattet, wenn der Tod nicht am Wohnort des Versicherten
eingetreten ist. Dies ist regelmédig dann der Fall, wenn der
Versicherte wegen des Arbeitsunfalls in ein Krankenhaus in
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Bis zum 31.12.2011
galt ein Lebensalter
von 45 Jahren.

Bei Todesfallen in den
Jahren 2012 bis 2028
erfolgt eine stufenwei-
se Anhebung auf 47.

Ab 1.7.2017 betragt
der monatliche
Freibetrag 819,19 Euro
in den alten und
783,82 Euro in den
neuen Bundeslandern.

einem anderen Ort eingeliefert wurde und dort gestorben
ist.

Witwen- und Witwerrente

Rente an Witwen und Witwer ist vom Todestag an zu zahlen.
Sie betragt 40 % des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen,
wenn die Witwe oder der Witwer das 47. Lebensjahr vollendet
hat, ein waisenrentenberechtigtes Kind erzieht oder vermindert
erwerbsfahig im Sinne der Rentenversicherung ist. Sind diese
Voraussetzungen nicht erfiillt, betrdgt die Witwen- oder Witwer-
rente nur 30 % des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen.
Fiir eingetragene Lebenspartner gilt dies ebenso.

Der Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente besteht nur
fiir 24 Monate nach Ablauf des Todesmonats. Die Rente wird
aber auf Dauer gezahlt, wenn der Partner vor dem 1.1.2002
gestorben ist oder ein Partner vor dem 2.1.1962 geboren und
die Ehe vor dem 1.1.2002 geschlossen wurde.

Fiir die ersten drei Kalendermonate nach Ablauf des Sterbemo-
nats betrdgt die Rente zwei Drittel des Jahresarbeitsverdienstes
des Verstorbenen. Sie ist damit fiir diese Zeit so hoch wie die
Vollrente an Versicherte.

Eigenes Einkommen der Witwe oder des Witwers wird auf die
Hinterbliebenenrente angerechnet, soweit es den Freibetrag
iiberschreitet. Das iiber diesem Betrag liegende Einkommen
wird zu 40 % auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet.
Der Freibetrag wird jahrlich angepasst.

Die Rente féllt weg, wenn die Witwe oder der Witwer wieder
heiratet. Wird diese Ehe wieder aufgeldst oder fiir nichtig
erklart, lebt der Anspruch auf die Rente wieder auf.

Friihere Ehepartner von Versicherten, deren Ehe mit ihnen
geschieden, fiir nichtig erkldrt oder aufgehoben ist, erhalten auf
Antrag eine Witwen- oder Witwerrente, wenn die Versicherten
ihnen wihrend des letzten Jahres vor ihrem Tod Unterhalt
geleistet haben oder den fritheren Ehepartnern im letzten wirt-
schaftlichen Dauerzustand vor dem Tod der Versicherten ein An-
spruch auf Unterhalt zustand.

Waisenrente

Kinder haben Anspruch auf eine Halbwaisenrente, wenn ein
Elternteil gestorben ist. Sind beide Eltern gestorben, haben sie
Anspruch auf Vollwaisenrente.

169



Die Waisenrente ist bis zum 18. Lebensjahr zu zahlen, dariiber
hinaus ldngstens bis zum 27. Lebensjahr, wenn die Waise sich
in Schul- oder Berufsausbildung befindet, ein freiwilliges
soziales oder 0kologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligen-
dienst sowie weitere nationale und internationale Freiwilligen-
dienste leistet oder wegen einer Behinderung aul3erstande ist,
sich selbst zu unterhalten. Uber das 27. Lebensjahr hinaus wird
die Waisenrente dann gezahlt, wenn die Schul- oder Berufsaus-
bildung durch Wehr- oder Zivildienst unterbrochen oder ver-
zogert wurde.

Die Halbwaisenrente betragt 20 %, die Vollwaisenrente 30 % des
Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen. Waisenrenten wer-
den unabhéngig vom eigenen Einkommen gezahlt.

Rente an Verwandte der aufsteigenden Linie

Verwandte der aufsteigenden Linie erhalten eine Rente, wenn
sie von dem Verstorbenen aus seinem Arbeitsverdienst wesent-
lich unterhalten worden sind oder ohne den Versicherungsfall
unterhalten worden wéren. Das sind hauptsachlich Eltern,
GroBeltern, Stief- oder Pflegeeltern des Verstorbenen.

Die Rente ist zu zahlen, solange gegen den Verstorbenen ein
Anspruch auf Unterhalt wegen Unterhaltsbediirftigkeit hitte
geltend gemacht werden konnen.

Die Rente betrigt fiir ein Elternteil 20 % und fiir ein Elternpaar
30 % des Jahresarbeitsverdienstes des Verstorbenen.

Hochstbetrag der Hinterbliebenenrenten

Werden mehrere Hinterbliebenenrenten gezahlt, diirfen sie
zusammen 80 % des Jahresarbeitsverdienstes nicht iibersteigen.
Sollte dieser Wert iiberschritten werden, sind die Witwen-,
Witwer- und Waisenrenten nach dem Verhéltnis ihrer Hohe zu
kiirzen.

Die Rente an Verwandte der aufsteigenden Linie kann nur
insoweit gezahlt werden, als durch die Renten an Witwen,
Witwer, frithere Ehepartner sowie Waisen der Hochstbetrag
noch nicht ausgeschopft ist.

Beihilfe fiir Witwen, Witwer und Waisen

Eine einmalige Beihilfe ist zu zahlen, wenn ein Anspruch auf
eine Witwen- oder Witwerrente nicht besteht, weil der Versi-
cherte nicht an den Folgen des Versicherungsfalls gestorben ist.
Der Versicherte muss aber ein Schwerverletzter gewesen sein,
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die Minderung der Erwerbsfdhigkeit muss also mindestens 50 %
betragen haben.

Die Beihilfe betrdgt 40 % des Jahresarbeitsverdienstes des
Verstorbenen.

Die einmalige Beihilfe ist auch den Vollwaisen zu zahlen, die bei
Tod von Versicherten mit ihnen in hauslicher Gemeinschaft
gelebt haben oder von ihnen iiberwiegend unterhalten worden
sind. Sind mehrere Waisen vorhanden, wird die Beihilfe gleich-
méBig verteilt.

Statt der einmaligen Beihilfe kann eine laufende Beihilfe bis zur
Hohe einer Hinterbliebenenrente gezahlt werden, wenn der
Versicherte linger als zehn Jahre eine Rente aufgrund einer
Erwerbsminderung von mindestens 80 % bezogen hat. Auf3er-
dem muss der Versicherte wegen seiner Erwerbsminderung an
der Ausiibung einer Erwerbstitigkeit gehindert gewesen sein
und die unterbliebene Erwerbstétigkeit eine Minderung der
Versorgung fiir die Hinterbliebenen um mindestens 10 %
verursacht haben.

Abfindung von Renten

Versicherte, die Anspruch auf eine Rente wegen Minderung der
Erwerbsfiahigkeit von weniger als 40 % haben, konnen die
Abfindung ihrer Rente beantragen. Als Abfindung wird der
Kapitalwert der Rente gezahlt. Er ist durch Rechtsverordnung
festgelegt.

Bei einer Erwerbsminderung von mindestens 40 % kann die
Abfindung der Rente bis zur Hélfte fiir einen Zeitraum von zehn
Jahren beantragt werden. Als Abfindungssumme wird das
Neunfache des Jahresbetrages der Rente gezahlt, der der
Abfindung zugrunde liegt. Insoweit erlischt ab Auszahlung der
Abfindung fiir die Dauer von zehn Jahren der Rentenanspruch.

Eine Witwen- oder Witwerrente wird bei der ersten Wiederhei-
rat der Berechtigten mit dem 24fachen Monatsbetrag der Rente
abgefunden.

Anpassung der Renten

Die Renten folgen der wirtschaftlichen Entwicklung. Grundsétz-
lich zum 1.7. eines Jahres werden die Renten um einen Anpas-
sungsfaktor erhoht. Er richtet sich nach den Anpassungswerten
fiir die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und
wird von der Bundesregierung per Rechtsverordnung bestimmt.
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Die Renten werden angepasst, indem ein neuer Monatsbetrag
auf der Grundlage des mit dem Anpassungsfaktor vervielféltig-
ten Jahresarbeitsverdienstes berechnet wird.

Merke:

Leistungen der Unfallversicherung erhalten Versicherte und ihre
Hinterbliebenen nach Eintritt eines Versicherungsfalls. Versiche-
rungsfalle sind Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten.

Die Leistungen zur Heilbehandlung haben Vorrang vor Renten-
leistungen.

Renten an Versicherte werden gezahlt, wenn die infolge des
Versicherungsfalls geminderte Erwerbsfahigkeit nicht wieder-
hergestellt werden kann. Die Minderung muss mindestens 20 %
betragen.

Hinterbliebene haben Anspruch auf Hinterbliebenenrente sowie
auf Sterbegeld und Erstattung von Uberfiihrungskosten, wenn
der Tod des Versicherten Folge eines Versicherungsfalls ist. Ist
der Tod nicht Folge eines Versicherungsfalls, konnen die Hinter-
bliebenen nur eine Beihilfe erhalten.

Versicherungstrager

Zustandig fiir Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung sind die gewerblichen
und die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften sowie die landes- und bundes-
unmittelbaren Unfallversicherungstrager der éffentlichen Hand.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften sind nach Branchen

gegliedert:
- Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie
(BG RCI)
5 - Berufsgenossenschaft Holz und Metall
erufsgenossenschaf- . . .
ten kénnen sich durch ~ —~ Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeug-
Beschluss ihrer nisse (BG ETEM)
Vertreterversamm-

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

lungen vereinigen.
Hierzu ist die Geneh-
migung der Aufsichts-
behorde notwendig.

N 22
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- Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik
Telekommunikation (BG Verkehr)

- Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW)

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung ist fiir landwirt-
schaftliche Unternehmen zustdndig und wird von der Sozialver-
sicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
durchgefiihrt.

Die Unfallversicherungstriger der 6ffentlichen Hand gliedern
sich in die Gemeindeunfallversicherungsverbédnde, die Feuer-
wehr-Unfallkassen, die Unfallkassen der Linder und Gemein-
den, die gemeinsamen Unfallkassen fiir den Landes- und
kommunalen Bereich und die Unfallversicherung Bund und
Bahn.

Selbstverwaltung

Die Unfallversicherungstriager werden selbstverwaltet. Organe
der Selbstverwaltung sind Vertreterversammlung und Vorstand.
Sie setzen sich je zur Halfe aus Vertretern der Versicherten und
der Arbeitgeber zusammen. Bei den landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften bestehen die Organe zu je einem Drittel aus
Vertretern von Versicherten, Selbstdndigen und Arbeitgebern.
Die laufenden Verwaltungsgeschifte der Unfallversicherungs-
trdger werden von hauptamtlichen Geschéftsfithrern gefiihrt.
Sie gehoren dem Vorstand mit beratender Stimme an.

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie
der landes- und bundesunmittelbaren Unfallversicherungstrager
der offentlichen Hand ist die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e. V. (DGUV). Es handelt sich hier um einen eingetra-
genen Verein, der die Interessen seiner Mitglieder vertritt.

Die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFQ) ist der Trager der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung. In diesen Angelegenheiten fiihrt sie die Bezeichnung
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Merke:
Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung werden von
gewerblichen und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-

schaft sowie von landes- und bundesunmittelbaren Unfallver-
sicherungstragern der offentlichen Hand erbracht.
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Die soziale Pflegeversicherung dient der sozialen Absicherung des Risikos der Pflege-
bediirftigkeit. Sie ist ein eigenstandiger Zweig der Sozialversicherung und zum 1.1.1995
eingefiihrt worden.

Die Pflegeversicherung hat die Aufgabe, Pflegebediirftigen zu helfen, die wegen der
Schwere ihrer Pflegebediirftigkeit auf solidarische Unterstiitzung angewiesen sind.

Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen dem Pflegebediirftigen helfen, trotz
seines Hilfsbedarfs ein moglichst selbstandiges und selbstbestimmtes Leben zu fiihren,

das der Wiirde des Menschen entspricht.

Die Hilfen sind darauf auszurichten, die korperlichen, geistigen und seelischen Krafte
der Pflegebediirftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten.

Die gesetzliche Grundlage ist das Elfte Buch des Sozialgesetzbuches, das SGB XI.



Lesen Sie hierzu auch
Seite 129.

Ausnahmen sind
maoglich.

Der versicherungspflichtige Personenkreis ist mit dem in der

gesetzlichen Krankenversicherung identisch. Dazu gehoéren im

Wesentlichen:

- Arbeitnehmer, die gegen Arbeitsentgelt beschéftigt sind,
sowie Beschiftigte zur Berufsausbildung,

- Empfianger von Arbeitslosengeld I,

- Bezieher von Arbeitslosengeld II,

- Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehorigen und

Altenteiler,

selbstdndige Kiinstler und Publizisten,

Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstéatten oder

Blindenwerkstéatten oder in Heimarbeit tétig sind,

- Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschulen eingeschrieben sind,

- Personen, die eine in Studien- oder Priifungsordnungen

vorgeschriebene berufspraktische Tédtigkeit ohne Arbeitsent-

gelt verrichten (Praktikanten) sowie zu ihrer Berufsausbil-

dung ohne Arbeitsentgelt Beschiftigte,

Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung sowie

Personen, die keinen Anspruch auf Absicherung im Krank-

heitsfall haben und daher in der Krankenversicherung der

Versicherungspflicht unterliegen.

N

N

Versicherungspflichtig sind au8erdem Personen, die nicht

Mitglied einer Krankenkasse sind, ihren Wohnsitz im Inland

haben und

- mnach dem Bundesversorgungsgesetz einen Anspruch auf
Heil- und Krankenbehandlung haben oder

- laufende Leistungen zum Unterhalt und Leistungen der
Krankenhilfe im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe
erhalten oder

- krankenversorgungsberechtigt nach dem Bundesentschadi-
gungsgesetz sind.

Dariiber hinaus sind in der sozialen Pflegeversicherung auch die
Personen versicherungspflichtig, die freiwillige Mitglieder einer
Krankenkasse sind. Versicherte, die bei einem privaten Versi-
cherungsunternehmen gegen das Krankheitsrisiko versichert
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sind, gehoren nicht zu diesem Personenkreis. Sie sind jedoch
gesetzlich verpflichtet, zur Absicherung des Risikos der Pflege-
bediirftigkeit einen privaten Versicherungsvertrag abzuschlief3en.

Versicherungsfrei sind Beschéftigte, wenn ihr Einkommen
iiber der Jahresarbeitsentgeltgrenze der Krankenversicherung
liegt.

Die freiwilligen Mitglieder einer Krankenkasse konnen sich von
der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung
befreien lassen, wenn sie nachweisen, dass sie bei einem
privaten Versicherungsunternehmen gegen das Risiko der
Pflegebediirftigkeit versichert sind. Der Antrag auf Befreiung
kann nur innerhalb von drei Monaten nach dem Beginn der Ver-
sicherungspflicht gestellt werden. Die Befreiung kann nicht
widerrufen werden.

Familienversichert sind der Ehe-, der Lebenspartner und die

Kinder von Mitgliedern der sozialen Pflegeversicherung. Die

Familienangehorigen sind nur dann familienversichert, wenn

sie selbst

- ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt im Inland
haben,

- nicht in der Pflegeversicherung versicherungspflichtig
sind,

- nicht von der Versicherungspflicht befreit oder in der

privaten Pflegeversicherung pflichtversichert sind,

nicht hauptberuflich selbstindig erwerbstétig sind und

ein Gesamteinkommen haben, das im Jahr 2017 monatlich

425 Euro (bei geringfiigig Beschéftigten 450 Euro) nicht

iiberschreitet.

v

Fiir die Kinder sind auBBerdem Altersgrenzen zu beachten; sie
gelten aber nicht fiir Behinderte, die auBBerstande sind, sich
selbst zu unterhalten.

Freiwillig weiterversichern kénnen sich in der sozialen Pflege-

versicherung diejenigen,

- die aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind und
nicht in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert
sind, wenn sie in den letzten finf Jahren mindestens
24 Monate oder unmittelbar vor dem Ausscheiden mindes-
tens zwolf Monate versichert waren,

- deren Familienversicherung erlischt.
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Der Antrag auf Weiterversicherung ist innerhalb von drei
Monaten nach Beendigung der Mitgliedschaft oder nach Er-
l6schen der Familienversicherung zu stellen.

Merke:

Die soziale Pflegeversicherung kennt Pflicht-
versicherte, Familienversicherte und Weiterver-
sicherte.

Pflichtversichert sind hauptsachlich Mitglieder
der gesetzlichen Krankenversicherung; dazu
gehoren auch die freiwilligen Mitglieder.

Familienversichert konnen der Ehe- oder
Lebenspartner und die Kinder des Mitgliedes
sein.

Weiterversichern kann sich, wer aus der Ver-
sicherungspflicht ausgeschieden oder dessen
Familienversicherung erloschen ist.

Finanzierung

Die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung werden durch Beitrage der Mitglieder
und der Arbeitgeber finanziert. Deckungsmittel sind auBerdem sonstige Einnahmen.

Beitragshohe

Die Hohe der Beitrédge richtet sich nach dem Beitragssatz und
den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder. Der Beitrags-
satz ist ein Vomhundertsatz, der, auf die beitragspflichtigen
Einnahmen angewendet, den Beitrag zur Pflegeversicherung
ergibt. Familienversicherte zahlen keinen Beitrag.

Beitragssatz
Der Beitragssatz wird durch Gesetz festgesetzt. Er betrédgt seit
dem 1.1.2017 bundeseinheitlich 2,55 %.

Fiir kinderlose Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die
das 23. Lebensjahr vollendet haben, erh6ht sich der Beitrags-
satz zur Pflegeversicherung um 0,25 % (Beitragszuschlag fiir
Kinderlose). Von der Zuschlagspflicht generell ausgenommen
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Lesen Sie hierzu auch
Seite 137.

Die Beitrage der
Beschaftigten erhchen
sich nicht, wenn
Lander im Jahr 2017
den Reformationstag
einmalig zum gesetz-
lichen Feiertag
erheben.

sind Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die vor dem
1.1.1940 geboren sind.

Fiir Mitglieder, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsétzen bei Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe
oder Heilflirsorge haben, betrigt der Beitragssatz nur die Hélfte,
also 1,275 %. Diese Personen erhalten die Leistungen der
Pflegeversicherung aber auch nur zur Hilfte.

Beitragspflichtige Einnahmen

Fiir die Beitragsbemessung in der Pflegeversicherung sind die
gleichen Einnahmen wie in der Krankenversicherung maf3-
gebend. Das sind vor allem das Arbeitsentgelt aus einer ver-
sicherungspflichtigen Beschéftigung, die Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung sowie vergleichbare Versorgungsbeziige.
Die Einnahmen sind nur bis zur Beitragsbhemessungsgrenze fiir
die Krankenversicherung zu beriicksichtigen. Bei Beziehern von
Krankengeld sind 80 % des Arbeitsentgelts, das der Bemessung
des Krankengeldes zugrunde liegt, in der Pflegeversicherung
beitragspflichtig.

Die Arbeitnehmer, die auch in der Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig sind, und ihre Arbeitgeber tragen die Beitriage
jeweils zur Halfte, das sind 1,275 %. Den Beitragszuschlag fiir
Kinderlose tragen die Beschéftigten allein.

Im Freistaat Sachsen miissen Arbeitnehmer einen Beitrag von
0,5 % allein tragen. Sachsen hat als einziges Bundesland von
den gesetzlichen Feiertagen am 31.12.1993 keinen Feiertag
gestrichen. Das war aber zum Ausgleich der mit den Arbeitge-
berbeitragen verbundenen Belastungen der Wirtschaft vorgese-
hen. Arbeitnehmer in Sachsen tragen ab 1.1.2017 1,775 % und
Arbeitgeber 0,775 % des Pflichtbeitrages zur Pflegeversicherung.

Der Arbeitgeber tragt den vollen Beitrag allein, wenn bei einer
Beschiftigung zur Berufshildung das monatliche Arbeitsentgelt
325 Euro nicht ibersteigt. Auch fiir Personen, die ein freiwilli-
ges soziales Jahr, ein freiwilliges 6kologisches Jahr oder den
Bundesfreiwilligendienst leisten, triagt der Arbeitgeber die
Beitrdge in voller Hohe.

In der Krankenversicherung freiwillig versicherte Arbeitnehmer
zahlen den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung selbst. Sie
erhalten aber von ihren Arbeitgebern einen Zuschuss in Hohe
des Betrags, der als Arbeitgeberanteil zu zahlen wére.
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Fir die Verwaltung des
Sondervermogens und
seiner Mittel werden
der Bundesbank keine
Kosten erstattet.

Fiir selbstindige Kiinstler und Publizisten zahlt die Kiinstler-
sozialkasse die Beitrdge. Diese miissen sich an den Beitrdgen
beteiligen.

Studenten tragen ihre Beitrdge in voller Hohe selbst. Sie zahlen
die Beitrdge zusammen mit den Beitrdgen zur Krankenversiche-
rung in einer Summe fiir ein Semester im Voraus.

Die Beitrage der pflichtversicherten Rentner, die auch in der
Krankenversicherung versicherungspflichtig sind, werden vom
Rentenversicherungstriager bei der Rentenzahlung einbehalten.
Der Rentner triagt den Beitrag in voller Hohe allein.

2015 wurde in der sozialen Pflegeversicherung das Sonderver-
mogen ,Vorsorgefonds der sozialen Pflegeversicherung® errich-
tet. Es dient der langfristigen Stabilisierung der Beitragsent-
wicklung und darf nur zur Finanzierung von Leistungen der
sozialen Pflegeversicherung verwendet werden.

Das Sondervermogen ist nicht rechtsfahig. Es kann unter
seinem Namen im rechtsgeschéftlichen Verkehr handeln, klagen
und verklagt werden. Der allgemeine Gerichtsstand des Sonder-
vermdogens ist Frankfurt am Main.

Die Verwaltung und die Anlage der Mittel des Sondervermdogens
werden der Deutschen Bundesbank {ibertragen. Die dem
Sondervermdgen zuflieBenden Mittel einschlieBlich der Ertrage
sind zu marktiiblichen Bedingungen anzulegen. Dabei ist der in
Aktien oder Aktienfonds angelegte Anteil des Sondervermogens
ab 2035 iiber einen Zeitraum von hdchstens zehn Jahren
abzubauen. Das Bundesministerium fiir Gesundheit ist im
Anlageausschuss vertreten.

Das Bundesversicherungsamt tiberweist dem Sondervermogen
monatlich einen Betrag zu Lasten des Ausgleichsfonds, der
einem Zwdlftel von 0,1 % der beitragspflichtigen Einnahmen der
sozialen Pflegeversicherung des Vorjahres entspricht. Die erste
Uberweisung erfolgte zum 20.2.2015 und endet mit der Zah-
lung fiir Dezember 2033.

Ab 2035 kann das Sondervermdégen zur Sicherung eines sta-
bilen Beitragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung verwen-
det werden, wenn ohne zusétzliche Mittel an den Ausgleichs-
fonds eine Beitragssatzanhebung erforderlich wére, die nicht
auf Leistungsverbesserungen beruht.
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Das Vermogen ist von dem iibrigen Vermogen der sozialen
Pflegeversicherung sowie von seinen Rechten und Verbindlich-
keiten getrennt zu halten. Die Deutsche Bundesbank legt dem
Bundesministerium fiir Gesundheit jahrlich einen Bericht iiber
die Verwaltung der Mittel des Sondervermdégens vor. Darin sind
der Bestand des Sondervermdgens einschlieBlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen und Aus-
gaben auszuweisen. Das Sondervermdogen gilt nach Auszahlung
seines Vermogens als aufgeldst.

Merke:

Die Ausgaben werden durch Beitrage der Mitglieder
und der Arbeitgeber finanziert. Die Hohe der Beitrage
richtet sich nach dem Beitragssatz und den beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Mitglieder. Familienver-
sicherte zahlen keinen Beitrag.

Seit dem 1.1.2017 betragt der Beitragssatz 2,55 %.

In der Krankenversicherung versicherungspflichtige
Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber tragen die Bei-
trage jeweils zur Halfte (ausgenommen Freistaat
Sachsen).

In der Krankenversicherung freiwillig versicherte
Arbeitnehmer entrichten die vollen Beitrage selbst.
Sie erhalten jedoch von ihrem Arbeitgeber einen
Beitragszuschuss in Hohe des Arbeitgeberanteils.

) Beitrage zahlen auch Krankengeldbezieher und
Rentner.

Fir Kinderlose, die das 23. Lebensjahr vollendet
haben, wird ein Beitragszuschlag von 0,25 % erhoben,
den das Mitglied allein tragt.

Von 2015 bis 2033 wird aus einem Teil der Beitrage

| ein Sondervermogen (,Vorsorgefonds der sozialen
Pflegeversicherung”) zur langfristigen Stabilisierung
des Beitrags in der sozialen Pflegeversicherung ab

y 2035 gebildet.
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Leistungsberechtigte Personen

Bis zum 31.12.2016 war die Pflegebediirftigkeit in drei Stufen gegliedert, erganzt

durch die Pflegestufe 0. Seit dem 1.1.2017 gilt ein neuer Pflegebediirftigkeitsbegriff. Er
erfasst die individuellen Beeintrachtigungen und Fahigkeiten des Pflegebediirftigen. In
sechs Lebensbereichen wird das AusmaB eingeschatzt, in dem sich die pflegebediirf-
tige Person noch selbst ohne fremde Hilfe versorgen kann. Daraus ergibt sich einer von
funf Pflegegraden.

Pflegebediirftigkeit

Pflegebediirftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte
Kognitive Beeintrach-  Beeintrachtigungen der Selbstdndigkeit oder der Féhigkeiten
ts'g;:égneknu:g”:nﬁ'n:' aufweisen und deshalb Hilfe benotigen. Sie kénnen korperliche,
Wahrnehmen, Denken, ~ Kognitive oder psychische Beeintrachtigungen oder gesundheit-

Erkennen. lich bedingte Belastungen nicht selbstindig bewiéltigen.

Dabei werden sechs Lebensbereiche (Module) nach Pflegefach-

kriterien beurteilt:

1. Mobilitdt (zum Beispiel Positionswechsel im Bett, Fort-
bewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen),

2. kognitive und kommunikative Fahigkeiten (zum Beispiel
Erkennen von Personen aus dem ndheren Umfeld, ortliche
und zeitliche Orientierung, Erinnern an wesentliche Ereig-
nisse oder Beobachtungen, Beteiligen an einem Gespréch),

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (motorisch
gepragte Verhaltensauffilligkeiten, ndchtliche Unruhe,
physisch und verbales aggressives Verhalten, Wahnvor-
stellungen),

4. Selbstversorgung (zum Beispiel Waschen, Duschen und
Baden, An- und Auskleiden, mundgerechtes Zubereiten der
Nahrung, Eingieen von Getrdnken, Essen, Trinken, Benut-
zen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls, Bewéltigen der
Folgen einer Harn- oder einer Stuhlinkontinenz),

5. Bewiltigung von und selbstindiger Umgang mit krankheits-
oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
(zum Beispiel Medikation, Injektionen, Verbandswechsel
und Wundversorgung, Arztbesuche, Besuche anderer
medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen, Ein-
halten einer Didt oder anderer krankheits- oder therapie-
bedingter Verhaltensvorschriften),

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte (zum
Beispiel Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an
Verdnderungen, Ruhen und Schlafen, Kontaktpflege zu
Personen auB3erhalb des direkten Umfelds).
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Die Pflegebedurftigkeit
muss auf Dauer
(voraussichtlich fir
mindestens sechs
Monate) bestehen.

Ermittlung des Grades der Pflegebediirftigkeit

Fiir die Einschdtzung der Schwere ihrer Beeintridchtigungen
der Selbstidndigkeit oder der Fahigkeiten (Pflegebediirftigkeit)
ermitteln Gutachter das Ausmal, in dem die Pflegebediirftigen
die Hilfe anderer Personen bendétigen. Das Ergebnis ist die
Einstufung in einen von fiinf Pflegegraden. Der Pflegegrad ist
allein ausschlaggebend fiir die Hohe der Pflegeleistungen. Er
wird mit Hilfe eines pflegefachlich begriindeten Begutachtungs-
instruments ermittelt.

Begutachtungsinstrument

Das Begutachtungsinstrument ist in sechs Module gegliedert,
die den sechs Bereichen der Pflegebediirftigkeit entsprechen. In
jedem Modul sind verschiedene Kategorien vorgesehen, die das
jeweilige Ausmalf} der Beeintrdchtigungen der Selbstdndigkeit
oder der Fahigkeiten darstellen. Den Kategorien werden pflege-
fachlich fundierte Einzelpunkte zugeordnet. Die Summe der
Punkte driickt den Schweregrad der Beeintrichtigungen der
Selbstdndigkeit oder der Fahigkeiten aus:

Punktbereich 0: keine Beeintrdchtigungen,

Punktbereich 1: geringe Beeintrachtigungen,

Punktbereich 2: erhebliche Beeintrichtigungen,
Punktbereich 3: schwere Beeintriachtigungen,

Punktbereich 4: schwerste Beeintrachtigungen.

N 2RV

Jedem Punktbereich in einem Modul werden unter Beriicksich-
tigung der in ihm zum Ausdruck kommenden Schwere der
Beeintrdchtigungen der Selbstdndigkeit oder der Fahigkeiten
gewichtete Punkte zugeordnet.

Gewichtung der Module

Modul 6:

Modul 1:

Gestaltung des Alltagslebens

und soziale Kontakte
mit 15 %

Modul 5:

/ Mobilitat mit 10 %

Modul 2:

kognitive und
kommunikative Fahigkeiten
Modul 3: Verhaltensweisen

Bewaltigung von und
selbstandiger Umgang
mit krankheitsbedingten
Anforderungen und
Belastung mit 20 %

<o

und psychische Problemlagen
(héherer Wert aus Modul 2
oder 3 mit 15 %)

\

Modul 4:
Selbstversorgung mit 40 %
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Die Zuordnung wurde
dem Versicherten
schriftlich mitgeteilt.

Anschlieend werden die gewichteten Punkte der Module
addiert. Anhand der erreichten Gesamtpunkte wird der Pflege-
grad bestimmt.

Gesamtpunkte Pflegegrad Beeintrachtigung der Selbstdndigkeit/
Fahigkeiten

12,5 bis unter 27

27 bis unter 47,5

47,5 bis unter 70

70 bis unter 90

90 bis 100

geringe Beeintrachtigung
erhebliche Beeintrachtigung
schwere Beeintrachtigung
schwerste Beeintrachtigung

g~ W N -

schwerste Beeintrachtigung mit
besonderen Anforderungen an die
pflegerische Versorgung

Pflegebediirftige mit besonderen Bedarfskonstellationen, die
einen spezifischen, auBBergewthnlich hohen Hilfebedarf mit
besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
aufweisen, konnen aus pflegefachlichen Griinden dem Pflege-
grad 5 zugeordnet werden, auch wenn ihre Gesamtpunkte
unter 90 liegen.

Bei der Begutachtung sind auch solche Kriterien zu berticksich-
tigen, die zu einem Hilfebedarf fithren, fiir die Leistungen der
Krankenversicherung vorgesehen sind. Dies gilt auch fiir
krankheitsspezifische Pflegemafinahmen.

Bei pflegebediirftigen Kindern wird der Pflegegrad durch einen
Vergleich der Beeintrdachtigungen ihrer Selbstdndigkeit und
ihrer Fahigkeiten mit altersentsprechend entwickelten Kindern
ermittelt.

Pflegebediirftige Kinder im Alter bis zu 18 Monaten werden wie
folgt eingestuft:

ab 12,5 bis unter 27 Gesamtpunkte in den Pflegegrad 2,

ab 27 bis unter 47,5 Gesamtpunkte in den Pflegegrad 3,

ab 47,5 bis unter 70 Gesamtpunkte in den Pflegegrad 4,

ab 70 bis 100 Gesamtpunkte in den Pflegegrad 5.

N 2R\

Pflegebediirftige, bei denen das Vorliegen einer Pflegestufe oder
einer erheblich eingeschrankten Alltagskompetenz festgestellt
worden ist und bei denen alle Voraussetzungen fiir einen
Anspruch auf eine regelméfig wiederkehrende Leistung der
Pflegeversicherung am 31.12.2016 vorlag, wurden ab 1.1.2017
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Die Pflegekasse kann
die Pflegebediirftigkeit
auch von einem un-
abhangigen Gutachter
feststellen lassen.

ohne erneute Antragstellung und ohne erneute Begutachtung
einem Pflegegrad zugeordnet:

Uberleitung der Pflegestufen in Pflegegrade

Von Nach

Pflegestufe 0 Pflegegrad 2
Pflegestufe | Pflegegrad 2
Pflegestufe | mit eingeschrankter Alltagskompetenz Pflegegrad 3
Pflegestufe Il Pflegegrad 3
Pflegestufe Il mit eingeschrankter Alltagskompetenz Pflegegrad 4
Pflegestufe Il Pflegegrad 4
Pflegestufe II/Hartefall Pflegegrad 5
Pflegestufe Il mit eingeschrankter Alltagskompetenz Pflegegrad 5

Begutachtung

Die Pflegebediirftigkeit wird von dem Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung gepriift. Er beurteilt auch den Pflegegrad
der Pflegebediirftigkeit. Er trifft auch die Feststellungen, ob und
in welchem Umfang MaBBnahmen zur Beseitigung oder Minde-
rung der Pflegebediirftigkeit geeignet, notwendig und zumutbar
sind. Der Versicherte ist in seinem Wohnbereich zu untersuchen.
Die behandelnden Arzte — insbesondere der Hausarzt — sollen in
die Begutachtung einbezogen werden.

Merke:

Anspruch auf Leistungen der Pflegeversiche-
rung haben pflegebedirftige Versicherte.

Das sind Personen, die gesundheitlich be-
dingte Beeintrachtigungen der Selbstandigkeit
oder der Fahigkeiten aufweisen und deshalb
auf Hilfe durch andere angewiesen sind. Diese
Personen konnen ihre korperlichen, kognitiven
oder psychischen Beeintrachtigungen oder
gesundheitlich bedingten Belastungen oder
Anforderungen nicht selbstandig kompensie-
ren oder bewaltigen.

Seit dem 1.1.2017 wird die Pflegebedurftig-
keit in finf Pflegegrade eingeteilt. Bis zum
31.12.2016 gab es drei Pflegestufen, die durch
die Pflegestufe ,0" erganzt wurden.
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Leistungen der Pflegeversicherung

Die Leistungen der Pflegeversicherung sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen fiir den
Bedarf an korperbezogenen Pflegemafinahmen, pflegerischen Betreuungsmafinahmen
und Hilfen bei der Haushaltsfiihrung sowie Kostenerstattung. Art und Umfang der
Leistungen richten sich nach dem AusmaB der Pflegebediirftigkeit und danach, ob
hausliche, teilstationare oder vollstationare Pflege in Anspruch genommen wird.

Leistungsvoraussetzungen

Die Leistungen miissen wirksam, wirtschaftlich und notwendig
sein. Leistungen, die diese Voraussetzungen nicht erfiillen,
konnen Pflegebediirftige nicht beanspruchen.

MafBnahmen zur Rehabilitation haben Vorrang. Die Pflegekasse
hat daher in jedem Einzelfall zu priifen, welche Leistungen zur
Rehabilitation geeignet und zumutbar sind, um Pflegebediirftig-
keit zu iiberwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu
verhindern. Sind Leistungen zur Rehabilitation angezeigt, ist
das dem zustdndigen Rehabilitationtrdager unverziiglich mitzu-
teilen.

Ein Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung besteht

nur, wenn

- der Pflegebediirftige einen Antrag stellt. Wird der Antrag
spéter als einen Monat nach Eintritt der Pflegebediirftigkeit
gestellt, besteht ein Anspruch auf die Leistungen erst ab
dem Monat der Antragstellung.

- der Pflegebediirftige bei der Antragstellung in der sozialen
Pflegeversicherung versicherungspflichtig, familienversi-
chert oder weiterversichert ist,

- eine Vorversicherungszeit von mindestens fiinf Jahren in den
letzten zehn Jahren vor der Antragstellung zuriickgelegt ist.

Leistungen bei Pflegegrad 1

- Pflegeberatung,

- Beratung in der eigenen Hauslichkeit,

- zusétzliche Leistungen fiir Pflegebediirftige in ambulant

betreuten Wohngruppen,

Versorgung mit Pflegehilfsmitteln,

finanzielle Zuschiisse fiir MafBinahmen zur Verbesserung des

individuellen oder gemeinsamen Wohnumfeldes,

- zusitzliche Betreuung und Aktivierung in stationéren
Pflegeeinrichtungen,

- Pflegekurse fiir Angehorige und ehrenamtliche Pflege-
personen.

N2
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Bei der Pflegeberatung
wird ein individueller
Versorgungsplan
erstellt.

Zusétzlich gewéhrt die Pflegeversicherung einen Entlastungsbe-
trag in Hohe von 125 Euro monatlich, der fiir die Inanspruch-
nahme von Leistungen der Tages- und Nachtpflege sowie der
Kurzzeitpflege, von Leistungen der ambulanten Pflegedienste
sowie von Angeboten zur Unterstiitzung im Alltag in Anspruch
genommen werden kann. Wéhlen Pflegebediirftige des Pflege-
grades 1 die vollstationédre Pflege, wird ein Zuschuss in Hohe
von 125 Euro monatlich gezahlt.

Pflegeberatung

Personen, die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
erhalten, haben bei der Auswahl und Inanspruchname von
Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten, die auf die
Unterstiitzung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- und
Betreuungsbedarf ausgerichtet sind, Anspruch auf individuelle
Pflegeberatung und Hilfestellung.

Die Pflegekasse hat den Versicherten innerhalb von zwei
Wochen nach Antragseingang einen Beratungstermin anzubie-
ten. Sie kann auch einen Beratungsgutschein fiir andere Bera-
tungsstellen ausstellen, bei denen innerhalb dieser Frist eine
Einlésung moglich ist.

Die Pflegeberatung findet im Pflegestiitzpunkt statt. Pflegestiitz-
punkte werden von den Pflege- und Krankenkassen eingerichtet.
Sie sollen eine wohnortnahe Pflege, Versorgung und Betreuung
der Pflegebediirftigen gewihrleisten. An den Pflegestiitzpunkten
sind Stellen der Alten- und Sozialhilfe beteiligt.

Pflegesachleistung,

Pflegegeld fiir selbst beschaffte Pflegehilfen,

Kombination von Geldleistung und Sachleistung,

hausliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson,
Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Ma3nahmen,
Tagespflege und Nachtpflege,

Kurzzeitpflege,

vollstationédre Pflege,

Pflege in vollstationdren Einrichtungen der Hilfe fiir behin-
derte Menschen,

zuséatzliche Betreuung und Aktivierung in stationdren
Pflegeeinrichtungen,

Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen,
zusitzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger
Arbeitsverhinderung,

N R 2R 2N 2N N A 2
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Hausliche Pflegehilfe
soll Beeintrachtigun-
gen der Selbstandigkeit
oder der Fahigkeiten
des Pflegebeddrftigen
so weit wie moglich
durch pflegerische
Mafinahmen beseitigen
oder mindern und eine
Verschlimmerung
verhindern.

N

Pflegekurse fiir Angehorige und ehrenamtliche Pflege-
personen,

Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags,
Entlastungsbetrag,

Leistungen des Personlichen,

zuséatzliche Leistungen fiir Pflegebediirftige in ambulant
betreuten Wohngruppen.

V2R 2%

Pflegesachleistung

Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben bei héduslicher
Pflege Anspruch auf kérperbezogene Pflegemafnahmen und
pflegerische Betreuungsmafinahmen sowie auf Hilfen bei der
Haushaltsfithrung als Sachleistung (hdusliche Pflegehilfe). Der
Anspruch umfasst pflegerische Mafnahmen in den sechs Le-
bensbereichen. Bestandteil der hduslichen Pflegehilfe ist auch
die pflegefachliche Anleitung von Pflegebediirftigen und Pflege-
personen. Pflegerische BetreuungsmafBnahmen umfassen
Unterstiitzungsleistungen zur Bewiéltigung und Gestaltung des
alltdglichen Lebens im héduslichen Umfeld.

Anstelle der héduslichen Pflegehilfe konnen Pflegebediirftige der
Pflegegrade 2 bis 5 ein Pflegegeld beantragen. Der Anspruch
setzt voraus, dass der Pflegebediirftige mit dem Pflegegeld in
entsprechendem Umfang die erforderlichen kérperbezogenen
Pflegemafnahmen und pflegerischen BetreuungsmalBnahmen
sowie Hilfen bei der Haushaltsfithrung in geeigneter Weise
selbst sicherstellt.

ab 2017

Pflegegrad Pflegesachleistung Pflegegeld
Euro/Monat Euro/Monat

2 bis 689 316

3 bis 1298 545

4 bis 1612 728

5 bis 1995 901

Kombination von Geld- und Sachleistung (Kombinationsleistung)
Pflegesachleistung und Pflegegeld kann der Pflegebediirftige
miteinander kombinieren. Das Pflegegeld wird dann in dem
Verhiltnis vermindert, in dem er die Pflegesachleistung in
Anspruch genommen hat. An seine Entscheidung ist der Pflege-
bediirftige sechs Monate lang gebunden.
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Als nahe Angehorige
gelten Personen, die
mit dem Pflegebeddiirf-
tigen bis zum zweiten
Grad verwandt oder
verschwagert sind,
sowie Personen, die
mit ihm in hauslicher
Gemeinschaft leben.

Zusatzliche Leistungen fiir Pflegebediirftige in ambulant

betreuten Wohngruppen

Pflegebediirftige haben Anspruch auf einen pauschalen Zuschlag

in Hohe von 241 Euro monatlich, wenn

- sie mit mindestens zwei und hochstens elf weiteren Per-
sonen in einer ambulant betreuten Wohngruppe in einer
gemeinsamen Wohnung zur gemeinschaftlich organisierten
Pflege leben und davon mindestens zwei weitere Personen
pflegebediirftig sind,

- sie Pflegesachleistungen, Pflegegeld, eine Kombination von
Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung),
zusétzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen oder
verbesserte Pflegeleistungen fiir Personen mit erheblich
eingeschriankter Alltagskompetenz erhalten,

- die Wohngruppe eine Pflegekraft beauftragt hat, unabhingig
von der individuellen pflegerischen Versorgung allgemeine
organisatorische, verwaltende, betreuende oder das Ge-
meinschaftsleben fordernde Tétigkeiten zu verrichten oder
hauswirtschaftliche Unterstiitzung zu leisten,

- keine Versorgungsform vorliegt, in der der Anbieter der
Wohngruppe oder ein Dritter Leistungen erbringt, die dem
Leistungsumfang fiir vollstationére Pflege weitgehend
entsprechen.

Hausliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson

Ist eine private Pflegeperson durch Urlaub, Krankheit oder aus
anderen Griinden an der Pflege gehindert, tibernimmt die
Pflegekasse fiir Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 die
nachgewiesenen Kosten einer notwendigen Ersatzpflege fiir
langstens sechs Wochen (42 Kalendertage) je Kalenderjahr.
Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson den Pflegebediirftigen
bereits mindestens sechs Monate in seiner hduslichen Umge-
bung gepflegt hat. Die Pflegekasse tibernimmt bis zu 1612 Euro
im Kalenderjahr, wenn die Ersatzpflege durch Personen erfolgt,
die nicht nahe Angehorige des Pflegebediirftigen sind.

Ubernehmen nahe Angehorige die Ersatzpflege, diirfen die
Aufwendungen der Pflegekasse regelméfig den Betrag des
jeweiligen Pflegegeldes fiir bis zu sechs Wochen nicht {iber-
schreiten.

Bei einer Ersatzpflege kann der Leistungsbetrag um bis zu

806 Euro aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der
Kurzzeitpflege auf insgesamt 2418 Euro im Kalenderjahr erhoht
werden. Der fiir die Verhinderungspflege in Anspruch genom-
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Die Pflegekasse ist nur
zustandig, wenn die
Hilfsmittel nicht wegen
Krankheit oder
Behinderung von der
Krankenversicherung
oder anderen zustandi-
gen Leistungstragern
zu zahlen sind.

Fir zum Verbrauch
bestimmte Pflegehilfs-
mittel ist keine
Zuzahlung zu leisten.

Dies kdnnen zum
Beispiel technische
Hilfen im Haushalt
sein.

mene Erh6hungsbetrag wird auf den Leistungsbetrag fiir eine
Kurzzeitpflege angerechnet.

Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Malnahmen
Pflegebediirftige haben Anspruch auf Pflegehilfsmittel, die zur
Erleichterung der Pflege oder zur Linderung ihrer Beschwerden
beitragen oder ihnen eine selbstiandigere Lebensfiihrung ermog-
lichen. Die Pflegekasse iiberpriift die Notwendigkeit der bean-
tragten Pflegehilfsmittel zusammen mit einer Pflegefachkraft
oder dem Medizinischen Dienst. Entscheiden sich Versicherte
fiir eine Ausstattung des Pflegehilfsmittels, die iiber das Mal3 des
Notwendigen hinausgeht, haben sie die Mehrkosten und die
dadurch bedingten Folgekosten selbst zu tragen.

Die Aufwendungen der Pflegekassen fiir zum Verbrauch be-
stimmte Pflegehilfsmittel diirfen monatlich 40 Euro nicht
iibersteigen. Die Leistung kann auch als Kostenerstattung
erbracht werden.

Pflegebediirftige {iber 18 Jahre haben eine Zuzahlung je Pflege-
hilfsmittel von 10 %, héchstens jedoch von 25 Euro zu leisten.
Eine Befreiung von der Zuzahlung ist in Hartefdllen ganz oder
teilweise moglich.

Fiir MaBnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnum-
feldes des Pflegebediirftigen konnen die Pflegekassen nachran-
gig finanzielle Zuschiisse gewdhren, wenn dadurch die hdus-
liche Pflege im Einzelfall ermdglicht, erheblich erleichtert oder
eine moglichst selbstdndige Lebensfiihrung des Pflegebediirf-
tigen wiederhergestellt wird. Die Zuschiisse fiir Manahmen zur
Verbesserung des gemeinsamen Wohnumfeldes diirfen hochs-
tens 4000 Euro je MaBBnahme betragen. Leben mehrere Pflege-
bediirftige in einer gemeinsamen Wohnung, sind die Zuschiisse
auf einen Betrag von 4000 Euro je Pflegebediirftigem begrenzt.

Der Gesamtbetrag je Maffnahme darf 16 000 Euro nicht iiber-
steigen.

Teilstationdre Pflege

Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf
teilstationédre Pflege, wenn hédusliche Pflege nicht in ausrei-
chendem Umfang sichergestellt werden kann. Sie besteht in
Tages- oder Nachtpflege in hierfiir vorgesehenen Einrichtungen
und umfasst auch die notwendige Beférderung der Pflegebediirf-
tigen von der Wohnung zur Einrichtung und zuriick.
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Die Pflegekasse tibernimmt die pflegebedingten Aufwendungen
der teilstationdren Pflege einschlieBlich der Aufwendungen fiir
Betreuung und die in der Einrichtung notwendigen Leistungen
der medizinischen Behandlungspflege.

Der Anspruch auf teilstationdre Pflege umfasst je Kalender-
monat fiir Pflegebediirftige

- des Pflegegrades 2 bis zu 689 Euro,

- des Pflegegrades 3 bis zu 1298 Euro,

- des Pflegegrades 4 bis zu 1612 Euro,

- des Pflegegrades 5 bis zu 1995 Euro.

Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 kdnnen teilstationére
Tages- und Nachtpflege zusédtzlich zu ambulanten Pflegesach-
leistungen, Pflegegeld oder der Kombinationsleistung in An-
spruch nehmen, ohne dass eine Anrechnung auf diese An-
spriiche erfolgt.

Kurzzeitpflege

Kann die héusliche Pflege nicht erbracht werden und reicht
auch teilstationédre Pflege nicht aus, besteht Anspruch auf
Kurzzeitpflege in einer vollstationdren Einrichtung.

Sie kann beansprucht werden

- fiir eine Ubergangszeit im Anschluss an eine stationire
Behandlung des Pflegebediirftigen oder

- in sonstigen Krisensituationen, in denen voriibergehend
héusliche Pflege oder teilstationire Pflege nicht méglich
oder nicht ausreichend ist.

Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro
Kalenderjahr beschrédnkt. Die Pflegekasse iibernimmt die
pflegebedingten Aufwendungen einschlief3lich Betreuung und
medizinischer Behandlungspflege bis zu einem Gesamtbetrag
von 1612 Euro im Kalenderjahr.

Der Leistungsbetrag kann um bis zu 1612 Euro aus noch nicht
in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege auf
insgesamt bis zu 3 224 Euro im Kalenderjahr erhoht werden.
Der fiir die Kurzzeitpflege in Anspruch genommene Erhéhungs-
betrag wird auf den Leistungsbetrag fiir eine Verhinderungs-
pflege angerechnet.
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Wahlen Pflegebeddrf-
tige des Pflegegrades 1
vollstationdre Pflege,
erhalten sie einen
Zuschuss in Hohe von
125 Euro monatlich.

Bei Anspruch auf
anteiliges Pflegegeld
an Tagen, an denen
pflegebedirftige
Behinderte zu Hause
gepflegt und betreut
werden, gelten An- und
Abreise als volle Tage
der hduslichen Pflege.

Bis 31.12.2016 ist ein
Pflegebediirftiger
wenigstens 14 Stunden

wochentlich zu pflegen.

Vollstationare Pflege

Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 haben Anspruch auf
Pflege in vollstationdren Einrichtungen. Die Pflegekasse iiber-
nimmt die pflegebedingten Aufwendungen einschlief3lich
Betreuung und medizinischer Behandlungspflege.

Der Anspruch betragt je Kalendermonat

- 770 Euro fiir Pflegebediirftige des Pflegegrades 2,
- 1262 Euro fiir Pflegebediirftige des Pflegegrades 3,
- 1775 Euro fiir Pflegebediirftige des Pflegegrades 4,
- 2005 Euro fiir Pflegebediirftige des Pflegegrades 5.

Ist der pauschale Leistungsbetrag hoher als die tatsdchlichen
Kosten fiir die vollstationédre Pflege, darf der {ibersteigende
Betrag fiir Unterkunft und Verpflegung verwandt werden.

Pflege in vollstationdren Einrichtungen der Hilfe fiir behinderte
Menschen

Fiir Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 in einer vollsta-
tiondren Einrichtung der Hilfe fiir behinderte Menschen, in der
die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemein-
schaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung behinder-
ter Menschen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen,
iibernimmt die Pflegekasse 10 % des vereinbarten Heimentgelts.
Die Aufwendungen der Pflegekasse diirfen im Einzelfall je
Kalendermonat 266 Euro nicht tiberschreiten.

Zusatzliche Betreuung und Aktivierung in stationaren Pflege-
einrichtungen

Pflegebediirftige in stationdren Pflegeeinrichtungen haben
Anspruch auf zusétzliche Betreuung und Aktivierung, die iiber
die nach Art und Schwere der Pflegebediirftigkeit notwendige
Versorgung hinausgeht.

Leistungen fiir Pflegepersonen

Zur Verbesserung der sozialen Sicherung der Pflegepersonen,
die einen Pflegebediirftigen mit mindestens Pflegegrad 2
pflegen, entrichten die Pflegekassen und die privaten Versiche-
rungsunternehmen fiir die Pflegeperson Beitrige zur gesetz-
lichen Rentenversicherung. Voraussetzung ist, dass die Pflege-
person regelméf3ig nicht mehr als 30 Stunden wochentlich
erwerbstitig ist.
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Der Medizinische
Dienst der Kranken-
versicherung oder ein
von der Pflegekasse
beauftragter unabhan-
giger Gutachter priift,
ob die Pflegeperson
eine oder mehrere
Pflegebedirftige
wenigstens 10 Stunden
wochentlich (regelma-
Big mindestens zwei
Tage pro Woche) pflegt.

Die Versicherung zur
Arbeitsforderung
erfolgt friihestens ab
2017.

Die Angebote umfassen
unter anderem Betreu-
ung und allgemeine
Aufsicht, Alltags-
begleitung sowie
Unterstiitzungs-
leistungen fir
Pflegende zur besseren
Bewaltigung des
Pflegealltags.

Pflegen mehrere Pflegepersonen einen Pflegebediirftigen (Mehr-
fachpflege), wird zudem der Umfang der jeweiligen Pflegetétig-
keit je Pflegeperson im Verhiltnis zum Gesamtpflegeaufwand
ermittelt. Dabei werden die Angaben der beteiligten Pflegeper-
sonen zugrunde gelegt. Werden keine oder keine iibereinstim-
menden Angaben gemacht, erfolgt eine Aufteilung zu gleichen
Teilen. Die Feststellungen zu den Pflegezeiten und zum Pflege-
aufwand der Pflegeperson sowie bei Mehrfachpflege zum Einzel-
und Gesamtpflegeaufwand trifft die fiir die Pflegeleistungen
zusténdige Stelle. Diese Feststellungen sind der Pflegeperson auf
Wunsch zu iibermitteln.

Wihrend der pflegerischen Tétigkeit sind Pflegepersonen, die
einen Pflegebediirftigen mit mindestens Pflegegrad 2 pflegen,
auch in der gesetzlichen Unfallversicherung und nach dem
Recht der Arbeitsférderung versichert.

Angebote zur Unterstiitzung im Alltag

Angebote zur Unterstiitzung im Alltag tragen dazu bei, Pflege-
personen zu entlasten. Sie helfen Pflegebediirftigen, moglichst
lange in ihrer hduslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kon-
takte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin moglichst
selbstindig zu bewéltigen.

Angebote zur Unterstiitzung im Alltag sind

- Angebote, in denen vor allem ehrenamtliche Helfer unter
pflegefachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebediirf-
tigen mit allgemeinem oder mit besonderem Betreuungs-
bedarf in Gruppen oder im héuslichen Bereich iibernehmen
(Betreuungsangebote),

- Angebote zur gezielten Entlastung und beratenden Unter-
stiitzung von pflegenden Angehorigen und vergleichbar
nahestehenden Pflegepersonen in ihrer Eigenschaft als
Pflegende (Angebote zur Entlastung von Pflegenden),

- Angebote zur Unterstiitzung der Pflegebediirftigen bei der
Bewiltigung von allgemeinen oder pflegebedingten Anforde-
rungen des Alltags oder im Haushalt, besonders bei der
Haushaltsfithrung, oder bei der eigenverantwortlichen
Organisation individuell benétigter Hilfeleistungen (Ange-
bote zur Entlastung im Alltag).

Realisiert werden die Angebote zur Unterstiitzung im Alltag
durch besondere Betreuungsgruppen fiir an Demenz erkrankte
Menschen, Helferkreise zur stundenweisen Entlastung pfle-
gender Angehoriger im hauslichen Bereich, Tagesbetreuung in
Kleingruppen oder Einzelbetreuung durch anerkannte Helfer,
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Die Umwandlung des
ambulanten Sach-
leistungsbetrags ist
unabhangig vom
Entlastungsbetrag.

Agenturen zur Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen fiir Pflegebediirftige und pflegende Angehorige sowie
vergleichbar nahestehende Pflegepersonen, familienentlastende
Dienste, Alltagsbegleiter, Pflegebegleiter und Serviceangebote
fiir haushaltsnahe Dienstleistungen.

Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags
(Umwandlungsanspruch)

Pflegebediirftige in hduslicher Pflege mit mindestens Pflege-
grad 2 kénnen als Ersatz von Aufwendungen fiir Angebote zur
Unterstiitzung im Alltag eine Kostenerstattung erhalten. Sie wird
auf den Anspruch auf ambulante Pflegesachleistungen ange-
rechnet, soweit fiir den entsprechenden Leistungsbetrag im je-
weiligen Kalendermonat keine ambulanten Pflegesachleistungen
bezogen wurden. Der hierfiir verwendete Betrag darf je Kalen-
dermonat 40 % des fiir den jeweiligen Pflegegrad vorgesehenen
Hochstleistungsbetrags nicht tiberschreiten. Die Anspruchs-
berechtigten erhalten die Kostenerstattung auf Antrag.

Entlastungsbetrag

Pflegebediirftige in héduslicher Pflege haben Anspruch auf einen
Entlastungsbetrag in Hohe von bis zu 125 Euro monatlich. Der
Betrag ist zweckgebunden einzusetzen: fiir qualitidtsgesicherte
Leistungen zur Entlastung pflegender Angehoriger und ver-
gleichbar Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende
sowie zur Forderung der Selbstindigkeit und Selbstbestimmt-
heit der Pflegebediirftigen bei der Gestaltung ihres Alltags.

Er dient der Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang
mit

Leistungen der Tages- oder Nachtpflege,

Leistungen der Kurzzeitpflege,

Leistungen der ambulanten Pflegedienste in den Pflege-
graden 2 bis 5, jedoch nicht von Leistungen im Bereich der
Selbstversorgung,

Leistungen von anerkannten Angeboten zur Unterstiitzung
im Alltag.

VR

N

Die Aufwendungen werden auch erstattet, wenn fiir die Finan-
zierung der Leistungen Mittel der Verhinderungspflege einge-
setzt werden.

Die Pflegebediirftigen erhalten den Entlastungsbetrag auf Antrag
von der zustdndigen Pflegekasse, dem zustdndigen privaten
Versicherungsunternehmen oder im Fall der Beihilfeberechti-
gung anteilig von der Beihilfefestsetzungsstelle gegen Vorlage
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Wird die Leistung in
einem Kalenderjahr
nicht ausgeschopft,
kann der nicht ver-
brauchte Betrag in das
folgende Kalender-
halbjahr Gbertragen
werden.

Die Freistellung wird
nicht bezahlt.

Dies gilt auch, wenn
die Beschaftigung
durch eine kiirzere
Arbeitszeit geringfigig
wird.

Das Pflegeunterstit-
zungsgeld wird als
Ausgleich fur entgan-
genes Arbeitsentgelt
gezahlt.

Der Antrag ist
unverziglich zu
stellen.

entsprechender Belege tiber entstandene Eigenbelastungen. Die
Leistung kann innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in
Anspruch genommen werden.

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung und Pflegezeit

Beschiftigte sind von der Arbeitsleistung vollstindig oder
teilweise freizustellen, wenn sie einen pflegebediirftigen nahen
Angehorigen in hduslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Die
Pflegezeit betragt fiir jeden pflegebediirftigen nahen Angehori-
gen lingstens sechs Monate (Hochstdauer).

In diesem Zusammenhang gelten als nahe Angehorige:

- GroBeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,

— Ehepartner, Lebenspartner, Partner einer ehedhnlichen oder
lebenspartnerschaftsihnlichen Gemeinschaft, Geschwister,
Schwigerinnen und Schwiger,

- Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder sowie die Kinder, Adop-
tiv- oder Pflegekinder des Ehe- oder Lebenspartners,
Schwiegerkinder und Enkelkinder

Wihrend der Pflegezeit, in der die Beschiftigten von der
Arbeitsleistung vollstindig freigestellt werden, erhalten sie
auf Antrag Zuschiisse zur Kranken- und Pflegeversicherung.
Sie sind auch nach dem Recht der Arbeitsforderung ver-
sichert.

Beschiftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage der
Arbeit fernzubleiben, um fiir einen pflegebediirftigen nahen
Angehorigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische
Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen (kurzzeitige Arbeits-
verhinderung). Der Arbeitgeber ist zur Entgeltfortzahlung nur
verpflichtet, soweit sich dies aus anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten oder aufgrund einer Vereinbarung ergibt.

Erhalt der Beschiftigte fiir die Zeit der kurzzeitigen Arbeits-
verhinderung keine Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber und
kein Kranken- oder Verletztengeld bei Erkrankung oder Unfall
eines Kindes, so hat er Anspruch auf Pflegeunterstiitzungsgeld
fiir bis zu zehn Arbeitstage aus der sozialen oder privaten
Pflegeversicherung des pflegebediirftigen nahen Angehérigen.

Das Pflegeunterstiitzungsgeld wird von der Pflegekasse oder
dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen des pflegebe-
diirftigen nahen Angehorigen auf Antrag gewédhrt. Dem Antrag
ist eine drztliche Bescheinigung beizufiigen.
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Das Pflegeunterstiitzungsgeld wird in gleicher Hohe wie das
Krankengeld gezahlt. Vom Pflegeunterstiitzungsgeld sind
Beitrdge zur Renten- und Krankenversicherung sowie zur
Arbeitsforderung zu zahlen.

Merke:

Die Pflegeversicherung gewahrt Pflegebedirftigen des Pflege-
grades 1 insbesondere Pflegeberatung, zusatzliche Leistungen fir
Pflegebedirftige in ambulant betreuten Wohngruppen, Versorgung
mit Pflegehilfsmitteln, finanzielle Zuschisse fir Mafinahmen zur
Verbesserung des individuellen oder gemeinsamen Wohnumfeldes,
Pflegekurse fir Angehorige und ehrenamtliche Pflegepersonen.

Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten insbesondere
Pflegesachleistungen, Pflegegeld fiir selbst beschaffte Pflegehilfen,
kombinierte Geld- und Sachleistungen, hausliche Pflege bei Verhin-
derung der Pflegeperson, Tagespflege und Nachtpflege, Kurzzeit-
pflege, vollstationare Pflege, Leistungen zur sozialen Sicherung

der Pflegepersonen sowie einen Entlastungsbetrag.

Versicherungstrager

Trager der Pflegeversicherung sind die Pflegekassen. Bei jeder Krankenkasse ist eine
Pflegekasse eingerichtet. Sie sind Korperschaften des dffentlichen Rechts mit Selbst-
verwaltung. lhre Organe (Vertreterversammlung und Vorstand) sind die Organe der
Krankenkasse, bei der sie errichtet sind.

Fiir die Durchfiihrung der Pflegeversicherung ist jeweils die bei
der Krankenkasse eingerichtete Pflegekasse zustindig. Wechselt
der Versicherte die Krankenkasse, so wechselt er auch die
Pflegekasse.

Merke:
Die Pflegeversicherung wird von Pflegekassen durchgefihrt.
Jede Krankenkasse hat auch eine Pflegekasse. Zustandig ist die

Pflegekasse, die bei der Krankenkasse eingerichtet ist, bei der
die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung besteht.
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Der Rechtsschutz auf dem Gebiet der Sozialversicherung ist so alt wie die Sozialver-
sicherung selbst. Ihn gibt es seit 1884.

Fiir alle Streitigkeiten auf dem Gebiet des Sozialrechts gibt es heute eine besondere,
von den Verwaltungsbehorden getrennte Sozialgerichtsbarkeit mit drei Instanzen:
Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht. Verwaltung und Rechtspre-
chung sind klar voneinander getrennt (Grundsatz der Gewaltenteilung).

An der Rechtsprechung wirken neben Berufsrichtern auch ehrenamtliche Richter
(Laienrichter) mit.



Aufbau der Gerichte

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind die Sozialgerichte, die Landessozialgerichte und
das Bundessozialgericht. Sie sind Kollegialgerichte, besetzt mit Berufsrichtern und
ehrenamtlichen Richtern. Die Berufung der ehrenamtlichen Richter geschieht aufgrund
von Vorschlagslisten, die von den Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen auf-
gestellt werden.

Sozialgerichte

Die Sozialgerichte entscheiden in erster Instanz iiber 6ffentlich-
rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten

der Sozialversicherung,

der Arbeitsforderung einschlielich der iibrigen Aufgaben
der Bundesagentur fiir Arbeit,

der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende,

der Sozialhilfe,

des Asylbewerberleistungsgesetzes,

des sozialen Entschadigungsrechts (Recht der sozialen
Entschidigung bei Gesundheitsschdden) und

des Schwerbehindertenrechts.

%
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Die Sozialgerichte verhandeln und entscheiden in Kammern, die
fiir die jeweiligen Angelegenheiten gebildet werden (beispiels-
weise die Kammer fiir Rentenversicherung).

Fiir Angelegenheiten der Knappschaftsversicherung einschlief3-

lich der Unfallversicherung fiir den Bergbau kénnen eigene
Kammern gebildet werden.

Gerichtsbarkeiten in der Bundesrepublik Deutschland

Ordentliche
Gerichtsbarkeit

Arbeits-
gerichtsbarkeit

Verwaltungs-
gerichtsbarkeit

Finanz- Sozial-
gerichtsbarkeit gerichts-
barkeit
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Die Amtszeit der
ehrenamtlichen
Richter betragt funf
Jahre. Eine Wieder-
berufung ist moglich.

Die Landessozial-
gerichte Nordrhein-
Westfalen und Berlin-
Brandenburg haben
wegen der Ortlichen
und erstinstanzlichen
Zustandigkeit auBer-
dem besondere
Aufgaben.

Fiir alle Streitigkeiten, die aufgrund der Beziehungen zwischen
Krankenkassen und Vertragsarzten, Psychotherapeuten, Ver-
tragszahnérzten (Vertragsarztrecht) einschlieBlich ihrer Vereini-
gungen und Verbdnde entstehen, werden bei den Sozialgerich-
ten eigene Kammern eingerichtet. Die Kammer ist mit drei
Richtern besetzt: ein Vorsitzender (Berufsrichter) und zwei
ehrenamtliche Richter (Beisitzer).

Die ehrenamtlichen Richter, die in den Kammern fiir Angelegen-
heiten der Sozialversicherung, der Grundsicherung fiir Arbeit-
suchende (einschlieBlich der Streitigkeiten wegen des Zuschlags
zum Kindergeld und der Arbeitsférderung) mitwirken, werden
aus dem Kreis der Versicherten und aus dem Kreis der Arbeit-
geber berufen.

Landessozialgerichte

Die Landessozialgerichte entscheiden als zweite Instanz tiber
die Berufungen gegen die Urteile der Sozialgerichte. Sie ent-
scheiden auBerdem in erster Instanz iiber Klagen, in denen es
vorwiegend um iibergeordnete Rechtsfragen und weniger um
Tatsachenfragen des Einzelfalls geht.

In diesen Verfahren werden grundsétzliche und komplexe Rechts-
fragen geklédrt. Es handelt sich hier zum Beispiel um Klagen ge-

gen Entscheidungen der Landesschiedsamter, der Schiedsstellen
in Angelegenheiten der Kranken- und Pflegeversicherung sowie

der Sozialhilfe, auBerdem in Aufsichtsratsangelegenheiten gegen-
iiber Trdgern der Sozialversicherung, bei denen die Aufsicht von
einer Landes- oder Bundesbehorde ausgeiibt wird.

Die Landessozialgerichte verhandeln und entscheiden in Sena-
ten. Jeder Senat ist mit fiinf Richtern besetzt: drei Berufsrich-
tern — davon ist einer der Vorsitzende des Senats — und zwei
ehrenamtlichen Richtern. Auch hier kommen die ehrenamt-
lichen Richter im Allgemeinen aus dem Kreis der Versicherten
und Arbeitgeber.

Bundessozialgericht

Das Bundessozialgericht ist das oberste Gericht fiir die Sozial-
gerichtsbarkeit. Es hat seinen Sitz in Kassel. Das Bundessozial-
gericht ist als dritte Instanz fiir die Entscheidung iiber die Revi-
sion zustdndig. Es verhandelt und entscheidet in Senaten, die
wie die Senate beim Landessozialgericht gebildet sind. Jeder
Senat ist mit fiinf Richtern besetzt: drei Berufsrichtern — hiervon
ist einer der Vorsitzende des Senats — und zwei ehrenamtlichen
Richtern.
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AuBlerdem gibt es beim Bundessozialgericht einen Grof3en
Senat, der aus dem Présidenten des Bundessozialgerichts, sechs
weiteren Berufsrichtern und vier ehrenamtlichen Richtern
besteht.

Der Grof3e Senat muss entscheiden, wenn ein Senat von der
Entscheidung eines anderen Senats des Bundessozialgerichts
abweichen will oder wenn es sich um grundsétzliche Fragen zur
Fortbildung des Rechts handelt.

Merke:

Es besteht eine besondere, von der Verwaltung getrennte
Sozialgerichtsbarkeit (Grundsatz der Gewaltenteilung). An der
Rechtsprechung wirken Berufsrichter und ehrenamtliche Richter
(Beisitzer) mit. Der Instanzenzug ist dreistufig: Sozialgericht,
Landessozialgericht, Bundessozialgericht.

Das Sozialgericht verhandelt und entscheidet in Kammern und
ist mit drei Richtern besetzt (ein Berufsrichter und zwei ehren-
amtliche Richter). Das Landes- und das Bundessozialgericht
entscheiden in Senaten (drei Berufsrichter und zwei ehrenamt-
liche Richter). Das Landessozialgericht entscheidet tber die
Berufung, das Bundessozialgericht tiber die Revision.

Gerichtsverfahren

Zum Gerichtsverfahren gehoren die Richter und die Parteien, die in der Sozialgerichts-
barkeit , Beteiligte” heiBen. Beteiligte am Verfahren sind: der Klager, der Beklagte und
der Beigeladene. Beigeladen wird, wessen berechtigte Interessen durch die Entschei-
dung des Rechtsstreits beriihrt werden.

Beteiligte konnen schon Minderjidhrige sein, wenn sie durch
Vorschriften des biirgerlichen oder 6ffentlichen Rechts fiir
den Gegenstand des Verfahrens als geschéftsfahig anerkannt
sind.

Die Beteiligten konnen vor den Sozialgerichten und Landes-
sozialgerichten selbst auftreten, verhandeln und Antrédge stellen,
sie konnen sich jedoch auch vor diesen Gerichten vertreten
lassen.
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Man spricht auch von
Vertretungszwang”.

Zum Streitstoff
gehoren alle fur die
Entscheidung des
Rechtsstreits wesent-
lichen Tatsachen.

Die Beteiligten haben
das Recht auf Akten-
einsicht, das allerdings
vom Vorsitzenden be-
schrankt oder unter-
sagt werden kann.

Vor dem Bundessozialgericht darf man nicht selbst auftreten;
hier muss man sich durch eine Gewerkschaft, eine andere
anerkannte sozialpolitische Vereinigung oder durch einen
Rechtsanwalt vertreten lassen.

Grundsatze des Verfahrens
Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsharkeit
beruht auf folgenden Grundséatzen:

Grundsatz der Amtsermittlung

(Offizialmaxime)

Im sozialgerichtlichen Verfahren wird der gesamte Streitstoff
durch das Gericht von Amts wegen ermittelt (im Gegensatz zum
Zivilprozess, in dem die Parteien selbst den Streitstoff beibrin-
gen miissen). Deshalb muss der Vorsitzende bereits vor der
miindlichen Verhandlung alle Mainahmen treffen, die notwen-
dig sind, um den Rechtsstreit moglichst in einer miindlichen
Verhandlung zu erledigen.

Grundsatz der Miindlichkeit und des rechtlichen Gehors

Die Entscheidung des Gerichts muss in der Regel aufgrund
miindlicher Verhandlung ergehen. Die Beteiligten erhalten
dadurch das Recht, ihre Auffassung dem Gericht unmittelbar
vorzutragen. Sie sind daher zu jedem Termin zu laden. Werden
Zeugen vernommen, so haben die Beteiligten das Recht, an der
Zeugenvernehmung teilzunehmen. Das Urteil des Gerichts darf
nur auf Tatsachen gestiitzt werden, zu denen sich die Beteiligten
duBern konnten.

Grundsatz der Unmittelbarkeit

Das Gericht muss den streitigen Sachverhalt aus eigener und
unmittelbarer Wahrnehmung kennen. Das Urteil kann nur von
Richtern gefdllt werden, die an der Verhandlung teilgenommen
haben.

Grundsatz der freien Beweiswiirdigung
Das Gericht hat nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis der
Verhandlung gewonnenen Uberzeugung zu entscheiden.

Grundsatz der Offentlichkeit

Der Zutritt zum Verhandlungsraum steht allen Personen frei,
auch wenn sie am Prozess selbst nicht beteiligt sind. Nicht
offentlich sind Beratung und Abstimmung. Die Offentlichkeit
kann ausgeschlossen werden (zum Beispiel bei Gefahrdung der
offentlichen Ordnung), im sozialgerichtlichen Verfahren haupt-
séchlich dann, wenn die Offenlegung der gesundheitlichen oder
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Hierzu zahlen
millionenfache
Widerspriiche gegen
die Rentenanpassungs-
mitteilungen.

Bei Wohnsitz im
Ausland betragt die
Frist drei Monate.

Familienverhiltnisse gegen die Grundsétze des Datenschutzes
verstoft.

Gang des Verfahrens

Vorverfahren

Hier wird gegen die Verwaltungsentscheidung zunédchst Wider-
spruch erhoben, iber den die Widerspruchsstelle entscheidet.
Sie wird von Organen der Selbstverwaltung bestimmt und setzt
sich aus Arbeitnehmern, Arbeitgebern und einem Vertreter des
Versicherungstragers zusammen. Die Widerspruchsstelle kann
dem Widerspruch abhelfen oder ihn zuriickweisen; weist sie ihn
zurilick, kann gegen die Entscheidung der Widerspruchsstelle
Klage erhoben werden.

Dieses Vorverfahren gibt es unter anderem in allen Angelegen-
heiten der Kranken- und der Pflegeversicherung, der Arbeits-
forderung, der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, der all-
gemeinen und knappschaftlichen Rentenversicherung sowie der
Kriegsopferversorgung.

Bei den Sozialleistungstragern kommt es immer wieder zu so-
genannten ,Massenwiderspruchsverfahren®, bei denen eine
Vielzahl gleichgerichteter Widerspriiche gegen gleichartige
Entscheidungen eingelegt wird. Um das Verfahren zu erleich-
tern, wurde die Moglichkeit der 6ffentlichen Bekanntgabe der
Widerspruchsentscheidung geschaffen. Neben der Bekannt-
machung in behordlichen Verfiigungen, im elektronischen
Bundesanzeiger und in den iiberregionalen Tageszeitungen be-
steht die Moglichkeit der Internetbekanntmachung. Diese muss
allerdings fiir die Widerspruchsfiihrer leicht auffindbar sein.

Da bei einer 6ffentlichen Bekanntgabe die Gefahr besteht, dass
die betroffenen Wirderspruchsfiihrer nicht ausreichende Kennt-
nis von der Entscheidung der Widerspruchsbehorde erhalten,
betragt die Frist zur Einreichung der Klage ein Jahr.

Erhebung der Klage

Das Gerichtsverfahren beginnt mit der Klage. Sie kann vom
Klager selbst oder von seinem Vertreter erhoben werden. Die
Einreichung der Klage ist an eine Frist gebunden; diese beginnt
mit der Bekanntgabe der Verwaltungsentscheidung beziehungs-
weise der Entscheidung der Widerspruchsstelle und betrigt
einen Monat.

Die Klage ist bei dem zustdndigen Gericht der Sozialgerichts-
barkeit zu erheben. Zustédndig ist das Sozialgericht, in dessen
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Eine telefonische
Erklarung gentiigt
demnach nicht.

Das elektronische
Dokument muss fir die
Bearbeitung durch das
Gericht geeignet sein.

In Verfahren wegen
eines Uberlangen
Gerichtsverfahrens
wird die Streitsache
erst mit Zustellung der
Klage rechtshangig.

Die Frist betragt regel-
mafig drei Monate.

Bezirk der Klidger zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
hat. Die Klage kann auch bei jeder inldindischen Behorde oder
beim Versicherungstriager selbst eingereicht werden. Bei Wohn-
sitz im Ausland ist das Sozialgericht zustéindig, in dessen Bezirk
der Versicherungstriager seinen Sitz hat.

Die Klage ist schriftlich oder auch zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten beim Gericht zu erheben. Die Klageschrift ist an
keine feste Form gebunden. Hat man ohne Verschulden die
Klagefrist versdumt, so kann man beantragen, so gestellt zu
werden, als hitte man die Frist nicht versaumt (sogenannte
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

Vorbereitende Schriftsdtze und deren Anlagen, schriftlich
einzureichende Antrdge und Erklarungen der Beteiligten sowie
schriftlich einzureichende Auskiinfte, Aussagen, Gutachten,
Ubersetzungen und Erklidrungen Dritter kénnen ab 1.1.2018 als
elektronisches Dokument beim Gericht eingereicht werden.

Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Ubermittlungsweg eingereicht werden.

Mit der Erhebung der Klage wird die Streitsache rechtshingig.
Das bedeutet, dass jetzt ein Gericht mit der Sache befasst ist.

Um den Sozialgerichten die Erledigung der eingehenden Klagen
zeitnah zu ermdglichen, muss der Streitgegenstand begriindet
und die Beteiligten angegeben werden.

Sind diese Anforderungen nicht erfiillt, muss der Vorsitzende
den Klédger zu einer entsprechenden Ergédnzung auffordern.
Hierzu setzt er ihm eine angemessene Frist, in der der Kldager
die gebotene und ihm mogliche Mitwirkungshandlung erbringt
oder begriindet, warum er die geforderte Handlung nicht
vornehmen kann.

Wenn der Klager nicht mitwirkt oder das Verfahren nicht weiter
betreibt, gilt die Klage als zuriickgenommen (Fiktion einer
Klageriicknahme).

Klagearten

Nach der Art des verlangten Rechtsschutzes lassen sich vier
Klagearten unterscheiden: Anfechtungsklage, Leistungsklage,
Feststellungsklage, Untétigkeitsklage.
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Mit der Anfechtungsklage wird die Aufthebung oder Abdnderung
der Verwaltungsentscheidung angestrebt. Der Kldger muss bei
der Anfechtungsklage darlegen, dass er durch die Verwaltungs-
entscheidung in einem subjektiven Recht verletzt (beschwert)
ist. Das Gericht hat in diesem Fall zu priifen, ob die Entschei-
dung der Verwaltung mit dem geltenden Recht iibereinstimmt
und ob die Behorde den objektiv richtigen Sachverhalt zugrunde
gelegt hat. Dabei kann das Gericht zu dem gleichen Ergebnis
kommen wie die Verwaltung und die Widerspruchsstelle, dann
wird die Klage abgewiesen. Wenn dagegen das Vorbringen des
Kldgers begriindet ist, so wird die fehlerhafte Verwaltungsent-
scheidung durch das Gerichtsurteil aufgehoben, und die Verwal-
tung muss daraufhin erneut priifen und entscheiden.

Mit der Leistungsklage wird nicht nur die Aufhebung des
Verwaltungsaktes selbst, sondern auch die Verurteilung der
Behorde zur Leistung angestrebt. Hier kann das Gericht nicht
nur die fehlerhafte Verwaltungsentscheidung aufheben, sondern
dariiber hinaus die Verwaltung zur Erbringung der Leistung
verurteilen (zum Beispiel zur Zahlung einer Rente).

Mit der Feststellungsklage kann begehrt werden: die Feststel-
lung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhalt-
nisses (beispielsweise die Feststellung, in welchem Umfang
Beitrdge zu berechnen oder anzurechnen sind), die Feststellung,
welcher Versicherungstrager der Sozialversicherung zustindig
ist, oder auch die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwal-
tungsaktes.

Die Untétigkeitsklage erhebt man, wenn die Verwaltung den
Antrag langere Zeit hindurch nicht bearbeitet oder tiber ihn
nicht entschieden hat. Mit der Untétigkeitsklage kann man
folglich die Verwaltung zwingen, titig zu werden und zu ent-
scheiden.

Miindliche Verhandlung

Die miindliche Verhandlung ist das Kernstiick des Prozesses. In
ihr wird alles erdrtert, was erforderlich ist, um eine gerechte
Entscheidung zu finden.

Die miindliche Verhandlung beginnt nach Aufruf der Sache mit
der Darstellung des Sachverhalts durch den Vorsitzenden oder
den von ihm bestimmten Berichterstatter. Anschliefend erhalten
die Beteiligten die Moglichkeit, ihre Auffassungen dem Gericht
vorzutragen, im Allgemeinen zuerst der Klager, dann der
Beklagte. Der Vorsitzende hat dabei die Pflicht, darauf hinzuwir-
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Mit Einverstandnis ken, dass alles vorgetragen wird, was zur Klarung des Streit-
der Beteiligten kann stoffes dient. Soweit es erforderlich ist, hat er auch auf die

das Gericht ohne rechtliche Bedeutung des Vorgebrachten hinzuweisen.
miundliche Verhand-

lung durch Urteil
entscheiden. In der miindlichen Verhandlung werden auch die Beweise

erhoben. Das geschieht durch Vernehmung von Zeugen oder
sachverstandigen Zeugen, durch Anhérung von Sachverstin-
digen, durch Vorlage von Urkunden oder durch Einvernahme
des Augenscheins.

Ist die Streitsache geniigend erdrtert, erkldrt der Vorsitzende die

miindliche Verhandlung fiir geschlossen. Das Gericht zieht sich

zur Beratung zuriick. In der Beratung werden Streitstoff und

Ergebnis der miindlichen Verhandlung gewiirdigt und die Ent-
Die Beratung ist scheidung getroffen. Uber das Beratungsergebnis wird abge-
geheim. stimmt, es entscheidet die absolute Mehrheit.

Nach der Beratung entscheidet das Gericht durch Urteil. Dieses
besteht aus der Urteilsformel, einer Darstellung des Tatbe-
standes und den Urteilsgriinden. Zum Schluss hat das Urteil
eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten.

Das Verfahren braucht aber nicht immer mit einem Urteil zu

enden. Die Beteiligten kdnnen auch einen Vergleich abschliefen:

- Die Verwaltung kann ein Anerkenntnis abgeben, also
erklaren, dass die Klage begriindet ist.

- Der Klager kann schlieBlich seine Klage zuriicknehmen,
wenn er eingesehen hat, dass sein Anspruch nicht begriin-
det ist.

Merke:

Beteiligte am Verfahren sind: der Klager, der Beklagte und der
Beigeladene. Auch Minderjahrige konnen schon beteiligt sein.

Grundsatze des Verfahrens sind: Grundsatz der Amtsermittlung,
der Mindlichkeit und des rechtlichen Gehors, der Unmittelbar-

keit, der freien Beweiswiirdigung und der Offentlichkeit.

Die miindliche Verhandlung ist das Kernstiick des Prozesses.

Das Gerichtsverfahren beginnt mit der Klage; ihm muss das
Widerspruchsverfahren vorausgehen.
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Rechtsmittel

Rechtsmittel geben den Beteiligten die Moglichkeit, eine gerichtliche Entscheidung
durch ein Gericht hoherer Instanz iiberpriifen zu lassen. In der Sozialgerichtsbarkeit
gibt es die Berufung, die Revision und die Beschwerde. Das Verfahren ist kostenfrei.

Berufung

Die Berufung findet gegen die Urteile der Sozialgerichte statt.
Um eine Uberlastung der Landessozialgerichte zu vermeiden,
schlief3t das Gesetz fiir bestimmte Félle (meistens Bagatellfille)
die Berufung ausdriicklich aus.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Urteils beim Landessozialgericht oder Sozialgericht einzulegen.
Die Berufungsschrift soll (muss aber nicht) das angefochtene
Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten und die
zur Begriindung dienenden Tatsachen angeben.

Im Berufungsverfahren wird der gesamte Streitstoff wie in der
o ersten Instanz nach der rechtlichen und der tatséchlichen Seite
\E/J le mindliche = hin gepriift. Das Landessozialgericht priift den Streitfall im
erhandlung verlauft . . . . . .
in gleicher Weise wie gleichen Umfang wie das Sozialgericht und hat hierbei auch neu
beim Sozialgericht. vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zu beriicksichtigen.

Ist die Berufung begriindet, so wird das Urteil des Sozialgerichts
aufgehoben und je nachdem der Klage stattgegeben oder die
Klage abgewiesen. Kommt das Landessozialgericht zu dem
Ergebnis, dass die Berufung nicht begriindet ist, so wird die
Berufung als unbegriindet zuriickgewiesen.

Revision

Die Revision findet gegen Urteile der Landessozialgerichte statt.
Auch gegen das Urteil eines Sozialgerichts kann schon Revision
eingelegt werden (sogenannte Sprungrevision, weil das Landes-
sozialgericht hierbei iibersprungen wird). Die Revision ist zu-
lassig, wenn das Landessozialgericht oder — im Fall der Sprung-
revision — das Sozialgericht sie ausdriicklich zugelassen hat.

Die Revision ist innerhalb eines Monats nach Urteilszustellung
schriftlich beim Bundessozialgericht einzulegen; sie kann nicht
zur Niederschrift des Urkundsbeamten erklart werden.

Im Gegensatz zu Klageschrift und Berufungsschrift ist die

Revision streng an Formen gebunden. Die Revision muss das
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Die miindliche
Verhandlung verlauft in
gleicher Weise wie
beim Sozialgericht und
Landessozialgericht.

angefochtene Urteil bezeichnen und einen bestimmten Antrag
enthalten. Die verletzte Rechtsnorm muss angegeben und die
Revision ausfiihrlich begriindet werden. Da beim Bundessozial-
gericht Vertretungszwang besteht, miissen Revision und Be-
griindung von einem Prozessbevollméchtigten unterzeichnet
sein. Einem Bediirftigen kann fiir das Revisionsverfahren
Prozesskostenhilfe bewilligt und ein Rechtsanwalt als Prozess-
bevollméchtigter an die Seite gestellt werden.

Das Bundessozialgericht priift den Streitstoff nicht mehr nach
der tatsdchlichen Seite hin; es ist an die tatsdchlichen Feststel-
lungen des Landessozialgerichts oder — im Fall der Sprungrevi-
sion — des Sozialgerichts gebunden. Im Gegensatz zum Beru-
fungsverfahren erfolgt hier eine Uberpriifung lediglich nach der
rechtlichen Seite.

Das Bundessozialgericht kann die Revision verwerfen, wenn sie
nicht formgerecht ist, oder sie zuriickweisen, wenn sie sachlich
unbegriindet ist. Das Gericht kann aber auch das Urteil des
Landessozialgerichts aufheben und in anderer Weise entschei-
den.

Beschwerde

Bis zum Abschluss des Verfahrens durch das Urteil sind vom
Sozialgericht hdufig Entscheidungen zu treffen, die sich aus dem
laufenden Verfahren ergeben, zum Beispiel Ordnungsstrafen
beim Ausbleiben von Zeugen und Sachverstindigen. Dagegen
kann ebenfalls Beschwerde eingelegt werden, iiber die das
Landessozialgericht durch einen Beschluss entscheidet.

Wird die Revision durch das Landessozialgericht nicht zugelas-
sen, kann diese Nichtzulassung beim Bundessozialgericht mit
der Beschwerde angefochten werden.

Wiederaufnahmeverfahren

Wenn ein Urteil rechtskriftig geworden ist, kann es durch
Rechtsmittel nicht mehr angefochten werden. Dennoch kann
sich die Notwendigkeit ergeben, ein rechtskriftiges Urteil
abzudndern. Fiir diese Falle sieht das Gesetz die Wiederauf-
nahme des Verfahrens vor.

Sie ist zuldssig, wenn das rechtskréftige Urteil mit schweren
Mingeln behaftet ist, zum Beispiel wenn das Gericht fehlerhaft
besetzt war, ein Zeuge wegen Meineids bestraft oder nachtréig-
lich eine Urkunde gefunden wurde (zum Beispiel die Versiche-
rungskarte), die fiir das Urteil von Bedeutung gewesen wére.
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Kosten
Man unterscheidet gerichtliche und aulergerichtliche Kosten.

Fiir die gerichtlichen Kosten gilt der Grundsatz, dass bei allen
Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit keine Gerichtskosten zu
zahlen sind (Kostenfreiheit). Kérperschaften und Anstalten des
offentlichen Rechts (wie zum Beispiel die Versicherungstriager)
haben jedoch fiir jede Streitsache, an der sie beteiligt sind, eine
Pauschalgebiihr zu zahlen — unabhéngig vom Ausgang des
Rechtsstreits.

AuBergerichtliche Kosten sind alle fiir die Rechtsverfolgung
notwendigen Aufwendungen, also auch die Kosten fiir den

Rechtsanwalt. Das Gericht entscheidet im Urteil, wer diese

Kosten zu tragen hat. Die Gebiihren fiir Rechtsanwiélte sind
gesetzlich geregelt.

Merke:
Rechtsmittel in der Sozialgerichts-
barkeit sind: Berufung, Revision und

Beschwerde.

Das Verfahren ist kostenfrei.

Beispiel aus der Praxis

Dipl.-Ingenieur Max A. hat die Regelaltersgrenze erreicht. Die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund schickt ihm den Rentenbescheid. Am Schluss des Bescheides steht die
Rechtsmittelbelehrung: ,,Gegen diesen Bescheid konnen Sie innerhalb eines Monats
Widerspruch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund erheben.”

Widerspruch

Max A. ist der Ansicht, dass die Rente nicht richtig berechnet
ist. Er schreibt in einem Brief an die Widerspruchsstelle der
Deutschen Rentenversicherung Bund:

,Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat meine Praktikan-
tenzeit nicht rentensteigernd angerechnet (siehe beiliegendes
Zeugnis des Arbeitgebers). Es fehlt die Zeit von 1975 bis 1977.
Ich war damals in Mexiko und habe bei VW in Mexiko-City
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gearbeitet. Ich verlange, dass die Deutsche Rentenversicherung
Bund meine Rente neu berechnet.*

Die Widerspruchsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund
weist den Widerspruch zuriick, weil die rechtlichen Vorausset-
zungen fiir die Anrechnung der Praktikantenzeit von 1975 bis
1977 nicht vorliegen.

Max A. erhilt einen Widerspruchsbescheid. Am Schluss des Be-
scheides heif3t es: ,,Gegen diesen Bescheid konnen Sie innerhalb
eines Monats bei dem Sozialgericht in Stuttgart Klage erheben.”

Klage

Max A. iiberzeugen die Griinde der Widerspruchsstelle nicht; er
ist nach wie vor der Ansicht, dass seine Rente nicht richtig
berechnet ist.

Er schreibt deshalb an das Sozialgericht in Stuttgart: ,Die
Auffassung der Widerspruchsstelle der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund kann ich nicht teilen. Meine Praktikantenzeit in
Mexiko von 1975 bis 1977 muss rentensteigernd angerechnet
werden. Ich beantrage, die Deutsche Rentenversicherung Bund
zur Neuberechnung zu veranlassen.“

Das Sozialgericht schickt der Deutschen Rentenversicherung
Bund die Klage zur Stellungnahme.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund schreibt dazu: ,Wir
beantragen, die Klage abzuweisen, denn der Kldger hat auf die
Erhohungen keinen Anspruch.“ Es folgen rechtliche Ausfiih-
rungen.

Das Sozialgericht (Kammer fiir Rentenversicherung) setzt den
Termin zur miindlichen Verhandlung fest. Der Kldger geht selbst
zum Gericht. Fiir die Deutsche Rentenversicherung Bund kommt
ein Verwaltungsbeamter. Den Vorsitz hat ein Berufsrichter,
neben ihm sitzen als ehrenamtliche Richter ein Arbeitnehmer-
und ein Arbeitgebervertreter. Der Kldger und der Beklagte
tragen dem Gericht ihre Ansichten vor. Nach der Beratung
verkiindet der Richter das Urteil. Die Klage wird abgewiesen. Er
erlautert kurz die rechtlichen Griinde.

Der Kliger erhélt spéter das schriftliche Urteil. Am Schluss des
Urteils heil3t es: ,,Gegen dieses Urteil konnen Sie innerhalb eines
Monats beim Landessozialgericht Baden-Wiirttemberg in
Stuttgart Berufung einlegen.”
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Max A. tiberzeugen die Griinde des Gerichts nur zum Teil: Er
schreibt deshalb an das Landessozialgericht in Stuttgart: ,Ich
sehe jetzt ein, dass meine Zeit bei VW nicht angerechnet
werden kann. Ich nehme insoweit meine Klage zuriick. Meine
Praktikantenzeit muss jedoch als Fachschulzeit angerechnet
werden.

Das Landessozialgericht schickt der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund die Berufung zur Stellungnahme.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund schreibt: ,Wir beantra-
gen, die Berufung zuriickzuweisen. Der Kldger hat keinen An-
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spruch auf Anrechnung der Praktikantenzeit. Das Gesetz sieht
nur die Anrechnung von Zeiten der Fachschulausbildung vor. Bei
Praktikantenzeiten handelt es sich nicht um Fachschulausbil-
dung.”

Das Landessozialgericht (Senat flir Rentenversicherung) setzt
den Termin zur miindlichen Verhandlung fest. Der Kldger geht
selbst zum Gericht. Fiir die Deutsche Rentenversicherung Bund
kommt eine Verwaltungsfachfrau. Klager und Beklagte tragen
dem Gericht ihre Ansichten vor.

Nach der Berufung verkiindet der Vorsitzende Richter das Urteil:
Die Berufung wird zuriickgewiesen. Er erldutert kurz die rechtli-
chen Griinde.

Der Kldger erhilt spéter das schriftliche Urteil. Am Schluss des
Urteils heil3t es: ,Die Revision wird zugelassen, weil iiber die
Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung zu entscheiden ist:
Sind Praktikantenzeiten als Zeiten der Fachschulausbildung
anzusehen?“

Revision
Max A. will Revision einlegen. Er geht deshalb zu seinem
Rechtsanwalt.

Dieser schreibt nun an das Bundessozialgericht in Kassel: ,Ich
beantrage, das Urteil des Sozialgerichts und Landessozial-
gerichts aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, die Prakti-
kantenzeiten des Kldgers anzurechnen. Das Landessozialgericht
hat § 58 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI nicht richtig angewendet.“ Es
folgen rechtliche Ausfithrungen.

Das Bundessozialgericht schickt die Revisionsschrift der Deut-
schen Rentenversicherung Bund zur Stellungnahme.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund schreibt: ,Wir beantra-
gen, die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen, denn das
Urteil des Landessozialgerichts ist richtig.“ Es folgen Rechtsaus-
fiihrungen.

Das Bundessozialgericht setzt den Termin zur miindlichen
Verhandlung fest. Fiir den Kldger erscheint ein Rechtsanwalt.
Die Beteiligten tragen dem Gericht ihre jeweiligen Rechtsauf-
fassungen vor.
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Nach der Beratung verkiindet der Vorsitzende Richter das
Urteil: Die Revision wird zuriickgewiesen. Der Klager hat
keinen Anspruch auf Anrechnung der Zeiten. Der Wortlaut des
Gesetzes ist maB3gebend: Dieser sieht nur die Anrechnung von
Zeiten der Fachschulausbildung vor.

Der Rechtsstreit ist beendet.
Fragen:

1. Welche Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit gibt es?
2. Woflr ist die Sozialgerichtsbarkeit zustandig?
3. Ist die Gewaltenteilung in der Sozialgerichtsbarkeit
verwirklicht?
4. Wer wirkt an der Rechtsprechung mit?
5. Wie sind das Sozialgericht, das Landessozialgericht und das
Bundessozialgericht besetzt?
6. Welche Aufgaben haben das Sozialgericht, das Landes-
sozialgericht und das Bundessozialgericht?
7. Wer kann am Gerichtsverfahren beteiligt sein? Gilt das auch
fur Minderjahrige?
8. Kann jeder vor dem Gericht der Sozialgerichtsbarkeit selbst
auftreten?
9. Auf welchen Grundsatzen beruht das Gerichtsverfahren?
10. Was ist zu tun, wenn man mit einer Entscheidung
der Verwaltung nicht einverstanden ist?
11. Wie lauft eine miindliche Verhandlung ab?
12. Welche Rechtsmittel gibt es?
13. Welche Kosten kdonnen entstehen, und wer bezahlt sie?

Aufgaben:

1. Informieren Sie sich tGber den Aufbau der Gerichte, ihre
Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

2. Diskutieren Sie Uber die Trennung von Verwaltung und
Rechtsprechung.

3. Erortern Sie die Einrichtung von Laienrichtern und
Kollegialgerichten.

4. Besprechen Sie die Zusammensetzung der Sozialgerichte
mit Arbeitgeber-/Arbeitnehmervertretern. Rolle der
Gewerkschaften?

5. Vergleichen Sie das Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit
mit den Verfahren vor anderen Gerichten: Gerichtsverfahren
und Rechtsmittel.
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Begriffe

Altersgrenze

Anschlussreha-
bilitation (AHB)

Beitrittsgebiet

Berufsforderungs-
werke

Bundesgarantie

Altersgrenze ist die Grenze zwischen dem aktiven Erwerbsleben
und dem Ruhestand, also der Ubergang vom Beitragszahler zum
Rentner. Die Geburtsjahrgénge bis 1946 erreichten die Regel-
altersgrenze mit 65. Fiir die Jahrgdnge 1947 bis 1963 wird

sie stufenweise angehoben. Ab Jahrgang 1964 liegt sie bei

67 Jahren.

Anschlussrehabilitation (AHB) — auch Anschlussheilbehandlung
genannt — ist eine ganztagig ambulante oder stationdre Leistung
zur medizinischen Rehabilitation. Sie kommt nur bei bestimm-
ten Erkrankungen in Betracht und schlieft unmittelbar an eine
stationdre Krankenhausbehandlung an. Die AHB wird bereits
im Krankenhaus eingeleitet. Dies gilt nur fiir Versicherte, die
einer gesetzlichen Krankenkasse angehoren.

Beitrittsgebiet ist das Gebiet der ehemaligen DDR. Es wird so
bezeichnet, weil es mit Wirkung vom 3.10.1990 der Bundes-
republik Deutschland beigetreten ist. Im Einigungsvertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom
31.8.1990 ist dieses Gebiet in Kapitel II, Artikel 3 bezeichnet.
Es umfasst die Lander Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen. Ferner gehort
der Teil des Landes Berlin dazu, in dem das Grundgesetz vor
dem 3.10.1990 nicht galt: das frithere Berlin (Ost). Diese
Liander werden heute neue Bundesldnder genannt.

Berufsforderungswerke sind gemeinniitzige au3erbetriebliche
Bildungseinrichtungen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (insbesondere Fortbildung und Umschulung) fiir erwach-
sene Menschen mit gesundheitlichen Einschrankungen erbrin-
gen. Die Durchfiihrung der MaBnahmen wird behinderten-
gerecht organisiert. Es findet eine auf die individuellen Belange
der Betroffenen ausgerichtete medizinische, psychologische und
soziale Betreuung statt.

Reichen die Beitrdge in der Rentenversicherung zusammen mit
den sonstigen Einnahmen (zum Beispiel Zinsen) nicht aus, um
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Bundesministerium
fiir Arbeit und
Soziales

Bundesministerium
fiir Gesundheit

Bundesversiche-
rungsamt

die Ausgaben fiir die Dauer des folgenden Jahres zu decken, so
sind die erforderlichen Mittel vom Bund aufzubringen.

Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS) ist
zustdndig fiir die Themen Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsforde-
rung, fiir Arbeitsrecht, -schutz und -medizin, aulerdem fiir
Renten- und Unfallversicherung, fiir das Sozialgesetzbuch,
Pravention und Rehabilitation, Versorgungsmedizin sowie fiir
die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. Zum Geschéftsbereich
dieses Ministeriums gehoren das Bundesarbeitsgericht, das
Bundessozialgericht, das Bundesversicherungsamt sowie die
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. AuSerdem
obliegt dem BMAS die Rechtsaufsicht {iber die Bundesagentur
fiir Arbeit. Zu seinem Geschéftsbereich gehoren ferner die der
Rechtsaufsicht des Bundesversicherungsamtes unterstehende
Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See, die Unfallversicherung Bund und
Bahn, die iibrigen bundesunmittelbaren Trager der Unfallversi-
cherung und die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau.

Zu den zentralen Aufgaben des Bundesministeriums fiir Ge-
sundheit (BMG) zéhlt, die Leistungsfahigkeit der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, zu sichern und
fortzuentwickeln. Die Drogenbeauftragte und die Patientenbe-
auftragte der Bundesregierung sind dem Ministerium zugeord-
net, da die Krankheitshekdmpfung und die Pravention der
Drogen- und Suchtgefahren ein zentraler Verantwortungsbe-
reich des Ministeriums sind. Um die Qualitdt der medizinischen
und pflegerischen Versorgung zu gewihrleisten, fallen auch die
Berufsgesetze fiir die Ausbildungen in den Heilberufen in den
Aufgabenbereich des BMG.

Das Bundesversicherungsamt (BVA) ist eine selbstdndige
Bundesoberbehorde im Geschéftsbereich des Bundesministeri-
ums fiir Arbeit und Soziales mit Sitz in Bonn. Kernaufgabe des
BVA ist die Rechtsaufsicht iiber die bundesunmittelbaren Trager
der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung, der
sozialen Pflegeversicherung sowie der Sozialversicherung fiir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Daneben ist das BVA
fiir die Bewirtschaftung der Bundeszuschiisse und sonstigen
Zuweisungen des Bundes an die Rentenversicherung, fiir die
Zulassung von Behandlungsprogrammen fiir chronisch Kranke,
fiir die Durchfithrung des Finanzausgleichs in der sozialen
Pflegeversicherung und des Risikostrukturausgleichs sowie fiir
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Datenschutz

Dynamisierung der
Rente

Europaischer
Sozialfonds

Europadisches
Sozialbudget

Generationen-
vertrag

Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag

die Verwaltung des Gesundheitsfonds zustindig. Auerdem
wirkt das BVA an der Ausbildung des qualifizierten Nach-
wuchses der bundesunmittelbaren Sozialversicherungstréger
mit. Fiir Arbeitnehmerinnen, die kein Mutterschaftsgeld von
der gesetzlichen Krankenkasse erhalten, ist das BVA die Mutter-
schaftsgeldstelle.

Aufgabe des Datenschutzes ist es, die personenbezogenen Daten
der Versicherten und ihrer Hinterbliebenen bei der Datenverar-
beitung vor Missbrauch zu schiitzen. Fiir den Schutz der Sozial-
daten gibt es besondere Regelungen. Diese sind im SGB X
enthalten.

Dynamisierung der Rente bedeutet, dass eine Rente an die
wirtschaftliche Gesamtentwicklung angepasst wird. Die Renten
aus der Rentenversicherung, Unfallversicherung, Alterssiche-
rung der Landwirte und die Versorgungsrenten werden aus
diesem Grund regelmafig erhoht (angepasst, dynamisiert).

Der Europdische Sozialfonds bezweckt die finanzielle Unterstiit-
zung von Mafinahmen, welche die Arbeitslosigkeit verhindern
und beseitigen und die Wirtschafts-, Agrar- oder Vermogenspoli-
tik in der Gemeinschaft fordern. Er ist eine vom Rat der Euro-
paischen Gemeinschaft beschlossene Einrichtung.

Um Sozialleistungssysteme in allen Lindern der Européischen
Gemeinschaft durchschaubar und vergleichbar zu machen, wird
—nach dem Vorbild des Sozialbudgets der Bundesrepublik
Deutschland - ein Européisches Sozialbudget geschaffen. Dies
ist zugleich ein Mittel zum Konzipieren und Verwirklichen
gemeinsamer sozialpolitischer Ziele.

Der Generationenvertrag ist eine unausgesprochene und nicht
schriftlich festgelegte Vereinbarung zwischen den Generationen,
ndmlich der beitragszahlenden und der rentenempfangenden
Generation. Inhalt der Vereinbarung ist die Verpflichtung der
heutigen Generation, durch ihre Beitrdge die Renten der voran-
gehenden Generation zu sichern, in der Erwartung, dass die
nach ihr folgende Generation in gleicher Weise mit ihren
Beitrdgen die Renten finanziert.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist die Zusammenfassung
der Beitrdage zur Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung und zur
Arbeitsforderung zu einem einheitlichen Beitrag, der dem Ver-
sicherten vom Lohn oder Gehalt abgezogen und zusammen mit
dem Arbeitgeberanteil an die Einzugsstelle iiberwiesen wird.
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Grundsicherung

Intelligenzrente

Korperschaften
des offentlichen
Rechts

Minijob

Rechtsanspruch

Rehabilitation

Seemannskasse

Leistungen der Grundsicherung sind eigenstidndige Sozialleis-
tungen. Diese Leistung soll den grundlegenden Bedarf fiir den
Lebensunterhalt der Menschen sicherstellen, die wegen Alters
oder voller Erwerbsminderung endgiiltig aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden sind und deren Einkiinfte fiir den notwendigen
Lebensunterhalt nicht ausreichen.

Die Leistungen der Grundsicherung sind keine Leistungen der
Sozialversicherung. Zustdndig sind deshalb auch die Grund-
sicherungsdmter bei den Stadt- und Kreisverwaltungen. Die
Rentenversicherungstridger miissen aber ihre Rentner iber die
Leistungen der Grundsicherung aufkldren und beraten.

siehe Zusatzversorgung

Die Korperschaft des dffentlichen Rechts ist eine rechtsfahige
Verwaltungseinheit unter staatlicher Aufsicht; sie ist eine
juristische Person, die — wie die natiirliche Person — Triger von
Rechten und Pflichten sein kann. Die Sozialversicherungstrager
sind Korperschaften des 6ffentlichen Rechts.

Ein Minijob (geringfligige Beschiftigung) liegt vor, wenn das
Arbeitsentgelt aus dieser Beschiftigung regelmafig im Monat
450 Euro nicht {ibersteigt oder die Beschiftigung innerhalb
eines Kalenderjahres auf langstens zwei Monate oder 50 Ar-
beitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im
Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, die Beschéftigung
wird berufsméf3ig ausgeiibt, und ihr Entgelt iibersteigt 450 Euro
im Monat.

Rechtsanspruch ist das Recht, beim Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen vom Versicherungstriger die vom Gesetz
vorgeschriebene Verwaltungsentscheidung zu verlangen

(zum Beispiel den Anspruch auf Zahlung von Rente).

Unter Rehabilitation (lat.: rehabilis = wieder geistig und phy-
sisch fihig gemacht) versteht man alle Leistungen, die in der
Sozialversicherung zur Erhaltung, Besserung und der Wieder-
herstellung der Erwerbsfahigkeit durchgefiihrt werden. Man
unterscheidet medizinische Leistungen zur Rehabilitation und
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die Seemannskasse ist eine Vorruhestands- und Zusatzversor-
gungskasse fiir Seeleute an Bord deutscher Schiffe. Aufgabe der
Seemannskasse ist die Gew#hrung eines Uberbriickungsgeldes
nach Vollendung des 55. Lebensjahres an die bei ihr versicher-
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Selbstverwaltung

Solidaritatsprinzip

Sonderversorgung

ten Seeleute sowie an Kiistenschiffer und Kiistenfischer, die aus
der Seefahrt ausgeschieden sind. Aulerdem besteht die Mog-
lichkeit, auch nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze
ergdnzende Leistungen zu erhalten.

Die Seemannskasse wurde zum 1.1.2009 in die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eingegliedert. Die
Selbstverwaltungsorgane und die Geschéftsfiihrung der Deut-
schen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See vertreten und
verwalten die Seemannskasse nach dem fiir die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Rentenversiche-
rungstrager geltenden Recht und nach Mafgabe der Satzung
der Seemannskasse.

Selbstverwaltung ist das parititische Mitwirken der Versicher-
ten und Arbeitgeber an der Erledigung der dem Versicherungs-
triager ibertragenen Aufgaben. Ehrenamtliche Vertreter der
Versicherten und Arbeitgeber werden gewahlt und ,regieren®
eigenverantwortlich ihren Versicherungstrager. Organe der
Selbstverwaltung sind die Vertreterversammlung und der
Vorstand.

Die Sozialversicherung beruht auf dem Solidaritdtsprinzip. Es
besagt, dass die zu versichernden Risiken von allen Versicherten
gemeinsam (solidarisch) getragen werden. Jeder zahlt nach der
gesetzlichen Verpflichtung Beitrdge zur Sozialversicherung; die
Leistungen aber werden zum Teil ohne Riicksicht auf diesen
Beitrag erbracht (zum Beispiel bei Anrechnung beitragsfreier
Anrechnungszeiten in der Rentenversicherung). Es braucht also,
anders als beim Versicherungsprinzip, kein Gleichgewicht
zwischen Beitrag und Leistung zu bestehen.

In der ehemaligen DDR wurden neben den Renten aus der
allgemeinen Sozialversicherung auch Renten aus Sonderversor-
gungssystemen gezahlt. Hierzu gehoren die Sonderversorgung
der Nationalen Volksarmee (seit dem 1.7.1957), die Sonderver-
sorgung des Ministeriums des Innern (dazu gehoren die Deut-
sche Volkspolizei sowie die Organe der Feuerwehr und des
Strafvollzugs) sowie die Sonderversorgung der Zollverwaltung
der DDR und des Ministeriums fiir Staatssicherheit / Amtes fiir
Nationale Sicherheit.

Die bereits Ende 1991 aus der Sonderversorgung gezahlten
Renten werden ab 1992 von der Rentenversicherung weiterge-
zahlt und bestehende Anspriiche und Anwartschaften in die
gesetzliche Rentenversicherung iiberfiihrt.
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Sozialbeirat

Sozialbericht

Sozialbudget

Sozialdaten

Soziale Sicherheit

Der Sozialbeirat hat inshesondere die Aufgabe, in einem
Gutachten zum Rentenversicherungsbericht der Bundesregie-
rung Stellung zu nehmen. Er besteht aus je vier Vertretern der
Versicherten und der Arbeitgeber, einem Vertreter der Deut-
schen Bundesbank sowie drei Vertretern der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften. Die Geschéfte des Sozialbeirats fiihrt das
Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales.

Die Bundesregierung gibt mit dem Sozialbericht dem Deutschen
Bundestag und dem Bundesrat einen Uberblick iiber die sozial-
und gesellschaftspolitischen Mafnahmen und Vorhaben. Damit
erhilt die Offentlichkeit einen umfassenden Einblick, in wel-
chem Umfang Soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und eine
humanere Gestaltung des Arbeitslebens erreicht worden sind.
Der Sozialbericht ist die Bilanz der auf sozial- und gesellschafts-
politischem Gebiet geleisteten Arbeit.

Das Sozialbudget ist ein Uberblick iiber alle sozialen Leistungen
und ihre Finanzierung in Deutschland, verbunden mit einer
kurz- und mittelfristigen Vorausschau. Die Leistungen und ihre
Finanzierung werden nach Institutionen, aber auch nach Zweck
und Ursache (Funktionen) und Herkunft gegliedert. Die Zahlen
des Sozialbudgets stimmen mit den wirtschaftlichen Grundan-
nahmen und Daten iiber Sozialleistungen und ihre Finanzierung
iiberein, die in die gesamtwirtschaftliche Voraussetzung der
Bundesregierung eingegangen sind (volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung). Das Sozialbudget ist zugleich Grundlage der
internationalen Berichterstattung.

Sozialdaten sind personenbezogene Informationen iiber person-
liche oder sachliche Verhiltnisse einer natiirlichen Person, die
von einem Tréager der Sozialversicherung im Hinblick auf seine
Aufgaben erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Sozial-
daten unterliegen dem Datenschutz (siehe auch die Ausfiih-
rungen zu den Stichwortern ,,Datenschutz® und ,Sozial-
geheimnis®).

Die Soziale Sicherheit (auch Soziale Sicherung genannt) ist ein
Sammelbegriff fiir die Sozialversicherung, die Versorgung und
die Sozialhilfe. Der Begriff wurde 1948 von den Vereinten
Nationen in die allgemeine Erkldrung der Menschenrechte
aufgenommen: ,Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft
Recht auf Soziale Sicherheit.*

Das Schwergewicht der Sozialen Sicherheit liegt in der Bundes-
republik Deutschland in der Sozialversicherung.
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Sozialer
Rechtsstaat

Sozialgeheimnis

Sozialgerichtsbar-
keit

Sozialgesetzbuch

Sozialhilfe

Sozialinvestitionen

Sozialleistungen

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach ihrer Verfassung ein
demokratischer und sozialer Rechtsstaat (Art. 20 Abs. 1 und
Art. 28 Abs. 1 Grundgesetz).

Das damit anerkannte Prinzip besagt, dass jeder Biirger An-
spruch auf angemessene Lebensmoglichkeit und ein menschen-
wiirdiges Dasein hat, dass die Tatigkeit des Staates an Gesetz
und Recht gebunden ist und Rechtssicherheit und Gerechtigkeit
zu gewdihrleisten sind.

Jeder hat Anspruch darauf, dass seine Geheimnisse (insheson-
dere die zum personlichen Lebensbereich gehérenden Geheim-
nisse) von den Sozialversicherungstriagern und ihren Verbdnden
nicht unbefugt offenbart werden. Eine Offenbarung ist nur dann
zulédssig, wenn der Versicherte zustimmt oder eine gesetzliche
Mitteilungspflicht besteht.

Die Sozialgerichtsbarkeit ist der Rechtsschutz auf allen Gebieten
der Sozialversicherung. Die Sozialgerichtsbarkeit wird durch
unabhéngige, von den Verwaltungsbehérden und Versiche-
rungstragern getrennte, besondere Gerichte ausgeiibt. Gerichte
der Sozialgerichtsbarkeit sind die Sozialgerichte, die Landes-
sozialgerichte und das Bundessozialgericht.

Im Sozialgesetzbuch werden alle sozialen Rechte und Pflichten
zusammengefasst. Es soll dazu beitragen, soziale Gerechtigkeit
und soziale Sicherheit biirgernah und allgemein verstdndlich zu
beschreiben. Das wird schrittweise verwirklicht.

Die Sozialhilfe will die Fiihrung eines Lebens erméoglichen, das
der Wiirde des Menschen entspricht. Sie hilft dem einzelnen
Bediirftigen je nach der Besonderheit seiner Notlage (individu-
elle Art der Hilfeleistung); sie wird nur subsididr gewéhrt. Ihre
Mittel werden durch Steuern aufgebracht.

Sozialinvestitionen sind Investitionen fiir soziale Zwecke bezie-
hungsweise Einrichtungen wie Krankenhéduser, Heilstitten,
Kliniken, Altenheime, Berufsforderungswerke. Die Versiche-
rungstriager sind gesetzlich gehalten, ihr Vermdgen mit Vorrang
fiir soziale Zwecke anzulegen.

Sozialleistungen sind alle Leistungen, die im Rahmen der
Sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland erbracht
werden. Innerhalb der Sozialleistungen liegt das Schwergewicht
auf der Sozialversicherung; auf sie entfallen fast 70 % der
Sozialleistungen.
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Sozialpolitik

Sozialreform

Sozialversicherung

Sozialversiche-
rungsabkommen

Sozialversiche-
rungsausweis

Sozialpolitik ist heute Gesellschaftspolitik. Sie ist nicht nur (wie
frither) auf die sozialen Probleme der wirtschaftlich schwachen
und schutzbediirftigen Bevolkerung gerichtet; sie erfasst viel-
mehr die sozialen und gesellschaftlichen Probleme aller Schich-
ten des Volkes.

Zur Sozialreform gehoren alle staatlichen Mafinahmen, die dazu
beitragen, eine neue soziale Ordnung entsprechend dem verfas-
sungsméfigen Auftrag zu schaffen und soziale (gesellschaftliche)
Fehlentwicklungen zu verhindern.

Die Sozialversicherung ist eine durch 6ffentliche Rechte geregel-
te, auf dem Solidaritdtsprinzip beruhende Zwangsversicherung,
die nach dem Grundsatz der Selbstverwaltung aufgebaut ist und
unter staatlicher Aufsicht steht. Zur Sozialversicherung gehéren
die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversiche-
rung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung.

Die Sozialversicherung ist eine Mischform aus Versicherung,
Versorgung und Fiirsorge: Sie ist Versicherung (iiberwiegende
Finanzierung aus Beitragen); sie ist Versorgung (Staatszuschiis-
se, Ausgleich nach sozialen Gesichtspunkten); sie ist auch
Fiirsorge (Leistungen zur Rehabilitation).

Die Systeme der Sozialen Sicherheit vieler Staaten benachteili-
gen die Ausldnder im Inland. Diese Nachteile zu beseitigen ist
die wichtigste Aufgabe der Sozialversicherungsabkommen. Mit
ihnen soll erreicht werden, dass Leistungen auch durch Versi-
cherungstriger im anderen Vertragsstaat gewédhrt werden und
zurlickgelegte Beitrags- und gleichgestellte Zeiten bei der
Anspruchspriifung bertiicksichtigt werden. Man unterscheidet
zwischen zweiseitigen (bilateralen) und mehrseitigen (multilate-
ralen) Abkommen.

Der Sozialversicherungsausweis ist bei Aufnahme der ersten
Beschiftigung auszustellen. Er enthélt die Versicherungsnum-
mer der Rentenversicherung, den Familiennamen und den
Vornamen des Beschéftigten. Unter bestimmten Bedingungen,
zum Beispiel im Schaustellergewerbe, ist er mit einem Lichtbild
des Beschiftigten auszustatten.

Der Sozialversicherungsausweis ist bei Beginn jeder Beschéf-
tigung dem Arbeitgeber vorzulegen. Bestimmte Beschéftigte
haben ihn auch wihrend der Ausiibung ihrer Beschéftigung
mitzufithren und bei Kontrollen zur Aufdeckung von illegalen
Beschiftigungsverhiltnissen vorzulegen.
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Sozialversiche-

rungswahl

Umlageverfahren

Versicherten-
berater

Versicherten-
nummer

Versicherung

Versicherungsfall

Versicherungs-
nummer

Die Sozialversicherungswahl ist die Wahl der Abgeordneten in
die Vertreterversammlung des Versicherungstriagers. Versicher-
te und Arbeitgeber wahlen ihre Vertreter. Sozialversicherungs-
wahlen finden alle sechs Jahre statt.

Das Umlageverfahren ist ein Finanzierungssystem, bei dem die
durch Beitrdge aufgebrachten Mittel sogleich in die gesetzlich
vorgeschriebenen Leistungen ,umgelegt® werden (Gegensatz:
Ansammlung von Kapital).

Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund hei3en die Versi-
chertenéltesten Versichertenberater und Versichertenberaterin.
Sie haben die Aufgabe, Versicherte und Leistungsberechtigte zu
beraten und zu betreuen sowie deren Interessen wahrzuneh-
men.

Die Versichertennummer wird in der Krankenversicherung
verwendet, sie wird auch als Krankenversicherungsnummer
bezeichnet. Jedem Versicherten der Krankenversicherung, auch
den Familienversicherten, ist von der Krankenkasse, bei der er
Mitglied ist, eine Versichertennummer zu vergeben. Er erhélt
dariiber eine Krankenversichertenkarte. Unter der Versicher-
tennummer fiihrt die Krankenkasse ein Versichertenverzeichnis,
das alle Angaben zum Versicherungsverhéltnis und zur Feststel-
lung des Leistungsanspruchs enthalt.

Versicherung bedeutet: Gleichgewicht von Leistungen und
Gegenleistungen. Der Versicherte muss einen Beitrag zahlen,
der dem Wert der ihm (nach dem Versicherungsvertrag) zu
gewahrenden Leistungen entspricht. Die Hohe des Beitrages
héangt von der GroB3e des Risikos ab (Gesundheitszustand, Alter),
mit dem der einzelne Versicherte die Versichertengemeinschaft
belastet (risikogerechte Beitrdge). Das Versicherungsprinzip ist
am deutlichsten in der Privatversicherung verwirklicht, in der
Sozialversicherung zum Teil.

Der Versicherungsfall ist das Ereignis, das in der Sozialversiche-
rung den Leistungsanspruch auslost. Versicherungsfélle sind in
der Arbeitslosenversicherung die Arbeitslosigkeit, in der Kran-
kenversicherung Krankheit und Entbindung sowie in der
Unfallversicherung Arbeitsunfall und Berufskrankheit.

Die Versicherungsnummer (VSNR) wird in der Rentenversiche-
rung verwendet, sie wird auch als Rentenversicherungsnummer
bezeichnet. Jedem Versicherten der Rentenversicherung wird
von dem bei Beginn der Versicherung zustdndigen Versiche-
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Versicherungs-
trager

Versicherungs-
zweig

Versorgung

Versorgungs-
ausgleich

Volksversicherung

rungstriiger eine VSNR vergeben. Uber die Vergabe der VSNR
erhélt der Versicherte einen Sozialversicherungsausweis. Unter
der VSNR wird das Versicherungskonto des Versicherten
gefiihrt.

Versicherungstriger sind 6ffentlich-rechtliche Korperschaften,
die die Aufgabe haben, die Sozialversicherung durchzufiihren.
Das bedeutet, dass sie die notwendigen Mittel (Beitrdge) einzie-
hen und daraus die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen
gewdhren miissen.

Mit dem Wort Versicherungszweig bezeichnet man die Art der
Sozialversicherung, der man aufgrund seiner Beschéftigung
oder Beitragsleistung angehort. In der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gibt es zwei Zweige: die allgemeine Rentenversicherung
und die knappschaftliche Rentenversicherung.

Versorgung (zum Beispiel Kriegsopferversorgung, Lasten-
ausgleich) ist die Entschiddigung fiir ein der Allgemeinheit
erbrachtes personliches Opfer. Im Gegensatz zur Versicherung
fiihrt nicht die eigene Beitragsleistung zur Versorgung, sondern
ein vorausgegangenes Opfer. Die Versorgung wird durch Steuer-
mittel finanziert.

Versorgungsausgleich ist die Aufteilung der wihrend der Ehe
erworbenen Renten- und Versorgungsanwartschaften auf beide
Ehepartner zu gleichen Teilen (dhnlich dem Zugewinn-Aus-
gleich).

Ausgleichspflichtig ist der Ehepartner mit den werthoheren
Anwartschaften oder Aussichten auf eine auszugleichende
Versorgung. Dem berechtigten Ehepartner steht als Ausgleich
die Hélfte des Wertunterschiedes zu. Ziel des Versorgungsaus-
gleichs ist die eigenstindige Soziale Sicherung der Frau im Fall
der Scheidung.

Volksversicherung ist die Einbeziehung der nahezu gesamten
Bevdlkerung in das soziale Versicherungssystem des Staates und
Leistungsgewahrung entsprechend dem Beitragsaufkommen
(mit staatlichen Zuschiissen) sowie Verwaltung des Systems auf
genossenschaftlicher Grundlage (Selbstverwaltung).

Gegensatz ist die Staatsbiirgerversorgung. Sie wird im Wesent-
lichen aus Steuermitteln finanziert, gewéhrt allen Biirgern eine
gleich hohe Grundsicherung (Mindestversorgung) und wird vom
Staat verwaltet.
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Vorruhestandsgeld Das Vorruhestandsgeld ist keine Leistung der gesetzlichen
Rentenversicherung. Es wird vom Arbeitgeber aufgrund tarif-
licher Vereinbarung gezahlt.

Wander- Wanderversicherung liegt vor, wenn fiir einen Versicherten

versicherung wirksame Beitrdge zu mehreren Versicherungszweigen der
gesetzlichen Rentenversicherung (zum Beispiel allgemeine
Rentenversicherung und knappschaftliche Rentenversicherung)
gezahlt wurden.

Zusatzversorgung Neben der allgemeinen Sozialversicherung und den Sonderver-
sorgungssystemen gab es in der ehemaligen DDR eine ganze
Reihe von Zusatzversorgungssystemen, beispielhaft wire die
Altersversorgung der Intelligenz zu nennen. Neben der Rente
aus der Sozialversicherung erhielten die Berechtigten
Leistungen aus der Zusatzversorgung. Die Anspriiche und
Anwartschaften aus den Zusatzversorungssystemen sind 1992
nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsiiberfithrungsgesetz
(AAUG) grundsiitzlich in die gesetzliche Rentenversicherung
iiberfithrt worden. Die Freiwillige Zusatzrentenversicherung
(FZR) war kein Zusatzversorgungssytem, sondern gehorte zur
allgemeinen Sozialversicherung der DDR.
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Betriebliche
Altersversorgung

Privatvorsorge
von A bis Z

-~ b ) & . E: Altersv_orsorge =
Die Rentenversicherung - Wvers st

verldsslicher Partner
von Anfang an

Zusitaliche Altersvorsorge

.Riestern”
leicht gemacht -
Ihre Checkliste

Rente: Jeder Monat
z&htt

Diese Broschiiren erhalten -
Sie kostenlos.

Broschiiren-Paket zum Thema ,,.Junge Menschen”

Die Deutsche Rentenversicherung bietet auch jungen Menschen einen umfassenden Schutz
im Fall der Falle, zum Beispiel mit einer Rehabilitation oder einer Erwerbsminderungsrente.

Wie sich Berufsausbildung, ein Job neben dem Studium, freiwilliger Wehrdienst und Frei-
willigendienste auswirken, welche Versicherungszeiten fir lhre spatere Rente zahlen und
viele andere Fragen werden lhnen in diesen kostenlosen Broschiiren beantwortet. Und
obwohl die gesetzliche Rentenversicherung der wichtigste Baustein der Altersversorgung
ist und bleibt, sollten Sie auch iiber die unterschiedlichen Mdglichkeiten der privaten
Vorsorge Bescheid wissen.

Die Broschiiren konnen Sie Uber das kostenlose Servicetelefon E
der Deutschen Rentenversicherung unter 0800 10004800 oder im

Internet iber www.deutsche-rentenversicherung.de (Services >

Broschiiren & mehr - Broschiiren-Pakete > Junge Menschen)

1
bestellen. E -
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http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/03_broschueren_und_mehr/broschueren/broschueren_paket_junge_menschen_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/03_broschueren_und_mehr/broschueren/broschueren_paket_junge_menschen_node.html




alles Wichtige
zum Rentensystem

Deutsche
Rentenversicherung
Sicherheit

flr Generationen


http://www.rentenblicker.de

	Unsere Sozialversicherung
	Impressum
	Unsere Sozialversicherung
	Inhaltsverzeichnis
	Geschichte der Sozialversicherung
	Frühzeit und Mittelalter
	Griechische und römische Antike
	Mittelalter

	Zeit der Industrialisierung
	Erste Gesetze in der Knappschaft
	Kaiserliche Botschaft als Meilenstein
	Krankenversicherung
	Unfallversicherung
	Invaliditäts- und Altersversicherung
	Rentenversicherung der Angestellten

	Zeit des Übergangs
	Vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik
	Sozialversicherung im Dritten Reich
	Einfluss der Besatzungsmächte

	Zeit der Reformen
	Gegenwart
	Bücher des Sozialgesetzbuches
	Einfluss anderer Gesetze


	Selbstverwaltung
	Selbstverwaltungsorgane
	Zusammensetzung der Organe
	Satzung

	Wahl der Organmitglieder
	Aufgaben der Organe
	Vertreterversammlung
	Vorstand

	Geschäftsführer
	Träger der Deutschen Rentenversicherung
	Vertreterversammlung
	Vorstand

	Deutsche Rentenversicherung Bund
	Bundesvertreterversammlung
	Bundesvorstand
	Aufgaben der Selbstverwaltungsorgane
	Geschäftsführung

	Bundesagentur für Arbeit
	Verwaltungsrat und Verwaltungsausschüsse
	Vorstand

	Spitzenverband Bund der Krankenkassen
	Organe der Selbstverwaltung
	Aufgaben

	Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
	Organe der Selbstverwaltung
	Vertreterversammlung
	Vertrauenspersonen
	Fachausschüsse
	Vorstand
	Geschäftsführung
	Aufgaben

	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
	Organe
	Aufgaben


	Allgemeine Rentenversicherung
	Versicherte Personen
	Pflichtversicherte
	Geringfügige Beschäftigungen (Minijob)
	Kindererziehungszeiten
	Von der Pflichtversicherung ausgenommen
	Freiwillig Versicherte

	Finanzierung
	Umlageverfahren und Generationenvertrag
	Finanzverbund
	Beitragslast
	Höhe der Beiträge

	Versicherungskonto
	Beitragsnachweis
	Versicherungsverlauf
	Rentenrechtliche Zeiten
	Beitragszeiten
	Ersatzzeiten
	Anrechnungszeiten
	Zurechnungszeit
	Berücksichtigungszeiten
	Wartezeit
	Renteninformation und Rentenauskunft

	Rehabilitation
	Leistungen zur Prävention
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	Leistungen zur Kinderrehabilitation
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	Leistungen zur Nachsorge
	Übergangsgeld
	Ergänzende Leistungen zur Teilhabe
	Sonstige Leistungen

	Rentenarten
	Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
	Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
	Rente wegen voller Erwerbsminderung
	Renten auf Zeit
	Hinzuverdienst
	Renten wegen Alters
	Regelaltersrente
	Altersrente für besonders langjährig Versicherte
	Altersrente für langjährig Versicherte
	Altersrente für schwerbehinderte Menschen
	Hinzuverdienstgrenze
	Renten wegen Todes
	Witwen- und Witwerrente
	Waisenrente
	Erziehungsrente
	Rentenbeginn und Rentenantrag

	Rentenhöhe
	Die persönlichen Entgeltpunkte
	Der Rentenartfaktor
	Der aktuelle Rentenwert
	Der Monatsbetrag der Rente
	Schutz der Rentenansprüche des Beitrittsgebiets

	Krankenversicherung der Rentner
	Beitragszuschuss

	Pflegeversicherung der Rentner
	Besteuerung von Renten und Beiträgen
	Versicherungsträger und Zuständigkeit
	Schon Geschichte: BfA und LVAen
	Seit 1. 10. 2005: Deutsche Rentenversicherung
	Neue Zuständigkeiten
	Auskunfts- und Beratungsstellen

	Jugendkommunikation: Den richtigen Ton treffen

	Knappschaftliche Rentenversicherung
	Versicherte Personen
	Finanzierung
	Beitragslast und Beitragshöhe
	Nachweis der Beiträge

	Rehabilitation
	Rentenarten
	Rente für Bergleute
	Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute

	Rentenhöhe
	Der Rentenartfaktor für die knappschaftlichen Entgeltpunkte
	Der aktuelle Rentenwert
	Der Monatsbetrag der Rente

	Versicherungsträger

	Alterssicherung der Landwirte
	Versicherte Personen
	Pflichtversicherte
	Ausnahme von der Versicherungspflicht
	Freiwillig Versicherte

	Finanzierung
	Beitragshöhe und Beitragslast
	Beitragszuschüsse

	Rehabilitation
	Rentenarten
	Renten wegen Erwerbsminderung
	Altersrenten
	Vorzeitige Altersrenten
	Renten wegen Todes
	Witwen- und Witwerrente
	Waisenrente
	Landabgaberente
	Wartezeit
	Abgabe des Unternehmens
	Rentenbeginn und Rentenantrag

	Rentenhöhe
	Berechnung der Renten
	Steigerungszahl
	Allgemeiner Rentenwert
	Rentenartfaktor

	Hilfen zur Aufrechterhaltung des Unternehmens
	Betriebs- und Haushaltshilfe
	Überbrückungsgeld

	Träger der Alterssicherung

	Arbeitsförderung
	Versicherte Personen
	Versicherungspflichtige Beschäftigte
	Sonstige Versicherungspflichtige
	Versicherungspflicht auf Antrag
	Versicherungsfreiheit

	Finanzierung
	Beitrag zur Arbeitsförderung
	Umlagen
	Bundesmittel

	Leistungen der Arbeitsförderung
	Leistungen der aktiven Arbeitsförderung
	Entgeltersatzleistungen
	Beratung und Vermittlung
	Berufliche Orientierung
	Arbeitsmarktberatung
	Eingliederungsvereinbarung
	Aktivierung und berufliche Eingliederung
	Förderung der Berufswahl und der Berufsausbildung
	Förderung der beruflichen Weiterbildung
	Weiterbildungskosten
	Förderung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
	Eingliederungszuschuss
	Gründungszuschuss
	Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben

	Entgeltersatzleistungen
	Arbeitslosengeld
	Anwartschaftszeit
	Höhe des Arbeitslosengeldes
	Zahlungsdauer
	Sperrzeit
	Teilarbeitslosengeld
	Übergangsgeld
	Kurzarbeitergeld
	Anspruchszeitraum und Höhe
	Saison-Kurzarbeitergeld
	Transferkurzarbeitergeld
	Insolvenzgeld

	Träger der Arbeitsförderung

	Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Berechtigte
	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
	Bedarfsgemeinschaft

	Leistungen
	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	Regelbedarf
	Mehrbedarfe
	Bedarfe für Heizung und Unterkunft
	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
	Einstiegsgeld

	Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
	Finanzierung aus Bundesmitteln


	Krankenversicherung
	Versicherte Personen
	Pflichtversicherte
	Von der Pflichtversicherung ausgenommen
	Beginn und Ende der Mitgliedschaft
	Freiwillig Versicherte
	Familienversicherte

	Finanzierung
	Gesundheitsfonds
	Beitragshöhe
	Beitragssatz
	Zusatzbeiträge
	Beitragspflichtige Einnahmen
	Meldung und Einzug der Sozialversicherungsbeiträge
	Beitragstragung in der Krankenversicherung
	Wahltarife

	Leistungen
	Leistungen zur Verhütung von Krankheiten
	Zahnerkrankungen
	Vorsorgeleistungen
	Empfängnisregelung
	Früherkennung von Krankheiten
	Leistungen bei Krankheit
	Krankenbehandlung
	Krankengeld
	Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft

	Versicherungsträger
	Organe
	Errichtung von Krankenkassen
	Infografik: Träger der Krankenversicherung. Allgemeine Ortskrankenkassen, Ersatzkassen, Innungskrankenkassen, SVLFG/Landwirtschaftliche Krankenkasse, Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, Betriebskrankenkassen. Wahlrecht
	Kündigung


	Unfallversicherung
	Versicherte Personen
	Pflichtversicherte
	Infografik: Aufgaben der Unfallversicherung. Unfallverhütung. Leistungen bei Unfallfolgen. Von der Versicherungspflicht ausgenommen
	Freiwillig Versicherte

	Finanzierung
	Mittel der Unfallversicherungsträger
	Betriebsmittel
	Rücklage
	Verwaltungsvermögen

	Prävention
	Erlass von Unfallverhütungsvorschriften
	Überwachung und Beratung
	Sicherheitsbeauftragte

	Leistungen
	Arbeitsunfälle
	Berufskrankheiten
	Feststellung der Leistungen
	Heilbehandlung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	Heilbehandlung
	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und ergänzende Leistungen
	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
	Verletztengeld und Übergangsgeld
	Renten an Versicherte
	Leistungen an Hinterbliebene
	Sterbegeld und Erstattung von Überführungskosten
	Witwen- und Witwerrente
	Waisenrente
	Rente an Verwandte der aufsteigenden Linie
	Höchstbetrag der Hinterbliebenenrenten
	Beihilfe für Witwen, Witwer und Waisen
	Abfindung von Renten
	Anpassung der Renten

	Versicherungsträger
	Selbstverwaltung


	Pflegeversicherung
	Versicherte Personen
	Pflichtversicherte
	Familienversicherte
	Weiterversicherte

	Finanzierung
	Beitragshöhe
	Beitragssatz
	Beitragspflichtige Einnahmen
	Verteilung der Beitragslast
	Bildung eines Pflegevorsorgefonds

	Leistungsberechtigte Personen
	Pflegebedürftigkeit
	Ermittlung des Grades der Pflegebedürftigkeit
	Begutachtungsinstrument
	Überleitung der Pflegestufen in die Pflegegrade
	Begutachtung

	Leistungen der Pflegeversicherung
	Leistungsvoraussetzungen
	Leistungen bei Pflegegrad 1
	Pflegeberatung
	Leistungen bei Pflegegrad 2 bis 5
	Pflegesachleistung
	Kombination von Geld- und Sachleistung (Kombinationsleistung)
	Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen
	Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
	Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
	Teilstationäre Pflege
	Kurzzeitpflege
	Vollstationäre Pflege
	Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen
	Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflege-einrichtungen
	Leistungen für Pflegepersonen
	Angebote zur Unterstützung im Alltag
	Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags ( Umwandlungsanspruch)
	Entlastungsbetrag
	Kurzzeitige Arbeitsverhinderung und Pflegezeit

	Versicherungsträger

	Sozialgerichtsbarkeit
	Aufbau der Gerichte
	Sozialgerichte
	Landessozialgerichte
	Bundessozialgericht

	Gerichtsverfahren
	Grundsätze des Verfahrens
	Grundsatz der Amtsermittlung
	(Offizialmaxime)
	Grundsatz der Mündlichkeit und des rechtlichen Gehörs
	Grundsatz der Unmittelbarkeit
	Grundsatz der freien Beweiswürdigung
	Grundsatz der Öffentlichkeit
	Gang des Verfahrens
	Vorverfahren
	Erhebung der Klage
	Klagearten
	Mündliche Verhandlung

	Rechtsmittel
	Berufung
	Revision
	Beschwerde
	Wiederaufnahmeverfahren
	Kosten

	Beispiel aus der Praxis
	Widerspruch
	Klage
	Berufung
	Revision


	Begriffe
	Altersgrenze
	Anschlussrehabilitation (AHB)
	Beitrittsgebiet
	Berufsförderungswerke
	Bundesgarantie
	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
	Bundesministerium für Gesundheit
	Bundesversicherungsamt
	Datenschutz
	Dynamisierung der Rente
	Europäischer Sozialfonds
	Europäisches Sozialbudget
	Generationenvertrag
	Gesamtsozialversicherungsbeitrag
	Grundsicherung
	Intelligenzrente
	Körperschaften des öffentlichen Rechts
	Minijob
	Rechtsanspruch
	Rehabilitation
	Seemannskasse
	Selbstverwaltung
	Solidaritätsprinzip
	Sonderversorgung
	Sozialbeirat
	Sozialbericht
	Sozialbudget
	Sozialdaten
	Soziale Sicherheit
	Sozialer Rechtsstaat
	Sozialgeheimnis
	Sozialgerichtsbarkeit
	Sozialgesetzbuch
	Sozialhilfe
	Sozialinvestitionen
	Sozialleistungen
	Sozialpolitik
	Sozialreform
	Sozialversicherung
	Sozialversicherungsabkommen
	Sozialversicherungsausweis
	Sozialversicherungswahl
	Umlageverfahren
	Versichertenberater
	Versichertennummer
	Versicherung
	Versicherungsfall
	Versicherungsnummer
	Versicherungsträger
	Versicherungszweig
	Versorgung
	Versorgungsausgleich
	Volksversicherung
	Vorruhestandsgeld
	Wanderversicherung
	Zusatzversorgung

	Sachverzeichnis
	Broschüren-Paket zum Thema „Junge Menschen“




